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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der zurzeit turbulenten Phase der Reform des
Gesundheitssystems bietet sich für unsere Kam-
mervertreter/innen reichlich Gelegenheit und An-
lass, auf politischer Ebene zu intervenieren. Von
Seiten der Politik werden wir als Ansprechpartner
begrüßt und wir erfahren eine erstaunliche Offen-
heit unseren Argumenten gegenüber. Es ist uns dabei
ein gemeinsames Anliegen, deutlich zu machen,
dass Psychologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten als eigen-
ständige Berufe ins Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz aufgenommen werden müssen; nicht nur
als zusätzliche Fachgebiete, neben den bisherigen.
Mit welchem Ergebnis unsere Bemühungen im gro-
ßen Interessengeflecht belohnt werden, wird sich
erst später zeigen.

Trotz der brisanten politischen Situation wollen wir
in diesem Heft inhaltliche Aspekte unserer vielfälti-
gen Tätigkeitsbereiche zum Thema machen. Den
Auftakt zu den Beiträgen aus dem Bereich der in
Institutionen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
macht Michael Borg-Laufs. Er vertritt die Position,
dass in Beratungsstellen Psychotherapie durchge-
führt wird, und er belegt dies mit neueren Definitio-
nen von Psychotherapie, wie sie in der Fachwissen-
schaft verwendet werden und die Psychotherapie
im Beratungskontext beschreiben. Er bezieht kritisch
zur dichotomen Klassifizierung von „gesund“ und
„krank“ Stellung, einer Klassifizierung, die in das
PsychThG Eingang gefunden hat. Nur wer als „krank“
diagnostiziert ist, hat Anspruch auf Finanzierung im
Gesundheitswesen. Psychosoziale Beratung hat eine
andere Finanzierungsgrundlage und andere Stö-
rungsmodelle. Diese entstammen dem sozialwis-
senschaftlichen Kontext und bilden eine gute Grund-
lage, um umfassende ressourcen- und zielorientierte
Interventionen zu begründen. Es ist sinnwidrig, die
fachliche Definition der Psychotherapie von der Kos-
tenträgerschaft abhängig zu machen. Psychothera-
pie muss aus der Tätigkeit heraus definiert werden.
Mit dem Artikel von Borg-Laufs wollen wir eine sol-
che Diskussion über Psychotherapie initiieren. Dies
betrifft die fachlich-inhaltliche Schiene, aber auch die
Frage nach den Finanzierungsgrundlagen. Daraus
könnte sich auch die Frage ergeben, wie sich Kran-
kenkassen und andere Träger anteilig an der Finan-
zierung von Psychotherapie beteiligen, die nicht in
den klassischen Institutionen des Gesundheitswe-
sens angesiedelt ist. Dass im Team einer Beratungs-
stelle mehr angeboten wird als nur Psychotherapie,

ist unstrittig, allerdings kann dies kein Argument dafür
sein, dass im Beratungskontext keine Psychothera-
pie stattfindet.

Finanzierungsfragen spielen natürlich auch für die
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen eine
nicht unerhebliche Rolle. Martin Stellpflug behan-
delt die offenen Rechtsfragen im Zusammenhang
mit dem Honorarbudget für den Bereich der nieder-
gelassenen Psychotherapeuten im Jahr 1999 und
in der Zeit ab 2000. Hier werden triftige Argumente
dargelegt, die Widersprüche nicht zurückzuziehen.

Last but not least sollten Sie nicht versäumen, die
erkenntnisreiche Studie von Josef Brockmann, Tho-
mas Schlüter und Jochen Eckert zu lesen. Die Au-
toren vergleichen psychoanalytische und verhaltens-
therapeutische Langzeittherapien, die in den Praxen
der Behandler/innen durchgeführt wurden. Es konn-
te für beide Verfahren sowohl eine Reduzierung der
Symptomatik als auch eine Veränderung der Selbst-
wertproblematik nachgewiesen werden. Bemerkens-
werterweise gaben die Patientinn/en den Therapie-
zielen einer Verbesserung der Selbstwertproblematik
und der sozialen Konflikte den Vorrang vor der Symp-
tomreduktion. Mit dem praxisorientierten Wissen-
schaftsverständnis dieser Studie wurden interessan-
te Ergebnisse vorgelegt, die eine einseitig symptom-
orientierte Forschung in ein kritisches Licht rücken.
Psychotherapie ist immer ein komplexer Gegenstand,
der in eine soziale Sinnhaftigkeit eingebettet ist. Es
wäre wünschenswert, wenn aus dieser Untersuchung
Impulse für weitere patientenorientierte und praxis-
orientierte Forschungsansätze erfolgen könnten.

Das Psychotherapeutenjournal ist wie angekündigt
um ein weiteres Herausgebermitglied, die Bundes-
psychotherapeutenkammer, gewachsen. Es stehen
nun noch die Konstituierung der Psychotherapeu-
tenkammern im Saarland, in Schleswig-Holstein
und die Etablierung der länderübergreifenden Kam-
mer der fünf neuen Bundesländer aus. Das Psy-
chotherapeutenjournal soll, wie die Kammergrün-
dung selbst, zu einer Identitätsfindung der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten beitragen. In diesem
Sinne hoffen wir auf spannende Diskussionen im
Leserforum. Bis zur Dezemberausgabe wünschen
wir Ihnen eine gute Zeit!

Gisela Borgmann (Berlin)
für den Redaktionsbeirat des

Psychotherapeutenjournals
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Psychotherapie in Beratungsstellen
Michael Borg-Laufs

Erziehungsberatungsstelle Essen-Frillendorf

Zusammenfassung: Obwohl viele Psychothera-
peutInnen in Beratungsstellen arbeiten, wird
immer wieder angezweifelt, ob in diesen Insti-
tutionen heilkundliche Psychotherapie angebo-
ten wird oder gar angeboten werden darf. Die
für diese Position vorgebrachten Argumente wer-
den in diesem Beitrag näher betrachtet, wobei
deutlich wird, dass sie aus fachlicher Perspekti-
ve nicht haltbar sind. Vielmehr scheint gerade
in Beratungsstellen – eingebettet in ein breites
Spektrum psychosozialer Hilfsangebote – eine
Leistung angeboten zu werden, die zeitgemä-
ßen Konzeptionen von Psychotherapie in beson-
derem Maße entspricht. Darüber hinaus wird
dargestellt, dass eine fachlich begründbare Ab-
grenzung von Beratung einerseits und Psycho-
therapie andererseits ohnehin nur durch unter-
schiedliche Akzentsetzungen, nicht aber durch
klare Trennungslinien vorgenommen werden
kann. Die Sicherstellung und Förderung der in
Beratungsstellen angebotenen komplexen –
über Richtlinienpsychotherapie weit hinausge-
henden – Hilfeleistung sollte ein wichtiges Ziel
der Psychotherapeutenkammern darstellen.

Einführung: Psychotherapie in
Beratungsstellen – eine umstrit-
tene Frage?

Viele als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen (KJP) oder Psychologische Psychotherapeu-
tInnen (PP) approbierte Kolleginnen und Kollegen
arbeiten in den etwa 12481 (DAJEB, 2003) von
öffentlicher Hand oder freien Trägern finanzierten
Beratungsstellen, die ein unverzichtbarer Bestand-
teil der psychosozialen Versorgung sind. Nach einer
Hochrechnung von Vogel (1996) kann allein in den
Bereichen Suchtberatung, Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung sowie Erziehungsberatung von etwa
9500 Vollzeitstellen ausgegangen werden, die mit
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten be-
setzt sind. Im Bereich der psychosozialen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen leisten die

1076 Erziehungsberatungsstellen in Deutschland
(bke, 2003) schon allein quantitativ einen heraus-
ragenden Beitrag. Die Besonderheiten der fachli-
chen Arbeit in diesen Einrichtungen werden in die-
sem Beitrag noch eine prominente Rolle spielen.

Es wird – trotz der Vielzahl der dort tätigen Psycho-
therapeutInnen – immer wieder in Frage gestellt,
ob in Beratungsstellen überhaupt psychotherapeu-
tisch gearbeitet werde bzw. ob dies überhaupt wün-
schenswert und/oder gar rechtens sei. In diesem
Beitrag werden die Argumente, die immer wieder
dafür vorgebracht werden, dass in Beratungsstel-
len keine Psychotherapie stattfinde, auf ihre Stich-
haltigkeit und Folgerichtigkeit untersucht, und es
wird eine fachlich begründete Position dazu dar-
gestellt.

Psychotherapie in Beratungs-
stellen – warum soll das nicht
gehen?

Die Argumente, die hier immer wieder zu hören
sind, scheinen mir folgendermaßen zusammenge-
fasst werden zu können:

1. Außerhalb des Gesundheitswesens werden kei-
ne heilkundlichen Tätigkeiten ausgeführt. Alles,
was nicht in diesem Rahmen stattfindet, ist eine
besondere, andere Form von Therapie, etwa pä-
dagogisch-psychologische Therapie.

2. In Beratungsstellen, insbesondere in Erziehungs-
beratungsstellen, geht es um die Überwindung
sozialer Konflikte und nicht um die Heilung von
psychischen Krankheiten. In diesem Falle han-
delt es sich nicht um Psychotherapie im Sinne
des Psychotherapeutengesetzes, in dem es ein-
deutig heißt: „Ausübung von Psychotherapie im
Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissen-
schaftlich anerkannter psychotherapeutischer
Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Störungen mit
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indi-
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ziert ist. (…) Zur Ausübung von Psy-
chotherapie gehören nicht psycho-
logische Tätigkeiten, die die Aufar-
beitung und Überwindung sozialer
Konflikte … zum Ziel haben.“ (§ 3
PsychThG).

3. Es wird entweder Psychotherapie
durchgeführt oder nicht. Dies kann
sowohl einzelne Berater betreffen,
die psychotherapeutisch arbeiten
oder eben nicht, als auch ganze
Institutionen, in denen die Durch-
führung von Psychotherapie ausge-
schlossen ist und schließlich auch
den ganzen Institutionstyp (Bera-
tungsstellen).

4. Schließlich werden noch aus unter-
schiedlichen Motiven pragmatische
Gründe angeführt. So wird etwa aus
unterschiedlichen Kostenträgerschaf-
ten für die jeweiligen Tätigkeiten
bzw. Bereiche geschlossen, dass
wohl auch gänzlich unterschiedli-
che Hilfen für die Betroffenen ge-
leistet werden.

Diese Argumente gehen z.T. ineinan-
der über oder bauen aufeinander auf,
aber um hier klar argumentieren zu
können, wurde dennoch versucht, die
Argumentationslinien anhand ihrer un-
terschiedlichen Akzentsetzungen zu
differenzieren.

Mittelpunkt stehen (Hundsalz, 1998,
S. 163). Diese Beschreibungen sind
richtig, aber sie machen auch deut-
lich, dass Psychotherapie in Beratungs-
stellen das verwirklicht, was in aktu-
ellen Publikationen ohnehin als zeit-
gemäße Psychotherapie beschrieben
wird. Schaut man z.B. in ein moder-
nes Standardwerk wie etwa das Lehr-
buch von Kanfer et al. (1996, S. 9), so
heißt es dort über Psychotherapie: „Im
wesentlichen geht es um eine profes-
sionelle Unterstützung von Klienten
bei der Lösung von alltagsbezogenen
Problemen, Konflikten und Lebensauf-
gaben, was meist erforderlich macht,
situative Anforderungen und persön-
liche Ziele/Bedürfnisse in Einklang zu
bringen.“ Diese Arbeit, so kann bei
Kanfer et al. (1996) weiter nachgele-
sen werden, umfasst u.a. „… eine ho-
he Selbstverantwortung der Klienten
für ihre Entscheidungen“ (ebenda),
die Lenkung der Aufmerksamkeit auf
die vorhandenen Ressourcen „… und
vieles mehr, um Klienten selbst kon-
struktive Lösungsalternativen finden
und umsetzen zu lassen“ (ebenda).
Ebenso lässt sich übrigens auch bei
anderen gängigen Definitionen von
Psychotherapie nicht erkennen, dass
die Arbeit in Beratungsstellen diese
nicht zulässt. So wird Psychotherapie
z.B. als „bewußter und geplanter inter-
aktioneller Prozeß zur Beeinflussung
von Verhaltensstörungen und Leidens-
zuständen … mit psychologischen
Mitteln … in Richtung auf ein definier-
tes … Ziel mittels lehrbarer Techniken
auf der Basis einer Theorie des norma-
len und pathologischen Verhaltens“
(Strotzka, 1975, S. 4) beschrieben.
Dies kann selbstverständlich in Bera-
tungsstellen genauso geleistet werden
wie in einer eigenen Praxis. Psycho-

1 Vgl. z.B. die Übersicht zur Entwicklung
der Kindertherapie bei Schmidtchen
(2001) oder die Ausführungen von
Bittner (2000) zu den psychotherapeu-
tischen Wurzeln von Beratung.

Ist das denn Psychotherapie? Zur Entwicklung der
Psychotherapie außerhalb des Gesundheitswe-
sens – historische und fachliche Erwägungen

Aus historischer Perspektive ist darauf
hinzuweisen, dass Psychotherapie sich
in weiten Teilen ohnehin außerhalb
des Gesundheitswesens entwickelt
und etabliert hat. Auch die Beratungs-
stellen bzw. ihre Vorläufer können hier
als wesentlicher Motor der Innovation
und Weiterentwicklung gesehen wer-
den1. Daher wurden Beratungsstellen
von berufener Seite auch immer mit
in die Betrachtung einbezogen, wenn
fachkundige Stellungnahmen – etwa
zur Versorgungslage – erstellt wurden
(z.B. Vogel, 1996, 1999; Wittchen,
o. J.). Insbesondere in dem im Auftrag
der damaligen Bundesregierung er-
stellten „Forschungsgutachten zu Fra-
gen eines Psychotherapeutengeset-
zes“ (Meyer et al., 1991, S. 30 f.) wer-
den Beratungsstellen wie selbstver-
ständlich bei den Anbietern ambulan-
ter Psychotherapie mit aufgeführt:
„Gleichwohl sollen zuvor, quasi exem-
plarisch für ambulante psychothera-
peutische Dienste und Einrichtungen,
die Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen und die sozialpsychiatri-
schen Dienste erwähnt werden, wohl-
wissend, dass vor allem in Großstäd-
ten auch in Psychosozialen Diensten,

AIDS-Beratungsstellen, Frauen-Thera-
pie-Zentren, Pro-Familia-Beratungsstel-
len, Kriseninterventionsdiensten etc.
psychotherapeutische Leistungen an-
geboten und insbesondere von sol-
chen Menschen wahrgenommen wer-
den, für die die Schwelle zur Praxis des
niedergelassenen Psychotherapeuten
zu hoch ist.“ Auch durch die Publikati-
onen von therapeutischen Fallbeispie-
len in wissenschaftlichen Zeitschriften
und Büchern ist belegt, dass in Bera-
tungsstellen psychotherapeutisch ge-
arbeitet wird (siehe Literaturhinweise
in Borg-Laufs, 1999).

Verschiedentlich wird der Versuch un-
ternommen, Psychotherapie in Be-
ratungsstellen als nicht-heilkundliche
Therapie von der heilkundlichen The-
rapie im Gesundheitswesen abzugren-
zen, etwa indem darauf hingewiesen
wird, dass Psychotherapie z.B. in Er-
ziehungsberatungsstellen sich nicht an
einem Krankheitsbegriff orientiert, son-
dern Kindeswohl bzw. -gefährdung als
Ausgangspunkt der Handlungen an-
sieht und bei der Zielsetzung Ressour-
cenmobilisierung und die Entwicklung
eigener Problemlösekompetenz im
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therapie ist nicht dadurch definiert,
dass sie von Krankenkassen bezahlt
wird, sondern dadurch, dass eine den
oben genannten Definitionen entspre-
chende Tätigkeit nach fachwissen-
schaftlichen Regeln durchgeführt wird.

Offensichtlich umfasst die Arbeit in
Beratungsstellen Psychotherapie, lässt
sich aber nicht darauf reduzieren (vgl.
Haid-Loh et al., 1995; ausführlicher:
Borg-Laufs, 1999, in Druck), vielmehr
ergibt sich durch die in Beratungsstel-
len vorhandenen Kompetenzen die
Möglichkeit, einzelfallbezogen die ge-
eignete Hilfsmethode (Beratung oder
Therapie in verschiedenen Settings)
auszusuchen (siehe beispielsweise die
Übersicht zur möglichen therapeuti-
schen und nicht-therapeutischen Ar-
beit bei Schulproblemen in Borg-Laufs
& Brack, 2001, S. 448).

Seelische Probleme
und interpersonale
Konflikte

Ein wesentliches Argument bezieht
sich darauf, dass etwa in Erziehungs-
oder Paarberatungsstellen die Über-
windung sozialer Konflikte im Vorder-
grund stünde. Ist schon im Erwach-
senenalter diese Unterscheidung bei
näherer Betrachtung kaum konse-
quent durchzuhalten, da sich viele
Schwierigkeiten im Umgang mit an-
deren Menschen zeigen, so ist diese
Unterscheidung im Kindes- und Ju-
gendalter gänzlich unmöglich. Kinder
sind entwicklungsbedingt in so hohem
Maße mit ihrer Umwelt verbunden und
von ihr abhängig, dass Kinderpsycho-
therapie immer der Überwindung so-
zialer Konflikte dient. Diese Erkennt-
nis ist nun nicht spektakulär, vielmehr
ist sie auch im maßgeblichen Kanon
der Beschreibung psychischer Störun-
gen zu finden. So heißt es in den For-
schungskriterien zur ICD-10 der WHO:
„Bei vielen kinder- und jugendpsychia-
trischen Störungen werden … Störun-

gen der sozialen Rolle und in den so-
zialen Beziehungen als diagnostische
Kriterien aufgeführt. … Viele der un-
ter F8 und F9 klassifizierten Störun-
gen sind Beziehungsstörungen und
können nur mit der Darstellung der
Rollenveränderung in Familie, Schule
und peer-group beschrieben werden.“
(WHO, 1999, S. 19).

Es erscheint ohnehin fraglich, wie klar
„Krankheit“ (z.B. anhand der Frage, ob
es sich um etwas der Person innewoh-
nendes oder um soziale Konflikte han-
delt) definierbar ist und sein sollte.
Nach Ansicht des Sozialmediziners
Antonovsky wäre es sinnvoll, „… die
dichotome Klassifizierung von Men-
schen als gesund oder krank zu ver-
werfen und diese stattdessen auf
einem multidimensionalen Gesund-
heits-Krankheits-Kontinuum zu lokali-
sieren“ (Antonovsky, 1997, S. 29). Die
hier wohl als wichtig empfundene Fra-
ge, inwieweit in Beratungsstellen Stö-
rungen mit Krankheitswert behandelt
werden, ist ohnehin eine Frage, die
sich nur aus der Sicht eines Betrach-
ters stellt. „Ob eine Störung ‚Krank-
heitswert’ besitzt, ist nicht abhängig
von der Art und kaum abhängig von
der Schwere eines Problems, es ist ei-
ne Frage der (Re-)Konstruktion eines
Phänomens durch einen Beobachter.“
(Borg-Laufs, 2001a). In Beratungsstel-
len tauchen die gleichen Probleme auf
wie in Ambulanzen und in Praxen. Ob
ein Kind nun „aggressiv“ genannt wird
oder die Diagnose „Störung des Sozial-
verhaltens“ (F91) erhält, ändert nichts
daran, welche Symptome das Kind
zeigt. Ebenso verhält es sich mit an-
deren Verhaltensweisen. So können
die meisten Kinder, die in Erziehungs-
beratungsstellen vorgestellt werden,
eine ICD-10-Diagnose erhalten (und
in einigen Beratungsstellen wird auch
so gearbeitet) – oder eben nicht. Es
ändert nichts am Problem, ob ich ein
Kind „schüchtern“ nenne oder ihm
eine „Störung mit sozialer Ängstlich-
keit des Kindesalters“ (F93.2) attes-

tiere usw. (vgl. ausführlicher: Borg-
Laufs, 2001a).

Untersuchungen zur Frage der Klien-
tel in Beratungsstellen zeigen klar auf,
dass die KlientInnen häufig unter Stö-
rungen mit Krankheitswert leiden. Für
Erziehungsberatungsstellen sei hier auf
die Untersuchung von Kurz-Adam
(1992) verwiesen, wonach 35% der
Kinder und Jugendlichen wegen psy-
chischen Problemen angemeldet wer-
den, für die KlientInnen an Ehe-, Le-
bens- und Familienberatungsstellen
belegten Klann und Hahlweg (1994),
dass z.B. 51% der KlientInnen an Ängs-
ten und Zwängen leiden, 41% an De-
pressionen und 10% an Störungen
durch Substanzmissbrauch.

Tertium non datur2:
Psychotherapie oder
Nicht-Psychotherapie

Es wird häufig so getan, als ob Psy-
chotherapie und Beratung zwei sich
gegenseitig ausschließende Kategori-
en psychosozialer Tätigkeit seien, mit-
hin eine Entscheidung getroffen wer-
den müsse, welche denn nun durch-
geführt werden solle. In Beratungsstel-
len findet – zum Wohle der KlientInnen
– eine Menge statt, was nicht als Psy-
chotherapie im Sinne der bereits zitier-
ten bekannten Definitionen von Psy-
chotherapie gelten kann. Ein Team mit
verschiedenen Grundqualifikationen
und verschiedenen Arbeitsansätzen
versucht einem Klienten oder einem
Klientensystem so zu helfen, wie
dies aus fachlichen Erwägungen he-
raus hilfreich erscheint. Dazu gehört
manchmal Psychotherapie, manchmal
Psychoedukation, manchmal Sozial-
arbeit, manchmal Fördermaßnahmen
usw. Insofern kann durchaus an vielen
Stellen aufgezeigt werden, dass gera-
de keine Psychotherapie durchgeführt

2 Ein Drittes ist nicht erlaubt.
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wird. Ähnliches gilt aber auch für Kran-
kenhäuser, in denen MitarbeiterInnen
verschiedener Berufe (Psychothera-
peutInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterIn-
nen, MotopädInnen u.v.a.) jeweils ihre
berufsspezifischen Kenntnisse einbrin-
gen.

Dass in Beratungsstellen sowohl Psy-
chotherapie als auch andere Hilfen an-
geboten werden, ergibt sich auch aus
den Zusammensetzungen der Teams.
So müssen z.B. in Erziehungsbera-
tungsstellen laut § 28 KJHG (SGB VIII)
„Fachkräfte verschiedener Fachrichtun-
gen zusammenwirken“, um sicherzu-
stellen, dass nicht ausschließlich päda-
gogische, sozialarbeiterische, psycho-
logische oder psychotherapeutische
Perspektiven eingenommen werden,
sondern diese Kompetenzen gleichzei-
tig im Team vertreten sind, so dass
jeder einzelne Fall genau die Hilfe be-
kommen kann, die gerade benötigt
wird. Die häufig geforderte Lebens-
weltbezogenheit bzw. Gemeindeorien-
tierung von Psychotherapie kann so-
mit gerade innerhalb der Institution
Beratungsstelle vorbildlich verwirklicht
werden.

Dass also in Beratungsstellen mehr
und anderes geleistet werden kann als
im Rahmen von Psychotherapie in am-
bulanter Kassenpraxis, ist unbestritten.
Aber dies heißt im Umkehrschluss
eben nicht, dass dort gar keine Psycho-
therapie geleistet wird. Dieses Mitein-
ander von Psychotherapie und ande-
ren Hilfestellungen für die Betroffenen
ist auf jeder Ebene möglich: Ebenso
wie ein einzelner Mitarbeiter bzw. eine
einzelne Mitarbeiterin in einer Bera-
tungsstelle sowohl psychotherapeu-
tisch als auch beratend oder pädago-
gisch u.ä. tätig sein kann (in demsel-
ben Fall oder in verschiedenen Fällen),
kann natürlich auch auf eine Bera-
tungsstelle als Institution bezogen ein
Mix aus psychotherapeutischen und
anderen Arbeitsformen verwirklicht
werden, der vom Schwerpunkt der Be-

ratungsstelle, ihrer Eingebundenheit in
das Netzwerk psychosozialer Hilfen in
der Region und von der Qualifika-
tion ihrer MitarbeiterInnen abhängt.
Schließlich gilt dies nicht zuletzt auch
für die Beratungsstellen als Einrichtung
insgesamt: Es kann Beratungsstellen
geben, die sich insgesamt schwer-
punktmäßig als psychotherapeutische
Institution verstehen, solche, die mög-

licherweise nur in bestimmten Fällen
ein psychotherapeutisches Vorgehen
wählen und überwiegend nicht-thera-
peutisch tätig sind und möglicherwei-
se auch solche, in denen die Leistung
Psychotherapie nicht angeboten wird.
Aus diesem Grund ist es auch nicht
zwingend notwendig, dass Mitarbei-
terInnen von Beratungsstellen appro-
biert sein müssen (vgl. bke, 2000).

3 Hier ist allerdings auch festzuhalten,
dass etwa das System Jugendhilfe kein
homogenes System darstellt, sondern
„als Konglomerat von höchst verschie-
denartigen gesellschaftlichen Reaktio-
nen auf Notlagen von Kindern und Ju-
gendlichen“ (Bittner, 2000, S. 15) zu
sehen ist.

Von der Zuweisung unterschiedlicher
Problembeschreibungen zu verschiedenen
Kostenträgern

Zuletzt sei auf eine Argumentations-
figur eingegangen, die eher formaler
Natur ist. In Beratungsstellen werde –
so heißt es gelegentlich – deshalb
keine Psychotherapie gemacht, weil es
sich um ein ganz anderes System als
das Gesundheitssystem handele. Das
Jugendamt etwa sei nicht zuständig für
die Finanzierung von Psychotherapie
im Sinne des Psychotherapeutenge-
setzes und deshalb finde in Einrich-
tungen, die von dieser Institution ge-
fördert würden, auch keine Psycho-
therapie statt3. Die Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung (bke) hat eine
Stellungnahme zu der Frage veröffent-
licht, ob die Arbeit in Beratungsstellen
im Rahmen der Übergangsrichtlinien
des Psychotherapeutengesetzes aner-
kennungsfähig ist; mit anderen Wor-
ten: ob es sich auch um Psychothera-
pie handeln kann, wenn der Kosten-
träger die Jugendhilfe ist. Darin heißt
es (bke, 1998, S. 5): „,Krankheit’ wie
auch ‚Erzieherischer Bedarf’ sind zu-
nächst sozialrechtliche Konstrukte, die
die Probleme der Menschen in ihrem
Lebensalltag nur sehr unzureichend
abbilden. … Diese Konstrukte dienen
dazu, den Zugang zu Sozialleistungen
zu operationalisieren.“ Hier wird deut-
lich, dass sozialrechtliche Konstrukte
keine Aussagen darüber erlauben, wel-
che Art von Tätigkeit ausgeführt wird.
Was fachlich getan werden muss,
wenn ein z.B. depressiver Klient in ei-

ner Beratungsstelle auftaucht, ergibt
sich nun einmal nicht aus sozialrecht-
lichen Zuweisungskonstrukten. Ob es
sich bei der jeweils angemessenen
Hilfe um Psychotherapie im Sinne der
genannten Definitionen handelt, ergibt
sich ebenfalls nicht aus der Kosten-
trägerschaft, sondern aus der Art der
Hilfe.

Was wird denn nun? –
Schlussfolgerungen

Eine exakte Trennungslinie zwischen
Therapie und Beratung zu ziehen, er-
scheint sowohl juristisch als auch fach-
lich kaum möglich, denn „jedem Kun-
digen ist klar, dass die Grenzlinie zwi-
schen ‚heilkundlicher Psychotherapie’
und ‚sonstigen psychologischen Tä-
tigkeiten’ nur auf dem Papier steht“
(Bittner, 2000). Nestmann (2002)
stellt verschiedene Modelle des Ver-
hältnisses von Beratung und Psycho-
therapie vor, die von völliger Kongru-
enz der Begriffe bis zu strikter Diffe-
renz der beiden Tätigkeiten reichen
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und stellt dann ein „Überschneidungs-
modell“ in den Mittelpunkt seiner wei-
teren Überlegungen, welches davon
ausgeht, dass beides – Beratung und
Therapie – jeweils eigene Bereiche
seien, die aber weitgehende Über-
schneidungen aufweisen. Demnach
sind Psychotherapie und Beratung
nicht prinzipiell gleichzusetzen, son-
dern sie sind hinsichtlich verschiede-
ner Dimensionen unterschiedlich zu
positionieren, etwa dass Beratung eher
lebensereignisbezogen, netzwerkori-
entiert, präventiv, kurz und problem-
zentriert sei, während Therapie eher
krankheitsbezogen, individuumsorien-
tiert, kurativ, lang und krankheitsbe-
wältigungsorientiert sei. Angesichts der
auch in dem vorliegenden Beitrag wei-
ter oben vorgebrachten Argumente
bleibt aber klar, dass eine strikte Di-
chotomisierung und Trennung dieser
Bereiche nicht möglich ist, sondern
dass es sich nur um Fragen von
Schwerpunktsetzung und Akzentuie-
rung handeln kann.

Vor diesem Hintergrund steht fachlich
außer Frage: Das, was in Beratungs-
stellen gemacht wird, umfasst als kom-
plexe Hilfeleistung neben anderen
wichtigen Hilfen auch Psychotherapie
entsprechend den gängigen Defini-
tionen, und es geht auch gar nicht an-
ders. Den Hilfesuchenden – und um
die geht es doch allen Beteiligten –
sind die hier aufgegriffenen Diskussi-
onen völlig egal: Sie kommen mit ei-
nem häufig noch nicht ganz klaren,
unstrukturiert dargebotenen Problem,
an dem sie leiden, und dafür wollen
sie die passende Hilfe erhalten. Ob
dies nun Elterntraining, Fördermaß-
nahme, Beratung oder Psychotherapie
heißt, geht an ihren Interessen vorbei.
Sie wollen angemessene Hilfen erhal-
ten, und es ist ein großes Glück, dass
es Institutionen gibt, die in der Lage
sind, die passende Hilfe aus einem
breiten Spektrum von Interventions-
möglichkeiten anbieten zu können.
Insofern wird in Beratungsstellen eine

komplexe Leistung angeboten, die ge-
rade denjenigen KlientInnen zugute
kommt, die aufgrund ihrer multiplen
Problembelastetheit in einem rein psy-
chotherapeutisch orientierten Setting
nicht die für sie notwendige Hilfe er-
halten könnten.

Dass berufs- und fachpolitisch weiter
diskutiert werden muss, welche Folge-
rungen aus dem Gesagten zu ziehen
sind, dürfte auch klar sein. Natürlich
werden approbierte Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen in
Beratungsstellen unterbezahlt, wenn
sie nach BAT IV bezahlt werden, und
ebenso offensichtlich ist die finanziell
enge Lage der öffentlichen und freien
Träger von Beratungsstellen, so dass
sich Überlegungen anschließen müs-
sen, wie z.B. sachgerechte tarifliche
Veränderungen finanziert werden kön-
nen. Dass hier Krankenkassen einen
Teil der Kosten pauschal übernehmen
könnten, wurde schon an anderer Stel-
le vorgeschlagen (vgl. Vogel, 1999),
dies darf allerdings keinesfalls impli-
zieren, dass dann in Beratungsstellen
(nur noch) Richtlinienpsychotherapie
angeboten werden darf, denn das geht
am Auftrag der Beratungsstellen weit
vorbei. Mit ein wenig Phantasie wären
hier aber sicher Modelle möglich, die
neue Möglichkeiten eröffnen, wie es
etwa in anderen Bereichen mit den
Gesundheitszentren in der Diskussion
ist oder mit Sozialpsychiatrie-Vereinba-
rungen (bei allen Schwächen dieses
Modells) verwirklicht wurde.

Dass zur Psychotherapie in Beratungs-
stellen zusätzliche, begleitende Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote
sowie ein breiteres Spektrum einzel-
fallangepasster psychotherapeutischer
Interventionsmöglichkeiten gehören,
die im Rahmen der Richtlinienpsycho-
therapie nicht bezahlt werden, muss
– gerade angesichts aktueller Konzep-
tionen von Psychotherapie (etwa Kan-
fer et al., 1996; Grawe, 1998; Schmidt-
chen, 2001) als Vorteil dieser Institu-

tionen gewertet werden. Möglichkei-
ten etwa der Weiterentwicklung von
Psychotherapie lassen sich gerade in
diesem Praxisfeld versorgungsnah ent-
wickeln (vgl. z.B. Schmidt, 1999).

Die Anerkennung von Beratungsstel-
len als mögliche Institutionen für die
Praktische Tätigkeit von Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen und
Psychologischen PsychotherapeutIn-
nen in Ausbildung wäre ebenfalls sach-
lich angemessen und in hohem Ma-
ße wünschenswert (vgl. Borg-Laufs,
2001b), sofern in der jeweiligen Bera-
tungsstelle die im Gesetz vorgegebe-
nen inhaltlichen Anforderungen erfüllt
werden. Die AusbildungsteilnehmerIn-
nen hätten hier die Gelegenheit, Psy-
chotherapie mit starkem Lebenswelt-
bezug und Gemeindeorientierung ken-
nenzulernen.

Es wäre wichtig, dass die Psychothera-
peutenkammern auch diesem Arbeits-
feld ihre volle Aufmerksamkeit widmen
und sich an der Sicherung und Fortent-
wicklung der psychotherapeutischen
Arbeit in Beratungsstellen, ohne die es
zu noch massiveren Versorgungsmän-
geln kommen würde, mit hohem En-
gagement beteiligen.
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Zusammenfassung: Nachdem das BSG in meh-
reren Urteilen unter bestimmten Voraussetzun-
gen für die Vergütung psychotherapeutischer
Leistungen einen Mindestpunktwert von 10
Pfennig gefordert hatte1, haben zahlreiche KVen
– freiwillig oder nach Verpflichtung durch die
Sozialgerichte – Honorarbescheide für die Zeit
bis 1999 abgeändert und psychotherapeutische
Leistungen nachvergütet2. Für das Jahr 1999 und
die Zeit danach allerdings gelten andere rechtli-
che Rahmenbedingungen, über deren Konse-
quenzen für die Frage des Mindestpunktwertes
von 10 Pfennig bzw. 5,11 Cent noch nicht ab-
schließend entschieden ist. Nachfolgend wird
daher zunächst über noch offene Rechtsfragen
zur Vergütung psychotherapeutischer Leistungen
im Jahre 1999 (unten I.) und für die Zeit ab
dem Jahre 2000 (unten II.) berichtet, die für
die noch laufenden Widerspruchsverfahren bzw.
Klagen vor den Sozialgerichten von Bedeutung
sind. Daneben ergibt sich aufgrund einer Ände-
rung im Fallpauschalengesetz3 eine besonders
spannende Vergütungsfrage für die psychothe-
rapeutischen Behandlungen in Ausbildungsstät-
ten nach § 6 PsychThG. Darauf wird unter III.
eingegangen. Unter IV. wird der Themenbereich
zusammengefasst und der Rat gegeben, Abrech-
nungen und die zugrunde liegende Honorar-
verteilung auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen und
Honorarbescheide gegebenenfalls fristgerecht
mit dem Widerspruch anzugreifen.

I.

Für das Jahr 1999 war die Besonderheit zu beach-
ten, dass Art. 11 des PsychThG eine Sonderregelung
für die Vergütung psychotherapeutischer Leistun-
gen bzw. für das dazu zur Verfügung stehende Aus-
gabenvolumen enthielt. Da das Ausgabenvolumen
für psychotherapeutische Leistungen gesetzlich
geregelt war, haben die Gerichte überwiegend kei-
ne Möglichkeit gesehen, den Psychotherapeuten
höhere Punktwerte zuzusprechen, sofern das insge-

Aktuelle Vergütungsfragen im
GKV-Leistungssystem
Martin H. Stellpflug

samt dafür vorgesehene Vergütungsvolumen voll
zur Auszahlung gelangte4.

Erfolg hatten allerdings Klagen von Psychothera-
peuten, die sich darauf stützen, dass die Regelun-
gen in Art. 11 Abs. 2 PsychThG unbeachtet geblie-
ben waren. Denn der Gesetzgeber hatte zwar das
Ausgabenvolumen definiert, gleichzeitig aber ge-
regelt, dass die Vergütung psychotherapeutischer
Leistungen (Punktwerte) nicht mehr als 10% un-
ter der Vergütung der Leistungen nach Kapitel B II
des EBM (durchschnittlicher rechnerischer Punkt-
wert der beteiligten Krankenkassen) sinken dürfe.
Liege dieser Fall vor, so die Regelung, müssten die
Vertragsparteien geeignete Maßnahmen zur Be-
grenzung der Punktwertdifferenz treffen.

So hat mit Urteil vom 07.11.2001 das Sozialgericht
Magdeburg5 über einen Honorarbescheid zum
Quartal II/99 entschieden. Das Sozialgericht hob
den Honorarbescheid auf und verurteilte zur Neu-
bescheidung. In den Urteilsgründen heißt es:

„Für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des
Honorarbescheides, die sich letztlich an der Höhe
des Punktwerts entscheidet, kommt es maßgeb-
lich auf die Frage an, ob die gesamtvertraglichen
Vereinbarungen zwischen der Beklagten und den
Krankenkassenverbänden über die Vergütung psy-
chotherapeutischer Leistungen im Jahre 1999
rechtmäßig sind. Diese nämlich bilden die Rechts-
grundlage, auf der sich der konkrete zur Vertei-

1 Vgl. z. B. die Urteile des BSG vom 20.01.1999 (B 6 KA 46/
97 R) oder vom 25.08.1999 (B 6 KA 14/98 R).

2 Nach einem Urteil des SG Reutlingen vom 17.07.2002
(S 1 KA 3143/00) kann auch die Weigerung einer KV,
bestandskräftige Honorarbescheide auf der Grundla-
ge von § 44 Abs. 4 SGB X abzuändern, rechtswidrig
sein.

3 Gesetz vom 23.04.2002 (BGBl. I S. 1412).
4 Vgl. Urteil des BSG vom 06.11.2002, B 6 KA 21/02 R

(= MedR 2003, 424 ff. mit Anmerkung Steinhilper),
Verfassungsbeschwerde wurde nicht angenommen.

5 Az.: S 7 KA 32/00, Berufung ist beim LSG Sachsen-
Anhalt anhängig (L 4 KA 10/02).
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lung stehende Punktwert jeweils auf-
baut. (…)

Der Punktwert von (nur) 5,84 DPf. für
psychotherapeutische Leistungen ver-
letzt die betroffenen Leistungserbrin-
ger in ihrem Grundrecht der Berufs-
freiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG. Sie er-
halten zu wenig Geld für ihre psycho-
therapeutischen Leistungen im Jahr
1999, und dies ist als Eingriff in das
Grundrecht der Berufsfreiheit nicht –
auch nicht durch den hohen Gemein-
wohlbelang der Beitragssatzstabilität
– zu rechtfertigen.“ (SG Magdeburg,
Urteil vom 07.11.2001, S 7 KA 32/00)

Das Sozialgericht Magdeburg kommt
zu dem Ergebnis, dass im vorliegen-
den Fall die Auswirkungen der Rege-
lung des Art. 11 Abs. 1 PsychThG nicht
mehr verhältnismäßig im engeren Sin-
ne waren.

„Aus alledem folgt, dass Art. 11 Abs. 1
PsychThG wegen der Festsetzung ei-
ner zu geringen Vergütung einen
verfassungswidrigen Eingriff in das
Grundrecht der Berufsfreiheit der psy-
chotherapeutischen Leistungserbrin-
ger darstellen würde, wenn die Re-
gelung des Art. 11 Abs. 2 PsychThG
ein „Abstandsgebot“ in der Weise be-
inhalten würde, dass der Punktwert
psychotherapeutischer Leistungen 90%
des durchschnittlichen Punktwerts der
B II-Leistungen nicht überschreiten
darf. In diesem Falle wäre die Bestim-
mung dem Bundesverfassungsgericht
im Verfahren der konkreten Norm-
kontrolle nach Art. 100 GG vorzule-
gen.

Hingegen lässt sich die Bestimmung
des Art. 11 Abs. 2 PsychThG verfas-
sungskonform auslegen. (…)

Der Sinn und Zweck der Bestimmung
des Art. 11 Abs. 2 PsychThG ist – an-
ders als derjenige des Art. 11 Abs. 1
PsychThG – derjenige der Sicherstel-
lung eines angemessenen Einkom-

mens der psychotherapeutischen
Leistungserbringer. Auch in der Stel-
lungnahme des Bundesministeriums
für Gesundheit heißt es insoweit, die
Vorschrift flankiere die in Abs. 1 ge-
troffene Regelung dahingehend, dass
etwaige ungewollte Auswirkungen auf
die Höhe der Vergütung psychothera-
peutischer Leistungen durch geeigne-
te Maßnahmen, jedenfalls bei Un-
terschreiten eines bestimmten Punkt-
werts vermieden werden. Ein ande-
rer Zweck der Bestimmung wäre auch
verfassungsrechtlich problematisch.
Die Eingliederung der Psychothera-
peuten in die vertragsärztliche Versor-
gung zum 1. Januar 1999 durfte nicht
dazu führen, dass die Vergütung ih-
rer Leistungen wegbrach. Dies gebie-
tet das Grundrecht der Berufsfreiheit
des Art. 12 Abs. 1 GG. (…)

Im Ergebnis folgt aus dieser Ausle-
gung, dass bei einer Überschreitung
der Interventionsschwelle des Art. 11
Abs. 2 PsychThG vom Gesetzgeber
Nachverhandlungen der Vertragspart-
ner der Gesamtverträge über die Ver-
gütung psychotherapeutischer Leis-
tungen gefordert werden, ohne dass
aber deren Handlungsspielräume hier
weitergehend als sonst eingegrenzt
werden. Bei der vorzunehmenden In-
teressenabwägung ist zudem die Ge-
fährdung der psychotherapeutischen
Versorgung in Sachsen-Anhalt auf-
grund massiver Unterversorgung zu
berücksichtigen. Es kann insoweit
nicht allein auf die Beitragssatzstabi-
lität abgestellt werden; dies würde die
Psychotherapeuten unzumutbar be-
lasten und ist für die Versorgungslage
geradezu existenzbedrohend. Auch
daher ist eine weitergehende Ausle-
gung geboten, die es den Partnern
der Gesamtverträge und mithin dem
Landesschiedsamt auch ermöglicht,
bei Erreichen des Interventionspunkt-
wertes verfassungskonforme Punkt-
werte für psychotherapeutische Leis-
tungen festzusetzen.“ (Seite 23, 24
des Urteilumdrucks)

Auch das Sozialgericht Kiel hatte im
Urteil vom 31.10.20016 die Honorar-
bescheide für die Quartale II – IV/99
aufgehoben und die dortige KV zur
Neubescheidung verurteilt mit der Be-
gründung, die Festsetzung des Garan-
tie-Punktwertes sei von den Vertrags-
parteien nicht in korrekter Weise vor-
genommen worden.

Das Sozialgericht München7 hat mit
der gleichen Begründung im Urteil
vom 23.07.2003 Honorarbescheide
des Jahres 1999 aufgehoben und die
KV Bayerns zur Neuberechnung der
Honoraransprüche verurteilt.

Interessant in diesem Zusammenhang
ist noch eine Entscheidung des Sozial-
gerichts Gotha vom 29.01.2003. Auch
hier ging es um die Vergütung psycho-
therapeutischer Leistungen im Jahr
1999. Nachdem von der KV Thüringen
festgestellt worden war, dass die Min-
destpunktwerte nicht zur Auszahlung
kommen könnten, wurde zusammen
mit den Krankenkassenverbänden ver-
sucht, „geeignete Maßnahmen“ im Sin-
ne des Art. 11 Abs. 2 Psychotherapeu-
tengesetz zur Begrenzung der Punkt-
wertdifferenz zu treffen. Weil aber eine
Einigung nicht erzielt werden konnte,
wurde das Schiedsamt angerufen. Das
Schiedsamt verpflichtete die KV und die
Krankenkassenverbände dazu, die
Punktwertdifferenz bis zu einer Gren-
ze von 90% des in Art. 11 Abs. 2
PsychThG festgelegten Schwellenpunk-
twertes auszugleichen und die Kosten
hierfür jeweils zur Hälfte zu tragen. Das
Sozialgericht Gotha hob diesen
Schiedsstellenspruch im Urteil vom
29.01.20038 auf und verurteilte zur
Neubescheidung unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts. Für
rechtsfehlerhaft hielt das Sozialgericht
den Schiedsstellenspruch insoweit, als

6 Az.: S 14 KA 206/00, Schleswig-Holstei-
nisches LSG (L 6 KA 7/02), BSG
(B 6 KA 17/03 R).

7 Az.: S 33 KA 2681.
8 Az.: S 12 KA 924/00.
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sowohl die KV als auch die Kran-
kenkassenverbände die Kosten für die
Mehrvergütung jeweils zur Hälfte tra-
gen sollten. Nach Ansicht des Sozial-
gerichts Gotha ist eine notwendige
Aufstockung des Budgets allein von den
Krankenkassen zu finanzieren.

Unbeachtet blieb bisher – soweit er-
sichtlich – die Regelung in Art. 14
Abs. 3 S. 2 des Gesetzes zur Stärkung
der Solidarität in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-Solidaritätsstär-
kungsgesetz – GKV-SolG) vom 19.12.
19989. Dort ist geregelt, dass die psy-
chotherapeutischen Leistungen der
Ärzte und der Psychotherapeuten nicht
unterschiedlich vergütet werden dür-
fen. Dies bedeutet, dass jeweils auch
im Einzelfall genau zu überprüfen ist,
ob nicht abweichend von dieser Re-
gelung einzelne Leistungserbringer für
psychotherapeutische Leistungen hö-
here Punktwerte im jeweiligen Quar-
tal erzielt haben. Der einzelne Psycho-
therapeut hat also, soweit noch Wider-
sprüche oder Klagen anhängig sind,
auch zu überprüfen, ob Regelungen
im HVM nicht dazu geführt haben,
dass beispielsweise die probatorischen
Sitzungen schlechter bezahlt wurden,
als bei einem ärztlichen Psychothera-
peuten oder einem anderen Arzt mit
entsprechender Abrechnungsgeneh-
migung. Eine solche Differenzierung
wäre mit der genannten Vorschrift
nicht vereinbar.

II.

Für die Jahre ab 2000 gibt es keine
gesetzlichen Vorgaben zur Höhe des
Ausgabenvolumens10 für psychothera-
peutische Leistungen, mit der Konse-
quenz, dass zunächst auf die „10-Pfen-
nig-Urteile“ des BSG zu verweisen ist.
Trotz der klaren Vorgaben des BSG
haben viele KVen in den Honorarbe-
scheiden ab I/2000 geringere Punkt-
werte auch der Vergütung psychothe-
rapeutischer Leistungen zugrunde ge-

legt. Dies geschah u. a. mit Verweis
auf einen Beschluss des Bewertungs-
ausschusses vom 16.02.2000 zur Fest-
legung der angemessenen Höhe der
Vergütung ausschließlich psychothera-
peutisch tätiger Vertragsärzte und -the-
rapeuten mit Wirkung zum 01.01.2000
(Deutsches Ärzteblatt 2000, A-558).
Inhalt dieses Beschlusses ist ein auf
regionalisierten Daten beruhendes
Rechenmodell, welches vorgibt, si-
cherzustellen, dass ein zeitlich voll
ausgelasteter Psychotherapeut für
genehmigungspflichtige Leistungen
des Kapitels G IV EBM ein Honorar
erziele, das nach Abzug der Praxis-
kosten dem Honorarerlös einer allge-
meinmedizinische Vertragsarztpraxis
entspräche.

Dieser Beschluss des Bewertungsaus-
schusses ist vielfach kritisiert worden,
u. a. mit eingehender Begründung
vom Bundesministerium für Gesund-
heit im Schreiben vom 30.11.2000.

Im Urteil des Sozialgerichts Dort-
mund vom 23.07.2002 (S 26 KA
274/00) heißt es dazu:

„Die in Ziff. 2.3 ff. des Beschlusses
des Bewertungsausschusses vom 16.
02.2000 vorgegebene Errechnung
eines regionalen Mindestpunktwertes
für antrags- und genehmigungspflich-
tige Leistungen des Abschnitts G
IV EBM ausschließlich psychothera-
peutisch tätiger Vertragsärzte und
-therapeuten und der Heranziehung
des IST-Umsatzes dieser Leistungs-
erbringer in DM des Jahres 1998 ver-
stößt gegen die gesetzliche Bestim-
mung des § 85 Abs. 4 a S. 1 Halbsatz
2 SGB V i. V. m. § 85 Abs. 4 S. 4
SGB V.“

Insbesondere aber betont das Sozial-
gericht auch den gesetzlichen Auftrag
aus § 85 Abs. 4 S. 4 SGB V, wonach
im Honorarverteilungsmaßstab Rege-
lungen zur Vergütung der Leistungen
der Psychotherapeuten und der aus-

schließlich psychotherapeutisch täti-
gen Ärzte zu treffen sind, die eine
angemessene Höhe der Vergütung
je Zeiteinheit gewährleisten:

„Diese HVM-Regelung verstößt gegen
die Verpflichtung der Beklagten aus
§ 85 Abs. 4 S. 4 SGB V, im Vertei-
lungsmaßstab Regelungen zur Vergü-
tung der Leistungen der Psychothe-
rapeuten und der ausschließlich psy-
chotherapeutisch tätigen Ärzte zu tref-
fen, die eine angemessene Höhe der
Vergütung je Zeiteinheit gewährleis-
ten. Wie bereits die Aufsichtsbehörde
der Beklagten zu Recht beanstandet
hat, stellt die Beklagte mit § 11
Abs. 1 HVM nicht sicher, dass ab
01.01.2000 der erforderliche Mindest-
punktwert nicht unterschritten wird.
§ 85 Abs. 4 S. 4 SGB V erteilt der Be-
klagten den Auftrag, im Interesse der
Verteilungsgerechtigkeit bei der Aus-
gestaltung des HVM die Besonderhei-
ten des Leistungsspektrums der Psy-
chotherapeuten und der ausschließ-
lich psychotherapeutisch tätigen Ärz-
te zu berücksichtigen (BT-Drucks. 14/
1977, S. 165). Diesem gesetzlichen
Auftrag wird die Beklagte durch die
Bezugnahme auf die mit den Kran-
kenkassen zu treffenden Vergütungs-
vereinbarungen nicht gerecht. Der Re-
gelungsgehalt des § 85 Abs. 4 S. 4

9 Bundesgesetzblatt I 1998, Seite 3853,
3861.

10 Allerdings ist das in Art. 11 des Psycho-
therapeutengesetzes vorgegebene Aus-
gabenvolumen gemäß § 85 Abs. 3
SGB V Grundlage der Volumina in den
Folgejahren. Im Urteil vom 06.11.2002
(B 6 KA 21/02 R) hat das BSG offen
gelassen, ob aus diesen Folgewirkun-
gen die Rechtswidrigkeit/Verfassungs-
widrigkeit von Art. 11 PsychThG folgen
kann. Möglicherweise ist in diesem Zu-
sammenhang insbesondere zu berück-
sichtigen, dass damit alle Berechnun-
gen auf der Grundlage von Ausgaben
für Psychotherapie im Jahre 1996 fu-
ßen, obwohl nach den „10-Pfennig-Ur-
teilen“ des BSG gerade in diesem Zeit-
raum psychotherapeutische Leistungen
zu gering vergütet wurden.
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SGB V beschränkt sich auf die Ver-
teilungsseite, so dass der HVM von der
Einnahmesituation der KV unabhän-
gige Verteilungsregelungen zur Ge-
währleistung der angemessenen Ver-
gütung psychotherapeutischer Leis-
tungen je Zeiteinheit beinhalten
muss.“ (Seiten 19, 20 des Urteilum-
drucks)

Nach einer Pressemitteilung des Lan-
dessozialgerichts NRW vom 10.04.
2003 hat auch das Landessozialge-
richt Nordrhein-Westfalen (L 11
KA 133/02 und 134/02) die Vorga-
ben des Bewertungsausschusses für
rechtswidrig gehalten. Dem Bewer-
tungsausschuss sind nach Ansicht des
11. Senats des LSG bei seinen Vor-
gaben mehrere Fehler unterlaufen.
Als besonders schwerwiegend sahen
die Richter es an, dass der
Betriebskostenanteil deutlich zu nied-
rig und zudem auf der Grundlage von
Statistiken aus 1998 festgesetzt wur-
de. Für das Jahr 2000 sind diese je-
doch nicht repräsentativ, unter ande-
rem, weil Psychotherapeuten in die-
sem Zeitraum noch nicht Mitglieder
der KV waren.

Wenn die Urteile rechtskräftig werden
– der 11. Senat hat die Revision zuge-
lassen –, muss der Bewertungsaus-
schuss seine Vorgaben überarbeiten
und die KV das Honorar der Kläger
anschließend neu berechnen. Hiervon
könnten im Bereich der KV Westfalen-
Lippe rund 1000 weitere Psychothe-
rapeuten profitieren, deren Verfahren
im Hinblick auf die beiden Musterpro-
zesse ruhend gestellt wurden. Allein
bezogen auf diese Verfahren geht es
um eine Nachforderung von etwa 20
Millionen DM für das Jahr 2000.

Auch das Sozialgericht Reutlingen
hat im Urteil vom 23.10.200211 Ho-
norarbescheide des Jahres 2000 auf-
gehoben, soweit darin die psychothe-
rapeutischen Leistungen mit einem
Punktwert von weniger als 10 Pfennig

vergütet worden waren. Gleiches gilt
für das Sozialgericht Magdeburg12.
Die Sozialgerichte kommen zu dem Er-
gebnis, dass der Beschluss des Bewer-
tungsausschusses gegen die gesetzli-
che Regelung des § 85 Abs. 4 S. 4
und Abs. 4 a S. 1 SGB V verstoße und
einzelne Rechnungsvorgaben willkür-
lich seien.

III.

Nach § 117 Abs. 2 S. 3 SGB V (in der
Fassung ab 01.01.2003) gilt für die
Vergütung der ambulanten psychothe-
rapeutischen Behandlungen der Ver-
sicherten in den Ausbildungsstätten
nach § 6 PsychThG § 120 SGB V ent-
sprechend.

Uneinheitlich wird die Frage beantwor-
tet, ob dieser Verweis auf § 120 SGB V
den Abs. 1 oder den Abs. 2 der Rege-
lung (in der Fassung ab 01.01.2003)
meint. Dies ist erheblich, da in § 120
Abs. 1 SGB V geregelt ist, dass die dort
erfassten Leistungen nach den für
Vertragsärzte geltenden Grundsätzen
aus der vertragsärztlichen Gesamt-
vergütung vergütet werden, während
§ 120 Abs. 2 SGB V bestimmt, dass
die dort genannten Leistungen unmit-
telbar von der Krankenkasse vergü-
tet werden und die Leistungserbringer
mit den Krankenkassenverbänden Ver-
einbarungen über die Vergütung zu
treffen haben.

Das Sozialgericht Hannover hat in ei-
nem Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes die KV Niedersachsen ver-
pflichtet, die in den Ausbildungsstätten
erbrachten psychotherapeutischen
Leistungen über den 31.12.2002 hin-
aus nach den für Vertragsärzte gelten-
den Grundsätzen aus der vertrags-
ärztlichen Gesamtvergütung zu vergü-
ten13. Eine ähnliche Verpflichtung hat
das Sozialgericht Kiel ausgespro-
chen14. Dabei stützt das Sozialgericht
Hannover seine Entscheidung auf die

Ansicht, die Ambulanzen der Aus-
bildungsstätten seien sowohl nach al-
tem als auch nach neuem Recht die
in § 120 Abs. 1 genannten „sonstigen
ermächtigten ärztlich geleiteten Ein-
richtungen“. Das Sozialgericht Kiel
stützt seine Entscheidung auf die Be-
obachtung, die Ausbildungsinstitute
seien keine Hochschulambulanzen
und für die im Gesetz nicht genann-
ten Institutsambulanzen sei somit kei-
ne Änderung eingetreten. Darüber hi-
naus wird die Entscheidung mit dem
unrichtigen Hinweis begründet, „im
übrigen“ sei auch nach bisherigem
Recht die Vergütung der Hochschul-
ambulanzen von den Krankenkassen
zu leisten gewesen.

Dagegen hat das Sozialgericht Ber-
lin15 einen entsprechenden Antrag auf
Einstweilige Anordnung gegen die KV
Berlin zurückgewiesen, da nach sei-
ner Ansicht die Vergütung unmittel-
bar durch die Krankenkassen zu er-
folgen hat. In Auseinandersetzung mit
den Entscheidungen des SG Kiel und
des SG Hannover kommt das SG
Berlin zu dem Ergebnis, es ergebe
sich aus dem Gesetz eine Gleich-
behandlung zwischen den Instituts-
ambulanzen der Hochschulen (frü-
her: Polikliniken, heute: Hochschul-
ambulanzen) und den Ambulanzen
an den Ausbildungsstätten nach
§ 6 PsychThG. Es sei nicht erkennbar,
dass der Gesetzgeber diese bisheri-
ge Gleichbehandlung, die im Übrigen
auch für die Vergütung galt, habe
ändern wollen. Für die vergütungs-
rechtliche Gleichbehandlung der an
Hochschulen und Ausbildungsstätten
im Rahmen der Ausbildung erbrach-

11 Az. S 1 KA 1627/01, Sprungrevision: B
6 KA 23/03 R.

12 Urteil vom 26.02.2003 – S 17 KA 486/
00, Sprungrevision: B 6 KA 25/03 R.

13 Beschluss vom 18.02.2003 – S 16 KA
443/02 ER.

14 Beschluss vom 19.02.2003 – S 15 KA
64/02 ER.

15 Beschluss vom 27.03.2003 – S 71 KA
381/02 ER, rechtskräftig.
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ten Leistungen spreche auch, dass
sowohl die Ermächtigungen für die
Hochschule als auch die Ermächti-
gungen für die Ausbildungsinstitute
nach § 6 Abs. 1 PsychThG nicht aus
Sicherstellungsgründen erteilt würden
und somit ohne Bedarfsprüfung
auszusprechen seien. Wegen dieser
Gleichbehandlung – nach altem und
nach neuem Recht – seien nunmehr
die Leistungen sowohl der Hoch-
schulambulanzen nach § 117 Abs. 1
als auch der Institutsambulanzen
nach § 117 Abs. 2 SGB V direkt von
den Krankenkassen zu vergüten. Die-
ses Ergebnis sei durch die Gesetzes-
begründung zum FPG (BT-Drucks.
14/6893, Seite 30) bestätigt. Dort sei
als Grund für die Änderung der
Vergütungsform bei poliklinischen
Leistungen angegeben, dass die
Gesamtvergütung von solchen Leis-
tungen zu entlasten sei, die nicht aus
Gründen der Sicherstellung erbracht
würden. Dies treffe auch für die in
den Ambulanzen der Ausbildungs-
stätten nach § 6 PsychThG erbrach-
ten Leistungen zu.

Ebenso hat im Hauptsacheverfahren
das SG Hamburg16 entschieden (und
die Sprungrevision zugelassen).

§ 120 Abs. 4 SGB V regelt, dass auf
Antrag einer Vertragspartei die
Schiedsstelle nach § 18 a Abs. 1 des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes
die Vergütung festzusetzen hat, so-
fern eine Vereinbarung ganz oder
teilweise nicht zustandekommt. Da
Vergütungsvereinbarungen mit den
Krankenkassen in Berlin nicht zu-
standegekommen sind, wurde im De-
zember 2002 die Schiedsstelle mit
dem Antrag auf Festsetzung der Ver-
gütung angerufen. In einem Zwi-
schenbeschluss vom 31.01.2003 hat
sich die Schiedsstelle für die Festset-
zung der Vergütung der Ausbildungs-
stätten für zuständig erklärt und die-
se Entscheidung eingehend begrün-
det. Die Festsetzung der Vergütung

erfolgte am 17.04.2003 mit einem
einheitlichen Punktwert, der z. T.
deutlich über den Auszahlungspunkt-
werten der KV Berlin liegt17.

IV.

Zusammengefasst zeigt dieser Über-
blick, dass – insbesondere nach der
Freude und Genugtuung über die „10-
Pfennig-Urteile“ – eine gewisse Er-
nüchterung eintreten musste. Die
Fachgruppe der Psychologischen Psy-
chotherapeuten kämpft in einer fast
unübersehbaren Vielzahl von Rechts-
streitigkeiten in verschiedenen Instan-
zenzügen für eine angemessene Ver-
gütung, wobei regional unterschiedlich
und zwischen Vergütungszeiträumen
differenzierend verschiedene rechtli-
che Argumente zum Tragen kommen.
Der Blick zu der besonderen Vergü-
tungsproblematik der Ausbildungsam-
bulanzen zeigt, dass nicht nur der Be-
wertungsausschuss und die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen im Rahmen
der Honorarverteilung den Psychothe-
rapeuten das Leben schwer machen,
auch der Gesetzgeber sorgt durch
unklare und womöglich unüberlegte
Gesetzesänderungen für existentiellen
Notstand.

Ein Rat kann daher nur lauten, jeweils
fristgerecht Honorarbescheide mit
dem Widerspruch anzugreifen und
genau zu prüfen, ob die Abrechnung
und die hier zugrunde liegende Ho-
norarverteilung mit Recht und Gesetz
in Einklang steht. Insbesondere bei
sog. „Musterprozessen“ ist Vorsicht ge-
boten: Regionale Besonderheiten der
Honorarverteilung können – wenn
überhaupt – nur durch die regional
zuständigen Sozialgerichte überprüft
werden. Und selbst hier sollte sich der
Betroffene durch Einsicht in möglicher-
weise bereits vorliegende Urteilsgrün-
de Gewissheit verschaffen, ob tatsäch-
lich alle Argumente geprüft und ge-
würdigt wurden.

16 Urteil vom 30.04.2003 – S 3 KA 438/
02.

17 Nachzutragen bleibt, dass sich im
Gesetzentwurf der Fraktion SPD und
Bündnis 90/Die Grünen eines Geset-
zes zur Modernisierung des Gesund-
heitssystems (Gesundheitssystemmo-
dernisierungsgesetz – GMG – Stand:
02.06.2003) das Ministerium klar da-
hingehend geäußert hat, dass mit den
Änderungen im Fallpauschalengesetz
beabsichtigt war, eine direkte Vergütung
der Ausbildungsstätten durch die Kran-
kenkassen zu erreichen: „Bereits nach
geltendem Recht erfolgt lediglich der
Zugang zur Versorgung durch Ermäch-
tigungen der Zulassungsausschüsse
(§ 117 Abs. 1 und 2). Die Vergütung er-
folgt nach geltendem Recht nicht im
Rahmen der zwischen kassenärztlichen
Vereinigungen und Krankenkassen ver-
einbarten Gesamtvergütung, sondern
wird durch direkte Verträge zwischen
Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern geregelt (§ 120 Abs. 2).“ (Gesetz-
entwurf, Stand: 02.06.2003, Seite
266).

Dr. Martin H. Stellpflug, M.A.
(Lond.)

Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Sozialrecht
Dierks & Bohle
Walter-Benjamin-Platz 6
10629 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/327 787-0
Fax: +49 (0) 30/327 787-77
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Für die Veränderungen der Symptomatik und der
interpersonalen Problematik werden Effektstär-
ken mitgeteilt, die die Wirksamkeit der Behand-
lungen belegen. Die Symptomatik als Zielkate-
gorie hat in beiden Behandlungsgruppen nicht
die höchste Priorität, sondern die Kategorie
„Selbstwertproblematik“. Etwa 1/3 der Therapie-
ziele wird von den Patienten nach einem Jahr
neu definiert.

Zur empirischen Erforschung
von Langzeitpsychotherapien

Langzeitpsychotherapien spielen in der psychothe-
rapeutischen Praxis eine große Rolle. Dabei ist die
Notwendigkeit und Wirksamkeit von Langzeitpsy-
chotherapien unter Praktikern unbestritten, wenn
auch über Indikation, angemessene Therapiedauer
und Sitzungsfrequenz Uneinigkeit herrscht. Die
empirische Psychotherapieforschung hingegen be-
schäftigt sich wenig mit Langzeitpsychotherapien.
Etwa 1/3 der bei den Krankenkassen beantragten
verhaltenstherapeutischen Behandlungen sind
Langzeittherapien, d.h. Behandlungen mit einem
Therapieumfang von 25 – 80 Behandlungsstunden.
Die mittlere Behandlungsdauer von Verhaltens-
therapiestudien, die in Meta-Analysen Eingang ge-
funden haben, liegt dagegen deutlich unter 20 Sit-
zungen (Wittmann & Matt, 1986; Grawe et al.,
1994). Von den psychoanalytisch orientierten Be-

Zusammenfassung: In einer prospektiven Stu-
die mit einem naturalistischen Design wurden
31 Patienten mit Langzeitverhaltenstherapie (im
Mittel 63 Sitzungen) und 31 Patienten mit psy-
choanalytischer Langzeitpsychotherapie (im Mit-
tel 185 Sitzungen) verglichen. Alle Patienten
wurden vor Aufnahme in die Studie durch ex-
terne Interviewer mit einem strukturierten klini-
schen Interview (SKID) diagnostisch untersucht.
In die Studie wurden ausschließlich Patienten
aufgenommen, die die DSM-III-R-Kriterien für
das Vorliegen einer depressiven Störung oder
einer Angststörung erfüllten. Symptomatik (SCL-
90-R), interpersonale Probleme (IIP-D) sowie
Therapieziele und deren Erreichung wurden zu
vier Zeitpunkten erhoben: Bei Behandlungsauf-
nahme, nach einem Jahr, nach 2,5 und nach
3,5 Jahren. Nach 3,5 Jahren fand ein Katamnese-
interview statt. Obwohl die verhaltenstherapeu-
tisch und psychoanalytisch behandelten Patien-
ten diagnostisch vergleichbar sind, unterschei-
den sie sich bezüglich einer Reihe von anderen
Merkmalen, u.a. in der Schulbildung, im Zu-
gangsmodus zur Psychotherapie (ärztliche
Überweisung vs. Selbstanmelder), im Konsum
psychotroper Medikamente und in der Symp-
tombelastung. Die Ergebnisse unterstreichen,
dass Therapievergleichsstudien mit parallelisier-
ten Stichproben der Realität nicht in jedem Fall
gerecht werden: Auch wenn Psychoanalytiker
und Verhaltenstherapeuten dieselben Störungs-
bilder behandeln – und das jeweils außerordent-
lich erfolgreich, wie wir zeigen konnten – so
handelt es sich doch um in vielfacher Hinsicht
unterschiedliche Menschen.

Frankfurt-Hamburg Langzeit-
Psychotherapiestudie
Eine naturalistische Studie – Verlauf und Ergebnisse psychoanaly-
tischer und verhaltenstherapeutischer Langzeitpsychotherapien in
der Praxis niedergelassener Psychotherapeuten1

Josef Brockmann1, Thomas Schlüter2 und Jochen Eckert3

1Freie Praxis Frankfurt, 2Freie Praxis Hamburg und 3Universität Hamburg

1 Modifizierte Fassung eines Artikels, erschienen in: Psy-
chotherapeut, 2002, 47.
Die Untersuchung wurde von der Deutschen Gesell-
schaft für Individualpsychologie (DGIP) mitfinanziert.
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handlungen sind ebenfalls 1/3 der be-
antragten Therapien Langzeittherapien
mit einer Stundenzahl von 25 – 300
Stunden (Nissen, 2001; Janssen et al.,
1997). Es besteht die Gefahr, dass der
aus der geringen empirischen Erfor-
schung von Langzeitpsychotherapien
resultierende Mangel an Ergebnissen
unter der Hand gegen den Nutzen und
die Wirksamkeit von Langzeitpsycho-
therapien gewendet wird. Die geringe
empirische Erforschung von Lang-
zeitpsychotherapien schlägt sich z.B.
in den zurzeit vorgeschlagenen Qua-
litätssicherungssystemen nieder (z.B.
Psychotherapeutische Basisdokumen-
tation (Psy-BaDo), Heuft et al., 1998),
die für Kurzzeitpsychotherapien er-
probt sind, für die der Nachweis ihrer
Eignung auch für Langzeittherapien
bisher aber noch aussteht.

Während prospektive Studien zu Kurz-
zeittherapien für beide Behandlungs-
formen in großer Anzahl vorliegen
(Orlinsky et al., 1994), gibt es nur we-
nige prospektive Studien von Lang-
zeittherapien. Wir fanden bis zum Jahr
2000 17 Studien, davon 9 prospek-
tive, in denen psychoanalytisch orien-
tierte Langzeittherapien (Einzelthera-
pien mit mehr als 40 Sitzungen) unter-
sucht wurden, wenn Studien mit psy-
chotischen Störungen und Suchtmit-
telabhängigkeit ausgeschlossen wur-
den. Eine Übersicht über die Studien
findet sich bei Brockmann (2000).
Ebenso fanden wir 5 prospektive Stu-
dien, in denen verhaltenstherapeuti-
sche Langzeittherapie mit mehr als
40 Stunden Gegenstand der Untersu-
chung war. Bereits eingeschlossen sind
hier Studien mit gruppentherapeuti-
scher Behandlung. Eine Übersicht die-
ser Studien liefert Schlüter (2000).

Der Mangel an empirischen Langzeit-
therapiestudien in der Psychoanalyse
hat u.a. wissenschaftstheoretische
Gründe (z.B. Zepf & Hartmann, 2002).
Der generelle Mangel an randomisier-
ten, kontrollierten Wirksamkeitsstudien

(RCT-Studien), die von vielen Psycho-
therapieforschern als unverzichtbar für
einen Wirksamkeitsnachweis im Sin-
ne von Effizienz („efficacy“) für not-
wendig gehalten werden (z.B. Buch-
kremer & Klingberg, 2001), hat bei
Langzeitbehandlungen dann auch me-
thodischen Gründe: Die in der Kurz-
zeittherapieforschung üblichen Kon-
trollgruppen (unbehandelte oder War-
telisten-Kontrollgruppen) sind prak-
tisch nicht durchführbar oder verbie-
ten sich aus ethischen Gründen. Vor
diesem Hintergrund haben wir uns
dazu entschlossen, die Wirksamkeit
(Effektivität) von Langzeittherapien
unter Praxisbedingungen zu untersu-
chen, d.h., eine prospektive naturalis-
tische Studie durchzuführen, die die
Möglichkeit bieten sollte, die Effekte
von verhaltenstherapeutischer (VT)
und psychoanalytischer (PA) Langzeit-
therapie bei Patienten mit Angststö-
rungen und/oder Depressionen zu
vergleichen.

Untersuchungsdesign

Ausgang der Untersuchung war die
Frage nach Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten im Verlauf und in den
Ergebnissen verhaltenstherapeuti-
scher und psychoanalytischer Lang-
zeittherapie unter naturalistischen Be-
dingungen, durchgeführt von erfah-
renen Psychotherapeuten dieser Be-
handlungsformen in freier Praxis. Bei
der Untersuchungsplanung gingen wir
davon aus, dass beide Therapie-
verfahren vergleichbare Patienten be-
handeln. Die Vergleichbarkeit sollte
dadurch sichergestellt werden, dass
nur Patienten mit einer Störung in den
Bereichen Depression oder Angst in
die Untersuchung aufgenommen
wurden. Diese Störungen wählten wir
aus, weil sie die häufigsten psycho-
therapeutisch behandelten psychoge-
nen Erkrankungen sind. Zur Begren-
zung der „natürlichen Varianzquellen“
wurden das Alter der Patienten auf
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die Spanne zwischen 18 und 45 Jah-
re festgelegt.

Die Therapieveränderungsmaße bezo-
gen sich schwerpunktmäßig auf die
Bereiche Symptomatik, interpersonale
Problematik und individuelle Therapie-
ziele. Die Patienten wurden zu Be-
handlungsbeginn, nach einem, zwei-
einhalb und dreieinhalb Jahren befragt.

Zur Feststellung der DSM-III-R-Diagno-
se wurde zu Behandlungsbeginn das
strukturierte klinische Interview SKID
(Wittchen et al., 1990) von Fremdin-
terviewern durchgeführt. Zur Selbstein-
schätzung der Symptome wurde die
Symptomcheckliste SCL-90-R (Franke,
1995) und zur Selbsteinschätzung der
zwischenmenschlichen Probleme das
Inventar zur Erfassung interpersonaler
Probleme IIP-D (Horowitz et al., 1994)
vorgelegt. Die beiden Erhebungsinstru-
mente sind heute die Grundlage vie-
ler Qualitätssicherungsysteme, für die
in prospektiven Langzeittherapiestu-
dien bisher wenige Ergebnisse vorlie-
gen. Ferner wurde die Goal-Attainment-
Scale (GAS) zur Einschätzung der Ziel-
erreichung eingesetzt. Die Therapie-
ziele wurden zu Beginn der Therapien
von den Patienten selbst formuliert
(VT) oder vom Interviewer festgehal-
ten (PA). Die Patienten hatten weiter
die Möglichkeit, zu jedem Befragungs-
zeitpunkt Therapieziele fallen zu las-
sen und neue zu nennen.

Ein Katamneseinterview wurde nach
3,5 Jahren durchgeführt, in dem die
Veränderungen in den Bereichen Arbeit,
Freizeit, Partnerschaft, Erleben und Ver-
halten, Symptomatik und interperso-
nale Problematik erfragt wurden. Die
Interviewer waren über die Diagnose
oder andere Patientendaten nicht in-
formiert. Die Interviews wurden zum
größeren Teil auf Tonband festgehalten.
Die Interviewer gaben nach Abschluss
des Interviews eine Einschätzung der
Veränderungen der Patienten in meh-
reren Dimensionen ab.

Patienten, Therapeuten und
Therapien

Die 16 beteiligten Psychotherapeuten
hatten sich verpflichtet, bis zum Ab-
schluss der Untersuchung allen Pati-
enten im Alter zwischen 18 und 45
Jahren mit einer Angst- und/oder de-
pressiven Störung, bei denen sie eine
Langzeittherapie für indiziert hielten
und diese auch selbst durchführen
wollten, ein Behandlungsangebot un-
ter Studienbedingungen zu machen.
Die klinische Diagnose der Therapeu-
ten wurde zu Behandlungsbeginn
überprüft. Dazu wurden die Patienten
von geschulten, unabhängigen Inter-
viewern an einem gesonderten Termin
mit dem strukturierten klinischen In-
terview (SKID) untersucht. Nur wenn
die Diagnose im Bereich von Angst
und/oder Depression anhand der Kri-
terien des DSM-III-R bestätigt werden
konnte, wurde der Patient in die Stu-
die aufgenommen. In ca. 10% der Fäl-
le konnte die Therapeutendiagnose
nicht bestätigt werden.

Die konsekutive Aufnahme der Pati-
enten in die Studie wurde beendet,
als die vorgesehene Zahl von 31 Pati-
enten für jede Behandlungsgruppe er-
reicht war. Zusammenfassend ist fest-
zuhalten, dass das Auswahlverfahren
nicht zu einer nennenswerten Selek-
tion von Patienten geführt hat.

Die Behandlungen wurden von 12 Psy-
choanalytikern und 4 Verhaltensthera-
peuten durchgeführt. Alle Therapeu-
ten hatten eine Kassenzulassung ent-
sprechend ihrer Therapierichtung und
eine Praxis in Frankfurt (PA) oder Ham-
burg (VT). Die mittlere Berufserfah-
rung war fast identisch: M(s) = 9,7
(4,5) Jahre für die Psychoanalytiker
und M(s) = 9,2 (3,7) Jahre für die
Verhaltenstherapeuten.

Die 31 psychoanalytischen Behandlun-
gen dauerten im Mittel 185 Stunden.
Nach 3,5 Jahren waren 58% der Be-
handlungen abgeschlossen. Die 31

verhaltenstherapeutischen Langzeit-
therapien dauerten im Mittel 63 Stun-
den. Überraschend war, dass in Fällen
der Verhaltenstherapie nach 2,5 Jahren
55% der Behandlungen und nach 3,5
Jahren immer noch 16% der Behand-
lungen nicht abgeschlossen waren. Die
Quote der Patienten, die an der 3,5-
Jahres-Katamnese teilnahmen, war
hoch: 95% der Patienten beantworte-
ten die Fragebögen (PA: 100%, VT:
90%) und 77% nahmen am Katam-
neseinterview teil (PA: 90%, VT: 64%).

Die Schwerpunkte der Behandlungs-
techniken wurden am Ende jeder The-
rapie (bzw. nach 3,5 Jahren) auf einer
Skala von 0 (nicht) bis 3 (überwie-
gend) eingeschätzt. Die Skalen für die
Verhaltenstherapeuten und die Psy-
choanalytiker sind unterschiedlich for-
muliert, um die Begrifflichkeit dem
schulenabhängigen Denken der The-
rapeuten anzupassen. Über die 31 Be-
handlungen der 12 Psychoanalytiker
fanden wir die folgenden therapeuti-
schen Techniken in der Reihenfolge ih-
res mittleren Ausprägungsgrades: „Kla-
rifikationen“ 2,0, „deutendes Vorgehen“
2,0, „Bearbeitung der Therapeut-Pati-
ent-Beziehung (Übertragung)“ 1,8,
„konfrontierendes Vorgehen“ 1,2, „pä-
dagogisches, übendes, stützendes Vor-
gehen“ 0,7, „Sonstiges“ 0,1. Bei den 31
Behandlungen der 4 Verhaltensthera-
peuten fanden wir: „kognitiv-verhaltens-
therapeutisches Vorgehen“ 2,4, „kon-
frontativ-verhaltenstherapeutisches Vor-
gehen“ 1,5, „gesprächstherapeutisches
Vorgehen“ 1,4, „hypnotherapeutisches
Vorgehen“ 0,7, „rational-emotives Vor-
gehen“ 0,5, „Bearbeitung der Thera-
peut-Patient-Beziehung“ 0,4, „NLP-ori-
entiertes Vorgehen“ 0,03, „psychoana-
lytisches Vorgehen“ 0,0 (wurde nicht
angegeben). Danach variierten die Psy-
choanalytiker der Studie ihr therapeu-
tisches Handeln innerhalb des psy-
choanalytischen Konzepts, während die
Verhaltenstherapeuten auch auf Tech-
niken aus anderen Konzepten zurück-
gegriffen haben.
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Ergebnisse

Es wurden die Zugangswege und Aus-
gangsdaten der Patienten erhoben
und für die beiden Behandlungsgrup-
pen auf signifikante Unterschiede über-
prüft, um Aussagen über die Vergleich-
barkeit der beiden Stichproben ma-
chen zu können.

Vergleichbare Anfangs-
bedingungen

Zwischen den beiden Behandlungs-
gruppen fanden wir keine signifikan-
ten Unterschiede in den Variablen Al-
ter, Geschlecht, Diagnose, Anzahl der
vorhergehenden psychotherapeuti-
schen Behandlungen und persönli-
che Erwartungen bezüglich der The-

rapiedauer (Tab. 1). Auch in der
interpersonalen Problematik, gemes-
sen im IIP-D, fanden wir keine signi-
fikanten Unterschiede in allen Ska-
len und im Gesamtwert, ebenso in
der Anzahl der Kuren vor der Be-
handlung sowie der Anzahl der
Therapieziele.

Unterschiedliche Anfangs-
bedingungen

Signifikante Unterschiede fanden wir
trotz gleicher Diagnose der Patienten
in den folgenden Variablen:

■ Patienten, die eine psychoanalyti-
sche Behandlung aufsuchten, hat-
ten einen signifikant höheren Bil-
dungsstatus als Patienten, die sich
verhaltenstherapeutisch behan-
deln ließen (Volksschule oder mitt-
lere Reife: PA 19%, VT 58%, Abi-
tur oder Studium: PA 81%, VT
42%) (Chi-Quadrat-Test p =
0.002).

■ Patienten, die eine verhaltensthe-
rapeutische Behandlung aufsuch-
ten, nahmen signifikant häufiger
aufgrund eines Rates vom Arzt,
Psychologen etc. die Behandlung
auf (und weniger aufgrund von ei-
genen Informationen oder Rat
von Freunden) als Patienten, die
psychoanalytisch behandelt wur-
den.

■ die Patienten, die verhaltensthera-
peutisch behandelt wurden, stell-
ten sich signifikant stärker symp-
tombelastet dar als Patienten, die
sich psychoanalytisch behandeln
ließen (signifikante Unterschiede in
allen 9 SCL-90-R Skalen und im Ge-
samtwert) (t-Test p = 0.05).

■ die Anzahl der Patienten, die ein
psychotropes Medikament einnah-
men, war bei den verhaltensthera-
peutischen Behandlungen (35%)
signifikant größer als bei den psy-
choanalytischen Behandlungen
(0,06%) (Chi-Quadrat-Test p =
0.005).

Abb. 1: Verlauf des Kennwerts GSI und der Standardabweichungen SD der SCL-

90-R über die Messzeitpunkte, jeweils für die psychoanalytischen (PA) und die ver-

haltenstherapeutischen (VT) Langzeittherapien (sowie Vergleichswerte). Vergleichs-

werte: „Normal Gesunde“ = Wert der durchschnittlichen Symptombelastung in der

Allgemeinbevölkerung, „stationäre Psychotherapiepatienten“ = Wert der Symptom-

belastung einer Stichprobe von stationären Psychotherapiepatienten (Franke, 1995).

Tab. 1: Patientencharakteristika ohne signifikante Unterschiede zwischen den

Behandlungsgruppen.

PA VT

Alter der Patienten in Jahren 31,5 33,0

Geschlechtsverteilung
(weiblich : männlich)

24 : 7 29 : 2

Diagnosen

Angst 9 10

Depression 22 19

Angst und Depression 0 2

Erwartung Therapiedauer jeweils zwei Drittel aller Patienten rechneten mit
einer Therapiedauer von 1-2 Jahren

Vorhergehende psycho-
therapeutische Behandlungen

jeweils ein Drittel der Patienten hatten psychothera-
peutische Vorerfahrungen mit einer oder mehreren
Therapien
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Veränderungen in der
Symptombelastung
(SCL-90-R)

In beiden Behandlungsgruppen fan-
den wir signifikante Veränderungen
über die Zeit in allen Skalen und im
Gesamtwert (einfaktorielle Varianzana-
lyse mit Messwiederholung), d.h. in
beiden Gruppen verringerte sich das
Ausmaß der Symptombelastung (Abb.
1).

Die Symptombelastung, gemessen
mit dem Gesamtwert GSI, sank in der
PA-Behandlungsgruppe kontinuierlich,
auch noch im letzten Jahr des Unter-
suchungszeitraums. In der VT-Behand-
lungsgruppe reduzierte sich die Symp-
tombelastung bis zum 2,5-Jahres-Zeit-
punkt sehr stark und blieb auf diesem
Niveau bis zum 3,5-Jahres-Zeitpunkt.
Das kann auch damit zusammenhän-

gen, dass zum 2,5-Jahres-Zeitpunkt
bereits 45% der VT-Behandlungen be-
endet waren.

Auf einen direkten Vergleich der bei-
den Behandlungsgruppen mittels zwei-
faktorieller Covarianzanalysen wurde
wegen der mangelnden Vergleichbar-
keit beider Gruppen (siehe „Unter-
schiedliche Anfangsbedingungen“)
verzichtet.

Veränderung in der inter-
personalen Problematik
(IIP-D)

Nach 3,5 Jahren fanden wir bei den
Patienten der Behandlungsbedingung
PA in 6 von 8 Skalen und im Gesamt-
wert signifikante Veränderungen über
die Zeit; bei den Patienten der Be-
handlungsbedingung VT ließen sich in
3 von 8 Skalen und im Gesamtwert

signifikante Veränderungen nachwei-
sen (Prä- und Post-Werte in Brock-
mann et al., 2002).

Effektstärken der Symptom-
veränderungen und der Ver-
änderungen in der inter-
personalen Problematik

Eine Darstellung der Effektstärken in
den verschiedenen Untersuchungs-
zeiträumen mit einer Berechnungs-
variante, die eher zu konservativen
Ergebnissen führt (Hartmann & Her-
zog, 1995), findet sich in Abb. 2 (wei-
tere Ergebnisse zu den Effektstärken-
berechnungen siehe Brockmann et al.,
2002).

Zielerreichung, Zielände-
rungen und Zielkategorien

Die Zielerreichung zu den einzelnen
Messzeitpunkten im Goal-Attainment-
Scaling (GAS) für die bei Behandlungs-
aufnahme genannten Ziele ist in Tabel-
le 2 wiedergegeben.

Bei einer für jede Behandlungsgruppe
getrennt durchgeführten nonparame-
trischen einfaktoriellen Varianzanalyse
mit Messwiederholung über die drei
Zeitpunkte ergab sich für beide Grup-
pen ein signifikanter Anstieg im Grad
der Zielerreichung (Friedmann-Two-
Way-Anova PA: p = 0,0000; VT: p =
0,0002).

Die Unterschiede zwischen beiden
Behandlungsgruppen in der Anzahl
der Ziele zu Beginn der Behandlung
und auch zum 1-Jahres-Zeitpunkt
sind nicht signifikant. 35% der Zie-
le, die zum 1-Jahres-Zeitpunkt ange-
geben werden, sind neue Ziele. Für
die aufgegebenen bzw. beendeten
Ziele ist der Grad der Zielerreichung
höher als für die beibehaltenen Zie-
le (GAS-Wert für beendete Ziele:
64%, GAS-Wert für weitergeführte
Ziele: 42%). Dies gilt für beide Be-
handlungsgruppen (VT 61% vs.
36%, PA 70% vs. 47%).

Abb. 2:  Effektstärkenverlauf des Kennwertes GSI des SCL-90-R und des Gesamt-

wertes des IIP-D, jeweils für die psychoanalytischen (PA) und die verhaltensthera-

peutischen (VT) Langzeitpsychotherapien (Effektstärke nach Formel: ES1= (M(post)

– M(Prä))/s(Prä)).

Tab. 2: Mittlere Zielerreichung in % für die bei Behandlungsaufnahme genannten

Ziele (Goal-Attainment-Scaling).

Gruppe Zielerreichung (%)
nach einem Jahr

Zielerreichung (%)
nach 2,5 Jahren

Zielerreichung (%)
nach 3,5 Jahren

M SD M SD M SD

PA 53% 18 63% 20 75% 13

VT 43% 25 58% 20 63% 25

0 % = nicht, 50 % = mittel, 100 % = sehr
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Um die individuellen Therapieziele ver-
gleichen zu können, definierten wir un-
ter Berücksichtigung der Forschungs-
literatur sieben Zielkategorien. Für die
Kategorien konnte eine gute bis sehr
gute Rater-Übereinstimmung erreicht
werden (Cohens-Kappa-Koeffizient:
0,83 – 0,74) (zum Procedere siehe
Brockmann et al., 2003). Die von uns
gewählten Zielkategorien stimmen in-
haltlich recht gut mit denen des in-
zwischen erschienenen „Berner Inven-
tar für Therapieziele“ (Grosse Holt-
forth, 2001) überein.

Die Patienten gaben am Anfang der
Behandlung ihre Therapieziele an. Sie
konnten beliebig viele Therapieziele
nennen. Die durchschnittliche Anzahl
der Ziele zu Therapiebeginn betrug
bei den PA-Patienten N = 3,4 (s =
1,3; range = 1-6). Sie unterschied sich
damit nicht signifikant von der der VT-
Patienten, die durchschnittlich N =
3,8 (s = 1,5; range = 2-8) betrug. Die
Anzahl der genannten Therapieziele
zur 1-Jahres-Befragung setzen sich zu-
sammen aus der Anzahl der Therapie-
ziele, von denen die Patienten anga-

ben, dass sie weiter gelten, und aus
der Anzahl der neu genannten Thera-
pieziele. Die Häufigkeit der ver-
schiedenen Ziele in den beiden Be-
handlungsgruppen – zu Beginn und
nach einem Jahr – ist in Abbildung 3
dargestellt.

Es konnte lediglich ein signifikanter
Unterschied in der Häufigkeit der Ziele
zwischen den Behandlungsgruppen
gefunden werden und zwar für die
Kategorie 5 „eigene Geschichte aufar-
beiten“. Die Patienten, die eine psy-
choanalytisch orientierte Behandlung
gewählt hatten, gaben hier signifikant
mehr Ziele an (p = 0,02 Mann-Whit-
ney-Test). Auffällig ist die im Vergleich
zu den anderen Zielkategorien hohe
Bedeutung der Kategorie 2 „Aspekte
des Selbst“. Die Patienten beider Be-
handlungsgruppen nennen deutlich
mehr Therapieziele aus diesem Be-
reich als aus den Bereichen körperli-
cher oder psychischer Symptome.
Generell ist festzustellen, dass sich
beide Behandlungsgruppen hinsicht-
lich der Therapieziele weder unter
qualitativen noch unter quantitativen
Gesichtspunkten wesentlich unter-
scheiden.

Bei der Analyse der zu den einzelnen
Befragungszeitpunkten neu genann-

Abb. 3: Häufigkeit der Ziele in % zu Beginn und nach einem Jahr, unterteilt in die

Kategorien 1 – 7 für beide Patientengruppen:

Kat. 1: körperliche Symptome, Kat. 2: Selbstwertproblematik, Kat. 3: psychische

Symptomatik, Kat. 4: zwischenmenschliche Konflikte, Kat. 5: eigene Geschichte auf-

arbeiten, Kat. 6: Orientierung im Leben finden, Kat. 7: kann nicht zugeordnet werden.
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ten Ziele fiel auf, dass in der Kategorie
„Zwischenmenschliche Konflikte“ in
beiden Behandlungsgruppen der Pro-
zentsatz der neuen Ziele von der An-
fangsbefragung bis zum 2,5-Jahres-
Zeitpunkt anstiegen: 0 Jahre: PA 11%,
VT 14% (N = 224); 1 Jahr: PA 19%,
VT 16% (N = 90); 2,5 Jahre: PA 29%,
VT 30% (N = 40).

Aus den Ergebnissen der
Katamneseinterviews

Die Patienten schätzten rückblickend
ein, wie hoch der Anteil der Behand-
lung an den von ihnen wahrgenom-
menen Veränderungen seit Behand-
lungsbeginn war. Auf einer von +2 („ei-
nen großen Anteil“) bis -2 („überhaupt
keinen Anteil“) ergaben sich so für die
beiden Behandlungsgruppen Mittel-
werte von PA: M(s) = 1,3 (0,5) und
VT: M(s) = 1,2 (1,2) (PA: N = 18; VT:
N = 26; nur Patienten mit abgeschlos-
senen Behandlungen). Das heißt, die
Patienten beider Behandlungsgruppen
schätzten den Anteil, den die Behand-
lung an den von ihnen wahrgenom-
menen Veränderungen hat, gleich und
zwar als relativ hoch ein. Im Katamne-
seinterview wurden die Patienten von
einem unabhängigen Interviewer fer-
ner gefragt: „Es gibt die Aussage: Die
Wirksamkeit von Psychotherapie ist am
größten in den ersten 30 Sitzungen.
Wie war ihre Erfahrung?“ Den Patien-
ten wurde die Alternative ja/nein an-
geboten, und sie wurden zu einem
Kommentar aufgefordert. 11% der Pa-
tienten, die eine psychoanalytische
Behandlung aufgesucht hatten, und
50% der Patienten, die eine verhal-
tenstherapeutische Behandlung ge-
macht hatten, stimmten der Aussage
zu. Die Zustimmungsrate bei den VT-
Patienten war signifikant höher als bei
den PA-Patienten (p = 0,02; Chi-Qua-
drat-Test).

Diskussion

Vergleichbarkeit der Patien-
tengruppen

Die verhaltenstherapeutisch behandel-
ten Patienten unterschieden sich von
den psychoanalytisch behandelten Pa-
tienten in folgender Hinsicht: Sie hat-
ten einen niedrigeren Schulabschluss,
waren häufiger zu Psychotherapeuten
überwiesen worden, stellten sich stär-
ker als symptombelastet dar und hat-
ten bei Behandlungsbeginn häufiger
eine psychotrope Medikation.

Auch wenn offen bleiben muss, ob
und in welchem Ausmaß diese Unter-
schiede Einfluss auf den Therapiever-
lauf und das Therapieergebnis neh-
men, sahen wir eine Gleichheit der
Patienten in den beiden Behandlungs-
gruppen trotz derselben Diagnosen
nicht gewährleistet und somit einen
direkten Vergleich der Ergebnisse in
den beiden Behandlungsgruppen als
nicht zulässig an.

Das Ergebnis lässt erneut (z.B. Strauß
& Kächele, 1998) Zweifel an der Ge-
neralisierbarkeit der Ergebnisse von
Vergleichsstudien aufkommen, die die-
se Unterschiede durch randomisierte
Zuweisung bzw. Stichprobenparalleli-
sierung ausschalten (vgl. McPherson,
1998; Torgerson, 1998).

Die von uns gefundenen Unterschie-
de zwischen verhaltenstherapeutisch
und psychoanalytisch behandelten Pa-
tienten sind keine neuen Befunde: Der
von uns festgestellte Bildungsunter-
schied zwischen den Patientengrup-
pen fand sich auch in der Untersu-
chung von Rüger und Leibing (1999),
die in ihrer Diskussion auch auf ähn-
liche Ergebnisse in den Studien von
Linden et al. (1993) und Linden und
Pasatu (1998) hinweisen.

Möglicherweise erklärt sich die höhe-
re Symptombelastung der VT-Patien-
ten durch den generellen Zusammen-

hang zwischen dem Auftreten von psy-
chogenen Erkrankungen und dem Bil-
dungsstand (Schepank, 1987). Er hat
sich auch in der Normstichprobe der
von uns eingesetzten SCL-90-R ge-
zeigt: Personen mit höherer Schulbil-
dung haben eine geringere Symptom-
belastung als solche mit niedrigerer
Schulbildung (Franke, 1995).

Vermutlich kann auch die höhere Me-
dikation der VT-Patienten nicht isoliert
betrachtet werden, sondern ist Folge
der deutlich höheren Symptombelas-
tung.

Patienten mit einer hohen Symptom-
belastung wenden sich eher an einen
Verhaltenstherapeuten bzw. werden
dorthin überwiesen, denn von Verhal-
tenstherapeuten erwartet man, dass
sie symptom- und zielorientierter be-
handeln und dass ihre Therapien kür-
zer sind als psychoanalytische Stan-
dardbehandlungen.

Diese Indikationsregel wird auch von
überweisenden Ärzten angewendet
(Blaser, 1977).

Veränderungen in der
Symptombelastung und der
interpersonalen Problema-
tik

In beiden Bereichen zeigten sich sig-
nifikante positive Veränderungen in
beiden Behandlungsgruppen. Die PA-
Patienten hatten zu Beginn der The-
rapie eine Symptombelastung von
0,92, gemessen im Gesamtwert GSI
des SCL-90-R (Abb. 1). Das ist ein
Wert, der als typisch für ambulante
Psychotherapiepatienten gilt. Die Symp-
tombelastung verringerte sich über
den Zeitraum von 3,5 Jahren signifi-
kant in allen Skalen und im Gesamt-
wert. Sie erreichte nach 3,5 Jahren
einen Wert (GSI = 0,35), der als ty-
pisch für die Normalbevölkerung an-
gesehen werden kann. Diesem Wert
wird in US-amerikanischen Untersu-
chungen ein Wert für symptomfreie
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Probanden zur Seite gestellt (GSI =
0,19; Tingey et al., 1996), der berück-
sichtigt, dass die Normalbevölkerung
nicht gänzlich symptomfrei ist und
dass in epidemiologischen Untersu-
chungen (z.B. Schepank, 1987, 1990
und Saunders et al., 1988) in der
Normalbevölkerung häufig erhebliche
Symptombelastungen nachgewiesen
wurden.

Die VT-Patienten gaben zu Beginn der
Therapie eine erheblich stärkere Symp-
tombelastung an: GSI = 1,55. Das ist
ein sehr hoher Wert. Die Symptom-
belastung verringerte sich in den 3,5
Jahren signifikant in allen Skalen und
im Gesamtwert des SCL-90-R. Nach
3,5 Jahren erreichte die Gruppe einen
Gesamtwert von 0,84 und entsprach
damit in etwa dem Wert, den die PA-
Patienten zu Behandlungsbeginn auf-
wiesen (GSI = 0,92). In den beiden
Gruppen verringert sich die Symptom-
belastung in ähnlichem Ausmaß, so
dass der bei Behandlungsbeginn be-
stehende Niveauunterschied erhalten
bleibt.

Ihre interpersonale Problematik haben
die Patienten zu den einzelnen Mess-
zeitpunkten im IIP-D beschrieben. Die
PA-Patienten unterschieden sich am

Anfang der Behandlung in den einzel-
nen Skalen und im Gesamtwert nicht
signifikant von den VT-Patienten. Nach
3,5 Jahren hatten sich beide Patien-
tengruppen signifikant im Gesamtwert
und in einzelnen Skalen in Richtung
Normpopulation verändert (Brähler et
al., 1999). Über die klinisch und sta-
tistisch signifikanten Veränderungen
berichteten wir an anderer Stelle (Brock-
mann et al., 2002).

Die Effektstärken für die Veränderun-
gen in der Symptomatik und der inter-
personalen Problematik, jeweils gemes-
sen mit den Gesamtwerten GSI der
SCL-90-R und IIPGes des IIP-D, erreich-
ten bei beiden Behandlungsgruppen
Werte, die nicht nur über den mittleren
Effektstärken von minimaler Behand-
lung/Placebo (ES = 0,42), sondern
auch deutlich über der mittleren Effekt-
stärke für Psychotherapie (ES = 0,82)
liegen (Lambert & Bergin, 1994, S. 151).
Die Effektstärken für den IIPGes sind im
Vergleich zu Werten, die mit diesem
Messinstrument in anderen Untersu-
chungen ermittelt wurden, als sehr
hoch anzusehen (z.B. Davies-Oster-
kamp et al., 1996, S. 170, ES = 0,30).

Bei den PA-Patienten waren substan-
tielle Veränderungen im IIP-D erst nach

einem und nach 2,5 Jahren nachweis-
bar. Bei den VT-Patienten waren sie
zunächst gering und erst nach 2,5 bzw.
3,5 Jahren substanziell. Die Verände-
rungen in der interpersonalen Proble-
matik traten in beiden Behandlungs-
gruppen später auf als die Verände-
rungen in der Symptombelastung. Die
Entwicklung von Veränderungen in
unserer Untersuchung von Langzeit-
therapien zeigt einen ähnlichen pha-
senhaften Verlauf, wie der im Phasen-
modell psychotherapeutischer Verän-
derungen, das an Patienten in Kurzzeit-
therapien evaluiert wurde (Howard et
al., 1993; Howard et al., 1996; Lueger
et al., 1993; Hilsenroth et al., 2001).
Der Phasenverlauf wurde sowohl für
Individuen als auch für Behandlungs-
gruppen untersucht. Es ist erstaunlich,
dass das Phasenmodell, evaluiert für
Behandlungen bis zu 50 Std., hier
auch für die wesentlich längeren psy-
choanalytischen Behandlungen zu gel-
ten scheint. Dies bedarf weiterer Klä-
rung.

Ziele, Zieländerung und
Zielerreichung

Entgegen unserer Erwartung unter-
schieden sich die Patienten der beiden
Behandlungsgruppen bezüglich ihrer
Therapieziele zu Behandlungsbeginn
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nicht wesentlich. Wir fanden nur in
einer von sechs Kategorien einen sig-
nifikanten Unterschied: Zu Therapie-
beginn nannten PA-Patienten signifi-
kant mehr Ziele in der Kategorie „ei-
gene Geschichte aufarbeiten“ im Ver-
gleich zu VT-Patienten. Entgegen un-
serer Erwartung war auch für die Pa-
tienten beider Behandlungsgruppen
eine Veränderung der Symptomatik
(Symptomkategorien: „körperliche Symp-
tome“ und „psychische Symptome“)
nicht das vorrangige Therapieziel (sie-
he Abb. 3). Vorrangig waren Ziele, die
zur Kategorie „Aspekte des Selbst“
gehörten. Ihre Anzahl ist doppelt so
hoch wie die Anzahl der Ziele in den
beiden Kategorien „körperliche Sym-
ptome“ und „psychische Symptome“
zusammen. Dies ist unseres Ermes-
sens ein überraschendes Ergebnis,
auch wenn man in Rechnung stellt,
dass ca. 2/3 der Patienten eine
depressive Symptomatik hatten und
bei dieser Symptomatik die Selbstwert-
problematik (u.a. Schuldvorwürfe) ein
zentrales Thema ist. Daten über die
von den Patienten gesetzten Priori-
täten in den Behandlungen stützen
diese Ergebnisse (Brockmann et al.,
2003).

Ca. 1/3 der Ziele wurden nach einem
Jahr von den Patienten neu genannt.
Dies galt für beide Behandlungsgrup-
pen. Weil die Vergleichbarkeit der bei-
den Behandlungsgruppen zu Behand-
lungsbeginn nicht gegeben war, wur-
de der Grad der Therapiezielerreichung
in jeder Behandlungsgruppe getrennt
untersucht (einfaktorielle Varianzana-
lyse mit Messwiederholung). In beiden
Behandlungsgruppen zeigte sich ein
signifikanter Zuwachs im Grad der The-
rapiezielerreichung über die Zeit.

Vor dem Hintergrund des empirisch
gut belegten Befundes, dass die we-
sentlichen Therapieeffekte innerhalb
der ersten dreißig Therapiesitzungen
erzielt werden (Howard et al., 1986;
Kopta et al., 1994), hatten wir die Pa-

tienten dazu bei der 3,5-Jahres-
Katamnese direkt gefragt. 89% der
PA-Patienten und 50% der VT-Pati-
enten verneinten die Aussage „Die
Wirksamkeit der Therapie war am
größten in den ersten 30 Sitzungen.“
Der deutliche Unterschied zwischen
PA- und VT-Patienten lässt vermuten,
dass die Dauer der eigenen Behand-
lung die Urteilsbildung zu dieser Fra-
ge nicht unerheblich beeinflusst. Die
Antwort auf die Frage, ob sich in 11%
der PA-Therapien und in 50% der VT-
Therapien die wesentlichen therapeu-
tischen Effekte tatsächlich in den ers-
ten 30 Sitzungen eingestellt haben,
muss offen bleiben.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass
die Erfassung der Veränderung von
Therapiezielen bei Langzeitbehand-
lungen sinnvoll ist und dass ambulante
Psychotherapie unter naturalistischen
Bedingungen sowohl eine Symptom-
reduktion als auch eine Verbesserung
des allgemeinen Funktionsniveaus be-
wirkt.

Bemerkenswert in seiner Eindeutigkeit
finden wir das Ergebnis, dass Patien-
ten, die für sich von vornherein eine
längerfristige Behandlung ins Auge ge-
fasst haben, als vorrangiges Behand-
lungsziel nicht nur die Behebung ihrer
Symptomatik (Depression oder/und
Angst) angeben. Sie möchten auch,
dass ihre Selbstwertprobleme und zwi-
schenmenschlichen Konflikte erfolg-
reich behandelt werden (Die Patien-
ten hatten dabei alle eine von unab-
hängigen Interviewern im klinischen
Interview SKID (Wittchen et al., 1990)
bestätigte Störung im Bereich von
Depression oder Angst!). Zu einem
vergleichbaren Befund kommt auch
Seligman (1995) bei der Bewertung
der Ergebnisse der Consumer Reports
– Study. Neben Besserungen in der
Symptomatik wurden hier bedeutsa-
me Veränderungen in den Dimensio-
nen Arbeit, zwischenmenschlicher
Bereich, Lebensfreude und persönli-

ches Wachstum gefunden. „Since
improvement in general functioning,
as well as symptom relief, is almost
always a goal of actual treatment but
rarely of efficacy studies, the CR study
adds to our knowledge of how treat-
ment does beyond the mere elimina-
tion of symptoms“ (Seligman, 1995,
S. 970)2.

Abschließend soll noch auf einen wei-
teren Umstand eingegangen werden,
der die Interpretation der Ergebnisse
erschwert, nämlich die Unterschiede
in der Therapiedosis: Die PA-Patienten
haben durchschnittlich dreimal mehr
Therapiestunden erhalten als die VT-
Patienten.

Da die höhere Stundenzahl keinen
eindeutigen und durchgängigen Vor-
teil im Hinblick auf die berichteten Ef-
fekte zu haben scheint, könnte man
den Schluss ziehen, dass die Verhal-
tenstherapie das vom erforderlichen
Zeitaufwand ökonomischere und so-
mit auch kostengünstigere Verfahren
sei. Ein solcher Schluss ist aber erst
dann zu ziehen, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass auch die langfristi-
gen Kosten unterschiedlich bleiben.

Auch wenn sich Verfahren bezüglich
ihrer Kosten unterscheiden, ist bei ei-
ner Indikationsstellung zur berücksich-
tigen, dass das ökonomischere Ver-
fahren für bestimmte Patienten das
weniger geeignete sein kann: Nach
dem „Allgemeinen Modell von Psycho-
therapie“ (Orlinsky & Howard, 1986;
Orlinsky, 1994) besteht eine Wechsel-

2 „Die Verbesserung psychischer Funktio-
nen ist neben einer  Symptombesserung
immer auch ein Ziel von konkreten Be-
handlungen, aber selten Untersuchungs-
gegenstand in Wirksamkeitsstudien. Die
Consumer Reports Studie fügt unserem
Wissen über die Wirksamkeit von Be-
handlungen etwas hinzu, was jenseits
der Beseitigung von Symptomen liegt.“
(Übers. v. Verf.)
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wirkung zwischen dem therapeuti-
schen Angebot und der „Aufnahmebe-
reitschaft“ bzw. „Ansprechbarkeit“ ei-
nes Patienten (patient-self-related-
ness). Diese Wechselwirkung beein-
flusst die Wirksamkeit einer Psychothe-
rapie, was auch empirisch bestätigt
wurde (Ambühl & Grawe, 1988; Eckert
& Biermann-Ratjen, 1990). Das thera-
peutische Angebot (hier: das Therapie-
verfahren) und die Aufnahmebereit-
schaft/Ansprechbarkeit des Patienten
(hier: soziale Auffälligkeiten und Krank-
heitsmerkmale der Patienten) bilden
eine „Passung“, in der sich die beiden
Therapieverfahren voneinander unter-
scheiden. Diese Passung bestimmt
unter naturalistischen Bedingungen
die Entscheidung für eine bestimm-
tes therapeutisches Verfahren mit, sei
es durch den Einfluss, den beratende
Fachleute nehmen oder durch den
informierten bzw. gebildeten Patien-
ten selbst.

Die Frage ist also nicht, welches das
bessere und ökonomischere Therapie-
verfahren ist, sondern welches das für
einen bestimmten Patienten geeigne-
tere ist.

An der Studie waren bzw. sind Forscher
unterschiedlicher therapeutischer Rich-
tungen beteiligt: ein Psychoanalytiker,
ein Verhaltenstherapeut und ein Ge-
sprächspsychotherapeut. Während der
Psychoanalytiker für die Akquirierung
und Betreuung der psychoanalyti-
schen und der Verhaltenstherapeut für
die verhaltenstherapeutischen Be-
handlungen verantwortlich waren, war
die Rolle des Gesprächspsychothe-
rapeuten die des Projektsupervisors.
Diese Funktionsaufteilung sollte einer
Tendenz entgegenwirken, auf die Lu-
borsky et al. bereits 1975 hingewie-
sen hatten: In Publikationen von Psy-
chotherapiestudien erscheint häufig
die von den Forschern selbst bevor-
zugte Psychotherapierichtung als „Ge-
winner“. Smith et al. (1980) konnten
diese Tendenz auch empirisch nach-

weisen. Luborsky et al. (1999) zeig-
ten, dass 69% der Varianz der Effekt-
stärken von Outcome-Studien auf die
„therapy allegiances“ zurückzuführen
sind.

Da die Studie keinen Gewinner und
somit auch keinen Verlierer aufweist,
erübrigt sich an dieser Stelle die Dis-
kussion, welche Rolle die Parteilichkeit
der Forscher gespielt haben könnte.
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BAT-Recht

Die Approbation – Sprungbrett für
eine Höhergruppierung?

„Angestellt im öffentlichen Dienst. Gut. Seit 1999
approbiert. Auch gut. Aber – was habe ich davon?
Ich bin Pflichtmitglied in der Psychotherapeuten-
kammer und muss einen Kammerbeitrag bezah-
len. Schon weniger gut. Hilft mir wenigstens die
Approbation – immerhin das Qualifikationsmerkmal
– zu einer Höhergruppierung? Wenn nein – hat
vielleicht eine Klage bei Gericht Aussicht auf Er-
folg?“ Das sind Fragen, die Kammermitglieder, die
angestellt sind, umtreiben.

Während die niedergelassenen Psychotherapeuten
virtuos mit Begriffen wie „Punktzahlen, Punktwer-
ten, 10-Pfennig-Rechtsprechung oder angemesse-
ne Vergütung“ jonglieren, führen die angestellten
Psychotherapeuten ganz andere Begriffe im Mun-
de: „Eingruppierung, Höhergruppierung oder Be-
währungsaufstieg“. Alles Begriffe aus dem Bun-
desangestelltentarif (BAT), einem Tarifvertrag, zwi-
schen den Gewerkschaften des Öffentlichen Diens-
tes (ver.di und dbb-tarifunion) auf der einen und
den Mitgliedern der Tarifgemeinschaft Deutscher
Länder (TdL), dem Bund und der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände (VkA) auf der
anderen Seite. Seit 1961 bestimmt der BAT, bislang
88 mal geändert (zuletzt am 10. Januar 2003)
die Geschicke der Angestellten im öffentlichen
Dienst. Geplant ist, bis zum Jahr 2005 ein neues
und einheitliches Tarifrecht zu schaffen. Eine Reme-
dur ist auch bitter nötig: Denn der BAT entwickelte
sich im Laufe der Jahre zu einem hoch komplexen
und nur schwer zu durchschauenden Konvolut an
Vorschriften, Sonderregelungen, Protokollnotizen,
Verweisungen und unübersehbarer Rechtspre-
chung. Selbst Richter des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) gerieten darob in Verzweiflung. So seufzten

Recht: Aktuell
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Hartmut Gerlach

Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

sie angesichts einer Klage auf Höhergruppierung,
die Vergütungstarife im öffentlichen Dienst seien
derart kompliziert, dass einen Arbeitgeber bei fal-
scher Eingruppierung von Mitarbeitern kein Ver-
schulden treffe. Eine Haftpflichtversicherung setz-
te gar noch eins drauf und erklärte die Anwendung
des BAT zur „gefahrgeneigten Tätigkeit“. – Wenn
also hierzulande von Reformstau und Regulierungs-
wut gesprochen wird, dann eignet sich der BAT als
wunderbares Beispiel. Einer der führenden Kom-
mentare zum BAT füllt zehn prall gefüllte Ordner.
Bedarf es da eines sinnfälligeren Beweises, wie
notwendig Verschlankung und Reform sind?

Heiner Vogel hat in seinem Beitrag „Der angestell-
te Psychotherapeut – das in den Kammern (noch)
unbekannte Wesen“ (siehe Psychotherapeuten-
journal 2/2003, S. 112) zu Recht darauf hingewie-
sen, dass etwa die Hälfte aller Pflichtmitglieder der
Kammern Angestellte und Beamte seien. Folglich
kommt dem BAT für die Angestellten zentrale Be-
deutung zu. Als eine für die Vergütung wichtigste
Bestimmung gilt der § 22 BAT (Eingruppierung).

Wenn man an die Mühen erinnert, die es kostete,
die Approbation zu erlangen, dann stellt sich man-
cher Angestellte zwangsläufig die Frage: Warum fin-
det diese bei meiner Eingruppierung eigentlich
keine Berücksichtigung? Was kann ich denn dafür
tun – vielleicht vor dem Arbeitsgericht klagen?

Für die meisten im öffentlichen Dienst Angestell-
ten gilt die Anlage 1a („Allgemeine Vergütungs-
ordnung“ – Bund/Länder bzw. die „Allgemeine
Vergütungsordnung für den Bereich der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände“ –
VkA) zum BAT. Im Einzelnen werden dort die sog.
Tätigkeitsmerkmale (= Tätigkeitsbeschreibungen)
der verschiedenen Vergütungsgruppen aufgelistet.
Unterschieden wird zudem innerhalb der Vergü-
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tungsordnung nach Vergütungsgrup-
pen; diese wiederum sind in Fallgrup-
pen aufgeteilt.

Der o. e. § 22 Abs. 1 BAT bestimmt: „Die
Eingruppierung der Angestellten richtet
sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der
Vergütungsordnung (Anlage 1a …). Der
Angestellte erhält Vergütung nach der
Vergütungsgruppe, in der er eingruppiert
ist“. Seine Eingruppierung hängt dabei
von der Wertigkeit der ihm auf Dauer
übertragenen Tätigkeit (= auszuüben-
de Tätigkeit – s. u.) ab. Die zitierte Be-
stimmung sorgt für eine korrekte Ein-
gruppierung bei der Einstellung, bei der
Übertragung einer höherwertigen Tätig-
keit und schließlich beim Eintritt be-
stimmter persönlicher Voraussetzungen.
Das „ist“ in der Vorschrift macht deut-
lich, dass es nicht etwa auf die Einschät-
zung des Arbeitgebers ankommt, in
welcher Vergütungsgruppe der Ange-
stellte eingruppiert wird, sondern allein
darauf, welche Tätigkeit der Angestellte
„auszuüben“ hat (= „… eingruppiert
ist.“). Hierin zeigt sich die oft zitierte sog.
„Tarifautomatik“. Für Nicht-Juristen nur
schwer verständlich: Die im Arbeitsver-
trag anzugebende und angegebene Ver-
gütungsgruppe hat also lediglich de-
klaratorische (= rechtsfeststellende) und
keine konstitutive (= rechtsbegründen-
de) Bedeutung. Selbst dann, wenn der
Arbeitgeber mitteilt, der Arbeitnehmer
falle unter eine bestimmte Eingruppie-
rung, so handelt es sich dabei lediglich
um seine Rechtsmeinung (BAG-Urteil
– 4 AZR 447/93) – mehr nicht.
Allerdings: Die tarifliche Eingruppierung
(z. B. bei unterschiedlicher Auffassung,
in welcher Vergütungsgruppe der Ange-
stellte denn nun tatsächlich eingruppiert
ist) kann vom Arbeitsgericht voll über-
prüft werden.

Die Tarifvorschrift des § 22 BAT stellt
auf die auszuübende, nicht auf die
tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ab.
Unter auszuübender Tätigkeit ist der
ganze Aufgabenkreis zu verstehen, der
dem Angestellten vom Arbeitgeber im

Rahmen des Direktionsrechts zuge-
wiesen („übertragen“) ist. Dabei ist vor
allem vom Arbeitsvertrag auszugehen,
welche Tätigkeiten dort festgelegt sind.
Die „auszuübende“ Tätigkeit bestimmt
die maßgebende Vergütungsgruppe.
Diese Tätigkeit ändert sich nicht etwa
dadurch, dass dem Angestellten nur
vorübergehend eine andere Tätigkeit
oder – ohne wirksame Änderung des
Arbeitsvertrages – eine höher oder
niedriger zu bewertende Tätigkeit
übertragen wird. Beim sog. Bewäh-
rungsaufstieg (§ 23a BAT) ist für die
Bewährungszeit, für den Zeitaufstieg
der Tag maßgeblich, an dem die vom
Angestellten vorwiegend auszuüben-
de Tätigkeit die Tätigkeitsmerkmale der
Vergütungsgruppe erfüllt, aus der er
in die höhere Gruppe aufrücken kann.
Die Vergütungsgruppen sind gemäß
ihrer Wertigkeit noch in aufsteigende
Fallgruppen gegliedert, zwischen de-
nen nach verschiedenen Tätigkeits-
merkmalen unterschieden wird. Die
Zuordnung zu den jeweiligen Fallgrup-
pen richtet sich nach diesen Merkma-
len und ggf. nach den dort genannten
Beispielstätigkeiten. Diese Tätigkeiten
wiederum gliedern sich in konkrete
und/oder abstrakte Merkmale.

Welche Wirkung entfaltet denn nun
eine Approbation – im Rahmen der
o. e. Tarifautomatik – auf die Eingrup-
pierung Psychologischer Psychothera-
peuten/innen (PP) und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten/
innen (KJP)? Antwort: Derzeit keine!
Der Einfachheit halber sei mit den KJP
begonnen: In der Vergütungsordnung
1a (Bund, Länder) „G. Angestellte im
Sozial- und Erziehungsdienst“, und „VI.
Angestellte im Sozial- und im Erzie-
hungsdienst“ (VkA), Vergütungsgrup-
pe III, Ziffer 8, heißt es jeweils: „Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten/Psychagogen mit staatlicher
Anerkennung oder staatlich anerkann-
ter Prüfung und entsprechender Tätig-
keit“. Bestimmt also der Arbeitsvertrag,
die Dienstanweisung, dass der/dem

Angestellten die Tätigkeit „als Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeut/in“
übertragen wird (= „auszuübende Tä-
tigkeit“, s. o.), dann ist jene/er in BAT
III („automatisch“) eingruppiert – und
entsprechend zu vergüten. Denn sei-
ne/ihre auszuübende Tätigkeit ist Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie.
Heißt es hingegen im Arbeitsvertrag:
Angestellt „als Sozialarbeiter/in/Sozi-
alpädagoge/in“ (= auszuübende Tätig-
keit), dann ist zu prüfen, ob in irgend-
einer Dienstanweisung, mündlich oder
schriftlich, festgelegt ist, er/sie habe
„Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie auszuüben“. Findet sich nichts
dergleichen, dann ist der/die appro-
bierte Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut/in nicht in BAT III, son-
dern in einer „schlechteren“ Vergü-
tungsgruppe eingruppiert. Fazit: Ein/e
(approbierte/r) Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut/in, im Grund-
beruf Sozialpädagoge/in, ist nicht per
se in der Vergütungsgruppe III eingrup-
piert. Entscheidend ist eben seine/ihre
ihm/ihr übertragene auszuübende Tä-
tigkeit. Die Unterscheidung zwischen
auszuübender und ausgeübter Tätig-
keit bietet im Übrigen immer wieder
Anlass für Missverständnisse und fehl-
geleitete Hoffnungen. Aus dem Ge-
sagten wird deutlich: Die Approbati-
on spielt (noch) keine Rolle.

Allerdings muss diese auszuübende
Tätigkeit mindestens die Hälfte seiner/
ihrer Arbeitszeit in Anspruch nehmen
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 BAT). Unterschrei-
tet seine/ihre auszuübende Tätigkeit
diese 50 %, so ist er/sie nicht in BAT
III, sondern anders eingruppiert.

Die Psychologischen Psychothera-
peuten/innen hingegen finden sich
nirgendwo in der o. e. Vergütungsord-
nung 1a aufgeführt, stattdessen zeigt
sich in der Vergütungsgruppe II a
(Bund/Länder) und in der Vergütungs-
gruppe II (VkA) folgende Festlegung:
„Angestellte mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und
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entsprechender Tätigkeit … “. Nur bei
Bund/Länder ist noch ein * angefügt
(= Bewährungsaufstieg möglich!, sog.
„Sternchenaufstieg“). Hierunter fallen
regelmäßig die Diplom-Psychologen,
wenn ihre auszuübende Tätigkeit den
Vorgaben entspricht. Extrembeispiel zur
Verdeutlichung: Dem Diplom-Psycho-
logen, zugleich approbierter PP, der „als
Pförtner“ (= auszuübende Tätigkeit)
eingestellt ist, fehlt es an der „entspre-
chenden Tätigkeit“. Er ist nicht in
Vergütungsgruppe IIa eingruppiert. Übt
der/die Diplom-Psychologe/in hinge-
gen eine „entsprechende Tätigkeit“ aus,
dann ist er/sie in IIa bzw. II. eingrup-
piert. Aber auch hier gilt: Mindestens
die Hälfte seiner/ihrer Tätigkeit muss
der abgeschlossenen wissenschaftli-
chen Hochschulbildung entsprechen.
Ist der Diplom-Psychologe z. B. mit
Leitungsaufgaben befasst und sind ihm
„mindestens drei Angestellte mit
mindestens der Vergütungsgruppe IIa
bzw. II durch ausdrückliche Anordnung
ständig unterstellt“ (also bspw. der Lei-
ter einer Beratungsstelle), dann ist der/
die Diplom-Psychologe/in in der Ver-
gütungsgruppe 1b eingruppiert, selbst
dann, wenn er (fehlerhaft) nach Ver-
gütungsgruppe IIa oder II vergütet wird
oder sein Arbeitsvertrag eine andere
Eingruppierung aufweist (s. o.).
Wenn sich keine seiner/ihrer auszuü-
benden Tätigkeiten unter eines der ta-
riflichen Tätigkeitsmerkmale subsumie-
ren lassen, so besteht eine Regelungs-
lücke, die im Wege sinngemäßer
Lückenausfüllung geschlossen werden
kann, wobei sich dann die Eingruppie-
rung nach solchen Tätigkeiten beurteilt,
die der vom Angestellten auszuüben-
den Tätigkeit unter Berücksichtigung
des Aufbaus der Vergütungsordnungen
vergleichbar ist. Allerdings darf das Tarif-
gefüge dadurch nicht gestört werden.
Eine sinngemäße (gerichtliche) Lüc-
kenausfüllung ist nur bei unbewuss-
ten Regelungslücken zulässig, d. h. in
einem solchen Falle kann ein Gericht
diese Regelungslücke füllen. Bei be-
wussten Regelungslücken (Tariflücke)

darf diese durch ein Gericht für Arbeits-
sachen nicht geschlossen werden (BAG
ZTR 97, 459). Denn die Arbeitsgerich-
te sind nicht befugt, einen Tarifvertrag
korrigierend auszulegen.
Was bedeuten die Ausführungen nun
für die KJP und für die PP? Die KJP sind
im BAT (s. o.) berücksichtigt; eine
Regelungslücke kann sich niemals auf-
tun. Ein Arbeitsgericht wird mithin bei
einer sog. Eingruppierungsfeststel-
lungsklage kaum zu dem Schluss ge-
langen, der KJPler sei anders als in BAT
III eingruppiert, es sei denn, sein Ar-
beitsvertrag überträgt ihm höhere Auf-
gaben. Daran dürfte auch die inzwi-
schen notwendige Approbation, um
sich Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut nennen zu dürfen, nichts
ändern. Bei den PP hingegen wird ein
Gericht feststellen, dass inzwischen
aufgrund des PsychThG eine Approba-
tion für die Durchführung von Psycho-
therapie zwar Voraussetzung ist, dass
sich aber im BAT dadurch nicht ohne
Weiteres eine Regelungslücke aufgetan
habe. Denn (s. o.) die Diplom-Psycho-
logen sind zumindest unter IIa oder II
eingruppiert, und die auszuübende Tä-
tigkeit hat sich durch die Approbation
auch nicht geändert. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wird also eine solche
Eingruppierungsfeststellungsklage vom
Arbeitsgericht abgewiesen werden. „Für
die Eingruppierung eines Psychologi-
schen Psychotherapeuten besteht kei-
ne unbewusste Regelungslücke, die
dadurch auszufüllen ist, dass er wie ein
Facharzt mit entsprechender Tätigkeit
zu vergüten ist (LAG Hamburg ZTR
2001, 418; Hessisches LAG ZTR 2002,
32 – zitiert nach: Schelter „Das Tarif-
recht der Angestellten in Kranken-
häusern und Heimen“, 7. Aufl., S. 440.
Ähnlich auch LAG Baden-Württemberg
– 2 Sa 10/02). Wörtlich führt das ba-
den-württembergische Landesarbeits-
gericht aus: „Einen Tätigkeitsbereich
,Psychotherapie’, der allenfalls nach In-
Kraft-Treten des PsychThG hätte neu
bewertet werden müssen, gibt es im
… Tarifvertrag nicht. Der Kläger ist des-
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halb zu Recht in den Tätigkeitsbereich
,Psychologie’ eingruppiert“. Im entschie-
denen Fall handelte es sich um einen
dem BAT ähnlichen Tarifvertrag.

Tarifpartner müssen
ran …

PP und KJP, die sich aufgrund ihrer Ap-
probation eine höhere Eingruppierung
wünschen und eine Eingruppierungs-
feststellungsklage einzureichen beab-
sichtigen, sollten sehr sorgfältig abwä-
gen und einen spezialisierten „Fachan-
walt für Arbeitsrecht“ hinzuziehen, der
auf Erfahrungen im Bereich des BAT
zurückgreifen kann. Aber selbst dann
sind die Klageaussichten eher als ge-
ring einzustufen, es sei denn, beim An-
tragsteller liegen vom Üblichen abwei-
chende Besonderheiten vor. Die realis-
tischste Chance besteht darin, dass die
Tarifvertragsparteien sich der PP und
der KJP annehmen. Erste Schritte sind
von einer Arbeitsgruppe von ver.di be-
reits eingeleitet (siehe Psychothera-
peutenjournal 2/2003, S.117).
(Wird fortgesetzt)

Ganz Recht:

Wissen Sie eigentlich, dass

■ der Verzicht auf Ihre Approbati-
on (§ 4 PsychThG), um den Bei-
trägen an die Psychotherapeuten-
kammer zu entgehen, bedeuten
kann, dass Sie Ihre Approbation
nicht wieder bekommen, wenn Sie
sie nun doch einmal wieder brau-
chen sollten? Deshalb eine War-
nung: „Wird eine aufgrund des §
12 PsychThG erteilte Approbation
zurückgegeben, bringt der Betrof-
fene damit zum … Ausdruck, dass
er keinen Bedarf mehr für einen zu
schützenden Bestand hat … Da der
Gesetzgeber … nicht zu dauerhaf-
tem Bestandsschutz verpflichtet ist,
… kann ein erneuter Antrag auf Er-
teilung der Approbation … nicht
mehr auf § 12 PsychThG gestützt

werden“. Diese Meinung (ein Ge-
richtsurteil gibt es dazu noch nicht)
vertritt das Sozialministerium Rhein-
land-Pfalz – in Abstimmung mit
dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung
(Schreiben vom 07.05.2003 an die
Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz; siehe auch Becker
in: „Management-Handbuch für die
psychotherapeutische Praxis“, Nr.
540, Randnummer 147 a).

■ die Entlassung einer Arbeitnehme-
rin auch dann nicht zulässig ist,
wenn sie eine Schwangerschaft bei
Abschluss des Arbeitsvertrages be-
wusst verschwiegen hatte (EuGH
NJW 2002, S. 123)?

■ sich das Bundesarbeitsgericht (BAG)
mit der Berechtigung eines Betriebs-
rats/Personalrats befasst hat, dem
Gewerbeaufsichtsamt die tat-
sächlichen Arbeitszeiten namentlich
benannter Arbeitnehmer zu über-
mitteln? Bei einzelnen Arbeitneh-
mern war es zu Überschreitungen
der zulässigen Höchstarbeitszeit
gekommen. Daher wandte sich der
Betriebsrat an das Amt. Die
Arbeitgeberin sah die Weitergabe als
unzulässig an, der Betriebsrat indes
als zulässig. Die vom Betriebsrat ein-
geleitete Feststellungsklage ergab im
Tenor, dass der Betriebsrat jedenfalls
nicht in jedem Falle eine Befugnis
zur Weitergabe der ihm zugängli-
chen Arbeitnehmerdaten habe.
Aus Gründen des Datenschutzes
komme es vielmehr darauf an, ob
die Übermittlung zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Be-
triebsrats oder der Aufsichtsbehörde
erforderlich war. Auch müssten die
schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Arbeitnehmer beachtet
werden (Beschl. v. 03.06.2003 – 1
ABR 19/02).

■ das Bundesarbeitsgericht (BAG)
entschieden hat (MDR 13/2003 –
R 9), dass das Arbeitszeitgesetz im
Hinblick auf die Behandlung von
Bereitschaftsdiensten gegen die

EG-Arbeitszeitrichtlinie verstößt? Auf
das Arbeitsverhältnis fand der BAT
Anwendung. Der Kläger war im
Schichtdienst eingesetzt. Während
des Bereitschaftsdienstes hatte sich
der Kläger in einem Ruheraum ne-
ben seinem Arbeitsplatz aufgehal-
ten. Für die Entgegennahme von
Notrufen musste er sofort zur Ver-
fügung stehen. Aus diesem Grunde
trug der Kläger vor, der Bereitschafts-
dienst unterscheide sich nicht von
der sonstigen Arbeitszeit. Dem
stimmte das BAG in der Revision zu.
Auch wenn das Arbeitszeitgesetz
gestatte, gemäß § 15 Abs. 6 Buch-
stabe a BAT eine Bereitschaft anzu-
ordnen, so genüge das Arbeits-
zeitgesetz jedenfalls nicht den An-
forderungen der EG-Arbeits-
zeitrichtlinie – 93/103. Es handele
sich um Arbeitszeit, wenn ein Arbeit-
nehmer in den Räumlichkeiten des
Arbeitgebers während seiner Bereit-
schaft anwesend sein müsse.

■ Sie gegenüber Leistungsträgern
(z.B. Berufsgenossenschaften,
Krankenkassen) auch dann aus-
kunftspflichtig sind, wenn keine
Schweigepflichtentbindung vor-
liegt (§ 100 SGB X), soweit diese
Leistungsträger Aufgaben nach
dem Sozialgesetzbuch (I-X) wahr-
nehmen, und es gesetzlich zuge-
lassen ist? Sie haben allerdings ei-
nen (bescheidenen) Anspruch auf
Entschädigung (BSG Urteile v. 9.2.
2000, B 9 SB 10/98 R, B 9 SB 8/
98 R), etwa für einen anzufertigen-
den Befundbericht.

RA Hartmut Gerlach

Justiziar der Landespsychotherapeu-
tenkammer
Baden-Württemberg,
Hauptstätterstr. 89
70178 Stuttgart
Tel.: 0711/674470-50
gerlach@psychotherapeuten-
kammer-b-w.de
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Zur Epidemiologie depressiver Störungen

ner leichten, 38,6% einer mittelgra-
digen, 38,0% einer schweren und
12,9% die einer sehr schweren de-
pressiven Episode. Die mittlere Epi-
sodendauer betrug 16 Wochen. Die
Personen berichteten von substantiel-
len Beeinträchtigungen in ihrer Lebens-
führung (59,3% gaben schwere oder
sehr schwere Einbußen an). Bei den
meisten Lebenszeit- (72,1%) und 12-
Monats-Fällen (78,5%) wurden zusätz-
liche psychische Störungen diagnosti-
ziert. Obwohl bei 51,6% der 12-Monats-
Fälle die Depression behandelt wurde,
wurde die Art dieser Behandlung nur bei
41,9% als adäquat eingeschätzt. Dies be-
deutet, dass nur bei 21,7% aller 12-Mo-
nats-Fälle eine qualitativ hochwertige
Behandlung zur Verfügung stand.

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O.,
Jin, R., Koretz, D., Merikangas, K. R.,
Rush, A. J., Walters, E. E. & Wang, P. S.
(2003). The Epidemiology of Major
Depressive Disorder: Results from the
National Cormorbidity Survey Replica-
tion (NCS-R). JAMA, 289 (23), 3095-
3105.

In der National Comorbidity Survey Re-
plication (NCS-R) wurden 5.554 Per-
sonen, die bei einer ersten Befragung
Anzeichen einer psychischen Erkran-
kung gezeigt hatten, erneut epidemio-
logisch untersucht. Die Ergebnisse wei-
sen auf eine Lebenszeitprävalenz von
16,2% und eine 12-Monats-Prävalenz
von 6,6% für depressive Störungen hin.
Dabei erfüllten 10,4% die Kriterien ei-

Kommentar: Das Survey macht deut-
lich, wie weit Depressionen verbrei-
tet sind, wie schwer die damit ver-
bundenen Einschränkungen sind, und
dass zudem die Versorgung De-
pressiver bei weitem nicht den An-
forderungen entspricht. Da die Befun-
de aus den USA stammen, ist die
Übertragbarkeit auf deutsche Verhält-
nisse nicht unbedingt gesichert. Ver-
gleichbare epidemiologische Untersu-
chungen weisen aber auch für die
Bundesrepublik auf ähnlich hohe Prä-
valenz von Depressionen hin (vgl.
Wittchen & Jacobi in Psychotherapeu-
tenjournal 0/2002: 12-Monats-Präva-
lenz = 8,3%). Ob die Versorgung in
Deutschland besser ist als in den USA
ist fraglich.

Wie wirksam ist die übliche Behandlung bei Depressionen?
Horvitz-Lennon, M., Normand, S. L.,
Frank, R. G. & Goldman, H. H. (2003).
„Usual care“ for major depression in
the 1990s: characteristics and expert-
estimated outcomes. Am J Psychiatry,
160(4), 720-726.

Wie effektiv sind die am häufigsten an-
gewendeten psychotherapeutischen
Behandlungsformen bei akuten schwe-
ren Depressionen in der Praxis? Die Au-
toren analysierten Daten von Angestell-
ten von vier großen Firmen. Insgesamt
wurden dabei Merkmale von 9.054 de-
pressiven Episoden untersucht. Dafür
wurden die Behandlungsform, die Dia-
gnose sowie Charakteristika der Patien-
ten erhoben. Drei Viertel der behandel-
ten Patienten waren Frauen zwischen
18 und 49 Jahren ohne komorbide
Suchterkrankungen. Die 10 am häufigs-
ten angewendeten Behandlungsformen

wurden von  Experten hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit beurteilt. Dabei wurden nur
drei als erfolgreich eingestuft: Antide-
pressiva (SSRI) über mehr als 59 Tage
kombiniert mit 1-3 psychotherapeuti-
schen Sitzungen oder kombiniert mit
mehr als 3 psychotherapeutischen Sit-
zungen und 10-24 psychotherapeuti-
sche Situngen ohne Antidepressiva. Die
Wirksamkeit von zwei Verfahren (allei-
nige Einnnahme von SSRIs über mehr
als 59 Tage und 4-9 psychotherapeuti-
sche Sitzungen ohne Antidepressiva)
wurden als moderat eingestuft, während
fünf der zehn am häufigsten angewen-
deten Therapiemethoden (kurze  bis zu
2-3 Sitzungen) psychotherapeutische
Interventionen und kurze Behandlungen
mit Antidepressiva) nur zu minimalen
Verbesserungen führten. Bei der Ge-
samtzahl der 10 verglichenen Interven-
tionen erfolgte nach 16 Wochen bei

24% keine Veränderung, 48% reagier-
ten auf die Behandlung und nur bei
23% zeigte sich eine Remission (aber
auch ohne Behandlung zeigte sich bei
15% der Patienten eine spontane Re-
mission).

Kommentar: Die Ergebnisse weisen
darauf hin, dass auch bekannte Be-
handlungsansätze ausführlicherer Über-
prüfung bedürfen, und auch Therapeu-
ten selbst diese Prüfung vornehmen
sollten. Auch wurde deutlich, dass bei
weitem nicht von allen Behandelnden
tatsächlich wissenschaftlich erprobte
Verfahren eingesetzt werden. So ist für
die verhaltenstherapeutische Behand-
lung von Phobien bekannt, dass nur ein
kleiner Teil der Verhaltenstherapeuten
tatsächlich das empirisch als am erfolg-
reichsten einzustufende Verfahren
(Reizkonfrontation in Vivo) einsetzen.
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Die Wirksamkeit der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen

Beelmann, A. & Schneider, N.
(2003). Wirksamkeit von Psychothe-
rapie bei Kindern und Jugendlichen.

Zeitschrift für Klinische Psychologie
und Psychotherapie , 32(2), 129-
143.

In einer Meta-Analyse wurde die Wirk-
samkeit verschiedener Methoden der
Psychotherapie bei Kindern und

Welche Patientenvariablen beeinflussen die Entscheidung
für eine Behandlung bei Angststörungen?

Issakidis, C. & Andrews, G. (2003).
Rating of health care: Clinical decision
making in an outpatient clinic for
anxiety disorders. Journal of Anxiety
Disorders, 17, 59-74.

Mittels einer logistischen Regression
wurden an 550 in eine Klinik für
Angststörungen eingewiesenen Pati-
enten die Prädiktoren für die Ent-
scheidung über eine Behandlung un-
tersucht. Dabei wurden demografi-
sche Daten, depressive Symptome
und Angstsymptome, die Schwere
der phobischen Vermeidung, Neuro-
tizismus, körperliche und soziale Be-
hinderungen und die DSM-IV Diag-

nosen erhoben. Auch der überwei-
sende Arzt und das Datum (als Maß
für die Auslastung der Klinik) wurden
erfasst. Als stärkste Prädiktoren für die
Aufnahme der Patienten zu einer Be-
handlung in der Klinik erwiesen sich
die Diagnose (Angststörungen ohne
Persönlichkeitsstörungen), das Aus-
maß der Einschränkungen durch die
Angst und die Verfügbarkeit von Res-
sourcen in der Klinik. Aber auch de-
mografische Daten wie weibliches
Geschlecht und ein höherer Bildungs-
grad machten eine Aufnahme in eine
Klinik wahrscheinlicher. Einige ande-
re Faktoren (Alter, Bildung, Diagnose
und individueller Behandler) waren in

Interaktion miteinander ausschlagge-
bend. So zeigten verschiedene Be-
handler unterschiedliche Schwellen-
werte hinsichtlich des Bildungsgrades
für eine Aufnahme.

Kommentar: Die Ergebnisse dieser
Studie weisen deutlich darauf hin, dass
nicht nur klinische Merkmale der Angst-
störung sondern auch nicht spezifische
Merkmale der Person einen Einfluss
auf die Verfügbarkeit angemessener
Behandlung haben. Die Reflexion im
klinischen Kontext und in Versorgungs-
einrichtungen kann der Benachteili-
gung einzelner Patientinnen und Pati-
enten vorbeugen.

Katamnesestudie zur Langzeitwirkung von Psychoanalysen und
psychoanalytischen Therapien
Leuzinger-Bohleber M., Stuhr, U., Rü-
ger, B. & Beutel, M. E. (2001). Lang-
zeitwirkungen von Psychoanalysen
und Psychotherapien: eine multipers-
pektivische, repräsentative Katamne-
sestudie. Psyche, 3, 193-276.

In einer Katamnesestudie wurde die
Langzeitwirkung (Erfassung 5-9 Jahre
nach Behandlungsende) von Psycho-
analysen und psychoanalytischen The-
rapien untersucht. Die Daten von Pa-
tientinnen und Patienten, die zwischen
1990 und 1993 bei DPV-Analytikern
ihre Behandlung beendet hatten, wur-
den katamnestisch erfasst. Dafür wur-
den sowohl qualitative psychoanalyti-
sche Beobachtungen als auch quanti-
tative psychometrische Verfahren (stan-
dardisierte Fragebögen) und Daten aus
den vor Therapiebeginn eingereichten
Kassengutachten berücksichtigt. In der

Arbeit werden erste Ergebnisse der Ana-
lysen berichtet: 75% der Teilnehmer
der Katamnesestudie waren vor der
Therapie in ihrem Gesamtbefinden
deutlich beeinträchtigt, während zum
Zeitpunkt der Katamnese 65% ein gu-
tes Befinden angaben. Zwei Drittel der
Patienten berichteten, ihr Befinden sei
vom Behandlungsende bis zum Zeit-
punkt der Katamnese stabil geblieben.
Während 76% der Patienten mit der
Behandlung sehr zufrieden waren (9%
waren unzufrieden, 6% sehr unzufrie-
den), waren die Analytiker selbst mit
nur 64% Zufriedenheit deutlich kriti-
scher. Diese Ergebnisse zur Behand-
lungszufriedenheit der Patienten galten
unabhängig vom Umfang der Behand-
lung, also gleichermaßen für Psychoa-
nalysen und (kürzere) psychoanalyti-
sche Psychotherapien. Die Autoren be-
richten jedoch ihren aus den Katam-

neseinterviews gewonnenen Eindruck,
ehemalige Analysepatienten zeigten
(neben anderen Faktoren) umfassen-
dere Selbstreflexion, analysierten die er-
zielten Erfolge differenzierter und ent-
falteten ihre potentiellen Ressourcen
kreativer.
Die Autoren diskutierten die Messbar-
keit von Erfolgen in der Psychothera-
pie.

Kommentar: Diese aufwändige Stu-
die bezieht eine Vielzahl von Aspek-
ten der Behandlungseffizienz in die
Untersuchung ein und macht die In-
terpretationen der Autoren durch Fall-
darstellungen deutlich. Die Studie stellt
einen der wenigen Ansätze einer Über-
prüfung der Wirksamkeit psychoana-
lytischer Therapie unter Berücksichti-
gung der besonderen Rahmenbedin-
gungen dieser Therapieform dar.
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Jugendlichen im deutschsprachigen
Raum untersucht. Die Metaanalyse
schließt 47 deutschsprachige Studien
ein, in denen jeweils eine psychothera-
peutisch behandelte Gruppe mit einer
Kontrollgruppe verglichen wurde. Über
all diese Studien hinweg ergab sich ein
mittlerer Behandlungseffekt von 0.54,
was mit amerikanischen Analysen ver-
gleichbar ist. Es wird deutlich, dass Er-
gebnisse der Psychotherapieforschung
in diesem wichtigen Bereich weitgehend
nur in Form von Berichten zu Einzelfäl-
len und unkontrollierten Studien vorliegt.
Das Gros der kontrollierten Wirksam-
keitsforschung beschränkt sich auf ver-
haltenstherapeutische Interventionen.

Aber auch für die nicht-direktive Spiel-
therapie ist eine Reihe kontrollierter
Therapiestudien verfügbar. Im Bereich
der psychoanalytischen/tiefenpsycho-
logischen und in eltern- und familien-
orientierten Therapiekonzepten sind
empirische Untersuchungen rar. Auch
die Bandbreite der in den Studien un-
tersuchten Störungsformen und Alters-
stufen ist sehr gering. Nur wenige The-
rapiemethoden (wie etwa die kognitiv-
behaviorale Therapie bei Lernstörungen,
die Verhaltenstherapie bei Angst-
störungen und die klientenzentrierte
Spieltherapie bei verschiedenen Indika-
tionen) werden von den Autoren als
ausreichend evaluiert beurteilt.

Kommentar: Meta-Analysen bezie-
hen sich auf Daten aus mehreren Un-
tersuchungen mit teilweise sehr un-
terschiedlichen Versuchsdesigns,
weshalb solche Ergebnisse vorsichtig
interpretiert werden müssen. Trotz-
dem sprechen auch die deutschspra-
chigen Studien insgesamt für den Er-
folg psychotherapeutischer Maßnah-
men bei Kindern und Jugendlichen.
Ein deutlicher Bedarf an Untersu-
chungen besteht vor allem für psy-
choanalytische und familientherapeu-
tische Verfahren. Auch gibt es einen
deutlichen Mangel an Studien, die
fundierte Hinweise auf eine differen-
tielle Indikation geben.

Wilson, R. S., Bennett, D. A., Bienias,
J. L., Aggarwal, N. T., Mendes De Leon,
C. F., Morris, M. C., Schneider, J. A. &
Evans, D. A.. (2002). Cognitive activity
and incident AD in a population-based
sample of older persons. Neurology,
59(12), 1910-1914.

Schon länger ist bekannt, dass ein hö-
herer Bildungsgrad und eine geistig
anspruchsvollere Arbeit das Risiko, an
Alzheimer zu erkranken, senken kön-
nen. Um der Frage nachzugehen, ob
generell kognitiv stimulierende Aktivi-
täten das Risiko für Alzheimer-Erkran-
kungen senken, wurden 6.158 Perso-
nen über 65 Jahren untersucht. Dabei
wurde in einem Interview die aktuelle
Häufigkeit von sieben verschiedenen

kognitiven Aktivitäten und neun ver-
schiedenen körperlichen Aktivitäten
erfasst und als Werte für körperliche
und kognitive Aktivität angegeben. Die
Werte für kognitive Aktivität bewegten
sich im Bereich zwischen 1.28 und
4.71, wobei höhere Werte eine höhe-
re Frequenz angeben. Vier Jahre spä-
ter wurden 842 Personen noch einmal
untersucht. Von diesen erfüllten 139
Personen die Kriterien für eine Alzhei-
mer-Erkrankung. Eine logistische Re-
gression konnte zeigen, dass ein Zu-
wachs des Wertes für kognitive Aktivi-
tät um einen Punkt das Risiko an Alz-
heimer zu erkranken um 64% redu-
ziert. Auch zwischen einem höheren
Bildungsgrad und einer kognitiv an-
spruchsvolleren Arbeit bestand ein

(geringer) Zusammenhang mit einem
verringerten Risiko an Alzheimer zu er-
kranken. Das Ausmaß der physischen
Betätigung stand jedoch in keinem Zu-
sammenhang mit dem Alzheimer-Ri-
siko.

Kommentar: Der bekannte Zusam-
menhang zwischen Bildungsgrad und
Arbeitssituation und dem Risiko an Alz-
heimer zu erkranken, ist möglicher-
weise durch eine höhere Frequenz geis-
tiger Aktivitäten bei diesen Personen
mit bedingt. Da zu erwarten ist, dass
Personen mit höherer Bildung, die ihr
Leben lang einer geistig anspruchsvol-
len Arbeit nachgegangen sind, auch im
Alter geistig aktiv sind, erscheint dieses
Ergebnis nachvollziehbar.

Senken kognitive Aktivitäten das Alzheimer-Risiko?

Bjelland, I, Tell, G. S., Vollset, S. E.,
Refsum, H. & Ueland, P. M. (2003).
Folate, vitamn B12, homocysteine,
and the MTHFR677->T polymorphism
in anxiety and depression: the Horda-
land Homocysteine Study. Arch. Gen.
Psychiatry, 60(6), 618-626.

Depressionen könnten auch durch ei-
nen Mangel an Folsäure mit bedingt

sein. Darauf weisen Ergebnisse einer
norwegischen Untersuchung an 5.948
Patienten hin, bei denen die Konzen-
tration der Aminosäure Homocystein
im Blut erhoben wurde. Viel Homo-
cystein im Blut kann auf einen Man-
gel an Folsäure hindeuten.
Personen bei denen Depressionen
ohne komorbide Angststörungen di-
agnostiziert worden waren, zeigten ei-

nen erhöhten Homocystein-Wert. Die
im Blutplasma direkt erhobenen Fol-
säure-Werte korrelierten jedoch nur
bei Frauen im mittleren Alter mit ei-
ner Depression. Keine der erhobenen
Werte korrelierte mit den Werten für
Angststörungen. Auch eine DNA-Ana-
lyse derselben Forschergruppe zeig-
te, dass bei depressiven Personen
besonders häufig ein für den Folsäu-

Depressionen durch Folsäure-Mangel
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re-Stoffwechsel wichtiges Gen verän-
dert war.

Kommentar: Frühere Ergebnisse

konnten auch zeigen, dass Folsäure
die Wirkung von Antidepressiva verstär-
ken kann. Die Ergebnisse weisen dar-
auf hin, dass Folsäure an der Bildung

Fragebogen zur Eltern-Kind-Beziehung aus Sicht der Eltern

Steinmetz, M. & Hommers, W. (2003).
Das „Parent-Child Relationship Inven-
tory“ als deutschsprachiges Eltern-
Diagnostikum. Diagnostica, 49(3),
120-128.

Das amerikanische Parent-Child-Rela-
tionship Inventory (PCRI) wurde in sei-
ner Anwendbarkeit für die Erziehungs-
psychologie und für die familienrecht-
liche Begutachtung in Deutschland ge-
testet. Mit diesem Fragebogen kann
die Eltern-Kind-Beziehung aus Sicht
der Eltern erfasst werden.
Die Mittelwerte der sieben Inhaltsska-
len erwiesen sich in der Prüfung an ei-
ner Stichprobe von 334 Elternpaaren
als anders und die internen Konsisten-
zen des Testverfahrens als schlechter
als bei der amerikanischen Eichstich-
probe. Auch die Faktorenstruktur
scheint für die deutsche Stichprobe
anders zu sein, wobei sich die Antwor-
ten von Vätern und Müttern diesbezüg-

lich nicht unterscheiden. Ein Vergleich
mit zwei anderen Erziehungsverhaltens-
Skalen ergab konsistente Ergebnisse.
Wenn der PCRI-Test hinsichtlich der Fra-
gestellung zu einem alleinigen Sorge-
recht eines Elternteils ausgewertet wird,
führt er zu einem deutlichen Ungleich-
gewicht des Ergebnisses in Richtung
einer Diagnose einer besonders guten
Eltern-Kind-Beziehung. Dieses Ergebnis
konnte auch durch ein Erfassen der
sozialen Erwünschtheit der Antworten
nicht kontrolliert werden. Bei einer ver-
trauensvollen Eltern-Kind-Beziehung ist
die Validität des Fragebogens jedoch
recht gut.

Kommentar: Im Vergleich zur ameri-
kanischen Version des Inventars ist das
an der deutschen Stichprobe unter-
suchte Verfahren weniger zuverlässig
und valide. Dies weist auf die mögli-
che Bedeutung kultureller Unterschie-
de zwischen dem amerikanischen und

dem deutschen Erziehungsverhalten
hin, die hier mit berücksichtigt werden
müssen. Die Einsatzmöglichkeiten die-
ses Fragebogens im deutschen Raum
sind daher sicherlich eingeschränkt.
Voraussetzung für die Verwendung ist
eine neue Normierung des Tests an
einer deutschen Stichprobe. Die Ge-
fahr einer als besonders positiv dar-
gestellten Eltern-Kind-Beziehung bei
Sorgerechtsentscheidungen muss bei
der Anwendung besonders berück-
sichtigt werden.

Dr. Barbara Ripper

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Landespsychotherapeutenkammer
Baden-Württemberg
Hauptstätterstraße 89
70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 674470-40
ripper@psychotherapeutenkammer-
b-w.de

Veränderte Hirnanatomie bei Patienten mit Posttraumatischer
Belastungsstörung

Yamasue, H., Kasai, K., Iwanami, A.,
Ohtani, T., Yamada, H., Abe, O., Kuroki,
N., Fukuda, R., Tochigi, M., Furukawa,
S., Sadamatsu, M., Sasaki, T., Aoki, S.,
Ohtomo, K., Asukai, N. & Kato, N.
(2003). Voxel-based analysis of MRI
reveals anterior cingulate gray-mat-
ter volume reduction in posttraumatic
stress disorder due to terrorism.
Proc Natl Acad Sci USA., 100(15),
9039-9043.

Die Verarbeitung traumatischer Erleb-
nisse scheint eng mit der Hirnanato-
mie von Patienten verknüpft zu sein.
Die japanische Forschergruppe unter-

suchte mit Hilfe eines hochauflösen-
den Kernspin-Gerätes die Hirnstruktur
von neun Opfern des Gas-Attentates
in der Tokioter U-Bahn und verglich sie
mit der von 16 gesunden Personen.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei Pa-
tienten mit Posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (PTBS) der linke ante-
riore Gyrus Cinguli im Vergleich zu ge-
sunden Personen deutlich kleiner ist.
Der Schweregrad der Erkrankung korre-
lierte mit dem Ausmaß der Abweichung
von der normalern Größe des Gyrus
Cinguli. Dieses Areal liegt in der Regi-
on zwischen den beiden Hemisphären
und ist an der Regulierung von Gefüh-

len, der Aufmerksamkeit und an der
Konditionierung von Angst beteiligt.

Kommentar: Die Ergebnisse machen
deutlich, dass psychische Erkrankun-
gen auch mit anatomischen Verän-
derungen der verarbeitenden Hirnre-
gionen einhergehen können. Eine Aus-
sage über Ursache und Wirkung kann
jedoch aufgrund der Daten nicht zwei-
felsfrei gemacht werden. So könnten
auch Personen mit verringertem Hirn-
volumen im Gyrus Cinguli für die Ent-
wicklung einer PTBS besonders vulne-
rabel sein.

von Neurotransmittern beteiligt ist, de-
ren Mangel an der Entstehung und
Aufrechterhaltung einer Depression
beteiligt sein kann.
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Vier Jahre Psychotherapie-Ausbildung
– eine erste Bilanz1

Bericht über ein Expertenhearing der DGVT vom 15./16. Mai 2003
in Berlin

Wolfgang M. Groeger

Ruhr-Universität Bochum, Zentrum für Psychotherapie

Zusammenfassung: Das Jahr 1999 hat den Psy-
chologischen PsychotherapeutInnen und Kinder-
und JugendlichenpsychotherapeutInnen zu-
gleich mit ihrer Anerkennung als neue Heilberufe
eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung be-
schert, die die Psychotherapieausbildung gesetz-
lich regelt. Nicht nur die Bedingungen der ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung haben
sich seitdem einschneidend verändert, sondern
auch die Situation der Ausbildungsinstitute – und
noch viel mehr die der Ausbildungsteilnehmer-
Innen. Vier Jahre nach dieser Zäsur und nach-
dem die ersten TeilnehmerInnen die mindestens
dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert ha-
ben, hat die DGVT Vertreter aller Beteiligten –
Ausbildungsstätten, Ausbilder, Auszubildende,
Landesprüfungsämter, Gesundheitsministerien,
Gesundheitspolitiker – eingeladen, um eine ers-
te Bilanz der Erfahrungen mit dem neuen Regel-
werk der Psychotherapieausbildung zu ziehen.
Rückblicke auf die bisherigen Erfahrungen, ge-
nauere Betrachtungen zur Ausbildung und Ab-
schlussprüfung und zusammenfassende Über-
legungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung ei-
ner „guten“ Psychotherapieausbildung und zu
einer Novellierung der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung werden berichtet.

Gesamtschau aus unterschied-
lichen Perspektiven

Den Auftakt der Veranstaltung bildeten exemplari-
sche Rückblicke auf die bisherigen Erfahrungen aus
den Perspektiven der Aufsichtsbehörden, der Aus-
bildungsstätten, der Juristen, der Krankenkassen
und der Gewerkschaften; er mündete in eine Po-

diumsdiskussion mit den gesundheitspolitischen
SprecherInnen der CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (der SPD-Vertreter musste leider
kurzfristig absagen), die sich allerdings mehr den
aktuellen Fragen des Gesundheitsstuktur-Moder-
nisierungs-Gesetzes als der Thematik des Hearings
zuwandten. Bereits in dieser ersten Runde wurden
deutliche Mängel aufgezeigt, die in ihrer Konse-
quenz die Ausbildung insbesondere für die Aus-
bildungsteilnehmerInnen erschweren und damit
den erforderlichen „Nachwuchs“ neuer Psycho-
therapeutInnen gefährden.

In vorderster Linie der Kritik und der Reformüberle-
gungen standen die ökonomischen Ausbildungs-
bedingungen, die durch hohe Ausbildungskosten
bei geringfügigen bis gänzlich fehlenden Verdienst-
möglichkeiten gekennzeichnet sind. Ministerialrat
Dr. Horn, Niedersächsisches Gesundheitsminis-
terium: „Dies trägt nicht zur Attraktivität der Ausbil-
dung bei und könnte sich als Hindernis bei der
Rekrutierung eines ausreichenden Berufsnach-
wuchses erweisen.“ Die Überlegungen zur Reform
dieser schwer erträglichen Situation reichten von
einer angemessenen Bezahlung aufgrund des ers-
ten berufsqualifizierenden Ausbildungsabschlusses
als PsychologIn oder (Sozial-)PädagogIn, über die
Bezahlung aus den im Gesundheitssystem neu ge-
bildeten Ausbildungsfonds (Vorschlag Hr. Dielmann,
Gewerkschafter), staatlicher Ausbildungsförderung
und ungekürzten Honoraren aus den Leistungen

1 Die Tagungsdokumentation ist zwischenzeitlich erschie-
nen: Kuhr, A. & Ruggaber, G. (Hrsg.). (2003).
Psychotherapieausbildung. Der Stand der Dinge.
Tübingen: DGVT-Verlag.
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der Ausbildungsambulanzen, bis hin
zur grundsätzlichen Umgestaltung der
postgradualen Ausbildung auf eine rein
universitäre Ausbildung (Vorschlag Dr.
Horn).

Für die vertiefte Ausbildung griff Dr.
Horn eine Empfehlung des Wissen-
schaftlichen Beirats nach § 11 Psycho-
therapeutengesetz auf, die verfahrens-
bezogene Orientierung an einem der
wissenschaftlich anerkannten Verfah-
ren aufzugeben zugunsten einer stö-
rungsspezifischen Orientierung an den
Erkenntnissen und Erfordernissen der
unterschiedlichen Krankheitsbilder.

Änderungsbedarf wurde darüber hin-
aus in wichtigen strukturellen Berei-
chen erkannt, etwa bei den heteroge-
nen Zulassungsvoraussetzungen bei
der pädagogischen Grundqualifikation.
Aus Sicht der Aufsichtsbehörde ging
Dr. Horn so weit, zu fordern, die Psy-
chotherapie zukünftig auf einen Beruf
(Psychologische PsychotherapeutIn)
und eine Zugangsvoraussetzung
(Psychologiestudium) zu beschrän-
ken; altersbezogene Spezialisierungen
wären dann über Weiterbildungsord-
nungen der Kammern zu regeln.

In der Zusammenarbeit der Landes-
prüfungsämter und Aufsichtsbehörden
mit den Ausbildungsstätten mahnte
Dr. Fliegel (Ausbildungsleiter DGVT)
flexiblere, für Ausbildungsteilnehme-
rInnen kundenfreundlichere Lösungen
an in Fragen der Anerkennung koope-
rierender Institutionen der Ausbil-
dungsstätten, der Absolvierung prakti-
scher Tätigkeit auf Planstellen, sowie
der Zuständigkeit bei Quereinstiegen
beim Wechsel von einer Ausbildungs-
stätte in eine andere. Bei einer Novel-
lierung des Psychotherapeutengeset-
zes und der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung wurden darüber hi-
naus vordringlich die Anrechenbarkeit
von Vorleistungen aus Studium und
Beruf, verbesserte Unterbrechungs-
möglichkeiten der Ausbildung, Aufga-

be der überflüssigen Unterscheidung
zwischen Voll- und Teilzeitausbildung
sowie eine Kürzung der Zeiten prakti-
scher Tätigkeit und der so genannten
„freien Spitze“ gefordert.

Betrachtung der Details

Im mittleren Teil der Veranstaltung
nahmen Experten die einzelnen vor-
geschriebenen Bausteine der Ausbil-
dung und der Abschlussprüfung ge-
nauer unter die Lupe.

Für die theoretische Ausbildung der
Psychologischen PsychotherapeutIn-
nen wurden Überschneidungen mit
den Lerninhalten des Psychologiestu-
diums aufgezeigt, die Forderungen
nach Anerkennung solcher nachgewie-
sener Inhalte untermauern, und zwar
sowohl bei den Grundkenntnissen als
auch bei der vertieften Ausbildung. Für
die theoretische Ausbildung der Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen kommen erschwerend die
Heterogenität der Eingangsqualifikatio-
nen und die Erweiterung der Lerninhal-
te um pädagogische Wissensvermitt-
lung hinzu.

Besondere Kritik konzentrierte sich auf
die Regelungen der praktischen Tätig-
keit, und zwar sowohl auf das so ge-
nannte „psychiatrische Jahr“ mit sei-
nen 1.200 Stunden in einer statio-
nären psychiatrischen Einrichtung als
auch auf die anschließenden 600
Stunden in einer Einrichtung i.d.R. der
ambulanten Versorgung. Für diesen
Ausbildungsteil fehlt es sowohl an jeg-
lichen inhaltlichen curricularen Vorga-
ben als auch an allen formalen berufs-
und tarifrechtlichen Voraussetzungen.

Für das psychiatrische Jahr gibt es kei-
nerlei Vorgaben, in welchen Bereichen,
wie lange, mit welchen Aufgaben, mit
welchen Kompetenzen und mit wel-
chen Ansprüchen eine Psychothera-
peutIn in Ausbildung tätig wird. Im Er-

gebnis hat diese fatale Regelungslücke
dazu geführt, dass in viel zu vielen
Fällen Sinn und Zweck des psychiatri-
schen Jahres – Kompetenzerwerb in
der Diagnostik und Behandlung von
PatientInnen mit schweren psychi-
schen Störungen – durch gleichbleib-
enden Einsatz bei irgendeiner Spezial-
aufgabe wie z.B. einem diagnostischen
Projekt bei chronisch Suchtkranken
verfehlt wurde. Noch häufiger ist nach
der Erfahrung der Ausbildungsteilneh-
merInnen der Fall, dass die Psycho-
therapeutIn in Ausbildung nach kurzer
Einarbeitungszeit das volle Aufgaben-
spektrum einer Klinischen PsychologIn
in der psychiatrischen Regelversorgung
zu übernehmen hat – ein Hinweis
darauf, dass ein ganzes Jahr offensicht-
lich nicht erforderlich ist, um die an-
gestrebten Kompetenzen zu erwer-
ben. Skandalös werden diese Verhält-
nisse dann, wenn sie von Seiten der
Einrichtungen oder Einrichtungsträger
ohne Bezahlung, ohne Vertrag, ohne
rechtliche Absicherung in Anspruch
genommen werden.

All dies gilt entsprechend auch für das
letzte Drittel der praktischen Tätigkeit,
die anschließenden 600 Stunden in
einer Einrichtung i.d.R. der ambulanten
Versorgung, nur dass die Konsequen-
zen für die AusbildungsteilnehmerIn-
nen hier weniger einschneidend sind,
weil dieser Teil der praktischen Tätigkeit
i.d.R. während der praktischen Aus-
bildung „nebenher“ geleistet werden
kann. Er trägt damit „nur noch“ zur
Überlastung der Ausbildungsteilneh-
merInnen bei, ohne dass erkennbar
wäre, was damit erreicht werden soll.

Die Forderungen angesichts dieser Bi-
lanz der praktischen Tätigkeit waren
dementsprechend radikal. Sie reichten
von der Vorgabe verbindlicher Curri-
cula bis zur Halbierung des psychiatri-
schen Jahres auf ein halbes Jahr bei
gleichzeitiger berufs- und tarifrecht-
licher Regelung des Arbeitsverhältnis-
ses sowie der völligen Streichung der
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anschließenden weiteren 600 Stun-
den und der inhaltlich unbestimmten
930 Stunden der so genannten „frei-
en Spitze“.

Ein deutlich positiveres Fazit wurde für
die weiteren Ausbildungsbestandteile
gezogen. Für die praktische Ausbil-
dung, d.h. für die psychotherapeuti-
sche Tätigkeit der Ausbildungsteilneh-
merInnen unter Supervision, einem
Kernbestandteil der vertieften Ausbil-
dung, wurden Verbesserungsmöglich-
keiten v.a. hinsichtlich des Zeitpunkts
gesehen, zu dem gemäß § 8 der Psy-
chotherapie-Vereinbarung ambulante
psychotherapeutische Leistungen ab-
gerechnet werden dürfen – nicht erst
nach der Hälfte der Ausbildung –, so-
wie bezüglich der Honorierung dieser
Leistungen, die von Seiten der KVen
bisher nur mit Kürzungen in Höhe von
10, 20 oder gar 30% erfolgte.

Supervision und Selbsterfahrung wur-
den als wesentliche, überwiegend ge-
lungene und unterstützende Bestand-
teile der Ausbildung benannt, die in-
haltlich noch weiter ausgestaltet wer-
den können, aber keiner rechtlichen
Novellierung bedürfen. Probleme kön-
nen in diesem Bereich insbesondere
aus Rollenkonfusionen Ausbildungslei-
terIn/SupervisorIn/Selbsterfahrungs-
leiterIn resultieren.

Die ersten Erfahrungen mit dem
Staatsexamen ergaben ein gemisch-
tes Bild. Vom Ergebnis her konnten für
die bisherigen schriftlichen Prüfun-
gen zufrieden stellende Bewertungen
berichtet werden (Median besser als
„gut“; niemand durchgefallen). Von
der Struktur her gab es vor allem Kritik
an den Inhalten und am Umfang des
Gegenstandskatalogs des IMPP (In-
stitut für medizinische und pharma-
zeutische Prüfungsfragen). Die vor-
geschriebene Beschränkung auf die
Prüfung der in der theoretischen Aus-
bildung vermittelten Grundkenntnisse
wurde in großer Übereinstimmung als

1. Zulassungsvoraussetzungen
■ Verbesserung insbesondere bei Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peutInnen
■ Berücksichtigung der bereits im Studium erworbenen Kenntnisse bei Psy-

chologischen PsychotherapeutInnen
■ Anpassung an die neuen Bachelor- und Masterabschlüsse

2. Ausbildungsstrukturen
■ Abschaffung der „freien Spitze“
■ Abschaffung der Zeitvorgabe für die berufsbegleitende Ausbildung
■ Zulassung von Ausbildungsunterbrechungen
■ Vereinheitlichte Anforderungen der Länder
■ Anrechenbarkeit von Vorleistungen
■ Anerkennung von Vorleistungen durch die Ausbildungsstätten

3. Theorieausbildung
■ Anrechenbarkeit von bis zu 200 Stunden Theorie aus dem Grundstudium
■ Beschränkung des Gegenstandskatalogs auf Inhalte und Umfang der

Grundkenntnisse

4. Praktische Tätigkeit
■ Angemessene, tariflich abgesicherte Vergütung
■ Erlaubnis der Absolvierung auf Planstellen auf der Grundlage der Ein-

gangsberufsqualifikation
■ Anrechenbarkeit praktischer Tätigkeit aus der Zeit vor Ausbildungsbeginn
■ Kürzere Dauer des „Psychiatrischen Jahres“
■ Ersatzlose Streichung der darauf folgenden 600 Stunden praktischer Tätig-

keit
■ Vereinfachte, flexible und über die Ländergrenzen hinweg einheitliche

Zulassung kooperierender Einrichtungen

5. Praktische Ausbildung
■ Regelung des berufsrechtlichen Status
■ Vorläufige Approbation
■ Abrechnungsmöglichkeit psychotherapeutischer Leistungen in vollem Um-

fang bereits nach einem Jahr

6. Supervision und Selbsterfahrung
■ Prüfung der vorgegebenen Regularien (Umfänge, Aufteilung Einzel-/

Gruppensupervision, Mindestzahl an Supervisoren)

7. Prüfungen
■ Begrenzung des Gegenstandskatalogs auf Inhalte und Umfang der Grund-

kenntnisse
■ Beschränkung auf eine mündliche (Einzel-)Prüfung
■ Kostenübernahme für das Staatsexamen wie bei anderen staatlichen

Prüfungen durch das Land

verletzt betrachtet; in besonderem Ma-
ße gilt dies für eine Übergewichtung
der Bereiche Diagnostik, medizinische
und pharmakologische Grundkennt-
nisse sowie Methoden psychothera-
peutischer Verfahren – hier gehen die

Fragen zu sehr in den Vertiefungsbe-
reich – und für eine Vernachlässigung
der pädagogischen Grundkenntnisse,
wie sie für den Bereich der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie erforder-
lich sind. Hier wurde dringender Hand-
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lungsbedarf gesehen, weil die Prü-
fungsansprüche des Gegenstandska-
talogs weit über das hinaus gehen, was
in der 200-stündigen Grundausbil-
dung vermittelt werden soll und kann.
Hinsichtlich der mündlichen Prüfun-
gen gab es Voten, diese auf eine Prü-
fung, und zwar die Einzelprüfung, zu
reduzieren, da nur diese durch ihren
Bezug auf eine Fallbehandlung inhalt-
lich spezifiziert ist.

Ausblick und Resümee

Den Abschluss der Tagung bildeten zu-
sammenfassende Betrachtungen be-
zogen auf die inhaltliche Weiterent-
wicklung einer „guten“ Psychothera-
pieausbildung und auf die Novellie-
rung der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung.

Prof. Caspar (Universität Freiburg)
konzentrierte sich in seinem Ausblick
auf die Optimierung der Wissens-
vermittlung vor allem im Bereich des
Regel- und Handlungswissens, dort
vor allem bezogen auf therapeutische
Urteils- und Entscheidungsprozesse.
Das Einüben und Automatisieren sol-
cher Prozesse sollte systematisch
nach den Prinzipien der modernen
Lerntechnologie und Expertisenfor-
schung ausgebaut werden; dies er-
fordert vor allem schnelles Feedback
mit unmittelbar anschließender Ge-
legenheit zur Verbesserung. Gesi-
chertes, über Leitlinien und Manuale
transportiertes Wissen bedarf darüber
hinaus der Entwicklung einer fundier-
ten Expertenintuition in der Anwen-
dung auf den Einzelfall. Dringend

auszubauen wäre im Weiteren die
Integration und der intelligente Ge-
brauch von Qualitätssicherung bereits
in der Ausbildung.

In einem abschließenden Resümee
fasste Dr. Vogel (Vorstand DGVT) die
Forderungen an den Gesetzgeber,
die Gesundheitsministerien und die
Landesprüfungsämter zusammen.
Orientiert an den Zielen einer quali-
fizierten Psychotherapieausbildung,
einer gesicherten Versorgung und
einer Beschränkung auf das Notwen-
dige, die Redundanzen vermeidet
und bereits erworbene Qualifikatio-
nen flexibel berücksichtigt, ergibt sich
dringender Handlungsbedarf (siehe
Kasten). Dr. Vogel: „Was jetzt fehlt
(und bereits für 2001 in Aussicht
gestellt war): Novellierung von Ge-
setz und Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnungen. Was bereits jederzeit
möglich ist : Vereinfachungen/Ver-
besserungen auf der untergesetz-
lichen Ebene bzw. bei der Gesetzes-
umsetzung.“

Vier Jahre nach der Verabschiedung
des Psychotherapeutengesetzes und
der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnungen, eine erste Bilanz zu ei-
ner mindestens dreijährigen Ausbil-
dung zu ziehen ist sicherlich ein frü-
her Zeitpunkt. Dass er trotzdem nicht
zu früh, sondern gerade richtig ge-
wählt wurde, zeigte die auf Seiten
aller Beteiligten offen und engagiert
geführte Diskussion. Auszubildende,
Ausbilder und Vertreter der zustän-
digen Behörden trugen ihre Erfah-
rungen zu einem Gesamtbild zusam-
men, das in der Rundumsicht den

Horizont erweiterte, im Detail den
Blick auf Ungereimtheiten schärfte
und ein gemeinsames Interesse
daran förderte, sich über Mängel und
mögliche Verbesserungen zu ver-
ständigen, um die derzeitige Gefähr-
dung der Zukunft der neuen psycho-
therapeutischen Heilberufe und der
psychotherapeutischen Versorgung
zu überwinden.

Insgesamt gesehen war also von ei-
ner sehr gelungenen und sehr not-
wendigen Veranstaltung zu berichten,
um die sich die DGVT und die Orga-
nisatoren Prof. Kuhr (Vorstand DGVT)
und Dipl.-Psych. Ruggaber (Ausbil-
dungsleitung DGVT) verdient ge-
macht haben. Bleibt zu hoffen, dass
die gewonnenen Einsichten auf den
Ebenen des Verwaltungshandelns,
der Rechtsverordnungen, der Gesetz-
gebung und – nicht zuletzt – der Lehr-
praxis Früchte tragen und die erfor-
derlichen Schritte in Richtung auf eine
qualifizierte, finanzierbare und zu-
kunftsfähige Psychotherapieausbil-
dung bald getan werden, auf dass ein
wichtiger und attraktiver, zugleich
anspruchsvoller und anstrengender
Beruf die ihm gebührenden Eingangs-
bedingungen findet.

Dipl.-Psych. Dr. phil. Wolfgang
M. Groeger

Mitglied im Vorstand der Psycho-
therapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen.
Zentrum für Psychotherapie
Ruhr-Universität Bochum
44780 Bochum
groeger@kli.psy.ruhr-uni-bochum.de
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therapeutenkammer

(fp/wn) Nach Gründung der Bundes-
psychotherapeutenkammer hat der
neu gewählte Vorstand nicht nur den
Infrasturkuraufbau zu bewältigen. Es
hieß, sehr schnell Flagge zeigen – z. B.
durch Präsenz bei den Anhörungen
zum Gesundheitssystemmodernisie-
rungsgesetz. Es war aber auch wich-
tig, sich der Berliner Politik- und Ver-
bändeszene möglichst noch vor den
Sommerferien gesellschaftlich zu prä-
sentieren. Dazu hatte der Vorstand der
Bundespsychotherapeutenkammer
ca. 120 Gäste aus Politik, Verwaltung,
Wissenschaft, Presse und allen Be-
reichen des Gesundheitswesens ge-
laden.
Die Vizepräsidentin der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, Monika
Konitzer, konnte am 08. Juli 2003 um
19.00 Uhr im festlichen Ambiente des
Ballrooms im Grand Hyatt Hotel am

der Bundespsychotherapeutenkam-
mer seien. Sie könnten dazu dienen,
dass psychologisches und psychothe-
rapeutisches Fachwissen in der Zu-
kunft einen höheren Stellenwert als
bisher einnehmen werde.

Ministerialrat Arno Goßmann vom
Hessischen Sozialministerium gratu-
lierte zur Gründung der Bundespsy-
chotherapeutenkammer und wies da-
bei auf die vielen Schwierigkeiten hin,
die seit dem PsychThG-Referenten-
entwurf von 1993 aufgetreten seien.
Er betonte, dass die Psychotherapeu-
ten nunmehr 10 Jahre danach zu
einem erstzunehmenden Gesprächs-
partner geworden sind und dass ihre
Kammern in den Ländern eine gute
Entwicklung genommen haben.

Danach folgte ein Grußwort des 1. Vor-
sitzenden der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung, Herr Dr. med. Man-
fred Richter-Reichhelm. Er beglück-
wünschte zunächst die Berufsgruppe
dazu, dass auch sie jetzt mit der Bun-
despsychotherapeutenkammer eine
angemessene Organisationsform zur
Interessenvertretung auf Bundesebe-
ne gefunden hat. In diesem Zusam-
menhang wies Herr Dr. Richter-Reich-
helm darauf hin, dass die Bundespsy-
chotherapeutenkammer angesichts
der anstehenden Gesundheitsrefor-
men vor großen Herausforderungen
stehe. So müsse – auch nach Ansicht
der KBV – ein direkter Erstzugang zu
einer bedarfsorientierten psychothe-
rapeutischen Versorgung erhalten blei-
ben und der angedachte „Strafzoll“ bei

Gründungsempfang der Bundespsychotherapeutenkammer am 08. Juli 2003
im Grand Hyatt Hotel in Berlin

Potsdamer Platz, dem neuen Kraftzen-
trum Berlins, annähernd 100 Gäste
begrüßen. Nur die Politik war schwach
vertreten, denn die eingeladenen Ab-
geordneten steckten zum Zeitpunkt
des Empfangs mitten in den kurzfris-
tig anberaumten Konsensgesprächen
zur Gesundheitsreform.

Frau Konitzer begrüßte alle Gäste aufs
Herzlichste und bedankte sich für die
große Resonanz auf die Einladung zu
diesem Empfang. Sie hob hervor, wie
farbenreich sich die Gästeliste lese. Die
Gäste erwiesen der Bundesvertretung
unserer Berufsgruppen ihre Reverenz
und zeigten damit, dass die Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten im politischen Berlin angekom-
men sind. Persönlich begrüßte Frau
Konitzer sodann die Gäste, die Gruß-
worte sprechen wollten. Zunächst
musste sie dabei den Staatssekretär
Dr. Klaus Theo Schröder vom Bundes-
ministerium für Gesundheit und So-
ziale Sicherung kurzfristig entschuldi-
gen, da auch seine Anwesenheit bei
den laufenden Verhandlungen zur Ge-
sundheitsreform verlangt war.

Der Staatssekretär für Gesundheit
und Verbraucherschutz des Lan-
des Berlin, Herr Dr. med. Hermann
Schulte-Sasse, eröffnete den Reigen
der Grußworte. Er übermittelte Glück-
wünsche der Senatorin zur Gründung,
hieß die BPtK in Berlin willkommen
und wies darauf hin, dass die bereits
verabschiedeten Eckpunkte eine so-
lide Grundlage für die weitere Arbeit

Die Vizepräsidentin der BPtK Frau Mo-

nika Konitzer bei der Eröffnungsan-

sprache
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unmittelbarer Konsultierung eines Fach-
arztes verhindert werden. Der KBV-Vor-
sitzende versicherte, dass auch die KBV
für eine angemessene Bezahlung psy-
chotherapeutischer Leistungen eintre-
te – dies allerdings mehr mit Blick auf
die Krankenkassen denn an die eige-
nen Reihen gerichtet. Letztendlich spre-
che sich auch die KBV dafür aus, dass
die Psychologischen Psychotherapeut-
innen und Psychotherapeuten sowie
die Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutinnen und -psychotherapeuten
bei der jetzt anstehenden Strukturreform
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung sowie der Kassenärztlichen Ver-
einigungen auf Landesebene mehr Mit-
wirkungsrechte erhalten. An der Durch-
setzung dieses Zieles könne die jetzt
etablierte Bundespsychotherapeuten-
kammer konstruktiv, innovativ und mit
viel Erfolg arbeiten.

Im Anschluss daran übermittelte Frau
Vera Ries in Vertretung für Herrn Staat-
sekretär a.D. Jung die Glückwünsche
zur Gründung der Bundespsychothe-
rapeutenkammer von der Geschäfts-
stelle des Bundesausschusses Ärzte
und Krankenkassen.

Zur Unterhaltung der anwesenden
Gäste folgte ein Intermezzo von Clas-
sic Brass Berlin, die mit ihrem beson-
deren Bläsersound und Stücken von
klassisch bis modern aufwartete.

Die zweite Grußwortrunde leitete da-
nach der stellvertretende Vorsitzende
der AOK Baden-Württemberg, Herr
Dr. Christopher Hermann, ein, der
1998 maßgeblich auf Seiten der SPD
an den damaligen Verhandlungen im
Vermittlungsverfahren zwischen Bun-
desrat und Bundestag zum PsychThG
beteiligt war. Er wies insbesondere dar-
auf hin, dass die Gründung einer Bun-
despsychotherapeutenkammer noch
vor einigen Jahren kaum absehbar war
und den erfolgreichen Abschluss eines
steinigen, oftmals nicht klar erkenn-
baren Weges markiere. Herr Dr. Her-
mann vertrat im Hinblick auf die beim
1. Deutschen Psychotherapeutentag
verabschiedeten Eckpunkte die Ansicht,
dass viele der dort formulierten For-
derungen bereits 1997 auf der Agen-
da gestanden haben, mit der Gründung
der Bundespsychotherapeutenkammer
jedoch nunmehr die Voraussetzungen
geschaffen wurden, um die nötige
Nachhaltigkeit für eine legitime Inter-
essenvertretung zu gewährleisten.

Der nächste Redner, Herr Dr. med.
Diethard Sturm vom Deutschen Haus-
ärzteverband, wünschte der neu ge-
gründeten Bundespsychotherapeuten-
kammer viel Erfolg und sicherte zu,
dass der Deutsche Hausärzteverband
eine Kooperation auf gleicher Augen-
höhe anbiete. Dies sei insbesondere
deshalb erforderlich, weil die Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeu-
ten viele unklare Grenzen bzw. ge-
meinsame Arbeitsfelder mit anderen
Berufen wie Hausärzten, Psychiatern
oder ärztlichen Psychotherapeuten ha-
ben. Unklare Grenzen führten aber zu
Grenzstreitigkeiten. Man müsse daher
immer wieder das Gespräch suchen,
die Arbeitsfelder besprechen und die
Beziehungen langfristig ordnen.

Prof. Dr. Dietmar Schulte sprach für
den Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie. Seine Gratulation war
zugleich ein Angebot der engen Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand der
BPtK. Er hob in seinem Grußwort die
Rolle der Forschung für die gesell-
schaftliche und politische Akzeptanz
der Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugenlichenpsy-
chotherapeuten hervor und unterstrich
die Wichtigkeit des Wissenschaftlichen
Beirats als Partner der BPtK.

Ein weiteres Grußwort und Glückwün-
sche aus der Wissenschaft kamen von
Frau Prof. Dr. Bettina Hannover für
die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chologie. Frau Prof. Hannover bekann-
te in ihrer Glückwunschbotschaft frei-
mütig, dass das Verhältnis zwischen
Wissenschaft und Praxis besser sein
könnte, bot jedoch gleichzeitig jegli-
che Kooperation zur Optimierung die-
ses Verhältnisses an. Sie sah Chancen
für die Kooperation an expliziten Fra-
gen wie z. B. Qualitätssicherung und
hoffte auf die Unterstützung der Bun-
despsychotherapeutenkammer zum
Wohle des ganzen Berufsstandes.

Herr Uwe Dönisch-Seidel, Landes-
beauftragter für den Maßregelvoll-
zug des Landes NRW, der eine enge
Zusammenarbeit mit der Kammer in
NRW pflegt, überbrachte als letzter
Redner der Bundespsychotherapeu-
tenkammer seine Glückwünsche zur
vollzogenen Gründung. Als Leiter ei-
ner Landesoberbehörde, die damit be-
schäftigt sei, sechs neue Kliniken zu

Der 1. Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Dr. med. Manfred

Richter-Reichhelm, im Gespräch mit RA Herrn Dr. Stellpflug.
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regelvollzug eine Chance für den Be-
rufsstand ist, in verantwortliche Positi-
onen aufzurücken, denn Psychologi-
sche Psychotherapeuten stellten die
maßgebliche Ressource im Maßregel-
vollzug dar.

Die Vizepräsidentin der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, Frau Monika
Konitzer, die mit den Mitarbeitern der
Geschäftsstelle NRW den Empfang or-
ganisiert hatte, bedankte sich bei allen
Sprechern und ihren Helfern sehr herz-
lich und zeigte sich insbesondere da-
von angetan, dass jeder Redner eine
eigene „Geschichte aus der Geschich-
te“ zur Bereicherung des Empfangs
bieten konnte.

Ein weiteres Mal war dann die Classic
Brass Berlin an der Reihe, die mit der
Sopranistin Frau Ursula Bambuch ei-
nige Stücke brachte, die reich mit Bei-
fall bedacht wurden.

Daran anschließend brachte der Prä-
sident der Bundespsychotherapeu-
tenkammer, Herr Detlev Kommer,
in einem interessanten, abwechse-
lungsreichen und zugleich aktuellen
Vortrag den Gästen des Empfangs „Die

Entwicklung der Psychotherapie in
Deutschland und die Agenda der Bun-
despsychotherapeutenkammer“ nä-
her. Von den Wurzeln der Psychothera-
pie in der Psychiatrie und in der psy-
chologischen Forschung über bedeu-
tende Pioniere wie Sigmund Freud,
Wilhelm Wundt, Emil Kraepelin bis in
die jüngste Zeit reichte der historische
Bogen. Auch die Nazizeit mit der Ver-
treibung der meisten produktiven For-
scher und die mühsame Wiederan-
knüpfung an internationale Standards
nach dem Krieg blieben nicht ausge-
spart. Als Meilensteine auf dem Weg
zum Anlass der heutigen Feier, zur Bun-
despsychotherapeutenkammer, kenn-
zeichnete Herr Kommer die Psychia-
trie-Enquéte des Deutschen Bundes-
tages aus der Mitte der 70-er Jahre
und das Psychotherapeutengesetz von
1998. Mit einem Hinweis auf das gro-
ße Innovationspotential der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten und auf ihre noch unaus-
geschöpften Beiträge für eine Verbes-
serung der gesundheitlichen Versor-
gung schloss der Vortrag.

Damit endete gegen 21.30 Uhr der
offizielle Teil des Empfangs und Frau

Monika Konitzer eröffnete sodann das
im Foyer des Ballrooms aufgebaute
Buffet. Bei ausgewählten italienischen
Vorspeisen, schmackhaften Fisch- und
Fleischvariationen und einer abwech-
selungsreichen Nachspeisenauswahl
wurden auch die Gourmets unter der
Empfangsgästen vollauf zufrieden ge-
stellt. Die von den Redebeiträgen aus-
gehende positive Grundstimmung und
der aufmerksame Service des Grand
Hyatt Personals sorgte dafür, dass bald
eine ungezwungene Atmosphäre Ein-
zug hielt. Die dezente Hintergrund-
musik von der Classic Brass Berlin tat
ihr Übriges. Diskutierend kamen sich
die Gäste näher und befanden sich
bald in regem Austausch untereinan-
der und mit den Vorstandsmitgliedern
der Bundespsychotherapeutenkam-
mer. Die anregende Unterhaltung und
die anstehende politische Agenda
führten zu einer lebhaften Diskussion.
So verließen letzte Gäste erst nach Mit-
ternacht den Empfang.

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer hat sich im Mai eindrucksvoll ge-
gründet, und hat sich nun, im Juli, auf
dem Berliner Parkett ebenso eindrucks-
voll eingeführt. Ein guter Anfang für
einen allerdings noch weiten Weg!

Erste Sitzung des Länderrats am 8. Juli 2003

(dk) Am 8. Juli fand die erste Sitzung
des Länderrats der BPtK in Berlin statt.
Zum Vorsitzenden für die Dauer eines
Jahres wurde der Präsident der Lan-
despsychotherapeutenkammer Rhein-
land-Pfalz, Herr Kappauf, gewählt. Wei-
ter standen auf der Tagesordnung die
möglichen Servicefunktionen der BPtK

für die Länderkammern, die anstehen-
de Gesundheitsreform, die im Okto-
ber beginnende neue Amtsperiode
des Wissenschaftlichen Beirats Psy-
chotherapie, die Haushaltsentwürfe für
die Jahre 2003 und 2004 sowie die
Terminfestlegung für den 2. Deut-
schen Psychotherapeutentag. Als Ter-

min wurde einvernehmlich der 1. No-
vember festgelegt, als Tagungsort wur-
de Düsseldorf bestimmt. Das Proto-
koll der Sitzung des Länderrats wird
nach Fertigstellung auf der Homepage
der BPtK einzusehen sein, die unter
www.bundespsychotherapeutenkam-
mer.org zu erreichen ist.

Aus dem Terminkalender des Vorstands der BPtK

27. Mai: Vorstandssitzung in Berlin: Be-
sprochen werden u.a. die Haushalts- und
Personalplanung für die Jahre 2003 und
2004, der Empfang der Bundespsycho-
therapeutenkammer im Juli und die Ge-
staltung des Briefpapiers. Auf Vorschlag

der Kammererrichtungsausschüsse der
Neuen Länder wird Frau Mrazek aus Ra-
debeul zur Strukturbeauftragten für Ost-
deutschland und Herr Pabel aus Halle
zu ihrem Stellvertreter ernannt. Herr
Lehndorfer wird bis auf weiteres die Er-

stellung und Betreuung der Homepage
der BPtK übernehmen.

29. Mai: Eröffnung des Workshop-Kon-
gresses der Fachgruppe Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie der Deutschen
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sprachemöglichkeiten bei der Vergabe von
Forschungsgeldern nimmt der Vorstand der
BPtK am Symposium teil.

23. Juni: Beginn der Sachverständigen-
anhörungen im Gesundheitsausschuss
des Deutschen Bundestages. Herr Kom-
mer nimmt als Vertreter der BPtK teil. Wei-
tere Besichtigung von Geschäftsräumen.

26. Juni: Gesundheitsausschuss Deut-
scher Bundestag: Herr Kommer wird als
Sachverständiger zum Erfordernis der Betei-
ligung von Psychotherapeuten an Disease-
Management-Programmen befragt.

28. Juni: Psychotherapeutentag der
Kammer Hessen mit Beteiligung von Herrn
Kommer und Herrn Dr. Wittmann.

4. Juli: Sitzung der Angestellten-AG in
Frankfurt. Herr Schürmann vertritt den Vor-
stand bei dem Treffen der Angestellten aus
den Kammern und Verbänden.

6.-8. Juli: Vorstandssitzung, Sitzung des
Länderrats und Empfang der BPtK in Ber-
lin. Auf der Tagesordnung des Vorstands
stehen die Vorbereitung der Sitzung des
Länderrats, der Empfang der BPtK, die Be-
sichtigung von Geschäftsräumen und die
Entwicklung eines BPtK-Logos. Es sind

mittlerweile über ein Dutzend verschiede-
ner Mietangebote – zum Teil Empfehlun-
gen der Wirtschaftsförderung des Berliner
Senats – auf Tauglichkeit und Kosten ge-
prüft worden. Eine Entscheidung konnte
noch nicht gefällt werden, da noch weitere
Verhandlungen laufen.

22. Juli: Vorstandssitzung in Düsseldorf
und Vorstellungsgespräche von Bewerbern
um die Stelle eines Geschäftsführers der
BPtK.

23. Juli: Gespräch mit dem Hauptge-
schäftsführer der Bundesärztekammer
Prof. Fuchs. Herr Kommer, Herr Lehn-
dorfer und Herr Dr. Wittmann vereinbaren
mit der Hauptgeschäftsführung der BÄK
die Übernahme der Geschäftsführung des
Wissenschaftlichen Beirats mit Beginn sei-
ner neuen Amtsperiode ab Oktober und
besprechen in diesem Zusammen- hang
zukünftige Kooperationsmöglichkeiten im
Bereich der Fortbildung, Qualitätssiche-
rung und in der Gesundheitspolitik. Nach-
mittags führt Herr Kommer mit dem Chef-
redakteur des Deutschen Ärzteblattes
Herrn Jachertz und der Fachredakteurin
Frau Bühring ein Gespräch über Koope-
rationsmöglichkeiten bei der PP-Ausgabe
des Ärzteblattes.

Gesellschaft für Psychologie: Herr Kommer
überbringt die Grußworte des Vorstands der
BPtK.

03.-4. Juni: Frühjahrsempfang der Ber-
liner Kammer: Herr Kommer spricht über
die Vorstellungen der Psychotherapeuten
zur Gesundheitsreform. Am 4. Juni nimmt
er mit Kolleginnen und Kollegen an einem
Gespräch mit Seehofer zu demselben The-
ma teil. Anschließend Besichtigung von
Geschäftsräumen.

14. Juni: Vertreterversammlung der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung in Ber-
lin. Einziges Thema ist die Organisations-
reform der KBV. Der Vorstand wird durch
die Herren Kommer und Lehndorfer ver-
treten.

15. Juni: Gemeinsame Sitzung des Fi-
nanzausschusses und des Vorstands der
BPtK. Beraten werden die vorläufige Ent-
schädigungs- und Reisekostenordnung der
BPtK und die Haushaltsentwürfe für 2003
und 2004.

20.-21. Juni: Symposium des Wissen-
schaftlichen Beirats Psychotherapie in
Mainz. Zur Kontaktpflege mit den Mitglie-
dern des Wissenschaftlichen Beirats Psy-
chotherapie und zur Sondierung von Mit-

(sn) Auf Initiative des Wissenschaftli-
chen Beirats Psychotherapie plant das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung ab 2005 Forschungsvor-
haben im Bereich der psychothera-
peutischen Versorgung besonders zu
fördern. Zur Vorbereitung fand am 20.
und 21. Juni 2003 in Mainz ein Sympo-
sium mit internationalen und nationa-
len Experten statt, um über den wis-
senschaftlichen Stand und die Versor-
gungsrelevanz der vorgestellten For-
schungsbereiche zu diskutieren. Der
Vorstand der Bundespsychotherapeu-
tenkammer nahm dieses Ereignis zum
Anlass, Kontakt mit den Mitgliedern
des Wissenschaftlichen Beirats aufzu-
nehmen und sich über den Verlauf der
Tagung zu informieren. Wir berichten
hier kurz über die wichtigsten Refera-
te und die diskursiven Trends der Dis-
kussionsbeiträge.

Der Freitagvormittag stand unter dem
Thema „Entwicklungs- und ge-
schlechtsbezogene Dimensionen
der Psychotherapie“. Das Eingangsre-
ferat hielt Prof. Ron Rapee aus Sydney,
der eine Reihe von eigenen Untersu-
chungen zu diesem Thema kurz vor-
stellte (z. B. hätten Studien ergeben,
dass man bei Jungen nur bis zum 10.
Lebensjahr bessere Ergebnisse erziel-
te, wenn man die Eltern mit einbezog,
bei Mädchen hingegen sei die Einbe-
ziehung der Eltern auch später noch
sinnvoll). Im Anschluss daran stellte er
dann seine Forschungen zur Prävention
in den Mittelpunkt, wie z. B. Untersu-
chungen über den Einsatz des Fern-
sehens und der „neuen Medien“, um
potentielle Patienten zu erreichen, die
ansonsten keinen Psychotherapeuten
in Anspruch nehmen würden. Wichtig
sei, schon möglichst früh, z. B. im Kin-

dergarten, mögliche Risikogruppen für
spätere Erkrankungen zu erkennen,
um diesen gezielte Förderprogramme
anzubieten; ein standardisiertes Scree-
ning hinsichtlich sozialer Ängste und
Bindungsverhalten könne unter Um-
ständen helfen, spätere Behandlungs-
kosten zu reduzieren. Die Bedeutung
der Prävention im Kinder- und Jugend-
lichenalter wurde auch von den Disku-
tanten immer wieder hervorgehoben.
Allerdings kam in der Diskussion auch
die in der klassischen Psychotherapie
vernachlässigte Gruppe der stetig wach-
senden Zahl älterer Menschen zur Spra-
che, für die es bisher noch zuwenig spe-
zialisierte Angebote gäbe, weshalb auch
für diese Altergruppe spezifischer For-
schungsbedarf bestehe.

Am Freitagnachmittag stand die „Spe-
zifische Wirksamkeits- und Prozess-

Psychotherapieforschung wird vom Bund gefördert

Symposium des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie am 20. und 21. Juni. 2003
in Mainz
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dikationsfelder“ im Blickpunkt. Der
Psychoanalytiker Prof. Peter Fonagy
aus London referierte dazu in Form
eines „update“ seines 1996 zusam-
men mit dem Klinischen Psychologen
Anthony Roth publizierten Forschungs-
überblicks „what works for whom?“
über den gegenwärtigen Stand der
ergebnisorientierten Psychotherapie-
forschung.

Hinsichtlich depressiver Erkrankungen
wies er insbesondere darauf hin, dass
es angesichts der großen Verbreitung,
der Chronizitiät und der Schwere die-
ser Störung noch größerer Forschungs-
anstrengungen bedarf, um herauszu-
finden, weshalb es nur bei einem Drit-
tel der Patienten zu dauerhaften Be-
handlungserfolgen kommt. Da nach
dem derzeitigen Forschungsstand bei
chronisch verlaufenden depressiven
Störungen kurzzeitorientierte Psycho-
therapien wenig dauerhafte Erfolge
aufweisen, sei es insbesondere von
Bedeutung, vermehrt länger andau-
ernde psychotherapeutische Behand-
lungen empirischen Wirksamkeitsprü-
fungen zu unterziehen. Neben experi-
mentell ausgerichteten Wirksamkeits-
studien sollten verstärkt auch naturalis-
tische Versorgungsstudien als komple-
mentäre Forschungsstrategie durchge-
führt werden, um Anhaltspunkte für
die Effektivität der klinischen Praxis zu
ermitteln. Im Sinne eines iterativen
Forschungsprozesses könnten derarti-
ge Befunde dann später in experimen-
tellen Studien auf ihre störungsspe-
zifische Wirksamkeit überprüft werden,
was letztlich der auch von ihm einge-
forderten wissenschaftlichen Fundie-
rung der klinischen Praxis dienlich sei.

Am Samstagmorgen stand die „Inter-
aktion von neurobiologischen und
psychosozialen Faktoren“ im Mittel-

punkt der Diskussion. Den Einfüh-
rungsvortrag hielt Prof. Michael Thase
aus Pittsburg über das Zusammen-
wirken von psychotherapeutischer und
psychopharmakologischer Behand-
lung bei schweren Depressionen. Der
gegenwärtige Forschungsstand mache
deutlich, dass eine Kombination beider
Verfahren bei schweren depressiven
Störungen durchweg bessere und sta-
bilere Ergebnisse erbringt als Antide-
pressiva oder Psychotherapie allein.
Großen Raum in der anschließenden
Diskussion nahm die Erforschung psy-
chischer Vorgänge durch „bildgeben-
de“ Verfahren ein, die gegenwärtig in
der neuropsychologischen Grundla-
genforschung einen prominenten Platz
einnehmen und von denen sich einige
auch für die Psychotherapieforschung
„bahnbrechende Ergebnisse“ in den
nächsten Jahren erhoffen. Allerdings
wurde in der Diskussion deutlich, dass
es bisher noch zu wenig tragfähige wis-
senschaftliche Brückenkonzepte gibt,
um derartige Forschungsbefunde mit
klinisch relevanten Fragestellungen
der psychotherapeutischen Praxis ver-
knüpfen zu können.

Am Samstagnachmittag ging es dann
um „Rahmenbedingungen, Praxis-
transfer und Versorgungsforschung“;
das Einführungsreferat hielt Prof. Uwe
Koch aus Hamburg. Da der Bericht, der
eine breite Präsenz der Psychothera-
pie in den verschiedensten psychoso-
zialen Feldern zeigte, in Kürze veröf-
fentlicht wird, gehen wir hier nicht nä-
her darauf ein. Bemerkenswert war
allerdings Kochs Feststellung, dass in
der Bundesrepublik im internationalen
Vergleich der Anteil stationärer psycho-
somatischer Rehabilitation besonders
hoch und in den letzten Jahren zudem
stark gestiegen sei. Nach seiner An-
sicht seien Zweifel angebracht, ob dies
dem wirklichen Bedarf entspreche.

In der Abschlussdiskussion wurde
nochmals deutlich gemacht, dass ne-
ben experimentellen Therapiestudien
zur Klärung von Kausalitätsfragen die
Versorgungsforschung auch in der Psy-
chotherapie von besonderer Bedeu-
tung sei, weil nur darüber eine Brücke
zur Versorgungspraxis und zu deren
Optimierung hergestellt werden kön-
ne. Angesichts der Vielfalt der offenen
Fragen und den konkurrierenden In-
teressen der Wissenschaftler wird es
die internationale Jury aber sicher nicht
leicht haben, unter den Forschungs-
vorhaben diejenigen auszuwählen, die
dann mit Bundesmitteln – es ist von
5 Millionen Euro die Rede – gefördert
werden. Laut Dr. Richard Mitreiter, der
für den Projektträger „Gesundheits-
forschung des BMBF beim DLR“ am
Symposium teilnahm, ist geplant, bis
zum Ende dieses Jahres in Zusam-
menarbeit mit dem Wissenschaftli-
chen Beirat eine Ausschreibung der
Forschungsprojekte vorzunehmen. Die
Auswahl der zu fördernden Projekte
wird dann ein internationales Gut-
achtergremium vornehmen. Da durch
diese Entscheidungen auch die Wei-
terentwicklung der Psychotherapie im
Gesundheitssystem der BRD beein-
flusst wird, hat die Bundespsychothe-
rapeutenkammer auf der Tagung in
Mainz ihre Forderung nach Mitsprache
angemeldet.

Geschäftsstelle

Bundespsychotherapeutenkammer
c/o Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg
Hauptstätterstr. 89
70178 Stuttgart
Tel 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
www.bundespsychotherapeutenkammer.
org
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Beisitzer der Berufsgerichte zusam-
men mit den Mitgliedern des Aus-
schusses „Berufsordnung“ und dem
Vorstand stattgefunden. Nach einer
Einführung durch den vorsitzenden
Richter des Landesberufsgerichts
Stuttgart, Herrn Dr. Jürgen Niemayer,
und der darauf folgenden Diskussion
wurde exemplarisch an Einzelfällen
deutlich, welche Aufgaben auf die In-
stanzen und ihre Vertreter zukommen.
Auch für den Ausschuss „Berufsord-
nung“ war das Zusammentreffen eine
nützliche Hilfe für die laufende Arbeit
am Entwurf einer Berufsordnung.

Vielleicht haben Sie Gelegenheit, sich
die neu gestaltete Internetseite der
Kammer einmal anzusehen. Wir hof-
fen, Sie sagt Ihnen zu!

Jede Form von Rückmeldungen und
Anliegen zur Arbeit der Kammer sind
allzeit willkommen.

In diesem Heft finden Sie keinen spe-
ziellen Bericht über die Arbeit der Aus-

schüsse. Wir können aber jetzt schon
ankündigen, dass die Ergebnisse der
Vertreterversammlung vom 20. Sep-
tember zum Thema „Ausschuss-
arbeit“ in der kommenden Ausgabe
des Psychotherapeutenjournals ver-
öffentlicht werden.

Jetzt, nach Ferien und Urlaubszeit,
wünschen wir allen Mitgliedern der
Kammer einen guten Start in einen
(hoffentlich) schönen und beruflich
erfolgreichen Herbst.

Über den 1. Landespsychotherapeu-
tentag, der am 21. September 2003
in Stuttgart stattgefunden hat, wer-
den wir in der nächsten Ausgabe aus-
führlich berichten.

Mit freundlichem Gruß aus Stuttgart

Ihr Kammervorstand:

Detlev Kommer, Siegfried Schmieder,
Thomas Fydrich, Trudi Raymann, Ma-
reke de Brito Santos-Dodt

Gemeinsamer Beirat

Württemberg mit Nachdruck dafür zu
verwenden, dass die Anliegen der Ärzt-
lichen Psychotherapeuten, der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten bei den gegenwärtigen Ver-
handlungen über die Gesundheitsre-
form Berücksichtigung finden.

Nach einer Änderung der Geschäfts-
ordnung können für die 10 Mitglieder
des Gemeinsamen Beirats persönliche

Stellvertreter berufen werden. Wir wer-
den darüber berichten.

Stellungnahme zum
Gesundheitssystemmoder-
nisierungsgesetz (GMG)

Die Mitglieder des Gemeinsamen Bei-
rats der Landesärztekammer und der
Landespsychotherapeutenkammer
Baden-Württemberg sehen die Not-
wendigkeit für Änderungen des Ge-
sundheitsversorgungssystems. Die Fi-

Der Gemeinsame Beirat der Landes-
ärztekammer und der Landespsycho-
therapeutenkammer hat in seiner Sit-
zung am 2. Juli 2003 die nachfolgen-
de Stellungnahme zum Gesundheits-
modernisierungsgesetz verabschiedet.

Die Präsidentin der Landesärztekam-
mer, Frau Dr. Wahl, und der Präsident
der Landespsychotherapeutenkam-
mer, Herr Kommer, wurden gebeten,
sich bei der Landesregierung Baden-

das Gesundheitsmodernisierungsge-
setz (GMG) bestimmt derzeit einen
großen Teil der aktuellen innenpoli-
tischen Diskussion. Sowohl die Bun-
despsychotherapeutenkammer als
auch die Länderkammern sind in
diesem Zusammenhang aktiv, damit
sich die Versorgung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen durch
die Änderungen nicht verschlechtert.
Dabei ist besonders wichtig, dass
die besonderen Bedingungen einer
pschotherapeutischen Behandlung
und Beziehung durch neue gesetzli-
che Rahmenbedingungen nicht ver-
schlechtert werden. Ein zentrales An-
liegen ist es, das Direktzugangsrecht
für Patientinnen und Patienten zur
Psychotherapie zu erhalten. Auch die
Landespsychotherapeutenkammer
unterstützt diese Forderung mit Nach-
druck. Genaueres dazu finden Sie in
den folgenden Abschnitten.

In der Zwischenzeit hat ein erstes
Treffen der Berufsrichter, der Kammer-
anwälte sowie der ehrenamtlichen
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chenpsychotherapeuten sind dabei
gleichzustellen.

2) Verbleib der Psychotherapie in der
medizinischen Basisversorgung:
Nur eine gesamtvertraglich gere-
gelte Psychotherapie und eine Be-
darfsplanung in der Verantwortung
der gemeinsamen Selbstverwal-
tung bieten die Gewähr, dass auch
in Zukunft eine flächendeckende
und wohnortnahe psychotherapeu-
tische Versorgung der Bevölkerung
auf hohem Qualitätsniveau erhal-
ten bleibt.

3) Stärkung der Partizipationsrechte der
Psychotherapeuten in der ärztlichen
und gemeinsamen Selbstverwaltung:
Eine ganzheitliche Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung bedarf ne-
ben der Beachtung der biologischen
Dimensionen von Gesundheit und
Krankheit auch der ergänzenden
psycho-sozialen Perspektiven. Diese
können nur dann im Gesundheits-
system auf Dauer verankert werden,
wenn den Ärztlichen Psychothera-
peuten, den Psychologischen Psy-

chotherapeuten und den Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten
mehr Mitspracherechte in der ärztli-
chen und gemeinsamen Selbstver-
waltung eingeräumt werden.

Bezogen auf die anstehende Organi-
sationsreform der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung und der KVen wäre dafür
die Etablierung eines psychotherapeu-
tischen Versorgungsbereichs analog
dem hausärztlichen und ggf. fachärzt-
lichen Versorgungsbereich notwendig.
Diesem psychotherapeutischen Versor-
gungsbereich sollten nicht nur die Psy-
chologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten angehören, sondern auch die
überwiegend und ausschließlich psycho-
therapeutisch tätigen Ärzte beitreten
können. Allen relevanten Gremien, wie
z. B. dem Vorstand der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung, sollte mindestens
ein Repräsentant jedes Versorgungsbe-
reichs angehören, also auch ein Vertre-
ter des psychotherapeutischen Versor-
gungsbereichs.

Mitgliederbrief zum Thema Gesundheitsreform und Netzwerke

nanzierungsgrundlagen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung sind aus
der Balance gekommen, und es ist not-
wendig, aufgrund der demographisch
bedingten zunehmenden Alterung der
Bevölkerung sowie den Fortschritten
in der Medizin grundlegende Refor-
men des Gesundheitssystems durch-
zuführen, um auch in Zukunft Gesetz-
liche Krankenversicherung sicherzu-
stellen, die weiterhin dem Solidaritäts-
prinzip verpflichtet ist.

Jede Gesundheitsreform ist allerdings
auch daran zu messen, inwiefern da-
bei den besonderen Belangen auch
der psychisch Kranken hinreichend
Rechnung getragen wird.

Der Gemeinsame Beirat hat dazu fol-
gende Eckpunkte formuliert:

1) Direktzugang der Patienten zur psy-
chotherapeutischen Versorgung er-
halten! Psychotherapeutisch tätige
Ärzte, Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendli-

Anfang Juli erhielten alle Kammermit-
glieder die Einladungen zum 1. Lan-
despsychotherapeutentag in Baden-
Württemberg. Der Präsident der Kam-
mer informierte in dem Rundbrief zu-
dem über die anstehende Gesund-
heitsreform und nahm Stellung zu dem
speziell in Nordwürttemberg virulenten
Thema der geplanten Versorgungs-
netzwerke:

„Ich möchte die Gelegenheit dieses
Schreibens auch dazu nutzen, Sie kurz
über den aktuellen Stand der Gesund-
heitsreform zu unterrichten. Sie wer-
den den Tageszeitungen oder Ihren
Verbandsnachrichten entnommen ha-
ben, dass die Regierungskoalition in
ihrem Entwurf für ein Gesundheitssys-
temmodernisierungsgesetz (GMG) ur-

sprünglich vorgesehen hatte, die Si-
cherstellung der zukünftigen fachärztli-
chen und psychotherapeutischen Ver-
sorgung den Krankenkassen auf der
Grundlage von Einzelverträgen mit den
Leistungserbringern zu übertragen. Bei
den Anhörungen im Gesundheitsaus-
schuss des Deutschen Bundestages,
an denen ich an zwei Terminen teilge-
nommen habe, wurde aber sehr deut-
lich, dass diese weitgehenden System-
änderungen von der CDU/CSU und
der FDP nicht mitgetragen werden. Da
aufgrund der CDU/CSU Mehrheit im
Bundesrat alle Parteien sich aufeinan-
der zu bewegen müssen, um eine Re-
form zustande zu bringen, bestehen
gute Aussichten, dass insbesondere im
Bereich der psychotherapeutischen
Versorgung nicht mehr mit gravieren-

den Änderungen zu rechnen ist. Die-
se Entwarnung ist nicht zuletzt auch
darauf zurückzuführen, dass es den im
Gesprächskreis II zusammengeschlos-
senen Berufs- und Fachverbände ge-
meinsam mit der neu konstituierten
Bundespsychotherapeutenkammer
durch ein einheitliches Auftreten ge-
lungen ist, den Gesundheitspolitikern
aller Parteien überzeugend zu ver-
mitteln, dass Psychotherapie Bestand-
teil der medizinischen Basisversorgung
bleiben muss.

Dementsprechend besteht auch kei-
nerlei Notwendigkeit, sich übereilt Ärz-
teorganisationen auf vereinsrechtlicher
Basis anzuschließen, die für sich in
Anspruch nehmen, in Zukunft anstel-
le der Kassenärztlichen Vereinigungen
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Wir bitten Mitglieder der Kammer, de-
ren Adressen sich ändern, dies zeit-
nah der Geschäftsstelle mitzuteilen.
Das gilt ebenso für Namensänderun-
gen und Änderungen im beruflichen

Adressänderungen
Status, z. B. das Ausscheiden aus ei-
ner Institution oder die Aufnahme oder
Aufgabe eines Angestelltenverhältnis-
ses. Sie helfen uns damit, unsere Da-
tenbank auf dem neusten Stand zu

halten und stellen damit auch sicher,
dass die für Sie bestimmten Informa-
tionen der Kammer Sie pünktlich er-
reichen.

gegenüber den Krankenkassen die In-
teressen der Ärzte und Psychothera-
peuten wahrnehmen zu können. Prü-
fen Sie deshalb sorgfältig, ob die Inte-
ressen der Psychotherapeuten in den
Statuten solcher Vereine sichergestellt
sind bzw. ob und in welcher Weise ge-
regelt ist, dass die auch in Vereinen
nicht unwahrscheinlichen Honorarver-
teilungskonflikte zwischen den ver-
schiedenen Gruppen der Vereinsmit-
glieder von den Sozialgerichten über-
prüfbar sind!

Sicher wird es bis zum Abschluss der
Verhandlungen über eine Gesund-
heitsreform nötig sein, sowohl auf der
Landes- wie auch auf der Bundese-
bene engen Kontakt zu den führen-
den Gesundheitspolitikern zu halten,
um die Interessen der Psychothera-
peuten auch weiter zu wahren. Sie
dürfen aber sicher sein, dass dies von
den Länderkammern wie auch von der
Bundespsychotherapeutenkammer in
enger Abstimmung mit unseren Be-
rufs- und Fachverbänden gewährleis-

tet ist. Sobald sich hier konkrete Ergeb-
nisse mitteilen lassen, werden sie auch
umgehend auf der Homepage unse-
rer Kammer veröffentlicht. Da sich die
Beratungen über die Gesundheitsre-
form vermutlich bis Ende September/
Anfang Oktober hinziehen werden,
wird auch auf dem Landespsychothe-
rapeutentag Gelegenheit bestehen,
Sie über den aktuellen Stand zu infor-
mieren.“

gezeichnet Detlev Kommer

Psychotherapeuten-Suchdienst

Der auf der Internetseite der Landes-
psychotherapeutenkammer angebote-
ne Suchdienst nach Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten in Ba-
den-Württemberg erfreut sich großen In-
teresses. Inzwischen haben sich etwa
die Hälfte der niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen der Kammer re-
gistrieren lassen. Mit Hilfe dieses Diens-
tes können Patientinnen und Patienten
sowie interessierte Personen nach Psy-
chotherapeuten in Wohnortnähe su-

chen, nach jenen Therapeuten, die Psy-
chotherapie in der Muttersprache des
Patienten anbieten, und die Erreichbar-
keit der Praxen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder mit einem behindertenge-
rechten Zugang erfragen. Potenziellen
Patienten wird so der Zugang zu Psy-
chotherapeuten erleichtert, was zu ei-
ner deutlichen Senkung der Schwel-
lenängste mit beitragen kann. Rund 600
Personen greifen momentan wöchent-
lich auf die Internetseite der Kammer
zu, wobei diese Zahl seit der Einführung

des Suchdienstes deutlich angestiegen
ist. Dies und die Tatsache, dass inzwi-
schen viele andere Seiten im Internet
Hinweise auf die Homepage der Kam-
mer enthalten, lässt vermuten, dass viele
Besucher gezielt den Psychotherapeu-
tensuchdienst ansteuern.

Informationen zu diesem Service sowie
das Anmeldeformular befinden sich als
pdf-File auf der Internetseite der Kam-
mer und können auch bei der Ge-
schäftsstelle erfragt werden.

Umfrage zu Arbeitsschwerpunkten

Zu der im April 2003 durchgeführ-
ten Umfrage zu den Arbeitsfeldern
Notfallpsychotherapie und Psycho-
traumatologie sowie Psychoonkolo-
gie sind weitere beantwortete Bögen
bei uns eingetroffen. Bisher haben
rund 45% der niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen geantwortet.
Wenn auch die Auswertung der Er-
gebnisse bereits begonnen hat, bit-

ten wir diejenigen, die sich bisher
noch nicht an der Umfrage beteiligt
haben, auch um Rückmeldung. Je
größer die Beteiligung der Kammer-
mitglieder ist, umso zielgerichteter
wird die Kammer in diesem Feld tä-
tig werden können.

Vorankündigen möchten wir an dieser
Stelle eine weitere Umfrage zu Spezial-

gebieten der Psychotherapie, wie bei-
spielsweise Schmerztherapie, und für
spezielle Zielgruppen, für die es auch
heute noch schwierig ist, geeignete
Therapieplätze zu finden: Menschen
mit geistiger und körperlicher Behin-
derung sowie Patientinnen und Pati-
enten mit psychotischen Störungen.
Wir werden Sie dazu nach der Som-
merpause anschreiben.
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Geschäftsordnung des Vorstandes und der Kammerausschüsse

Die Vertreterversammlung der Landespsy-
chotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg hat am 22.06.2002 folgende Ge-
schäftsordnung für die Sitzungen des Vor-
standes und der Kammerausschüsse ge-
nehmigt:

1. Vorstand

§ 1 Einberufung
(1) Der Vorsitzende bzw. im Verhinderungs-
fall der stellvertretende Vorsitzende1  beruft
die Mitglieder zu einer Sitzung mit einer
Frist von zwei Wochen ein. Der Vorsitzen-
de muss eine Sitzung unverzüglich einbe-
rufen, wenn mindestens ein Drittel der Mit-
glieder dies schriftlich unter Angabe von
Gründen beantragt.
(2) In dringenden Fällen kann die Einbe-
rufungsfrist verkürzt werden; die Einberu-
fung kann auch mündlich erfolgen.

§ 2 Tagesordnung
Der Vorsitzende schlägt die Tagesordnung
vor und teilt sie den Mitgliedern mit ein-
wöchiger Frist schriftlich mit.

§ 3 Ablauf der Sitzung
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung,
er stellt die Beschlussfähigkeit fest und lei-
tet die Sitzung.
(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt der
Vorsitzende den Mitgliedern Gelegenheit,
die Tagesordnung zu ergänzen. Der Vor-
stand beschließt die endgültige Tagesord-
nung.
(3) Anschließend stellt der Vorsitzende die
einzelnen Punkte zur Beratung und erteilt
zunächst dem Berichterstatter oder dem
Antragsteller das Wort. Darauf findet die
Aussprache statt.
(4) Der Vorsitzende kann von der Reihen-
folge der Tagesordnung abweichen und
mehrere Punkte zur gemeinsamen Bera-
tung verbinden, es sei denn, dass die Mit-
glieder mehrheitlich widersprechen.
(5) Für Anträge zur Geschäftsordnung gilt
§ 6 Abs. 3 bis 5 der Geschäftsordnung der
Vertreterversammlung entsprechend.
(6) Nach Beendigung der Beratung eines
jeden Tagesordnungspunktes fasst der Vor-
sitzende das Beratungsergebnis zusammen
und führt, sofern dies erforderlich ist, ei-
nen Beschluss herbei. Bei der Abstimmung
entscheidet die einfache Mehrheit. Stimm-
enthaltungen zählen nicht mit.

§ 4 Abstimmung im Umlaufverfahren
In dringenden Fällen kann der Vorsitzende
auch ohne Einberufung einer Sitzung in
schriftlicher oder fernmündlicher Abstim-
mung Beschlüsse herbeiführen, es sei
denn, dass mindestens ein Drittel der Mit-
glieder widerspricht. § 9 Abs. 10.1 f. der
Geschäftsordnung der Vertreterversamm-
lung gilt entsprechend.

§ 5 Auslegung der Geschäftsordnung
(1) Die Auslegung der Geschäftsordnung
im Einzelfall obliegt dem Vorsitzenden.
(2) Soweit diese Geschäftsordnung nichts

anderes bestimmt, ist die Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung sinngemäß
anzuwenden.

§ 6 Nichtöffentlichkeit
(1) Die Sitzung ist nicht öffentlich. Der Vor-
sitzende kann zu einer Sitzung weitere Per-
sonen hinzuziehen. Werden Einwendungen
gegen eine solche Teilnahme erhoben, so
entscheiden die Mitglieder mehrheitlich.
(2) Die Beratungen sind vertraulich zu be-
handeln, wenn es sich um Sachverhalte
oder Vorgänge handelt, die ihrer inhaltlichen
Bedeutung nach der Vertraulichkeit bedür-
fen. Dazu gehören insbesondere Sachver-
halte oder Vorgänge, deren Bekanntgabe
ein schutzwürdiges Interesse der Landes-
psychotherapeutenkammer, einzelner
Kammermitglieder oder anderer Personen
verletzen könnte. Die Vertraulichkeit einzel-
ner Beratungsgegenstände ist ausdrücklich
festzustellen.
(3) Sofern keine Vertraulichkeit festgestellt
wird, kann das Beratungsergebnis mit Zu-
stimmung des Vorsitzenden im Mitteilungs-
blatt der Landespsychotherapeutenkammer
bzw. in der Internet-Homepage der Kam-
mer im geschützten Mitgliederbereich ver-
öffentlicht werden.

§ 7 Niederschrift
(1) Über die Sitzung und über Beschlüsse
nach §§ 3 und 4 ist eine Ergebnisnieder-
schrift zu fertigen und vom Schriftführer und
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.
(2) Die Niederschrift muss enthalten:
a)  Ort und Tag der Sitzung, Tagesordnung
b)  Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-
berufung
c)  Feststellung der Beschlussfähigkeit
d)  Namen der anwesenden Mitglieder
und zugezogenen Sachverständigen
e)  Wortlaut des Antrages, Wortlaut der Be-
schlüsse, Abstimmungsergebnisse
f)  Erklärungen zum Protokoll.

(3) Bei der Beratung eines Gegenstandes
von besonderer Bedeutung und Tragweite
können die Mitglieder die Anfertigung ei-
nes Wortprotokolls beschließen.
(4) Die Niederschrift ist den Mitgliedern
innerhalb von einem Monat zuzustellen und
gilt als genehmigt, wenn nicht binnen 14
Tagen nach Versendung Einspruch beim
Vorsitzenden erhoben wird. Der Einspruch
ist auf der nächsten Sitzung zu bescheiden.
Liegen besondere Umstände vor, kann mit
Zustimmung der Mitglieder von den in Satz
1 angegebenen Fristen abgewichen wer-
den.
(5) Die genehmigten Protokolle sind den
Delegierten der Vertreterversammlung je-
weils vor einer Sitzung der Vertreterver-
sammlung rechtzeitig zuzustellen.

§ 8 Anwendungen der Regelungen
betreffend den Vorstand
Für die Sitzungen der Kammerausschüsse
gelten die §§ 1 bis 7 nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften:

§ 9 Aufgaben der Ausschüsse
(1) Die Ausschüsse haben im Rahmen der
ihnen übertragenen Aufgaben das Recht
und die Pflicht, der Vertreterversammlung
und dem Vorstand bestimmte Beschlüsse
zu empfehlen. Der Vorstand kann einen
Ausschuss zur abschließenden Erledigung
eines bestimmten Gegenstandes ermäch-
tigen.
(2) Der Vorstand kann einen Ausschuss
verpflichten, über den Stand der Beratun-
gen einen Zwischenbericht zu erstatten
oder einem Ausschuss eine Frist für die Er-
ledigung eines Gegenstandes setzen.
(3) Die Ausschüsse können zur Vorberei-
tung ihrer Beschlüsse Unterausschüsse ein-
setzen und Sachverständige hinzuziehen.

§ 10 Sitzungen der Ausschüsse
(1) Ein Ausschuss wird vom Vorsitzenden
nach Bedarf einberufen. Ort, Zeit und Ta-
gesordnung der Ausschusssitzung und die
Zuziehung von Sachverständigen sind dem
Präsidenten und der Geschäftsstelle der
Kammer spätestens zwei Wochen vor Ein-
berufung mitzuteilen.
(2) Vorstandsmitglieder sowie Mitglieder
der Geschäftsführung der Kammer können
an der Ausschusssitzung beratend teilneh-
men.
(3) Jedes Mitglied der Vertreterversamm-
lung kann an Ausschusssitzungen beobach-
tend teilnehmen.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt in der Sitzung
der Vertreterversammlung, in der sie ge-
nehmigt wurde, in Kraft. Sie wird im Mit-
teilungsblatt der Landespsychotherapeu-
tenkammer Baden-Württemberg veröffent-
licht.

Geschäftsstelle

Hauptstätterstraße 89
70178 Stuttgart
Mo - Do 9.00 - 15.00 Uhr
Tel 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
lpk-bw@t-online.de
www.lpk-bw.de

1 Soweit der folgende Text auf natürliche
Personen Bezug nimmt, gelten die ge-
nerischen Masculina für männliche und
weibliche Personen in gleicher Weise.
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Die Kammer konsolidiert sich

Für die vielfältigen Aufgaben, die die
Kammer für die KollegInnen erfüllen
soll, ist eine engagierte und hand-
lungsfähige Geschäftsstelle erforder-
lich. Orientiert an den Vorbildern an-
derer Kammern und den Planungen
für die zukünftigen Aktivitäten in Bay-
ern haben wir ein Konzept für eine
räumliche Gestaltung entworfen und
geeignete Räume in München gesucht
– wegen der günstigen Anreisemög-
lichkeit aus ganz Bayern möglichst in
Fußnähe zum Hauptbahnhof. Ein pas-
sendes „Objekt“ ist zwischenzeitlich
gefunden; unsere neue Adresse ist:
St.-Paul-Str. 9, 80336 München.

Die Anstellung eines Geschäftsfüh-
rers bzw. einer Geschäftsführerin ist
ein weiterer Schritt der Konsolidierung.
Nach der Erstellung eines Erwartungs-

profils und Ausschreibung in der Süd-
deutschen Zeitung sowie in der Kam-
merhomepage meldeten sich 46 Be-
werberInnen. Zwischenzeitlich haben
wir uns für einen Bewerber, Herrn
Alexander Hillers, entschieden. Er ist
Jurist und verfügt über umfassende Er-
fahrungen im Geschäftsführungsbe-
reich einer großen Körperschaft des
Medizinbereichs. Er wird uns eine wert-
volle Unterstützung bieten. Er nimmt
seine Tätigkeit zum 1. Oktober auf. Nun

werden die nächsten Schritte in der
Personalplanung für die Geschäfts-
stelle vorangetrieben und umgesetzt
werden.

Politische Gespräche

In den zurückliegenden Monaten wur-
den insbesondere zum Gesundheits-
s ys t emmodern i s i e rungsg ese t z
(GMG) Gespräche mit den Leitern
der zuständigen Referate im Gesund-
heitsministerium und im Sozialminis-
terium sowie den Spitzenvertretern
von Kassenärztlicher Vereinigung und
Ärztekammer geführt. Die Positionen
der Psychotherapeuten wurden darü-
ber hinaus auch unmittelbar in Ge-
sprächen mit Minister Sinner und Mi-
nisterin Stewens eingebracht.

Unser Präsident Dr. Nikolaus Melcop
hat ein Grußwort beim bayerischen
Hausärztetag (18.7.03) gehalten und
die Bedeutung der wechselseitigen
Kooperation mit den Hausärzten be-
tont. Diese Botschaft wurde von den
Hausärztevertretern sehr positiv auf-
genommen.

Durch die Beteiligung an den so ge-
nannten Sommergesprächen, einem
Empfang der Landesärztekammer für
„Spitzenvertreter des Gesundheitswe-

sens und der Politik“ wurde erstmals
im großen Rahmen unsere Rolle als
neuer Funktionsträger im System der
Gesundheitsversorgung belegt.

Minister Sinner sicherte uns auf unse-
re Anfrage hin auch zu, dass er sich
für einen festen Sitz der Kammer im
Landesgesundheitsrat einsetzen wird.
In diesem Gremium sind die wichtigs-
ten Institutionen der Gesundheitsver-
sorgung vertreten und beraten die
bayerische Staatsregierung.

Ab 1. Oktober wird

Andreas Hillers als

Geschäftsführer für die

Kammer tätig sein
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Wie bereits im Mitgliederrundbrief
vom Mai mitgeteilt, bemühen wir uns,
die Kammer immer stärker zum Ser-
vicebetrieb für die Mitglieder auszu-
bauen.

Wir bieten den Kammermitgliedern
deshalb (vorläufig und versuchsweise)
an, dass Sie uns für Psychotherapeu-
tInnen relevante Termine oder auch
Kleinanzeigen zum Bereich Psycho-
therapie mailen können, die wir dann
zeitnah auf der Homepage veröffent-
lichen.

Eine Übersicht über psychotherapeu-
tische Ausbildungsinstitute in Bayern,
Mitteilungen der Kammer und psycho-
therapierelevante Gesetze und Verord-
nungen finden sie bereits jetzt auf der
Homepage, ferner besteht die Mög-
lichkeit, per Gästebuch Kurzmitteilun-
gen zu veröffentlichen.

Zusätzliche Aktivitäten sind in Vorbe-
reitung, wir sind jedoch auch dankbar
für weitere Anregungen von Ihnen.

Die Kammer und die Kammer-Homepage
als Servicebetrieb

Delegiertenversammlung im September

Die kommende zweite Delegiertenver-
sammlung am 18. September wird ein
umfangreiches Arbeitspensum bewäl-
tigen müssen.

Hier stehen zunächst Beratungen und
die Verabschiedung des Doppelhaus-
haltes 2003/2004 an.

Gleichzeitig ist eine neue Beitragsord-

nung zu verabschieden, weil die bis-
herige von vorne herein bis 2003 be-
fristet war. Nach dem Vorschlag von
Vorstand und Finanzausschuss wird es
bei wirtschaftlicher Härte oder Gering-
verdienern wiederum Ermäßigungs-
möglichkeiten geben, die aber präzi-
ser formuliert sein werden als in der
Beitragsordnung vom 22.4.02; dane-
ben sollen – entsprechend dem Vor-

bild anderer Länder – von den ange-
stellten KollegInnen niedrigere Beiträ-
ge verlangt werden als von den Nie-
dergelassenen, weil Letztere, so die
Rechtsprechung, mehr Nutzen von der
Kammer haben.

Schließlich ist die Bildung von wei-
teren Ausschüssen vorgesehen.

Psychotherapeutisches Versorgungswerk für Bayern

Nach dem sehr ermutigenden Be-
richt des Kollegen Köthke im PTJ 1/
03 über das in Niedersachsen ge-
gründete Versorgungswerk der dor-
tigen Psychotherapeutenkammer er-

reichten uns verständlicherweise vie-
le Fragen nach dem Stand der Grün-
dung eines bayerischen Versorgungs-
werks für die PsychotherapeutInnen.
Dazu müssen wir Sie leider noch um

einiges an Geduld bitten. Die Grün-
dung einer solchen Einrichtung setzt,
wie Köthke ausführt , umfängliche
Vorarbeiten voraus, die u.a. eine eta-
blierte und funktionierende Kammer-

Die Kammer mischt sich ein

Im Vorstand und auch über die Dele-
giertenversammlung verfügen wir über
gute Kontakte zu VertreterInnen in ver-
schieden Feldern des Sozial- und Ge-
sundheitswesens mit Bezug zur Psy-
chotherapie, so dass wir von manchen
aktuellen Entwicklungen mit Bedeu-

tung für die PsychotherapeutInnen er-
fahren und dann über Stellungnahmen
und direkte Kontaktaufnahme versu-
chen, Einfluss zu nehmen. Jedoch ist
Bayern groß und die vorhandenen
Strukturen durchaus vielfältig. Deshalb
folgender Aufruf:

➜ Wir bitten alle Kammermit-
glieder, uns auf Entwicklungen
im Land hinzuweisen, im ambu-
lanten, teilstationären oder statio-
nären Bereich, bei denen die Kam-
mer sich zukünftig stärker „einmi-
schen“ soll.

Seit Mitte September befindet sich die

Geschäftsstelle der Kammer in der St.-

Paul-Str. 9 in München (1. Etage)
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Was sonst noch passierte

Um die Kontakte mit den Delegierten
zu intensivieren, hat der Vorstand am
12.7. ein Informationstreffen mit Ver-
tretern der in der Delegiertenver-
sammlung vertretenen Listen durch-
geführt. Hier ging es darum, ergänzend
zu dem ca. monatlich per Mail an die
Delegierten verteilten „Kammer-Info“
über aktuelle Entwicklungen zu infor-
mieren, Rückfragen zu klären und die
Erwartungen an die weitere Arbeit der
Kammer mit allen Beteiligten abzu-
stimmen. Das Treffen wurde von al-
len Beteiligten als konstruktiv einge-
schätzt.

Bei den ca. zweiwöchentlich stattfin-
denden, fünf- bis siebenstündigen Vor-
standssitzungen werden die laufen-
den Entwicklungen im Vorstand abge-

stimmt, Aufgaben verteilt und Perspek-
tiven für die Arbeit diskutiert.

Für die Berufsordnung liegt zwi-
schenzeitlich ein erster Entwurf vor,
ebenso für die Satzung; den jeweili-
gen Ausschüssen sei herzlich ge-
dankt! Aufgrund des umfangreichen
Programms der nächsten Delegier-
tenversammlung und der noch erfor-
derlichen Abstimmung mit dem Mi-
nisterium ist eine Beratung und Ver-
abschiedung für die übernächste De-
legiertenversammlung im kommen-
den Frühjahr geplant.

Die Zusammenarbeit mit der Landes-
ärztekammer (BLÄK) in Form einer
persönlichen Einladung durch BLÄK-
Präsidenten Dr. H. H. Koch an Prä-

sident und Vizepräsidenten unserer
Kammer begann; bei diesem Treffen
wurden weitere Schritte der Koopera-
tion beraten.

Schließlich wurde (auf Anregung des
Kammerdelegierten C. M. Hockel)
die Kassenärztliche Vereinigung
(KVB) gebeten, den Antrag auf Auf-
nahme der Gesprächspsychothe-
rapie in die Psychotherapiericht-
linien an den zuständigen Bundes-
ausschuss zu stellen (dort sind nur
KVen und Krankenkassen antrags-
berechtigt). Die KVB hat unser
Schreiben positiv aufgenommen und
wird nunmehr das weitere Vorgehen
mit dem Beratenden Fachausschuss
Psychotherapie der KVB und der
Kammer abstimmen.

Kammerbeiträge

Wie im vergangenen Jahr haben zahl-
reiche Mitglieder Anträge auf Ermä-
ßigung gestellt, für deren Bearbei-
tung wir erneut um Geduld bitten
müssen. Es sind zwar (mit bisher
623) deutlich weniger Anträge als für

2002 (948). Gleichwohl werden
auch sie für Geschäftsstelle, Finanz-
ausschuss und Vorstand wieder ei-
niges an Arbeit mit sich bringen, die
nur schrittweise bewältigt werden
kann.

Ein leidiges Thema für alle Beteiligten.
Gleichwohl kamen wir, um eine gere-
gelte Kammerarbeit zu ermöglichen,
nicht umhin, die Beiträge für dieses
Jahr entsprechend der Beitragsord-
nung einzuziehen bzw. anzufordern.

struktur voraussetzen und die nur im
Land geleistet werden können. Un-
ter anderem sind viele Gespräche
mit den beteiligten Ministerien zu
führen; die regional vorhandene – in
Bayern besonders geregelte – Ver-
sorgungswerkestruktur ist zu berück-

sichtigen und letztlich sind gesetzli-
che Anpassungen erforderlich. Man
darf nicht vergessen, dass die nieder-
sächsische Kammer zwei Jahre län-
ger existiert als die bayerische und
insofern einen erheblichen Vor-
sprung hat. Wir werden uns be-

mühen, die Erfahrungen von Nieder-
sachsen und anderen damit be-
fassten Kammern zu nutzen. Aber
dennoch: Vor Ende 2004 werden wir
in Bayern wahrscheinlich nicht mit
der konkreten Gründung eines
Versorgungswerks beginnen können.

Der Vorstand der Kammer:

Nikolaus Melcop, Gerda B. Gradl, Peter Lehndorfer, Ellen Bruckmayer, Rainer Knappe, Karin Tritt, Heiner Vogel

Neue Geschäftsstellenanschrift:

St.-Paul-Str. 9, 80336 München
(Post: Postfach 151506, 80049 München)
Tel: 089-515555-0
Fax: 089-515555-25 
Montag bis Freitag von 9.00 – 13.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-bayern.de
www.psychotherapeutenkammer-bayern.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der BPtK dar. Die Präsidentin, Frau
Borgmann, wies in ihrer Rede beson-
ders auf die gravierende Unterversor-
gung im kinder- und jugendpsychothe-
rapeutischen Bereich hin, die im We-
sentlichen die Folge der Kürzungen in
den öffentlichen Haushalten sei. Auf-
grund der dramatischen Verschlechte-
rung der psychosozialen Versorgung
für diese Gruppe wurde vom Vorstand
ein Antrag auf Sonderbedarfszulassung
für KJP bei der Kassenärztlichen Verei-
nigung Berlin gestellt. Zu dieser Frage
fand auf Einladung des Vorstands ein
Gespräch mit den gesundheits- und ju-
gendpolitischen Sprechern der Partei-
en statt. Im September werden die Ber-
liner Kammerpräsidentin, Frau Borg-
mann und der Vizepräsident, Herr Ber-
tram an einer Sondersitzung von Se-
nat und allen an der Versorgung maß-
geblich beteiligten Parteien teilnehmen.
Für Herbst ist eine Tagung zu dem be-
schriebenen Thema geplant. Dazu wird
gesondert eingeladen.

Eine gute Resonanz in der Tagespresse
fand die unmittelbar vor dem Empfang
abgehaltene Pressekonferenz zum The-
ma ‚Sprachstörungen bei Kindern’.

Am ‚Tag der offenen Tür’, der am
5. Juni in der Kammer stattfand, bot
sich für die zahlreich erschienen Kol-
leg/-innen und Gäste Gelegenheit zu
intensiven Gesprächen.

Ein neuer Status für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten (KJP)
und Psychologische Psychothera-
peuten (PPT) für Begutachtungen
des erweiterten Förderbedarfs bei
Vollzeitpflege (§35a SGB VIII) ist un-
ter Mitarbeit der PTK Berlin geschaf-
fen worden. Die Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Sport hatte
eine Expertenkommission unter Be-
teiligung der Präsidentin, Frau Borg-
mann, gebildet. Sie sollte eine Neu-
ordnung des Verfahrens zur Ermitt-
lung des Förderbedarfs für Pflegekin-
der und der Anforderungen an Pfle-
geeltern erarbeiten. Michael Schmu-
de, Vorstandsmitglied für das Ressort
‚Öffentliche psychotherapeutische,
psychosoziale Versorgung‘, über-
nahm die weitere Mitarbeit in der
Kommission. Sie schlägt vor, in al-
len Zweifelsfällen externe Gutachten
ausschließlich von KJP und PPT zu
erstellen.

zuerst die Neuigkeiten aus der Ge-
schäftsstelle: Unsere Kammer wird
seit dem 16.06.2003 durch einen
Gesundheitsreferenten, Herrn Dr.
Thomas Lecher, Dipl.-Psychologe
und Dipl.-Politologe, unterstützt.

Am 3. Juni fand in der Kammer der
jährliche Frühjahrsempfang für Ver-
treter/-innen aus Politik und Gesund-
heit statt. Die Grußworte sprachen
Herr Staatssekretär Dr. Schulte-Sas-
se, Senatsverwaltung für Gesundheit
– er betonte die guten Beziehungen
zwischen der Psychotherapeuten-
kammer Berlin und dem Senat sowie
seine Unterstützung für das Vorha-
ben der Kammer, ein Versorgungs-
werk für ihre Mitglieder zu gründen
–, Frau Kühn-Mengel, Gesundheits-
politische Sprecherin der SPD – sie
sicherte den Erhalt des Erstzugangs-
rechts bei niedergelassenen Psycho-
therapeuten im GMG-Entwurf zu –,
Herr Dr. Jonitz, Präsident der Ärz-
tekammer Berlin – er beleuchtete
die schwierige Situation des Gesund-
heitswesens in Berlin – sowie Herr
Kommer, Präsident der BPtK – er
stellte die vordringlichsten Aufgaben

gelwerke für die beiden in der Kammer
vertretenen Berufsstände erarbeitet:
die Hauptsatzung, die Berufsord-
nung und die Fortbildungsordnung.

Die Hauptsatzung gibt der Kammer
einen verlässlichen Rahmen für die
Ausübung der mit dem Kammergesetz
übertragenen Aufgaben. Aufgrund der
guten Vorbereitung im Satzungsaus-
schuss (Leitung Herr Dr. Kaiser) blieb

Hauptsatzung, Berufs-
und Fortbildungsord-
nung verabschiedet

Bericht von der 7. Delegier-
tenversammlung

Am 26.06.2003 trafen sich die Dele-
gierten der Berliner Kammer um eine
umfangreiche Tagesordnung zu bewäl-
tigen. Die Ausschüsse hatten unter
großem Zeiteinsatz drei wichtige Re-

nur offen, mit welcher Mehrheit die
Abwahl von Vorstandsmitgliedern mög-
lich sein soll. Die geheime Abstimmung
ergab, dass ein Vorstandsmitglied mit
2/3 der Stimmen der gewählten Dele-
gierten abgewählt werden kann.

Der Ausschuss Ethik, Menschen- und
Patientenrechte hat eine umfassende
Berufsordnung erarbeitet, die die
ethischen und fachlichen Prinzipien
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psychotherapeutischer Tätigkeit fest-
schreibt. Damit sind Patientenrechte
und -interessen besser geschützt und
auch die fachlichen Anforderungen an
approbierte Psychotherapeuten/-in-
nen im Umgang mit Patienten/-innen,
unter Kollegen/-innen, mit Ärzten/-
innen und Institutionen definiert. Über
das Beschwerdemanagement als Teil
der Berufsordnung wurde bereits im

PTJ berichtet. Die Delegiertenversam-
mlung verabschiedete die Berufs-
ordnung einstimmig und dankte dem
Ausschussvorsitzenden Immo Zöller,
der aus privaten Gründen sein Amt
und das Mandat als Delegierter nieder-
legt, für seine Arbeit.

Die vom Ausschuss Aus-, Fort- und
Weiterbildung erarbeitete Fortbil-

dungsordnung, die die freiwillige be-
rufsbegleitende Qualifikation von ap-
probierten Psychotherapeuten/-innen
regelt, wurde mit kleinen redaktio-
nellen Korrekturen verabschiedet (s.
Artikel S. 221). Das „Fortbildungs-
modell“ der Berliner Kammer könnte
anderen Länderkammern Orientierung
bieten.

Versorgungswerk der
Berliner Psychothera-
peutenkammer
Die Psychotherapeutenkammer Berlin
ist der Errichtung eines Versorgungs-
werks einen großen Schritt näher ge-
kommen. Auf dem Frühjahrsempfang
der Kammer hat der Staatssekretär für
Gesundheit, Hermann Schulte-Sasse,
eine Gesetzesinitiative „noch in die-
sem Jahr“ angekündigt.

Nach Inkrafttreten des Psychotherapeu-
tengesetzes wurde das Berliner Kam-
mergesetz für die Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichentherapeuten erweitert. Die
SPD stimmte der Errichtung der Psy-
chotherapeutenkammer nur unter der
Bedingung zu, dass diese Berufsgruppe
keinen Zugang zu einem Versorgungs-
werk erhält (§ 35 (3) Kammergesetz)!
Da es für alle sonstigen verkammerten
Berufe in Berlin ein Versorgungswerk
gibt, ist das völlig unverständlich. Zu-
dem zeigen Studien, dass berufsstän-
dische Versorgungswerke kostengüns-
tiger wirtschaften und langfristig höhe-
re Erträge für ihre Mitglieder erbringen
als andere Vorsorgeeinrichtungen.

Viele Kollegen/-innen haben ihre Al-
tersversorgung zugunsten der teuren
Ausbildung und des Aufbaus einer Pra-
xis zurückgestellt. Ihnen droht im Al-
ter eine Unterversorgung. Das Versor-
gungswerk dient der Altersversorgung
der Versicherten, ihrer Hinterbliebenen

und sichert Berufsunfähigkeit finanzi-
ell ab. Ein Versorgungswerk bildet aus
den Einzahlungen einen Kapitalstock.
Aus ihm werden die Versorgungsleis-
tungen erbracht, deren Höhe sich nach
den eingezahlten Beiträgen und deren
Verweildauer im Versorgungswerk be-
misst.

tungskosten überlegenswert ist. Vor-
aussetzung für den Zugang zu einem
gemeinsamen Versorgungswerk ist ein
Staatsvertrag zwischen Berlin und Nie-
dersachsen, wie er zwischen Bremen
und Niedersachsen erarbeitet wird.

In Niedersachsen besteht (für alle
Kammermitglieder) eine Pflichtmit-
gliedschaft in ihrem Versorgungswerk.
Die Pflichtmitglieder bilden dort den
sog. Anfangsbestand des Versorgungs-
werks. Aber: Alle Kollegen/-innen, die
vor Errichtung des Versorgungswerks
Mitglieder der Kammer waren, können
innerhalb von sechs Monaten ent-
scheiden, ob sie die Mitgliedschaft auf-
rechterhalten, einen selbst gewählten
Beitrag zahlen oder sich von der Mit-
gliedschaft befreien lassen.

Für alle Freiberufler, die nach Errich-
tung des Versorgungswerks Mitglied
der PTK Niedersachsen werden, be-
steht Pflichtmitgliedschaft. Der Re-
gelbeitrag entspricht der Hälfte des
Höchstbeitrages zur BfA oder wird ein-
kommensabhängig berechnet. Ange-
stellte und beamtete Kammermitglie-
der bleiben in der gesetzlichen Alters-
versorgung. Sie können sich von der
Pflichtmitgliedschaft befreien lassen,
jedoch über das Versorgungswerk mit
einem selbst gewählten Beitrag ihre
Altersversorgung ergänzen.

Ob für Berlin solche oder andere Re-
gelungen getroffen werden, ist noch
nicht entschieden.

Infoveranstaltung

am 24. Okt. 17 – 20 Uhr
Hörsaal 1a der FU Berlin

Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin (U-Bhf. Thielpl.)

zum Versorgungswerk in
Niedersachsen mit:

Frau Sieker (Geschäftsführerin
Versorgungswerk Niedersachsen) und

Herrn Köthke
(Vorsitzender Verwaltungsrat
d. Versorgungswerks Nds.)

Die Berliner Kammer sucht dringend Kollegen/innen für das Amt eines/r Ehrenamtlichen Richters/in beim Berufs-
gericht. Die Bewerber/innen dürfen nicht den Organen der Kammer oder dem Vorstand der KV angehören. Interes-
senten/innen melden sich bitte in der Geschäftsstelle der Kammer.

Nach der von Gesundheitsstaatssekre-
tär Schulte-Sassen in Aussicht gestell-
ten Aufhebung der – noch im Gesetz
stehenden – Untersagung strebt die
Kammer an, ihren Mitgliedern den Zu-
gang zu einer eigenständigen Alters-
und Hinterbliebenenversorgung ähn-
lich wie in anderen Bundesländern zu
ermöglichen. So hat die PTK Nieder-
sachsen im November 2002 ein Ver-
sorgungswerk gegründet, ihm wollen
sich Bremen und Hamburg anschlie-
ßen. Auch für die Berliner Kammer-
mitglieder besteht diese Möglichkeit,
was z.B. wegen der niedrigen Verwal-
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Delegiertenversamm-
lung verabschiedet
Fortbildungsordnung

Die DV der Berliner Landeskammer hat
am 26.6.03 als erste deutsche Psycho-
therapeutenkammer eine Fortbildungs-
ordnung verabschiedet (nachzulesen un-
ter: www.psychotherapeutenkammer-
berlin.de). Sie tritt zum 1.1.2004 in
Kraft und es können Veranstaltungen
zertifiziert werden, die nach dem
31.3.2004 stattfinden. Potenzielle Ver-
anstalter oder Anbieter müssen sich
noch gedulden: das Formblatt zur Be-
antragung der Zertifizierung und die
Ausführungsbestimmungen zum Er-
werb des Zertifikates werden bis De-
zember 2003 erarbeitet und dann in
der Geschäftsstelle erhältlich sein.

Die Ordnung wird zukünftig weiterent-
wickelt werden. Der bisher verabschie-
dete Teil, der vom Ausschuss Aus-,
Fort- und Weiterbildung (Leitung Inge
Brombacher) erarbeitet wurde, regelt
vor allem, welche Fortbildungsveran-
staltungen der unterschiedlichen An-
bieter von der Kammer zertifiziert wer-
den können.

In diesem Beitrag sollen zwei wesent-
liche Gesichtspunkte der Fortbildungs-
ordnung hervorgehoben werden:

■ Die Kammer wird bei jeder Fortbil-
dungsveranstaltung einzeln prü-
fen, ob in Bezug auf die Wissen-

schaftlichkeit und Praxisrelevanz der
Veranstaltung die Voraussetzungen
zur Zertifizierung vorliegen. Es wird
keine Pauschalanerkennung eines
Anbieters (z.B. eines Fachverban-
des oder Institutes) im Sinne einer
Akkreditierung bei der Kammer ge-
ben. Dieses sicher aufwendige Ver-
fahren soll ein hohes wissenschaft-
liches Niveau jeder einzelnen Ver-
anstaltung gewährleisten.

■ Was die Wissenschaftlichkeit der
psychotherapeutischen Verfahren
betrifft, werden die im Psychothe-
rapeutengesetz anerkannten Ver-
fahren ebenso wie die als wissen-
schaftlich begründet geltenden be-
rücksichtigt. Der Begriff der wissen-
schaftlichen Begründetheit zielt auf
Verfahren, die zwar nicht im Sinne
des Psychotherapeutengesetzes als
wissenschaftlich anerkannt gelten,
die aber in der Fachliteratur, in For-
schung und Lehre international ei-
ne Rolle spielen oder aus der Er-
fahrung und der Fachdiskussion der
Praktiker relevant sind.

Darüber hinaus regelt die Fortbildungs-
ordnung die Bedingungen des Erwerbs
des „Freiwilligen Fortbildungszertifi-
kates“ durch die Kammermitglieder. Es
erhält, wer innerhalb von drei Jahren
150 Fortbildungseinheiten (eine Einheit
entspricht 45 Minuten) von kammer-
zertifizierten Veranstaltungen absolviert.
Daher wird zwischen verschiedenen

Formen von Fortbildung unterschieden
wie beispielsweise das eigenständige
Literaturstudium, der Besuch oder die
Leitung von Workshops, der Besuch
von Vorträgen, Klinikkonferenzen und
Qualitätszirkeln, Hospitationen, eigene
Lehrtätigkeit, Teilnahme an zertifizierter
Intervision und Selbsterfahrung. Einen
hohen Stellenwert hat die für die Psy-
chotherapie besonders wichtige Super-
vision erhalten. Innerhalb von drei Jah-
ren können dafür 80 Fortbildungsein-
heiten angerechnet werden.

Mit dem „Freiwilligen Fortbildungszer-
tifikat“ kann jedes Kammermitglied do-
kumentieren, dass es sich auf breiter
Basis kontinuierlich fortbildet und so
einen wesentlichen Betrag zur Quali-
tätssicherung unserer Profession
leistet. Das Fortbildungszertifikat wird
die beruflichen Chancen der Erwerber
erhöhen. Die PTK Berlin wird dafür
eintreten, dass das Berliner Zertifikat
von der Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) anerkannt wird. Wenn
in der BPtK eine Einigung über Fortbil-
dungsleitlinien erzielt werden kann,
gibt es gute Voraussetzungen, die
Grundzüge der in der Gesundheits-
reform verlangten Fortbildungspflicht
für niedergelassene Psychotherapeu-
ten und Ärzte gemeinsam mit der Bun-
desärztekammer festzulegen und das
nicht dem geplanten „Deutschen Zen-
trum für Qualität in der Medizin“ zu
überlassen.

Podiumsdiskussion:
Praxis und Wissenschaft
– Zur wissenschaftlichen
Anerkennung von Psy-
chotherapieverfahren

Am Sonntag, den 22. Juni, fand in Ber-
lin eine Podiumsdiskussion der Kam-
mer statt. An ihr nahmen die Professo-
ren Dr. phil. Michael B. Buchholz (Göt-
tingen), Dr. med. Michael Linden (Ber-
lin), Dr. rer. soc. Dirk Revenstorf (Tü-
bingen), Dr. jur. Robert Francke (Bre-

men) und Dipl.-Psych. Bernd Fliegener
(PTK Berlin) teil.

M. Linden begründete als stellv. Mit-
glied des Wissenschaftlichen Beirates
Psychotherapie (WBP) deren Position
zur Anerkennung von Psychotherapie-
verfahren. Dafür müssten Verfahren
positive Wirkungen bei der Behand-
lung verschiedener psychischer Krank-
heiten (ICD-Katalog) nachweisen. Das
sei nur durch Out-Come-Studien mög-
lich, die internationalen Standards ge-

nügen müssten. Die Richtlinienverfah-
ren hätten nach dem PsychThG Be-
standsschutz und müssten deshalb
nicht vom WBP überprüft werden.

Die Anerkennungskriterien des WBP
gälten für noch nicht anerkannte Ver-
fahren. Zum Schutz der Patienten
müssten frei schwebende Experimen-
te ausgeschlossen werden. Er bekräf-
tigte die bisherigen Empfehlungen des
WBP, die systemische Therapie/Fami-
lientherapie, das Psychodrama und
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die Neuropsychologie für die vertiefte
Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten abzulehnen. Dennoch
meinte er abschließend, dass er auch
die von seiner Sichtweise abweichen-
den Positionen der übrigen Diskus-
sionsteilnehmer unterstützen könne.

R. Francke widersprach Lindens Inter-
pretation, dass die Richtlinienverfahren
nach dem PsychThG Bestandsschutz
hätten. Aus juristischer Sicht sei ein Be-
standsschutz nicht im Gesetz veran-
kert. Zur Frage der wissenschaftlichen
Anerkennung (§ 11 PsychThG) legte
er die damaligen Intentionen des Ge-
setzgebers dar, die der Missbrauchs-
abwehr dienten. Die Weiterentwick-
lung der Psychotherapie sollte explizit
nicht behindert werden. Als Nicht-Psy-
chotherapeut vertrat er zum Schluss
die Ansicht, dass trotz der immanen-
ten Kritik an den Kriterien der empiri-
schen Forschung die Empirie auch in
der Psychotherapie unerlässlich sei.

M. Buchholz kritisierte den Anspruch
der empirischen Forschung, sie sei der
professionellen psychotherapeutischen
Praxis überlegen. Psychotherapie erfor-
dere vielerlei Kompetenzen, die in der
empirischen Forschung nur unzurei-
chend abgebildet würden. Die thera-
peutische Beziehung würde mit den
bisherigen Instrumenten der empiri-
schen Forschung nicht adäquat erfasst.
Zusammenfassend plädierte Buchholz
für eine Evaluation professionellen
Könnens. Dabei sollten Schulen, über-
greifende Institutionen und der Kon-
sens der Professionellen unterschied-
licher Ausrichtungen genutzt sowie die
Spielräume therapeutischen Handelns
ausgebaut und gesichert werden. Dar-
über hinaus betonte er die Notwendig-
keit von Fallstudien, die nicht nur in der
Medizin Wegweisend waren.

D. Revenstorf stellte die Laborwirksam-
keit als entscheidendes Kriterium für die
empirische Psychotherapieforschung in
Frage. Nicht zuletzt deshalb befinde sie
sich in einem ‚positivistischen Loch’. Die

Konzepte der Humanistischen Psycho-
therapie ließen sich mit der positivisti-
schen Methodologie nur begrenzt er-
fassen. Die Angemessenheit der ge-
genwärtigen Forschungsstrategie für
den Fortschritt sei fragwürdig. Modelle
für Ätiologie und Veränderung seien
allzu sehr monokausal (Trauma, Um-
weltbedingungen) ausgerichtet.

Als Alternative für eine Anerkennung von
Verfahren formulierte Revenstorf den
Einbezug von Fallanalysen und die stär-

kere Gewichtung der klinischen Brauch-
barkeit und Bewährtheit (Effectivness).
Kritisch beurteilte er die Tendenz, dass
Richtlinienverfahren Elemente aus an-
deren Verfahren absorbierten und da-
mit deren Existenz unterminierten.

B. Fliegener setzte sich mit dem in
der Psychotherapieforschung verbrei-
teten Mythos auseinander, die Verhal-
tenstherapie sei anderen Verfahren
überlegen. In keiner großen Vergleichs-
studie, an der Vertreter der untersuch-
ten Psychotherapierichtungen zugleich
als Forscher beteiligt waren, habe sich
eine fundamentale Überlegenheit ei-
ner Schule gegenüber anderen Rich-
tungen nachweisen lassen. Der aktu-
elle Ergebnisstand der Psychotherapie-
forschung lasse es nicht zu, die Effizi-
enz verschiedener Psychotherapiever-
fahren zu differenzieren. Der univer-
sitären Forschung hielt er vor, Nicht-
Richtlinienverfahren nur begrenzt em-
pirisch erforscht zu haben.

Fliegener forderte eine deutliche Ver-
änderung der Anerkennungskriterien

des WBP im Sinne der Präferenz von
Effectivness- in Relation zu Efficacy-Stu-
dien. Notwendig seien Pilotprojekte für
noch nicht anerkannte Verfahren und
eine Zusammensetzung des Beirates,
die die Vielfalt der psychotherapeuti-
schen Verfahren widerspiegele.

In mehreren Diskussionsbeiträgen wur-
den die Kriterien des WBP als dringend
reformbedürftig bezeichnet, die allzu
einseitig die Laborwirksamkeit beton-
ten und den Nicht-Richtlinienverfahren

keine faire Chance auf Anerkennung
gäben. Es wurde gefordert, bei der
Neubesetzung des WBP im Herbst die
Beiratsmitglieder durch die Bundes-
psychotherapeutenkammer zu wählen
und die Parität zwischen Psychologi-
schen und Ärztlichen Psychotherapeu-
ten zugunsten der ersteren zu verän-
dern. Zur Begründung hieß es, dass
Empfehlungen des Beirates für die
ärztlichen Kollegen keine rechtlichen
Konsequenzen hätten, da diese nicht
dem PsychThG unterlägen.

Redaktionsteam:

M. Henkel-Gessat, G. Borgmann,
Dr. W. Knobbe, Dr. Th. Lecher,
Ch. Stößlein, Dr. M. Thielen.
Beiträge lieferten: A. Malkowsky

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin
Tel 030/887140-0, Fax -40
info@psychotherapeutenkammer-
berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-
berlin.de

Foto: R. Brühl
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Gesundheitspolitische Aktivitäten

gen innerhalb eines eigenen Ver-
sorgungsbereiches;

■ Qualitätswettbewerb darf nicht zu
einer Einschränkung, sondern muss
zu einem Ausbau der psychothe-
rapeutischen Versorgung führen;

■ Gerechte Beteiligung der Psycho-
therapeuten im Rahmen der Kas-
senärztlichen Vereinigungen;

■ Nutzung psychotherapeutischer
Kompetenzen in Prävention und
Rehabilitation.

Die Resolution wurde der Presse, der
senatorischen Behörde, den Landes-
gesundheitspolitikern und den Bremer
Bundestagsabgeordneten übergeben

und bildet die Grundlage für weiter-
führende Gespräche des Vorstandes
mit den Entscheidungsträgern. In der
Presse wurde die Resolution, wenn
auch verkürzt, herausgestellt und
durch Leserbriefe vertieft.

In einem persönlichen Gespräch erläu-
terten am 18.9. Vertreter des Kammer-
vorstandes der wieder gewählten Bre-
mer Gesundheitssenatorin Frau Karin
Röpke die Anliegen der Psychothera-
peuten. An dem Treffen nahmen neben
weiteren Vertretern der senatorischen
Behörde der Kammerpräsident Karl
Heinz Schrömgens, sein Stellvertreter
Hans-Otto Platte und Axel Janzen teil.

Die Kammerversammlung der Psycho-
therapeutenkammer Bremen hat auf
ihrer Sitzung am 20.05.2003 ange-
sichts der sich abzeichnenden gravie-
renden Änderungsvorschläge ihrer Sor-
ge Ausdruck verliehen, dass im Zuge
des kommenden Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetzes (GMG) wichtige
Fortschritte in der psychotherapeuti-
schen Versorgung rückgängig gemacht
werden. Nach ausführlicher Diskussion
wurden folgende Kernpunkte in einer
Resolution benannt:

■ Erhaltung des Erstzugangsrechtes
für Psychotherapie;

■ Psychotherapeutische Behandlun-

Kammerversammlung am 20. Mai 2003:

Patientenrechte und Patientenbeschwerden

Die Kammerversammlung am 20.5.
befasste sich neben aktuellen ge-
sundheitspolitischen Fragen im
Hauptthema mit Patientenrechten
und Patientenbeschwerden und fand
ein lebhaftes Echo. Das Vorstandsmit-

glied, Frau Gisela Ripke, stellte die
Arbeit des Beschwerde- und
Schlichtungsausschusses vor, der Jus-
titiar der Kammer, Herr Rechtsanwalt
Bernd Rasehorn, nahm Stellung zu
speziellen Problemen im Umgang mit

der Schweigepflicht und Frau Dr.
Ebbinghaus informierte über Erfah-
rungen der Beratungsstelle der Un-
abhängigen Patientenberatung Bre-
men. Wir stellen diese Beiträge nach-
folgend in Auszügen vor:

Aus der Arbeit des Ausschusses für Beschwerde und Schlichtung

Auf der Grundlage des Bremer Heil-
berufsgesetzes ist in der Satzung der
Psychotherapeutenkammer Bremen in
§ 3 die Errichtung eines Beschwerde-
und Schlichtungsausschusses (BuS-
Ausschuss) vorgesehen. Es wurden 5
Mitglieder und 5 Stellvertreter gewählt.
Am 20.06.2001 konstituierte sich
dann der BuS-Ausschuss, in dessen
Arbeit alle Mitglieder und Stellvertre-
ter einbezogen wurden.

Schnell stellten sich anhand einer
ersten Beschwerde umfassende und
grundsätzliche Fragestellungen heraus.
So stand zu Beginn der Arbeit die Fest-
legung eines Arbeitsablaufs für Patien-
tenbeschwerden im Vordergrund. Da-
zu gehörte u.a. die Anonymisierung
der Patienten- und Therapeutendaten,
damit die BuS-Mitglieder unbefangen
die Bearbeitung durchführen konnten.
Die Erarbeitung von einzelnen aufein-

ander aufbauenden Verfahrensschrit-
ten, die jeder Beschwerde vorausge-
hen bzw. die sie begleiten, folgte.

So ist zunächst die Zuständigkeit der
Kammer zu prüfen, standardisierte
Briefe über Eingang, Schweigepflichts-
entbindung, Stellungnahme vom Pa-
tienten, gegebenenfalls vom Thera-
peuten sind zu entwerfen gewesen,
die in einen Arbeitsablauf eingebun-
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den wurden. Hier waren Vorlagen der
PK Niedersachsen und der Ärztekam-
mer hilfreich.

In einem Arbeitstreffen mit Herrn
Nuschke (Referatsleiter des Ressorts
Gesundheit beim Senator für AFGJS)
wurden die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der Arbeit des Ausschus-
ses abgeklärt und nochmals heraus-
gearbeitet, dass der Ausschuss nicht
selbst zu Entscheidungen befugt ist,
sondern dem Kammervorstand zuar-
beitet, in dem er Empfehlungen und
Arbeitsvorlagen erarbeitet.

Mögliche Ergebnisse des BuS:

1. Beschwerden können als unbe-
gründet zurückgewiesen werden.

2. Sind die Beschwerden begründet,
erfolgt die Darlegung der Gründe ge-
genüber dem Vorstand mit dem Vor-
schlag der weiteren Maßnahmen:

a) bei sehr geringem Verstoß gegen
HeilBerG oder Berufsordnung: Schrei-
ben an den Psychotherapeuten;

b) bei geringem Verstoß (der Justitiar
ist zu beteiligen) Aussprechen ei-
ner Rüge nach § 61 a HeilBerG;

c) bei erheblichem Verstoß (der Justi-
tiar ist zu beteiligen) Einleitung ei-
nes Berufsgerichtsverfahrens (An-
trag an das Berufsgericht).

Noch ein Hinweis: die Verjährungsfrist
beträgt 3 Jahre.

Bevor ich zu den eingegangenen Be-
schwerden und damit der eigentlichen
Arbeit komme, möchte ich mich an die-
ser Stelle ganz herzlich bei den stand-
haft dabei gebliebenen Ausschussmit-
gliedern: Herrn Bozetti, Herrn Hendrys,
Frau Rippe, Frau Schmidt-Schubert,
Herrn Sievers und Herrn Walter im Na-
men des Vorstandes bedanken. Lei-
der hat sich der Ausschuss im Laufe
der Zeit verkleinert. Es fehlen dringend
Vertreter, die die Arbeit unterstützend
begleiten.

Bei aller Besonderheit des Metiers –
geht es doch um fachfremde und ju-
ristische Fragen – werden doch immer
wieder spannende ethische und in-
haltlich aufwühlende Fragen diskutiert,
die sich anhand der eingehenden Be-
schwerden stellen.

Das Anliegen dieses Ausschusses ist
es, und daran wird immer wieder und
vorrangig gearbeitet, nicht nur beiden
Seiten – dem Patienten und dem
Therapeuten – gerecht zu werden,
sondern beide Seiten auch zu schüt-
zen.

In den eingegangenen Beschwerden
ging es in keinem Fall um eine Schlich-
tung zwischen Berufskollegen.

Es wurden folgende Themen aufge-
griffen:

■ Verletzung der Intimsphäre;
■ Private Kontakte vor / während /

nach der Behandlung;
■ Honorarfragen: Nach Vorgesprä-

chen sollte es nur auf Privatrech-
nung weitergehen;

■ Forderung nach Einsicht in die Kran-
kenunterlagen: Das berührt auch
die große Frage der Patientenrechte
auf Einsicht und Dokumentations-
pflicht;

■ Ausstellen von Bescheinigungen ge-
genüber Rechtsanwälten, Gerichten,
Schulen und Kliniken.

Erfahrungen der Unabhängigen Patientenberatung

Die Unabhängige Patientenberatung
Bremen (UPB) wurde 1998 gegrün-
det. Sie wird vom Bremer Senator für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales, dem Magistrat der Stadt
Bremerhaven, der Bremer Kranken-
hausgesellschaft, den Krankenkassen
im Land Bremen und allen Bremer
Kammern (Ärzte, Psychotherapeuten
und Zahnärzte) getragen.

Die Aufgaben erstrecken sich auf das
Recherchieren und die Weitergabe
von Informationen, den Umgang mit
Beschwerden und die Rückver-
mittlung häufig auftretender Anliegen
seitens der Patienten in das Gesund-
heits- und Sozialversicherungssystem.
Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind

in ihrer Beratungstätigkeit unabhän-
gig.

Wir beraten auch zum Thema Patien-
tenverfügung und Betreuungsvollmacht
sowie Einsichtsrechte der Patienten,
Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen
ärztlicher Unterlagen, Schweigepflicht
sowie Pflege und Pflegeversicherung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit
besteht im Beschwerdemanagement:
Patientinnen/Patienten beschweren
sich über den Umgang mit ihnen und
ihren Anliegen in ärztlichen Praxen und
Krankenhäusern, aber auch bei Kran-
kenkassen, Pflegekassen und Pflege-
heimen und anderen Sozialversiche-
rungsträgern.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, mit
den Betroffenen mögliche Lösungs-
wege herauszufinden und sie bei der
Problemlösung zu unterstützen.

Im Jahr 2002 kamen 114 Anfragen aus
dem Bereich Psychiatrie und Psycho-
therapie. Dabei ging es um die Proble-
matik von Ausfallhonoraren bei nicht
wahrgenommenen Sitzungen, um Ein-
sichtsrechte in die psychotherapeuti-
schen Unterlagen, aber auch darum,
welche Therapie in welchen Fällen zu
empfehlen sei. Klienten wenden sich
auch an unsere Einrichtung, weil sie
mit dem Verlauf einer Therapie unzu-
frieden, beziehungsweise mit konkre-
ten Verhaltensweisen eines Therapeu-
ten nicht einverstanden sind.
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Berufspflichten von Psychotherapeuten, skizziert am Beispiel der
Schweigepflicht

Eine Entbindung von der Schweige-
pflicht besteht bei Befreiung von der
Schweigepflicht durch den/die Patien-
ten/-in, in anonymisierter bzw. ver-
fremdeter Form zur organisatorischen
Abwicklung der Behandlung bzw. für
Forschungszwecke oder Supervisio-
nen, bei Nutzung der Patientendaten
in rechtlich autorisierten Fällen (Kran-
kenkasse, Privatversicherung, andere
Kostenträger), bei gerechtfertigtem
Notstand wegen konkreten Gefahren
für Leib oder Leben (vgl. RA Engel
Psychotherapeuten FORUM, Heft 4/
2000, S. 25/26).

Für eine wirksame Befreiung von der
Schweigepflicht durch den/die Pati-
enten/-in ist eine schriftliche Erklärung
zu der Patientenakte zu verlangen, ggf.
eine Eingrenzung des Adressatenkrei-
ses und des Auskunftsinhaltes sowie
die Überzeugung von der freien Wil-
lenserklärung der Patientin (z.B. frag-
lich bei polizeilichen oder gerichtlichen
Verfahren).

Der Auskunftsinhalt sollte folgende
Anforderungen erfüllen: Die erteilte
Auskunft ergibt sich nachvollziehbar
aus der Behandlungsdokumentation;
der Auskunftsinhalt trennt sprachlich
und ggf. gestalterisch zwischen Anga-
ben und Bewertungen der Patientin
(entspr. Überschrift oder konjunktivi-

sche Zitierweise wählen) und den An-
gaben und Bewertungen der Behand-
lerin (entspr. Überschrift oder direkte
Rede wählen); der Auskunftsinhalt soll-
te ggf. auf Zweckverfolgung und Reso-
nanz beim Adressaten (und den wie-
derum dort beteiligten Lesern, z.B. bei
Familiengerichten: Richter, Geschäfts-
stellenangestellte, Rechtsanwälte, de-
ren Sekretärinnen, neue Partner der
Beteiligten) überprüft werden.

Zusammenfassung: Bei Konflikten um
eine Auskunftserteilung aus einer Be-
handlung sollte aus den Behandlungs-
unterlagen des/der Psychotherapeu-
ten/-in hervorgehen, dass eine schrift-
liche Schweigepflichtentbindungser-
klärung vorliegt, die zu der betreffen-
den Auskunftserteilung an den betref-
fenden Adressaten berechtigt hat, und
dass der Inhalt sich nachvollziehbar
aus der Behandlungsdokumentation
ergibt sowie nachvollziehbar erkennen
lässt, welche Angaben und Behaup-
tungen von der Patientin und von der
Behandlerin stammen.

Zur eigenen Absicherung kann es sinn-
voll sein, den Text der Patientin zu-
zuleiten, mit der Bitte, ihn durchzu-
lesen, zu genehmigen und selbst an
den Adressaten weiterzuleiten bzw.
Einwendungen ggf. schriftlich mitzu-
teilen.

Die rechtlichen Grundlagen der
Schweigepflicht von Psychotherapeu-
ten ergeben sich aus den Grundsätzen
der gewissenhaften Berufsausübung
gemäß §§ 27 und 30 Bremisches Heil-
berufsgesetz und dem Schutz von Pri-
vatgeheimnissen gemäß § 203 StGB.
In einer zukünftigen Berufsordnung
der Psychotherapeuten sind, vergleich-
bar zu ärztlichen Berufsordnungen,
konkrete Regelungen vorzusehen (vgl.
§ 9 Musterberufsordnung Ärzte bzw.
§ 2 Ärzte-Berufsordnung Bremen).

Der Umfang der Schweigepflicht be-
inhaltet bereits die Tatsache eines Be-
handlungsverhältnisses, insbesondere
deren Inhalte, aber auch die organisa-
torische Abwicklung des Behandlungs-
verhältnisses (Genehmigung, Durch-
führung, Abrechnung).

Probleme mit der Schweigepflicht
treten häufig auf bei Kenntnis konkre-
ter Gefahren für dritte Personen durch
Straftaten (vgl. RA Engel, Rechtliche
Schranken der Schweigepflicht bei Psy-
chotherapeuten, im Psychotherapeu-
ten FORUM, Heft 4/2000, S. 25/26)
und bei Erklärungen oder Bescheini-
gungen über das Behandlungsverhält-
nis gegenüber Dritten (z.B. Angehöri-
ge, Arbeitgeber, Straf- oder Familienge-
richt, Polizei, Praxiskollegen, Sozialver-
sicherungsträger, Supervision).

Bremer Kammer plant Behandlerlisten für bestimmte Schwerpunkte

Patientinnen und Patienten, aber auch
verschiedene Institutionen aus dem
Bereich der gesundheitlichen und psy-
chosozialen Versorgung wenden sich
immer wieder an die Kammerge-
schäftsstelle, mit der Bitte, Behand-
lerinnen oder Behandler für speziel-
le Schwerpunkte genannt zu bekom-
men. So wandten sich in jüngster Zeit

die Bremer Krebsgesellschaft und der
Zentrale Psychologische Dienst des
ZKH St.-Jürgen-Str. (der größten Bre-
mer Klinik) mit Schreiben an die Psy-
chotherapeutenkammer, in denen auf
die unzureichende psychotherapeuti-
sche Versorgungslage von Menschen
mit onkologischen Erkrankungen ver-
wiesen wurde.

Innerhalb des Kammervorstandes wur-
de durchaus kontrovers die Frage dis-
kutiert, ob die Kammer solche Behand-
lerlisten erstellen solle, vor allem, wenn
es kammerseits im Rahmen einer Fort-
und Weiterbildungsordnung noch kei-
ne gesonderten Qualifikationsnachwei-
se zu einzelnen Bereichen gibt. Hinzu
komme, dass jede Psychotherapeutin



Psychotherapeutenjournal

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

226

B
re

m
en

und jeder Psychotherapeut aufgrund
der erworbenen Approbation die ge-
nerelle Befähigung besitzt, alle Störun-
gen zu behandeln. Behandlerlisten, so
ein Argument, könnten den Eindruck
suggerieren, nur die Kolleginnen und
Kollegen, die auf solchen Listen geführt
werden, hätten die entsprechende
Qualifikation, in diesem Schwerpunkt
zu behandeln.

Für den Aufbau solcher Listen spre-
chen eine verbesserte Patienten- und
Nutzerorientierung. Es sei Aufgabe der
Kammer, an der Sicherstellung der Ver-
sorgung mitzuwirken und diese auch
im gegebenen Fall zu organisieren.

Der Kammervorstand beschloss dann
nach intensiver Diskussion, alle Kam-
mermitglieder mit einem Fragebogen
anzuschreiben, in dem die Bereitschaft
erfragt wird, mit bestimmten Patienten-
gruppen zu arbeiten, die gegenwärtig als
schwer vermittelbar eingeschätzt wer-
den. Als solche wurden z.B. gesehen:

■ Abhängigkeitserkrankte, besonders
bei illegalen Drogen, und Spielsüch-
tige;

■ Lebensbedrohlich Erkrankte, insbe-
sondere im onkologischen Bereich;

■ Akut und kumulativ schwer traumati-
sierte Menschen, insbesondere auch
im Sinne der Notfallbehandlung;

■ Patienten mit Neigung zu schwe-
ren Selbstverletzungen;

■ Menschen mit Schmerzsyndromen;
■ Menschen mit Erkrankungen aus

dem psychotischen Formenkreis;
■ geistig behinderte Menschen;
■ Gewalt- und Sexualstraftäter.
■ Menschen mit Sexualstörungen.

Ziel ist es, dieses Behandlerregister bis
Ende des Jahres aufzubauen. Zugleich
soll in diesen Listen darauf hingewie-
sen werden, dass nicht nur die aufge-
listeten Psychotherapeuten, sondern
jeder Psychotherapeut in der Lage ist,
mit der jeweiligen Patientengruppe zu
arbeiten.

Aufnahme von Notfällen ermöglichen

Um die psychotherapeutische Akut-
versorgung bei Notfällen zu ermögli-
chen, hat der Vorstand der Bremer
Kammer folgende Empfehlung an die
niedergelassen tätigen Kolleginnen
und Kollegen ausgesprochen: Eine
psychotherapeutische Praxis, insbe-

sondere wenn sie im Rahmen der Ge-
setzlichen Krankenversicherung tätig
ist, sollte so organisiert sein, dass sie
zeitnah Notfälle aufnehmen und im
Sinne einer Notfallbehandlung bzw.
Krisenintervention versorgen kann. Ins-
besondere bei akut traumatisierten

Menschen (z.B. Gewalt-, Katastrophen
oder Unfallopfer) kann durch frühzeiti-
ge und schnelle Intervention die Her-
ausbildung und Verfestigung weite-
rer psychischer Störungen vermieden
werden.

Haushaltslage konsolidiert:

schuss eine fachkundige Bewertung
des Haushaltsplanes, um zukünftig
noch sachgerechter den Haushalts-
plan aufzustellen und zu wirtschaften.

Die Fa. Hansaberatung stellte in ihrem
Prüfbericht, der dem Vorstand und
dem Finanzausschuss Anfang Juli vor-
gestellt wurde, fest, dass die Buchfüh-
rung nach den Grundsätzen einer ord-
nungsgemäßen Buchführung angelegt
sei und weit über die gesetzlichen An-
forderungen hinaus gehe. Zudem sei
die Finanzlage der Kammer sehr ge-
ordnet. Infolge des Einwerbens von
Fördermitteln im Personalbereich war

es der Kammer gelungen, in den bei-
den zurückliegenden Jahren Über-
schüsse zu erzielen. Diese konnten
nun in zweckgebundene Rücklagen
überführt werden, so dass infolge die-
ses Polsters ein stabileres Wirtschaf-
ten in den kommenden Jahren mög-
lich wird.

Die einkommensabhängige Beitrags-
erhebung hat sich inzwischen etabliert
und bietet den Vorteil, wie das Mitglied
des Finanzausschusses Uwe Klein be-
tonte, dass sie die Mitglieder in gerech-
ter Weise entsprechend ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit heranziehe.

Prüfung bestätigte Finanz-
kurs der Kammer
Nachdem die Bremer Psychothera-
peutenkammer im dritten Haushalts-
jahr tätig ist, beauftragte der Vorstand
ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen
damit, den Jahresabschluss 2002
einer prüferischen Durchsicht zu un-
terziehen. In den vergangenen Jahren
hatte ausschließlich der Finanzaus-
schuss die Prüfung in sehr sachkundi-
ger Weise vorgenommen. Von einer
externen Prüffirma versprachen sich
Vorstand und Finanzausschuss eine
rechtliche Absicherung. Des Weiteren
erhofften sich Vorstand und Finanzaus-
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Bremer Krankenhäuser:

Qualität der psychologisch-
psychotherapeutischen
Tätigkeit bedroht

Angesichts der Einführung des fall-
pauschalen-basierten Finanzierungs-
systems im Bereich der Akutkranken-
hausversorgung (DRG) und Plänen
des Bremer Senats, die kommunalen
Krankenhausbetriebe in Unternehmen
unter dem Dach einer Holding- und
Grundstücksgesellschaft umzuwan-
deln, hat der Vorstand der Psycho-
therapeutenkammer Kontakt zu den
betroffenen KollegInnen aufgenom-
men.

In einem ersten Gespräch informierte
sich Vorstandsmitglied Axel Janzen
über die berufsalltäglichen Konse-
quenzen der bereits eingeleiteten und
bevorstehenden Veränderungen für
PsychotherapeutInnen in den Kran-
kenhäusern. Dabei kamen die drohen-
de Verringerung der psychologischen
Fachkräfte an Bremer Krankenhäusern
ebenso zur Sprache, wie die zuneh-
mende Psychiatrisierung von Patien-
ten durch DRG, da diese die Abrech-
nung psychologischer Dienstleistung
nur dann gestattet, wenn ein gravie-
render psychischer Befund diagnos-
tiziert wurde.

Ein weiteres Thema der Unterredung
war die Schwierigkeit von Kranken-
hauspsychotherapeutInnen, Onkolo-
giepatientInnen kurzfristig in eine psy-
chotherapeutische Nachsorge bei nie-
dergelassenen PsychotherapeutInnen
zu vermitteln.

Bzgl. der unterschiedlichen Probleme
sagte Axel Janzen die Unterstützung
der Bremer Kammer zu, wobei z.B. das
Thema DRG wegen der überregiona-
len Bedeutung die Kooperation mit an-
deren Länderkammern, mit der Bundes-
psychotherapeutenkammer und auch
mit ‚ver.di’ sinnvoll erscheinen lässt.

Erziehungsberater und Schulpsychologen „in der Warteschleife“

Die Planungen, die Psychologischen
Dienste in der Erziehungsberatung
und in der Bildungsbehörde zusam-
menzulegen, sind derzeit unterbro-
chen. Die Gründe hierfür sind, neben
den Senatswahlen im Mai ’03, u. A.
grundsätzliche Zweifel an der Daten-
erhebung und -auswertung des Gut-
achtens des Rechnungshofes, der die
Zusammenlegung aus ökonomischen
Gründen empfohlen hatte.

Die Kritik am Rechnungshofbericht
war offensichtlich begründet, da die-

ser nun nicht mehr Grundlage für die
Diskussion innerhalb der Behörden Bil-
dung sowie Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales ist.

Darüber hinaus hat die öffentliche Kri-
tik an den Plänen der Zusammenle-
gung, an der sich auch die Psycho-
therapeutenkammer Bremen beteiligt
hat, zu einer erneuten Prüfung des
Vorhabens geführt.

In einer Gesprächsrunde des Vorstan-
des der Psychotherapeutenkammer

mit Mitgliedern der Kammer, die in den
betroffenen Psychologischen Diensten
beschäftigt sind, wurde von diesen die
Beteiligung der Kammer an der öffent-
lichen Diskussion begrüßt, zumal die
Kammer die Möglichkeit der direkte-
ren Kontaktaufnahme mit der senato-
rischen und politischen Ebene hat.

Termin bitte vormerken:

Dienstag, 28.10.2003, 2000 Uhr
Kammerversammlung der
Psychotherapeutenkammer Bremen
Bürgerhaus Weserterrassen,
Osterdeich 70b in Bremen.

Redaktion Bremer Kammerseiten

Zu diesen Seiten lieferten Beiträge:
Dr. Angelika Ebbinghaus,
Axel Janzen, Hans-Otto Platte,

Bernd Rasehorn, Gisela Ripke,
Karl Heinz Schrömgens

Geschäftsstelle

Lüder-von-Bentheim-Str. 47
28209 Bremen
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr,
Mi 13.00 – 17.00 Uhr

Tel 0421/277200- 0
Fax 0421/277200- 2
psychotherapeutenkammer.bremen@
nord.com.net
www.psychotherapeutenkammer-
hb.de
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

nis gebracht werden. Insbesondere
empfehlen wir Ihnen, sich mit dem
Versorgungswerk zu beschäftigen, zu
dem die Kammerversammlung in ab-
sehbarer Zeit eine Entscheidung tref-
fen wird.

Interessierte Leserinnen und Leser
wünscht sich

Harry Askitis
für die Redaktion

Bericht von der Kammerversammlung am 18.6.03
Daten zur ambulanten Versorgung ein-
schließlich komplementärer Dienste,
Beratungsstellen usw. Im stationären Be-
reich gebe es mit der Krankenhausbe-
darfsplanung ausreichend gute Daten.

Der Vorstand hat im Benehmen mit
der Behörde für Umwelt und Gesund-
heit geklärt, dass es nicht möglich ist,
die Approbation ruhen zu lassen. Nur
wer überhaupt nicht oder allenfalls ge-
legentlich (und dieser Begriff ist nach
Auskunft der Behörde sehr eng ge-
fasst) psychotherapeutisch tätig ist,
kann von der Mitgliedschaft befreit
werden oder freiwillig Kammermitglied
bleiben. Unbenommen bleibt jedem,
die Approbation zurückzugeben, wo-
mit die Mitgliedschaft in der Kammer
endet. Man könne seine Approbation
z.Zt. in Hamburg noch zu den bisheri-
gen Übergangsregelungen erwerben
(für einen Betrag von 500,– Euro).
Diese Behördenpraxis könne aber so-
wohl über eine Gesetzesänderung,
über eine Entscheidung der Behörde
oder auch über die Rechtsprechung
jederzeit ohne Vorwarnung geändert
werden. Dann wäre eine erneute Ap-
probation nur durch Absolvieren der
drei- bzw. fünfjährigen regulären Aus-
bildung wieder zu erlangen. Deshalb
erscheint eine Rückgabe der Approba-
tion als riskant und wenig empfeh-
lenswert.

Berichte aus den
Ausschüssen:

Der Beitragsermäßigungsausschuss
erläuterte Gesichtspunkte, die für eine
Beitragsermäßigung zu berücksichti-
gen seien. Dabei müsse immer gesi-
chert bleiben, dass es sich um Einzel-
fallentscheidungen über die soziale
Härte handelt. Eine Halbtagstätigkeit
als alleinige Begründung sei nicht aus-
reichend, weil ein großer Teil der Be-
rufsangehörigen nur halbtags berufs-
tätig ist. Der Ausschuss bewegt sich
mit seinen Entscheidungen in einem
Spannungsfeld: Er versucht, den Ein-
zelfällen gerecht zu werden. Wenn er
allerdings sehr viele Beitragsermäßi-
gungen aussprechen würde, dann
müsste zur Sicherung der Arbeitsfähig-
keit der Kammer der reguläre Beitrag
erhöht werden. Das wäre allerdings
nur schwer vermittelbar und würde
neue Härten erzeugen.

Der Schlichtungsausschuss hat Dr.
Bogun zum Vorsitzenden gewählt. Es
werden z.Zt. 6 Fälle bearbeitet. In der
Auseinandersetzung mit diesen erar-
beitet sich der Ausschuss die Prinzipi-
en seiner Arbeit. Die Schweigepflicht
werde sehr strikt gehandhabt. Nur ein
Vorstandsmitglied sichtet die Vorfälle,
die eingehen und klärt vorab, ob ein
Mitglied des Ausschusses selbst be-
fangen sein könnte. In sehr brisanten

die Hamburger Seiten sind erneut
prall gefüllt mit Informationen: So-
wohl die Kammerversammlung wie
auch die erste Allgemeine Kammer-
versammlung boten eine Fülle an
Themen, die Ihnen hiermit zur Kennt-

Bericht des Vorstandes über
die aktuelle Arbeit

Es hat bisher Treffen mit dem Vorstand
der Ärztekammer gegeben (große Be-
reitschaft zur wechselseitigen Anerken-
nung der Weiterbildungsermächtigun-
gen und zum Abgleichen der Weiter-
bildungsordnungen) sowie mit dem
Vorstand der Niedersächsischen Psy-
chotherapeutenkammer (ebenfalls
große Kooperationsbereitschaft). Ein
Treffen mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Hamburg, in dem auch die
völlig unzureichende Bezahlung der
AusbildungskandidatInnen zur Sprache
kommen soll, steht noch aus.

Der Umzug der Geschäftsstelle in die
neuen Räume in der Curschmannstra-
ße ist abgeschlossen.

Inzwischen haben mehr als die Hälfte
aller Mitglieder ihren Beitrag gezahlt.

Der Vorstand hat beschlossen, eine Ex-
pertise über den Versorgungsbedarf
und das ambulante Behandlungs-
angebot für Kinder und Jugendliche
in Hamburg erstellen zu lassen. Dafür
konnte eine einschlägig qualifizierte
Gesundheitswissenschaftlerin gewon-
nen werden. Es soll keine eigene Da-
tensammlung erfolgen, sondern nur
eine Zusammenstellung der bisheri-
gen Erhebungen und vorhandenen
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Fällen könne sogar daran gedacht wer-
den, Fälle mit anderen Kammern aus-
zutauschen, um so eine wirklich unab-
hängige Schlichtungspraxis zu ermögli-
chen. Eine Schlichtung setze auch vor-
aus, dass die Antragstellerin/der An-
tragsteller nicht anonym bleiben will.
Der Ausschuss wird zum Jahresende
eine Statistik über seine Arbeit vorlegen.

Herr Michels legte aus privaten Grün-
den sein Mandat in der Kammerver-
sammlung nieder sowie auch seine Mit-
gliedschaft in den bisherigen Ausschüs-
sen. Satzungsgemäß wird Frau Endru-
weit nachrücken. Herr Askitis ist künf-
tig federführend Redaktionsbeauftrag-
ter des Vorstandes für das Psychothe-
rapeutenjournal.

Der Haushaltsausschuss stellte die
Endabrechnung für den Errichtungs-
ausschuss dar. Die geplante Entschä-
digungsordnung wurde juristisch über-
prüft und soll in einer der nächsten
Sitzungen verabschiedet werden.

Die Versammlung beschloss einstim-
mig, dass die in 2003 gesparten Per-
sonalkosten in eine Rücklage einge-
stellt werden. Davon sollen u.a. die in
2003 anfallenden Renovierungskosten
von etwa 20.000,– Euro getragen wer-
den. Außerdem wird der Haushaltsaus-
schuss den Entwurf für eine Haushalts-
und Finanzordnung erstellen, die u.a.
regelt, wer zeichnungsberechtigt ist
und welche finanziellen Spielräume
das Präsidium hat.

Die Delegierten für die Bundespsy-
chotherapeutenkammer legten einen
kurzen Bericht vor. Herr Ulrich berichte-
te von der Arbeit des Finanzausschusses
auf Bundesebene. Laut Haushaltsplan
des Präsidiums der BPK wird der Haus-
halt ab 2005 durch den Beitrag von
30,– Euro pro Mitglied nicht mehr ge-
deckt sein. Dazu habe es einigen Klä-
rungsbedarf gegeben. Der Haushalt für
2003 wurde verabschiedet.

Für Finanz- und Beitragsfragen muss
von jeder Kammer ein „Stimmführer“
benannt werden, der die Delegierten-
stimmen seines Landes einheitlich ab-
gibt. Auf Vorschlag des Vorstandes be-
schloss die Versammlung einstimmig,
dass für jede Delegiertenversammlung
ein Stimmführer von den anwesenden
Delegierten gewählt wird. Zwar gebe
es kein imperatives Mandat, doch sei
der Stimmführer gehalten, sein Votum
entsprechend der Beschlusslage der
Kammerversammlung und der Mehr-
heit der Delegierten abzugeben.

Der Entwurf für eine Geschäftsord-
nung der Kammerversammlung und
der Ausschüsse wurde diskutiert und
mit wenigen Änderungen einstimmig
verabschiedet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss
für den Errichtungsausschuss berich-
tete über seine Arbeit: Er habe weni-
ge Rechenfehler und Unklarheiten vor-
gefunden, die alle zu seiner Zufrieden-
heit geklärt werden konnten. Daraufhin

erteilte die Versammlung dem Vor-
stand des Errichtungsausschusses bei
6 Enthaltungen ohne Gegenstimmen
die Entlastung bis zum 29.1.2003, dem
Datum, an dem die erste Kammer-
versammlung zusammentrat und ei-
nen neuen Kammervorstand wählte.

Wahl der Mitglieder für
neue Ausschüsse

Für den Schlichtungsausschuss sind
im Gesetz drei Mitglieder festgelegt. Da
aber mehr Mitglieder gebraucht werden,
können diese als StellvertreterInnen ge-
wählt werden. Eine Stellvertretung kann
nicht nur bei Krankheit o.ä., sondern
auch bei Befangenheit oder Arbeits-
überlastung des Ausschusses notwen-
dig werden. Der Schlichtungsausschuss
schlug vor, dass ein Pool von Stellver-
treterInnen gewählt wird. Auf seinen
Wunsch wählte die Kammerversamm-
lung bereits in dieser Sitzung einstimmig
Dr. Hartwig Rogge als Stellvertreter.

Für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss wurden einstimmig Norbert
Pechtold, Manfred Burmeister und
Torsten Michels gewählt.

Für den Ausschuss für Berufsord-
nung wurde einstimmig eine Größe
von 5 Mitgliedern festgelegt. Von den
vorgeschlagenen KandidatInnen wur-
den Julia Rasch, Angela Niedtfeld-Kort-
mann, Gabriele Hohage-Staudt und
Elke Visser mit großer Mehrheit ge-
wählt.

Allgemeine Kammerversammlung vom 26.6.2003

Kammerpräsidenten Prof. Richter er-
öffnete die erste Allgemeine Kammer-
versammlung vor über 200 Kammer-
mitgliedern. Damit nutzte etwa jedes
sechste Mitglied erstmals die Chance,
direkt an der Kammerarbeit teilzuneh-
men. Laut Kammergesetz muss diese
Versammlung einmal im Jahr stattfi-
nden. Sie hat keine Beschlusskompe-
tenz, kann aber beraten und Anträge
an die Kammerversammlung stellen.

Schwerpunktthema des
Abends war das Psychothe-
rapeuten-Versorgungswerk

Dazu begrüßte der Präsident Herrn
Köthke, Vorstandsmitglied der Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen
und Vorstandsvorsitzender des Ver-
waltungsrates des Psychotherapeuten-
Versorgungswerkes, und Frau Sieker
als dessen Geschäftsführerin, die die

Hamburger Kammermitglieder über
die Möglichkeiten und Strukturen einer
Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinter-
bliebenenversorgung im Rahmen ei-
nes berufsständischen Versorgungs-
werkes informierten.

Die Jahresvorsorgeleistung der Pra-
xen von PP und KJP liegt mit 11.291,
18.858 und 24.000 DM (umsatz-
schwache, durchschnittliche und um-
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satzstarke Praxen) pro Jahr sehr deut-
lich unter der vergleichbarer Arztgrup-
pen. Zudem hätten gesetzliche Ände-
rungen bewirkt, dass Angestellte we-
niger Berufsunfähigkeitsrente erhalten.
Schließlich seien die Chancen, die von
den Grünen seit langem geforderte
Bürgerversicherung (sog. Schweizer
Modell) zu realisieren, inzwischen recht
hoch. Eine solche Versicherung wür-
de auch Freiberufler und Beamte zu
Pflichtversicherten machen, mit we-
sentlich schlechteren Konditionen als
bei einem Versorgungswerk. Nur die
Mitgliedschaft in einem berufsstän-
dischen Versorgungswerk ermögliche
den Berufsangehörigen eine Befreiung.

Ein Versorgungswerk ist eine selbst
verwaltete Einrichtung von Psycholo-
gischen PsychotherapeutInnen und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen zur Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenversorgung
der Berufsangehörigen. Es stärkt den
eigenen Berufsstand und macht ihn,
gerade angesichts der demographi-
schen Entwicklung, für den Nachwuchs
attraktiv. Denn insbesondere für jun-
ge Mitglieder ergibt sich im Lauf der
Jahre bei attraktiven Beiträgen eine zu-
nehmend bessere Absicherung. Das
Versorgungswerk ist eigenfinanziert,
trägt sich allein aus den Beiträgen der
Mitglieder und erhält kein Geld vom
Staat. Da Angestellte sich seit 1996
nicht mehr von der Rentenversiche-
rung befreien lassen können, sind sie
im Gegensatz zu den Freiberuflern
auch nicht mehr zur Mitgliedschaft in
einem Versorgungswerk verpflichtet.
Die zum Zeitpunkt der Gründung bzw.
des Beitritts zu einem Versorgungs-
werk bereits vorhandenen Kammer-
mitglieder („der Anfangsbestand“) ha-
ben ein halbes Jahr Zeit, um sich zu
entscheiden, ob sie dem Versorgungs-
werk beitreten oder sich befreien las-
sen wollen.

Frau Sieker referierte über die Rendite-
ziele des Versorgungswerkes: An-

fangs seien diese nicht so hoch. Das
aktuelle Renditeziel liege bei 3,5%.
Dieses sei mit den gegenwärtigen An-
lagen gesichert. Je länger das Versor-
gungswerk laufe, desto rentabler kön-
ne es werden. So biete das Versor-
gungswerk der Ärztekammer aktuell
eine Rendite von 6,48%, während die
meisten Lebensversicherungen ihren
Renditezins z.T. drastisch reduziert hät-
ten und häufig die garantierte Min-
destverzinsung von 4% aufgrund der
niedrigen Zinsen und der hohen Ver-
luste aus Aktiengeschäften nur noch
aus den Rücklagen decken könnten,
was auch für die nächsten Jahre nied-
rigere Renditen erwarten lasse bis hin
zum Konkurs (s. Mannheimer Versi-
cherung).

Der Verwaltungskostensatz liege bei
einem Versorgungswerk sehr niedrig
im Vergleich mit einer Lebensversiche-
rung: Weder seien Aktionäre zu bedie-
nen noch ein umfangreicher Stab von
VertreterInnen noch müsse Werbung
für die Zukunft finanziert werden. Es
fließt viel ehrenamtliche Arbeit ein. Al-
lerdings werde der Verwaltungskos-
tensatz des ärztlichen Versorgungs-
werkes von 1,2% in 2001 wohl an-
fangs nicht  zu erreichen sein. Bei stei-
gender Mitgliederzahl werde der Ver-
waltungskostensatz aber sinken.

Die Finanzierung von Leistungen kann
auf zwei Wegen erfolgen: im offenen
Deckungsverfahren, das ewige Zuwäch-
se von Mitgliedern voraussetzt. Dies
schien zum aktuellen Zeitpunkt eine zu
ungewisse Konstruktion. Deshalb ha-
be man sich für das kapitalbildende
Anwartschaftsdeckungsverfahren ent-
schieden: Jedes Mitglied zahlt seine An-
wartschaft aus eigenen Beiträgen nach
einem versicherungsmathematischen
Modell. Es erfolgt keine Umlage und
kein Generationenvertrag. Bei dieser
Konstruktion kann das Versorgungswerk
zudem nicht Bankrott gehen.

Das Hamburgische Kammergesetz
verbietet der Hamburger Kammer die

Gründung eines eigenen Versorgungs-
werkes, erläuterte der Vorstandsbeauf-
tragte für ein Versorgungswerk, Rainer
Ulrich.  Sie könne sich nur einem an-
deren Versorgungswerk anschließen.
So habe er sich bei den Ärzten, Zahn-
ärzten, Architekten und Rechtsanwäl-
ten erkundigt. Allerdings erlaube kei-
nes dieser Versorgungswerke, dass die
Psychotherapeuten in den Vermögens-
bestand integriert werden. Stattdessen
müsste ein eigener Vermögensbe-
stand für die PsychotherapeutInnen er-
öffnet werden. Die notwendigen Ver-
waltungskosten würden bei dieser Lö-
sung aber höher liegen als die Rendi-
te der Vermögensanlagen. In den kom-
menden Monaten sollen weitere In-
formationen gesammelt werden, um
dann eine fundierte Entscheidung tref-
fen zu können. Z.Zt. erscheine der An-
schluss an das von Niedersachsen ge-
gründete Psychotherapeuten-Versor-
gungswerk als eine gute Möglichkeit.
Dafür sei aber ein Staatsvertrag zwi-
schen Hamburg und Niedersachsen
erforderlich, für dessen Abschluss ein
zeitaufwändiges Verfahren notwendig
sei. Falls ein Beitritt bis Ende 2004 rea-
lisiert werde, könnte die Mitgliedschaft
durch Zahlung entsprechender Beiträ-
ge rückwirkend zum 1.1.2004 erwor-
ben werden.

Die Vorteile einer solchen Lösung hät-
ten bereits die Bremer Psychothera-
peutenkammer bewogen, dem psy-
chotherapeutischen Versorgungswerk
beizutreten. Auch die Kammern in Ber-
lin und Rheinland-Pfalz bereiten einen
Beitritt vor. Deshalb sei in Niedersach-
sen gerade eine Gesetzesnovellierung
verabschiedet worden, um das dortige
Versorgungswerk von der Niedersäch-
sischen Kammer unabhängig zu ma-
chen und so den Beitritt anderer Kam-
mern zu ermöglichen.

Das Versorgungswerk biete eine Rund-
umversorgung mit einer Alters-, einer
Berufsunfähigkeits- und einer Hinter-
bliebenenrente. Bei Singles, die zum
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Zeitpunkt des Rentenbeginns keine
Hinterbliebenen zu versorgen haben
(PartnerIn, Kinder), wird ein Zuschlag
von 6% auf die Altersrente gezahlt.

Nach dem Gesetz sei ein Aktienanteil
von 35% bei den Vermögensanlagen
möglich. Allerdings beschränke sich
das Versorgungswerk aktuell auf 100%
sichere Anlagen. Es könne dafür aber
Zinsen erhalten, die deutlich besser
seien als für Privatpersonen. Das Ver-
sorgungswerk legt Quartalsberichte
über Mitgliederzahlen, Beiträge und
Anlagen vor. Zusätzlich zur Arbeit der
Wirtschaftsprüfer nehme das Wirt-
schaftsministerium die Aufsicht wahr.
Als Sondervermögen der Kammer sei
das Versorgungswerk eine Körperschaft
Öffentlichen Rechts. Deshalb hafte das
zuständige Bundesland auch für das
Versorgungswerk.

Weitere Vorteile für die Mitglieder:
Die Berufsunfähigkeitsrente kann oh-
ne Gesundheitsprüfung abgeschlos-
sen werden. Es ist eine große Wahl-
freiheit in der Höhe der Beiträge mög-
lich. Bei einer selbst gewählten Bei-
tragserhöhung ist ab dem Alter von 45
Jahren eine Gesundheitsprüfung erfor-
derlich.

Der „Unisex-Tarif“ biete im Gegensatz
zu Lebensversicherungen, bei denen
Frauen deutlich benachteiligt sind, für
beide Geschlechter gleiche Beiträge
und Leistungen.

Der Verwaltungsrat besteht aktuell
aus 7 Mitgliedern: 4 Kammermitglie-
dern und 3 externen Beratern. Er be-
schließt über die Anlagegrundsätze.
Wenn neue Kammern beitreten, sollen
sie ebenfalls einen Sitz im Verwal-
tungsrat erhalten.

Unter den anwesenden Kammermit-
gliedern bestand der Wunsch, eine
weitere Informationsveranstaltung
nur zum Thema Versorgungswerk
stattfinden zu lassen, wenn die Pläne
sich konkretisieren.

Als Termin für diese Veranstal-
tung merken Sie sich bitte Don-
nerstag, den 6.11.2003 um 20.00
Uhr im Hörsaal G/Philosophen-
turm der Universität Hamburg,
von Melle-Park 6, vor.

Diese Veranstaltung wird auch auf der
Homepage der Kammer (psychothera
peutenkammer@hamburg.de) ange-
kündigt. Eine umfangreiche Broschü-
re über das Psychotherapeutenversor-
gungswerk können Sie über die Ge-
schäftsstelle der Kammer beziehen.

Pflichtmitgliedschaft der
Kammerangehörigen

Der Vorstand verwies darauf, dass die
Kammermitgliedschaft eine Pflicht-
mitgliedschaft für psychotherapeutisch
tätige Kolleginnen und Kollegen ist.
Noch immer gebe es einzelne Mitglie-
der, die schrieben, dass sie hiermit aus
der Kammer austreten würden. Dazu
führte der Kammerpräsident aus: Der
Staat hat die Aufgabe, die Berufsaus-
übung der approbierten Psychothera-
peutInnen zu überwachen und die Öf-
fentlichkeit vor beruflichen Fehlleistun-
gen zu schützen. Diese Aufgabe könne
der Staat direkt über eine Behörde er-
ledigen. Das wäre teuer (würde über
Gebühren auf die Berufsangehörigen
umgelegt), die Behördenvertreter wä-
ren nicht wählbar und auch nicht au-
tomatisch in unseren fachlichen Be-
langen kompetent. Deshalb habe der
Staat die Berufsausübungskontrolle
der gesetzlich geregelten (approbier-
ten) Berufe an Kammern delegiert, die
von den Berufsangehörigen finanziert
werden. (Genauso, wie man nicht ein-
fach keine Steuern bezahlen und sei-
nen Austritt aus dem Staat erklären
kann, kann man also auch nicht aus
einer Kammer austreten.) Rechtlich
wird die Kammermitgliedschaft durch
jede Art psychotherapeutischer Tätig-
keit begründet. Psychotherapeutische
Tätigkeit meint dabei jede Tätigkeit, bei
der ein approbierter Psychologischer

Psychotherapeut oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut seine/ihre
psychotherapeutischen Kenntnisse und
Fähigkeiten einsetzt. Das könnte also
auch Supervision, Coaching, das Schrei-
ben eines Buches mit psychothera-
peutischem Inhalt o.ä. sein. Natürlich
ist auch die Tätigkeit in Beratungsstel-
len, die mit psychosozialen Problemen
im weitesten Sinne zu tun hat, in die-
sem Sinne psychotherapeutische Tä-
tigkeit und begründet damit die Pflicht-
mitgliedschaft in der Psychotherapeu-
tenkammer. Weiterhin liegt die Beweis-
pflicht, dass man/frau in keiner Weise
psychotherapeutisch tätig sei, bei der
Antrag stellenden Person.

Auf Wunsch der Anwesenden wurde
kurz auf die aktuelle gesundheitspoli-
tische Entwicklung im Zusammenhang
mit dem Gesundheitssystem-Moder-
nisierungsgesetz (GMG) eingegangen.
Der Präsident der Bundespsychothe-
rapeutenkammer habe gemeinsam
mit allen psychotherapeutischen Ver-
bänden bereits bei der Politik interve-
niert. Das Erstzugangsrecht dürfte ge-
wahrt bleiben, allerdings steht zu er-
warten, dass es auch bei Psychothe-
rapeuten eine Praxiseintrittsgebühr
von 10 Euro pro Patient und Quartal
geben wird, wie bei allen Arztgruppen
auch. Dieses erste Beispiel zeigt, wie
lohnend es ist, wenn alle Psychothe-
rapeutInnen gemeinsam ihre Interes-
sen mit einer Stimme (der Bundes-
psychotherapeutenkammer) artikulie-
ren können.

Geschäftsstelle

Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 12.00 Uhr,
Mi 15.00 – 17.00 Uhr
Tel 040.42101234
Fax 040.41285124
info@psychotherapeutenkammer-
hamburg.de
www.psychotherapeutenkammer-
hamburg.de
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Gründungsveranstaltung der Psychotherapeutenkammer Hessen

Berufsgruppe teilweise überantworten.
[…] Es ist ein Schritt des Mündigwer-
dens eines Berufes, den staatliche Or-
gane nicht ohne Widerstand zuließen.“

Die historische Chance, die die Grün-
dung der Kammer für unseren Be-
rufsstand darstellt, wurde spürbar in
den Grußworten der Gäste aus Politik
und Gesundheitsversorgung. Die Gäs-
te wiesen auf die vielfältigen gesell-
schaftspolitischen Aufgaben der Kam-
mer hin und sicherten den Psychothe-
rapeuten ihre Unterstützung zu:

Gerd Krämer, Staatssekretär im Hes-
sischen Sozialministerium, erklärte für
die Landesregierung: „Mit der Grün-
dung der Psychotherapeutenkammer,
die rund 2.800 Mitglieder umfasst, ist
nun eine geschlossene und einheitli-
che Interessenvertretung vorhanden,
die eine gleichberechtigte Selbstver-
waltungskörperschaft zu den bisheri-

gen [...] Kammern [...] darstellt und zur
Gleichstellung mit den anderen Heil-
berufen führt.“ Dass es dabei inner-
halb eines Jahres gelungen sei, alle
erforderlichen Strukturen aufzubauen,
würdigte Krämer als große Leistung.
Der Staatssekretär sieht jenseits psycho-
therapeutischer Behandlungen großen
Handlungsbedarf für PPs und KJPs: Er
forderte die Psychotherapeuten auf,
auch in den Feldern Psychohygiene
und Psychoedukation zu arbeiten und
z.B. Gesundheitsämtern und Schul-
ämtern beratend zur Seite zu stehen.
Krämer sicherte die Unterstützung des
Sozialministeriums zu: In Hessen sol-
le der partnerschaftliche Dialog Vor-
rang haben vor formalen Auseinan-
dersetzungen mit gesetzlichen Vor-
schriften.

PD Dr. Roland Wönne, Vizepräsident
der Landesärztekammer, begrüßte die

Bad Homburg, 28. Juni 2003: Die
Stimmung war gut – der Rahmen fest-
lich. Etwa 300 Psychologische Psycho-
therapeutinnen und -therapeuten
(PP), Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und -therapeuten
(KJP) sowie Ärztinnen und Ärzte aus
ganz Hessen kamen in das Kurhotel
Bad Homburg zur Gründungsveran-
staltung der Kammer und zum Ersten
Hessischen Psychotherapeutentag.

Jürgen Hardt, Präsident der Hessi-
schen Psychotherapeutenkammer, er-
öffnete die Veranstaltung und erinner-
te nach der Begrüßung der Gäste an
den wechselvollen Weg, bis endlich
vor einem Jahr die Kammer gegrün-
det werden konnte: „Kammern sind
hochrangige demokratische Institutio-
nen. Sie sind Deregulationsprodukte
absolutistischer oder totalitärer Staa-
ten, die im Laufe der Demokratisierung
ihre staatliche Aufsichtsfunktion einer

1. Reihe v.L.n.R.: Frau Fuhrmann, Frau Wolff, Dr. Wönne, Herr Bauer, Frau Dr.

Junghans, Frau Cramer-Düncher, Herr Goßmann, Herr Krämer, Dr. Hempel.

Präsident Jürgen Hardt
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neue Kammer als Schwesterkörper-
schaft und betonte die gemeinsamen
Interessen von PPs und Ärzten. Gleich-
wohl räumte er ein, dass nicht alle
Ärztinnen und Ärzte diese Sichtweise
verinnerlicht hätten. In der Behandlung
von Patientinnen und Patienten sollte
eine gegenseitige Konsultation erfol-
gen und besonders im Bereich der
Psychosomatik seien Erfahrungen aus
Medizin und Psychologischer Psycho-
therapie unverzichtbar.

Petra Fuhrmann, sozialpolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion im Hessischen
Landtag, sieht bei der Ärzteschaft eini-
gen Aufklärungsbedarf. Sie forderte
den Beitrag der Kammer zur Überwin-
dung eines Menschenbildes, insbeson-
dere in der Körpermedizin, das Men-
schen auf physische Pathologien redu-
ziert: „Menschen sind immer ganz,
und sie haben es verdient, auch als
solche behandelt zu werden.“ Zudem
zweifelte die Politikerin, ob die Einstu-
fung von PPs als Fachärzte im derzeit
aktuellen Gesetzentwurf sinnvoll und
sachentsprechend sei.

Kordula Schulz-Asche, gesundheits-
politische Sprecherin der Bündnisgrü-
nen im Hessischen Landtag, sieht die
PPs im Gesundheitssystem in einer
ähnlichen Position, in der sich die Grü-
nen in der Politik befinden: Beide stün-
den für eine ganzheitliche Sicht der
Dinge. Schulz-Asche hielt es für wich-
tig, die Vielfalt psychotherapeutischer
Methoden und das Erstzugangsrecht
zu PPs zu erhalten.

Florian Rensch, gesundheitspoliti-
scher Sprecher der FDP, ermutigte zu
entschiedener Lobbyarbeit und sicher-
te den Psychotherapeuten die Unter-
stützung seiner Partei zu. Psychothera-
pie habe einen wichtigen Stellenwert,
sei aber gesellschaftlich noch nicht
überall anerkannt und verankert.

Dr. med. Jörg Hempel, Vorstandsmit-
glied und Vorsitzender der Bezirksstelle

Wiesbaden der Kassenärztlichen Ver-
einigung Hessen, unterstrich die ge-
meinsame Interessenlage von Psycho-
therapeuten und Ärzten und beschrieb
es als vordringliche Aufgabe der Kas-
senärztlichen Vereinigung, die PPs so-
wie die KJPs fair zu integrieren.

Jens Ahäuser, Vertreter der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, mahnte an,
dass Psychotherapeuten den Fachärz-
ten in Kliniken noch nicht gleichgestellt
seien und dass die Bezahlung von Psy-
chotherapeuten in Ausbildung nicht
angemessen sei. Auch er hob die Be-
deutung der psychologischen Perspek-
tive in der Gesundheitsversorgung wie
im Arbeitsleben hervor. Gerade die
eklatante Zunahme von Mobbing im
Arbeitsbereich zeige die Notwendig-
keit beispielhaft.

Detlev Kommer, Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer, zeig-
te sich zufrieden, dass PPs und KJPs
nunmehr dank des großen Einsatzes
der Kammerfunktionäre erste Schrit-
te zu einer gleichberechtigten Inte-
gration in der Gesundheitsversorgung
vollzogen haben. Nunmehr stehen
nach Ansicht von Kommer weitere
Schritte an: Am Beispiel der Disease
Management Programme zeigte er
auf, dass psychotherapeutische Kom-

petenz in der Praxis noch nicht überall
einbezogen wird. Er erinnerte daran,
dass Psychologische Betreuung
nachgewiesenermaßen auch bei kör-
perlichen Erkrankungen und Eingrif-
fen Heilungsprozesse beschleunigen
sowie die Krankheitsverarbeitung ver-
bessern könne. Die Eingrenzungen
des Wirkungskreises von Psychothe-
rapeuten auf die „Psychosomatische
Medizin“ hielt er insofern für wenig
zweckmäßig. Der Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer strebt
zur Schärfung des Selbstverständ-
nisses der PPs an, die Kooperation mit
der Wissenschaft zu suchen, um
Behandlungskonzepte zu überprüfen
und weiterzuentwickeln.

Kammerpräsident Jürgen Hardt be-
endete die Festveranstaltung mit einer
programmatischen Rede zum Stellen-
wert der psychotherapeutischen Be-
rufe. Die Kammergründung falle in Zei-
ten gesellschaftlicher Krisen, die ge-
kennzeichnet seien von zunehmender
Individualisierung und dem Verlust von
Orientierung. Die Suche nach Halt füh-
re, wie PPs und KJPs es täglich erfah-
ren, zu wachsender Nachfrage nach
Psychotherapie. Psychotherapie hat
verschiedene Traditionen und Wurzeln
in einer freien Gesellschaft, betonte
der Kammerpräsident. Er sprach sich
für ein respektvolles Nebeneinander
dieser verschiedenen psychotherapeu-
tischen Methoden aus – und gegen
ein, wie er ironisch vermerkte, blut-
leeres psychotherapeutisches „Espe-
ranto“ einer „Einheitspsychotherapie“,
in der Vieles integriert werden solle,
aber letztlich wenig Gehalt übrig blei-
be. Übersetzen sei gefordert. Ge-
meinsames Anliegen der Psychothe-
rapeuten müsse es sein, der Stimme
des Seelischen in der Gesellschaft
Gehör zu verschaffen: „In unserer sä-
kularisierten Welt sind wir die Berufs-
gruppe mit dem größten und diskre-
testen Wissen davon, wie Menschen
wirklich leben, wie sie denken und
fühlen.“

Staatssekretär Gerd Krämer
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Erster Hessischer Psychotherapeutentag

Nach einer Pause, die zu Gespräch
und Verzehr des Büffets genutzt wur-
de, schloss sich der Erste Hessische
Psychotherapeutentag als Fachta-
gung an. Mit dem Psychotherapeuten-
tag soll eine Tradition begonnen wer-
den.

Den Eröffnungsvortrag hielt PD Dr.
Hans-Jürgen Wirth zum Thema: „Wis-
senschaftsverständnis und Men-
schenbilder in verschiedenen psycho-
therapeutischen Traditionen“. Wirth
erläuterte, dass jeder psychologischen
Theorie, jedem psychotherapeuti-
schen Verfahren ein geheimes und oft
nicht reflektiertes Menschenbild – eine
„latente Anthropologie“ – zu Grunde
liege. Dieses Bild vom Menschen be-
einflusst den Umgang des Therapeu-
ten mit dem Patienten und prägt die
Therapeut-Patient-Beziehung in tief
greifender Weise. Menschenbilder, die
im Rahmen der Psychotherapie ent-
wickelt werden, beinhalten immer
Vorstellungen von Krankheit und Ge-
sundheit. Sie handeln nicht nur vom
Ist-Zustand des Menschen, sondern
auch vom guten, wahren, authenti-
schen und richtigen Leben, von dem,
wie der Mensch sein sollte und zu-
gleich vom falschen, entfremdeten,
kranken Leben.

Während die Medizin mit dem mecha-
nistischen Bild des Menschen als ei-
ner komplexen „Maschine“ größte Er-
folge erringen konnte, konkurrierten in
Psychologie und Sozialwissenschaften
verschiedene Ansätze. Naturwissen-
schaften liefern „Erklärungs-Wissen“,
das gesetzmäßige Aussagen über Ur-
sachen bietet. In der Psychologie, so
Wirth, ist bei vielen Fragestellungen die
Erkenntnismethode des Verstehens an-
gemessener, die nicht auf gesetzmäßi-
ge Aussagen, sondern auf die Herstel-
lung von Sinnzusammenhängen zielt.

Hans-Jürgen Wirth fasste in einem
Exkurs Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Menschenbilder in Psy-
choanalyse, Verhaltenstherapie und
humanistischen Therapien zusammen
und zog als Fazit: „Der Reichtum und
die Vielfalt dieser psychotherapeuti-
schen Menschenbilder spiegelt den
Reichtum und die Vielfalt des mensch-
lichen Lebens wider. Diese Vielfalt gilt
es zu erhalten und auszubauen. Die
gemeinsame gesellschaftliche Aufga-
be aller psychotherapeutischen Verfah-
ren besteht darin, ihre intimen Kennt-
nisse darüber, welche seelischen und
sozialen Probleme die Menschen in
der jeweils gegenwärtigen Gesellschaft
beschäftigen, in den gesellschaftlichen
und politischen Diskussionsprozess
einfließen zu lassen.“ Und weiter: „Das
psychotherapeutische Feld ist einer
der wenigen gesellschaftlichen Orte, an
denen die Vorstellungen davon, was
Menschsein ausmacht, offen bespro-
chen und auf ihre Tragfähigkeit unter-
sucht werden kann. Die Vision mensch-
licherer Zustände wird nicht dort gebo-
ren, wo es schneller, höher, weiter, bes-
ser zugeht, auch nicht dort, wo es schö-
ner und ästhetischer ist und selbst dort
nicht, wo es friedlicher und harmoni-
scher zugeht als anderswo, vielmehr
entwickelt sich wahre Menschlichkeit
im Umgang mit den dunklen Seiten
des Lebens, mit Krankheit, Leiden, Ab-

schied, Trauer und Tod. Eben deshalb
ist die Psychotherapie einer der weni-
gen gesellschaftlichen Orte, an denen
sich neue, zukunftsweisende Vorstel-
lungen von Menschsein entwickeln
können.“

Fachforen

Das Forum Qualität und Qualitäts-
sicherung in der Psychotherapie hin-
terfragte Kontext und Kriterien psycho-
therapeutischer Qualitätsbegriffe:
■ PP Dr. Heinz Liebeck, Universität

Göttingen, betonte, dass die
Sicherstellung einer hohen
Strukturqualität Voraussetzung sei
für die Einführung formalisierter
Modelle zur prozess- und ergebnis-
orientierten Qualitätssicherung. Er
beschrieb die Erfahrungen der VT
im Umgang mit kontinuierlichen
Feedbackschleifen über Patienten-
fragebögen und mit strategischen
Behandlermanualen.

■ Beatrice Piechotta, Ärztliche Psy-
chotherapeutin aus Düsseldorf,
sieht die aktuelle Qualitätssiche-
rungsdiskussion im Bereich der Psy-
chotherapie bestimmt von einem
Vermittlungsproblem gegenüber
Patienten und Kostenträgern. Es sei
vordringlich, dass Maßnahmen zur
Qualitätssicherung von Psychothe-
rapeuten selbst entwickelt und
eingebettet würden in ein Konzept
praxisbezogenen Qualitätsmanage-
ments.

■ Prof. Dr. Jürgen Kriz, Universität
Osnabrück, hielt formalisierte Kon-
zepte zur Beurteilung der Qualität
von Psychotherapien für ungeeig-
net: Psychotherapeuten müssten
sich an Menschen mit vielfältigen
Lebensentwürfen orientieren, um
gute Arbeit zu leisten. Dieser Kom-
plexität könne man wissenschafts-
theoretisch wie psychotherapeu-
tisch nur durch eine hohe Pluralität
der Diskurse und Methoden ge-
recht werden.PD Dr. Hans-Jürgen Wirth
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Die Diskussion, moderiert von Norbert
Sattler, PP in Hanau, zeigte unter-
schiedliche Bewertungen entlang der
Zugehörigkeit zu verschiedenen Thera-
pieschulen: Während Verhaltensthera-
peuten formalisierte Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen bejahten, befürch-
teten tiefenpsychologisch orientierte
Psychotherapeuten tiefe Eingriffe in
den Therapieprozess. Einigkeit bestand
darin, dass externe Qualitätssicherung
nicht zum Aussortieren schwieriger
Patienten führen dürfe.

Im Forum Psychotherapie in einer
sich verändernden Gesellschaft am
Beispiel demographischer Verände-
rung und Migration stand die Arbeit
mit spezifischen Patientengruppen im
Mittelpunkt:
■ Dr. Meinolf Peters, Leiter der Ab-

teilung Gerontopsychotherapie und
Psychosomatik, Rothaar-Klinik, Bad
Berleburg stellte Konzepte für die
Therapie mit alten Menschen vor.

■ Meral Demirkol, türkischstämmige
Psychotherapeutin, Frankfurt, refe-
rierte über die Besonderheiten in der
„Psychotherapie mit Migranten“.

In der Diskussion, geleitet von Werner
Gross, PP in Offenbach, wurde deut-
lich, dass gesellschaftliche Veränderun-
gen, wie sie sich in der wandelnden
Altersstruktur der Bevölkerung oder
auch infolge der Migration seit den
60er Jahren äußern, einen großen Be-
darf an Psychotherapie nach sich zie-
hen. Zugleich aber könne diese nur
dann effektiv unterstützen, wenn Be-
handlungskonzepte auf die jeweiligen
Patientengruppen zugeschnitten und
angepasst würden.

Das Forum Psychotherapie in Insti-
tutionen vermittelte einen Überblick
über spezifische Arbeitsgebiete von
PPs und KJPs:
■ Brigitte Meckler, Leiterin der Psy-

chologischen Beratungsstelle Haus
am Weißen Stein, Frankfurt, stellte
die Aufgaben von PP und KJP in
diesem Feld vor. Sie betonte, dass

eine psychotherapeutische Zusatz-
ausbildung für die Mitarbeiterinnen
unbedingt wünschenswert sei. Sie
glaube allerdings nicht, dass für
die Mitarbeiter von Erziehungsbera-
tungsstellen die Approbation nötig
sei. Die kontroverse Diskussion gip-
felte in der Frage eines Besuchers:
„Gibt es [in Erziehungsberatungs-
stellen] eine Psychotherapie jen-
seits der Heilkunde?“

■ Klaus Döring, Leitender Psycholo-
ge der Klinik Reinhardstal, Bad Wil-
dungen, schilderte die psychothe-
rapeutische Arbeit in psychosoma-
tischen Rehabilitationskliniken. As-
pekte und Probleme der Zusam-
menarbeit in interdisziplinären
Teams sowie Position von PPs wur-
den ausführlich dargestellt.

■ Horst Dörner, Psychiatrisches Kran-
kenhaus, Herborn, vermittelte ei-
nen Überblick über die Einbindung
von PPs in die Struktur einer psy-
chiatrischen Klinik. Seine Kommen-
tare zu „einer nicht existenten“ Be-
rufsgruppe waren einerseits provo-
zierend, zeigten andererseits auf,
wie wenig unser Berufsstand in der
Psychiatrie derzeit verankert ist.

In der von Peter Schüler, PP aus Bad
Emstal, geleiteten Diskussion konnte
eine kritische Reflexion der Rolle von
PP und KJP in Institutionen allenfalls
begonnen werden.

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie im Spannungsfeld zwi-
schen Familie, Schule und Gesell-
schaft: Psychische Symptome ver-
stehen, annehmen, verändern – In
diesem Forum präsentierten sich KJP
verschiedener Therapieschulen:

■ Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff,
Evangelische FH Freiburg, betonte als
Repräsentant der personzentrierten
Psychotherapie die Bedeutung der
neueren Bindungsforschung sowie
die Haltung des Therapeuten im Sin-
ne von Echtheit und Empathie.

■ Dr. Ellen Lang-Langer, Institut für

analytische Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapie, Frankfurt, schil-
derte als analytische KJP ihr Stö-
rungsverständnis anhand einer aus-
führlichen Falldarstellung mit psycho-
analytischen Deutungen des neuro-
tischen Konflikts.

■ Dr. Kurt Quaschner, Institut für
Verhaltenstherapie und Verhaltens-
medizin der Universität Marburg,
präsentierte sein Problemverständ-
nis aus verhaltenstherapeutischer
Sicht. Zwar war die stärkere Symp-
tomorientierung bei ihm deutlich,
doch auch hier wurden emotiona-
le Ebenen und soziale Rahmenbe-
dingungen einbezogen.

In der anschließenden Diskussion, mo-
deriert von Adelheid Staufenberg,
KJP in Frankfurt, äußerten die Teilneh-
mer des Forums das Bedürfnis nach
weiterer Differenzierung: So wurden
die verschiedenen unterschiedlichen
Bedeutungen vom Spiel im psycho-
therapeutischen Kontext diskutiert so-
wie die Notwendigkeit individueller
Behandlungsstrategien abhängig von
dem jeweiligen Störungsbild hervorge-
hoben.

Podiumsdiskussion

In der abschließenden Podiumsdis-
kussion „Menschenbilder in der Psy-
chotherapie“ wurde mit Meral De-
mirkol, Prof. Klaus Fröhlich-Gildhoff,
Prof. Dr. Jürgen Kriz, Dr. Meinolf Pe-
ters und Dr. Hans-Jürgen Wirth noch-
mals der Bogen zur Thematik des Er-
öffnungsvortrags gezogen. Ulrike Hol-
ler vom Hessischen Rundfunk mode-
rierte. Die provozierenden Fragen der
Moderatorin – ob Psychotherapeuten
denn überhaupt ein Menschenbild
bräuchten und ob das persönliche
Menschenbild der Podiumsteilnehmer
sich mit dem beruflichen decke, ob
das Menschenbild ein Therapieziel zur
Normierung von Menschen darstelle
oder ob es in der Psychotherapie nicht
vielmehr um Selbstbestimmung und
Verschiedenartigkeit gehe – waren ei-
ne ungewohnte Herausforderung und
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Die 5. DV der hessischen Landeskam-
mer fand am 4. Juni 2003 im Frankfur-
ter Ökohaus statt. Berichte des Vor-
stands, der Geschäftsstelle, der Res-
sorts und der Ausschüsse standen am
Anfang. Einige Punkte seien hier er-
wähnt: Nicht alle Kammermitglieder
waren mit der Irakkriegs-Resolution
der Psychotherapeutenkammern ein-
verstanden, die seitens der Initiatoren
bezüglich der psychohygienischen und
psychoedukativen Aspekte der Kriegs-
vorbereitungen geboten erschien. Ist
die Kammer legitimiert, zu gesell-
schaftspolitischen Fragen Stellung zu
beziehen? Ministerialrat Goßmann wies
aus aufsichtsrechtlicher Sicht auf die
schwierigen Abgrenzungsprobleme bei
solchen Fragen hin. Bisher sei in sol-
chen Fällen flexibel und pragmatisch re-
agiert worden, eine Beanstandung bei
anderen Kammern bisher nicht erfolgt.

Johann Rautschka-Rücker, langjährig
erfahrener Verwaltungsjurist, wurde
den Delegierten als neuer hauptamtli-
cher Geschäftsführer der Kammer vor-
gestellt. Er berichtete über den Stand
der Beitragserhebungen nach der neu-
en Beitragsordnung anhand der Ein-
künfte der Mitglieder aus selbständi-
ger und nichtselbständiger Tätigkeit.
Diese hat bei vielen Mitgliedern zu ver-

ärgerten Reaktionen geführt. Die Ge-
schäftsführung geht jetzt in individu-
ellen Antwortschreiben darauf ein.

Die Finanzen und ihre Grundlage, die
Beitragsbemessung und -erhebung,
Haushalts- und Kassenordnung, auf-
grund der personellen Entwicklung in
der Geschäftsstelle notwendig gewor-
dene überplanmäßige Ausgaben, so-
wie die Eckwerte für die Bestimmung
einer angemessenen Aufwandsent-
schädigung, insbesondere für die Vor-
standsmitglieder und den Präsidenten
und Vizepräsidenten, waren erneut
wichtige Themen der DV.

Der Jahresabschluss 2002 wurde er-
freulicherweise in der von den bestellten
Wirtschaftsprüfern vorgelegten Form
unbeanstandet testiert und von der DV
einstimmig festgestellt. Ein beachtlicher
Jahresüberschuss wird in die gesetzlich
geforderte Rücklage eingestellt.

Aus den Ressorts wurden Schwer-
punkte der inhaltlichen Arbeit be-
richtet. Gesundheitspolitik: Psychiatrie,
Jugendhilfe, Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz, Neuropsychologie, Fach-
und Förderrichtlinien der EBs, Fach-
beirat Psychiatrie. Im Ressort Fachliche
Entwicklung lag der Schwerpunkt auf

der Bearbeitung von Fragen der Fort-
und Weiterbildungsordnung. Kurze Be-
richte wurden aus der Ausschussarbeit
„Aus-, Fort- und Weiterbildung“, „Wis-
senschaft und Forschung“, „Angestell-
te“ u. a. gegeben. Der Ausschuss „Be-
schwerde und Schlichtung“ legte sei-
nen Entwurf einer Satzung vor, die ein-
stimmig von der DV gebilligt wurde.

Das Hessische Konzept mit 10 Vor-
standsmitgliedern zur Einbindung al-
ler Strömungen in die Verantwortung
soll nach dem Willen der DV überprüft
werden. Insbesondere soll der Frage
nachgegangen werden ob und inwie-
weit mit einer Verschlankung Kosten
gespart werden können. Das Thema
soll bevorzugter TOP der nächsten DV
sein.

Dringlich erschien die Klärung der Fra-
ge eines eigenen Versorgungswerks.
Hierzu wurde der Vorstand beauftragt,
eine dreiköpfige Arbeitsgruppe einzu-
setzen.

Zum Entwurf des EBM 2000plus wur-
de ein Beschluss von der DV gefasst,
sich gegen die fachlich nicht gerecht-
fertigte Benachteiligung von PP und
KJP gegenüber Fachärzten für psycho-
therapeutische Medizin einzusetzen

5. Delegiertenversammlung der hessischen Kammer

ließen routinierte Antworten nicht zu.
Prof. Kriz antwortete, er habe so viele
Menschenbilder, wie er Menschen
kenne, und gerade in der Psychothe-
rapie müsse es darum gehen, Men-
schen in ihrer Einzigartigkeit zu erken-
nen. Meral Demirkol unterstrich diese
Aussage gerade für die Arbeit mit Mi-
granten: Erst wenn der Psychothera-
peut das Menschenbild dieser Perso-
nen verstehe, werde es möglich, indi-
viduelle Potentiale zu erkennen. Auch
Dr. Peters hob ein Zusammenwirken
zwischen Psychotherapie und dem
Verständnis der eigenen Person hervor.
So bewirke seine psychotherapeuti-

sche Arbeit mit alten Menschen bei
ihm eine Auseinandersetzung mit dem
eigenen Älterwerden. Am Ende wur-
de so deutlich, dass sich durch den
Zusammenschluss von Psychothera-
peuten unterschiedlicher Traditions-
linien in der Kammer die Chance er-
öffnet, alte Gewissheiten in Frage zu
stellen und neue Antworten zu finden.

Der Abend endete mit fröhlichem Zu-
sammensein und Discomusik aus der
Zeit, als die Kammermitglieder noch
jung waren. Wie zitierte doch Hans-
Jürgen Wirth in seinem Vortrag eine
Untersuchung von Rokeach? Keine so-

ziale Gruppe war den Psychotherapeu-
ten so ähnlich wie die Hippies. Hier
war es wieder einmal zu erfahren…

Stefan Baier
(Mitarbeit: Uta Cramer-Düncher,
Jürgen Hardt)

Zu Gründungsveranstaltung und
Erstem Hessischen Psychothera-
peutentag finden Sie im Internet
unter www.psychotherapeutenkam
mer-hessen.de ausführliche Infor-
mationen und einen Großteil der
Vortragsmanuskripte in ungekürzter
Form.
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und insbesondere auch für PP und
KJP die Abrechnung der antragsfreien
Gruppenbehandlung zu erreichen.

Dr. Rainer Doubrawa

Nächster DV-Termin
14. – 15.11.03, Kassel

Veränderungen in den Aus-
schüssen:

Angestellte: Peter Schüler ist vom Vor-
sitz zurückgetreten und aus dem An-
gestelltenausschuss ausgeschieden.
Dr. Friedhelm Jung wurde zu seinem
Nachfolger gewählt.

Wissenschaft und Forschung:
Mathias Hebebrand wurde zum Vor-
sitzenden gewählt.

Gesetz zur Modernisierung der
Gesundheitssysteme: Vorstand
trug Politikern Anliegen der
Psychotherapeuten vor

Die Mitglieder des Vorstandes führten
zahlreiche Gespräche mit Gesundheits-
politikern aller Parteien. Es zeigte sich,
dass diese oft erstaunlich wenig über
unseren Berufsstand informiert sind,
sich aber mit großem Interesse unse-
rer Belange anzunehmen bereit sind.
Insbesondere forderte der Vorstand:
■ Verbleib der psychotherapeutischen

Leistungserbringer im Kollektivver-
tragssystem

■ Erhalt des direkten Erstzugangs des
Patienten zum Psychotherapeuten

■ Verbleib der psychotherapeutischen
Leistungen im Kernleistungsbereich
der Krankenkassen

■ Keine gesonderten Zuzahlungsre-
gelungen

Regionale Informationsveran-
staltungen zur Arbeit der
Psychotherapeutenkammer

Nachdem sich auf dem ersten Hes-
sischen Psychotherapeutentag gezeigt

hat, dass das Interesse der Mitglieder
an der Kammer und der Kammerpoli-
tik groß ist, hat der Vorstand für den
Herbst regionale Informationsveran-
staltungen geplant. Folgende Themen
sind vorgesehen:
■ Tätigkeit der Gremien
■ Beitragsordnung 2004
■ Aktivitäten zum neuen Angestell-

tentarif
■ Gesundheitsmodernisierungsge-

setz
■ Sonstige aktuelle Fragestellungen

Termine:
15.10.03 Frankfurt – Gewerkschafts-
haus (Saalbau) 18:00 Uhr

05.11.03 Marburg – Stadthalle, Raum
Maribor 19:00 Uhr

12.11.03 Darmstadt – Raum Europa im
Querbahnsteig 19:00 Uhr

21.11.03 Kassel – Bürgersaal im Rat-
haus der Stadt Kassel 19:00 Uhr

Bitte beachten Sie: Eventuelle termin-
liche oder räumliche Veränderungen
geben wir im Internet bekannt unter
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de.

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen
Kollegin Frau Barbara Wiese, geboren
11.8.1949; gestorben 29.6.2003 und
unseres verstorbenen Kollegen Herrn
Sammy Speier, geboren 2.5.1944; ge-
storben 19.6.2003.

Aus der Geschäftstelle

■ Unsere seit kurzem aktualisierte In-
ternetseite verfügt jetzt über einen
mitgliederinternen Bereich. Ihr
Password erhalten sie mit der
nächsten postalischen Aussen-
dung. Sie können es aber vorab per
E-Mail bei der Geschäftsstelle an-
fordern.

■ Auf vielfältige Anfrage wurde eine
ausführliche Erläuterung zur Bei-
tragsgestaltung erstellt. Diese kann
auf der mitgliederinternen Seite des
Internets eingesehen oder in der
Geschäftsstelle angefordert werden.

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel 0611.7249387
Fax 0611.7249523
post@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de

Aufruf der Ständigen Arbeitsgruppe KJP

Angesichts der ständig sich verschärfenden Haushaltslage auch in Hessen
ist zu befürchten, dass Einschnitte ins Netz der psychosozialen Versorgung
von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien geplant sind, die die schon
jetzt bestehenden Versorgungsmängel weiter verschärfen würden. Darüber
hinaus aber bedrohen derartige Einschnitte die vorhandenen Versorgungs-
strukturen in ihrer Existenz – mit unabsehbaren Folgen für die Zukunft.

Wir bitten alle Mitglieder, uns über solche Vorgänge zu informieren, damit
die Kammer in geeigneter Weise und gebündelt politisch aktiv werden kann.

Ansprechpartner sind als KJP-Vertreterinnen im Vorstand:
Marion Schwarz Angelika Wolff
Praxis-Schwarz@t-online.de Angelika.Wolff@ikjp.de
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Liebe Mitglieder der PKN!

worden waren und damals auch völ-
lig ausreichten, waren nach der per-
sonellen Erweiterung der Geschäfts-
stelle vor allem für die Mitarbei-
terinnen schon lange nicht mehr zu-
mutbar. Dank glücklicher Fügung – für
die Räume fand sich ein Käufer –
können wir eineinhalb Jahre vor Aus-
laufen des Mietvertrages in ein immer
noch bescheidenes, aber doch we-
sentlich angenehmeres Domizil um-
ziehen.

Die neue Anschrift lautet:
Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen
Roscherstr. 12
30161 Hannover
Die Telefon- und Faxnummern blei-
ben bestehen.

Mit kollegialen Grüßen

Lothar Wittmann, Inge Berns, Gertrud
Corman-Bergau, Werner Köthke,
Hans-Joachim Schwartz

Wegen der umfangreichen inhaltli-
chen Beiträge auf unseren Seiten
berichten wir aus dem Vorstand dies-
mal nur:

Die Geschäftsstelle der PKN ist
umgezogen

Die Arbeitsbedingungen in den bis-
herigen Räumen in der Marienstr.
16, die noch in der Zeit des Er-
richtungsausschusses angemietet

Das PsychThG wirkt wie für freiberuf-
lich Tätige gemacht, jedenfalls sind die
Konsequenzen, die sich aus den For-
mulierungen des Gesetzes für die Be-
rufsausübung der niedergelassenen
Kolleginnen und Kollegen ergeben,
zumindest teilweise in ergänzenden
Gesetzesänderungen (vor allem in
SGB V) berücksichtigt, während – wie
sich in der Praxis zunehmend zeigt –
entsprechende Änderungen für die
angestellten PP und KJP de facto völ-
lig fehlen, so dass sich für deren Sta-
tus und Berufspraxis bisher wenig ge-
ändert hat.

Das ist auch ein Ergebnis einer Tagung
der PKN im Juni 2002 mit Vertreter-
innen und Vertretern der angestellten
PP und KJP, die eine breite Palette von
Arbeitsfeldern repräsentierten. Gleich-
zeitig hat diese Tagung aber auch deut-
lich gemacht, welche Themen und
Aufgaben für diese Gruppen zu bear-
beiten sind – und damit hat sich auch
herauskristallisiert, wo die Schwer-

punkte der Kammerarbeit für ihre an-
gestellten und beamteten Mitglieder
liegen müssen.

Diese Aufgaben werden im folgenden
vorgestellt; zugleich wird angemerkt,
was auf Landesebene „angeschoben“
werden kann und in Niedersachsen
bisher schon in Gang gesetzt wurde.

(1) Ein zentrales Anliegen ist die Hö-
hergruppierung der approbierten Kol-
leginnen und Kollegen und damit die
Gleichberechtigung mit den Fach-
ärzten. Die gerichtliche Ebene scheint
aktuell weitgehend ausgeschöpft: Alle
Kolleginnen und Kollegen, die auf dem
Klageweg diese Angleichung zu errei-
chen versucht haben, sind – auch in
der Berufung – abgewiesen worden.
Einzig sinnvoller und mehr Erfolg ver-
sprechender Weg scheint der über ei-
ne Änderung des BAT zu sein – die
PKN hat sich deshalb im vergangenen
Herbst bereits mit dem Leiter des zu-
ständigen ver.di-Fachbereichs, Herrn

Dielmann, getroffen, um mit ihm Mög-
lichkeiten und Strategien zur Durch-
setzung unseres Anliegens zu erörtern.
Der aktuelle Stand: ver.di hat eine bun-
desweite Fachkommission für die spe-
zifischen Belange der PP und KJP ge-
gründet, die sich im April 2003 konsti-
tuiert hat. Diese Fachkommission hat
sich u.a. die Forderung nach Gleich-
berechtigung von Fachärzten und PP/
KJP zu Eigen gemacht.

(2) In Privatkliniken werden oft finan-
zielle Bedingungen angeboten, die
deutlich ungünstiger sind als entspre-
chende tarifvertragliche Regelun-
gen. Ziel ist es, dass die PP und KJP in
diesen Kliniken mindestens eine dem
öffentlichen Dienst entsprechende
Entlohnung erhalten. Auch dafür wer-
den wir den mit der Gewerkschaft
ver.di aufgenommenen Kontakt inten-
sivieren, und auch aus diesem Grund
arbeiten zwei niedersächsische Kam-
mermitglieder in der Fachkommis-
sion für PP und KJP aktiv mit.

Angestellte PP und KJP: Approbation – ja und nun?



Niedersachsen

2393/2003

N
ie

de
rs

ac
hs

en

(3) In nicht-klinischen Bereichen
wie etwa der Jugendhilfe hat die
Tatsache, dass mit dem PsychThG
neue Berufsgruppen geschaffen wur-
den, die z.B. in Erziehungsberatungs-
stellen bisher gleichberechtigt ne-
beneinander arbeiten, eine ganze
Reihe von Fragen aufgeworfen. Dazu
gehören vor allem die Stellung der
Psychotherapie und dement-
sprechend der Psychotherapeuten
in diesen Arbeitsfeldern, aber auch
noch grundsätzlichere Fragen nach
der Definition von heilkundlicher
Psychotherapie in Abgrenzung zu
anderen psychotherapeutischen
Maßnahmen. Die niedersächsische
AG Angestellte/Beamte ringt um Ant-
worten auf diese Fragen und dis-
kutiert sie mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Beratungsstellen und
in den entsprechenden Gruppierun-
gen (z. B. Landesarbeitsgemeinschaft
Erziehungsberatung, Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung) ebenso wie
mit den Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Bundesländern (siehe dazu
auch den Beitrag von Borg-Laufs in
diesem Heft).

(4) Die Psychotherapeutenkammer
hat – in Niedersachsen begründet im
Heilkammergesetz und in der Kam-
mersatzung – die Aufgabe, auf eine
ausreichende psychotherapeutische
Versorgung der Bevölkerung hinzu-
wirken und Maßnahmen der Präven-
tion und Rehabilitation zu unterstüt-
zen. Mit diesem Auftrag im Rücken
engagiert sich die PKN – gegenwärtig
insbesondere im Bereich der Schul-
psychologie – für den Erhalt von Stel-
len für PP und KJP bzw. für eine Be-
grenzung des für diesen Bereich schon
eingeläuteten Stellenabbaus. Dazu
werden AG und Vorstand nach bisher
wenig erfolgreichen Initiativen bei der
(früheren) Landesregierung und dem
zuständigen Ministerium politisch wei-
ter aktiv werden und gegebenenfalls
auch öffentlichkeitswirksam auftreten
müssen.

(5) Mit der Einführung der neuen Be-
rufsgruppen und dem damit verbun-
denen Ausweis ihrer Kompetenz und
Zuständigkeit ist der Anspruch verbun-
den, nun auch gleichberechtigt mit
entsprechend qualifizierten Ärzten Lei-
tungsfunktionen in psychotherapeu-
tischen Abteilungen klinischer Ein-
richtungen zu übernehmen. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass im Be-
reich der Landeskrankenhäuser und
der psychiatrischen Abteilungen an All-
gemeinkrankenhäusern Stellen einge-
richtet werden für leitende Psycho-
logen, die die Approbation zum PP
(bzw. KJP) haben müssen. Gegen-
wärtig läuft beim niedersächsischen
Sozialministerium eine Anfrage, ob
und wo es in Einrichtungen in öffent-
licher Trägerschaft bereits solche Stel-
len gibt.

Die PKN lässt gegenwärtig durch ei-
nen mit Gesetzgebungsverfahren ver-
trauten Juristen klären, ob und wo die-
sem Anspruch eventuell gesetzliche
Hürden im Wege stehen. Vorschläge
für Ergänzungen und Erweiterungen
gesetzlicher Formulierungen – etwa
im Maßregelvollzugsgesetz oder im
Krankenhausgesetz –, die diesen An-
spruch berücksichtigen, liegen bereits
vor und werden mit dem zuständigen
Ministerium erörtert.

(6) Die Pläne öffentlicher Träger, die
ihnen unterstehenden Klinischen Ein-
richtungen zu privatisieren, müssen
von den Kammern kritisch begleitet
werden.

(7) Aus dem Auftrag des Kammerge-
setzes, an der ausreichenden psycho-
therapeutischen Versorgung mitzuwir-
ken, ist die Berechtigung und Notwen-
digkeit abzuleiten, sich um die Frage
des psychotherapeutischen Nach-
wuchses zu kümmern. So ist im Blick
zu behalten, ob die Zahl der nach-
rückenden Kolleginnen und Kollegen
ausreicht, die in absehbarer Zeit frei
werdenden Vertragspsychotherapeu-

tensitze und Arbeitsplätze für PP und
KJP in klinischen Einrichtungen zu be-
setzen (die AG Angestellte/Beamte in
der PKN plant eine entsprechende Er-
hebung bei den Ausbildungsinstitu-
ten); als besonders dringend haben
wir erkannt (und sind dementspre-
chend initiativ geworden), dass wir uns
um die – vom PsychThG nicht vorge-
sehene – Entlohnung im Psychiatri-
schen Jahr kümmern müssen. Die Tat-
sache, dass die 3-jährige Ausbildung
im Unterscheid zur Weiterbildung der
Ärzte vom Ausbildungsteilnehmer fi-
nanziert werden muss und eine Mög-
lichkeit zu – eher bescheidenen – Ein-
nahmen nur bei den ambulanten Psy-
chotherapien im Rahmen der Ausbil-
dung besteht, erscheint uns als we-
sentliches Hindernis, sich auf eine sol-
che Ausbildung einzulassen.

Um unser Engagement für unsere zu-
künftigen Kolleginnen und Kollegen auf
eine noch sicherere Basis zu stellen, be-
mühen wir uns im Rahmen einer No-
vellierung des Heilkammergesetzes
darum, dass die Mitgliedschaft in der
niedersächsischen Psychotherapeu-
tenkammer bereits durch die Aufnah-
me der praktischen Tätigkeit im Psy-
chiatrischen Jahr begründet wird – der
uns vorliegende Novellierungsentwurf
sieht diese Änderung bereits vor.

(8) Dass PP und KJP in der Realität
von öffentlichen Arbeitgebern eben-
so wie bei den für Planungen im psy-
chosozialen und Gesundheitsbereich
verantwortlichen Ministerien nicht
vorkommen, hat uns veranlasst, unse-
re juristische Beraterin zu beauftragen,
konkrete Nichtberücksichtungen unse-
rer beiden Berufsgruppen ausfindig zu
machen und weitere ergänzende For-
mulierungen für Gesetze und Verord-
nungen in unserem Bundesland vor-
zuschlagen.

Selbst für die Verfolgung der Angestell-
ten- und Beamteninteressen auf Lan-
desebene ist eine länderübergreifende
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Anfragen zur Berufsordnung der PKN

In dieser Rubrik veröffentlicht die PKN
in lockerer Folge Anfragen von Mitglie-
dern zur Berufsordnung und Stellung-
nahmen der Mitglieder des Ausschus-
ses „Berufsordnung und Berufsethik“
der PKN. Die Mitglieder des Ausschus-
ses würden es begrüßen, wenn ihre
Kommentare auch andere Kammer-
mitglieder zu einem Gedankenaus-
tausch über die Auslegung der Paragra-
fen der Berufsordnung anregen wür-
den, z.B. auch in der Form eines Briefs
an die Geschäftsstelle der PKN oder
eines Leserbriefs an das „Psychothera-
peutenjournal“.

Hier eine erste kommentierte Anfrage:

Ein niedergelassener Psychologischer
Psychotherapeut bietet nebenberuf-
lich an einer Erwachsenenbildungs-
stätte Kurse zu psychologischen The-
men an. In der Praxis des Psychothe-
rapeuten liegen auch die Kurs-Pro-
gramme der Erwachsenenbildungs-
stätte aus, und gelegentlich melden
sich zu diesen Kursen auch Patienten
oder ehemalige Patienten des Psycho-
logischen Psychotherapeuten an. Das
Kammermitglied fragt an, ob es damit
gegen die Berufsordnung der PKN ver-
stoße.

Mitglieder des Ausschusses „Berufs-
ordnung und Berufsethik“ der PKN
kommentieren:

Berührt sein könnten folgende Para-
grafen der Berufsordnung (BO) der
PKN: §§ 12 (Abstinenz), 17 (Verhal-

ten gegenüber anderen Kammermit-
gliedern, Wettbewerb) und 27 (Öf-
fentliches Auftreten von Psychothera-
peuten) sowie § 28 (Psychotherapeu-
ten als Lehrende).

Die Einhaltung des § 27 (1) der BO
dürfte dem Anfragenden relativ leicht
fallen: „Sie haben darauf zu achten,
dass ihr öffentliches Auftreten als
Fachleute nicht mit der Ausübung
von Psychotherapie gleichgesetzt
wird.“

Auch die Einhaltung des § 17 (2) „In
Konkurrenz- und Wettbewerbssitua-
tionen sind sie zur Fairness verpflich-
tet.“ dürfte hier wohl zu gewährleisten
sein. Der Inhalt der Kursankündigung
dürfte dabei natürlich nicht wettbe-
werbswidrig sein. In der Vergangenheit
ist bei Ärzten tlw. schon das Auslegen
von Veröffentlichungen und Kurs-
Programmen als wettbewerbswidrige
Werbung interpretiert worden. Dieser
engen Auslegung können sich die Un-
terzeichner nicht anschließen. Sie ver-
mögen in dem Auslegen des Kurs-
heftes per se keinen Verstoß gegen
die BO zu erkennen. Anders wäre es,
wenn der Psychotherapeut seine Pa-
tienten zur Teilnahme an seinen Kur-
sen drängen würde.

Ein erhebliches Konfliktpotential sehen
die Mitglieder des Ausschusses vor
allem in der Pflicht der Psychothera-
peuten zur Abstinenz, vor allem bezüg-
lich § 12 (1), (2) und ganz besonders
in Bezug auf § 12 (4) der BO:

(1) Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten haben ihre Beziehun-
gen zu ihren Patientinnen und Patien-
ten professionell zu gestalten und die
besondere Verantwortung und ihren
besonderen Einfluss gegenüber ihren
Patientinnen und Patienten als Psy-
chotherapeutinnen und Psychothera-
peuten jederzeit angemessen zu be-
rücksichtigen.

(2) Sie dürfen die Vertrauensbezie-
hung zu Patientinnen und Patienten
nicht zur Befriedigung eigener Bedürf-
nisse oder Interessen ausnutzen oder
versuchen, aus den Kontakten Vortei-
le zu ziehen. Für ihre Arbeit steht ih-
nen ausschließlich das vereinbarte
Honorar zu.

(4) Sie sollen soziale oder andere au-
ßertherapeutische Kontakte zu Patien-
tinnen und Patienten gering halten
und so gestalten, dass sie die thera-
peutische Beziehung und die eigene
Unabhängigkeit möglichst wenig be-
einträchtigen.

Wenn das Kammermitglied dem Pati-
enten gleichzeitig als Psychotherapeut
und als Lehrer oder Dozent dem Pati-
enten gegenübertritt, sehen die Kom-
mentatoren ein erhebliches Potential
für Rollenkonfusion, welche die the-
rapeutische Beziehung und den Hei-
lungserfolg beeinträchtigen könnte.
Während einige Kommentatoren des-
halb für eine deutliche Trennung von
psychotherapeutischer und lehrender

Kooperation notwendig und lohnend:
Sie macht auf Probleme und Lösungs-
möglichkeiten aufmerksam, sie liefert
Argumente und gibt Anregungen. Für
zentrale Themen dieser Gruppe inner-
halb unserer Mitgliedschaft ist die Ko-
operation und Bündelung auf Bundes-
ebene unverzichtbar, weil diese The-

men mit bundesweit geltenden Rege-
lungen verbunden sind. Deshalb hat-
te sich schon im Vorfeld der BPtK-
Gründung eine AG der Landeskam-
mern gebildet und das Aufgabenfeld
abgesteckt; es ist zu hoffen und zu er-
warten, dass nun nach Gründung der
BPtK ein aktiver und durchsetzungs-

fähiger Ausschuss sich der hier be-
schriebenen Aufgaben annimmt – und
dass eine starke BPtK in der Lage ist,
für die angestellten und beamteten PP
und KJP angemessene Verbesserun-
gen zu erreichen.
Hans-Joachim Schwartz,
Richard Winter



Niedersachsen

2413/2003

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Tätigkeit plädieren, sehen andere die
Möglichkeit einer sinnvollen Ergänzung
der Psychotherapie (z. B. durch zusätz-
liche Kursangebote im präventiven
Bereich wie Vermittlung von Entspan-
nungsverfahren). In jedem Fall sollte
eine solche Kombination sorgfältig auf

ihre Auswirkungen auf den therapeu-
tischen Prozeß reflektiert und doku-
mentiert werden. In Analogie zu § 28
(3) der BO sehen die Unterzeichner
eine Doppelrolle Psychotherapeut/
Lehrender dann als nicht zulässig an,
wenn mit der Dozentenrolle bewer-

tende/zensierende oder gar disziplina-
rische Funktionen verbunden sind.

Hans-Jürgen Barthe, Inge Berns,
Gerlinde Büren-Lützenkirchen, Gaby
Derichs, Frauke Werther, Eckhard
Winter

Entwicklung des PVW, Psychotherapeutenjournal 3/2003

Viele positive Reaktionen und Anfra-
gen aus ganz Deutschland gab es auf
den Artikel im Psychotherapeutenjour-
nal 1/2003 mit dem Titel „Psychothe-
rapeutenversorgungswerk (PVW) ge-
gründet. Gute Gründe, sich mit der
eigenen Altersversorgung zu beschäf-
tigen“.

Der 7-köpfige Verwaltungsrat des PVW
tagte etwa einmal im Quartal.

Das PVW informierte am 14.5. auf ei-
ner Expertentagung Kolleginnen und
Kollegen in Düsseldorf und nahm am
26.6. an einer Mitgliederversammlung
der Psychotherapeutenkammer Ham-
burg teil.

Am 17. Juni endete die Erklärungsfrist
für die PKN-Mitglieder. Ein rechtzeiti-
ger schriftlicher Hinweis auf diese Aus-
schlussfrist erhöhte die Akzeptanz des
PVW.

Am 27.6.2003 hatte das PVW 417 Mit-
glieder; angesichts eines hohen Anteils
von Angestellten und Beamten unter
den PKN-Mitgliedern ein gutes Ergeb-
nis. 308 Mitglieder haben sich für die
Zahlung von Beiträgen entschieden,
die sich an der Beitragsbemessungs-
grenze in der GRV orientieren. 100
Mitglieder haben sich für die Zahlung
einkommensbezogener Beiträge ent-
schieden. Bei den restlichen Mitglie-
dern war die Beitragshöhe zum Stich-
tag noch ungeklärt. Trotz der allgemein
gesunkenen Zinsen konnte der güns-
tige Zinssatz für die Kapitalanlage des
PVW gehalten werden.

Am Staatsvertrag zwischen Bremen
und Niedersachsen, der den Anschluss
der Bremer Kolleginnen und Kollegen
zum PVW ermöglicht, wird mit Hoch-
druck gearbeitet. Herr von Ritter vom
Niedersächsischen Wirtschaftsministe-
rium hält es für sehr wohl möglich,
dass dieser Vertrag noch in diesem
Jahr geschlossen wird. Damit bekom-
men die Bremer Kolleginnen und Kol-
legen die Möglichkeit, noch für das
ganze Jahr 2003 rückwirkend Beiträ-
ge zu entrichten.

Das Niedersächsische
Heilkammergesetz (HKG)
erfährt in diesem Jahr eine
Novellierung. U.a. wird
§ 12 HKG im Hinblick auf
eine „Teilrechtsfähigkeit“
für den versorgungsrecht-
lichen Bereich angepasst.
PKN und PVW haben ent-
sprechende Eingaben an
das Niedersächsische So-
zialministerium gemacht.
Erlangt der vorgelegte Ent-
wurf Gesetzeskraft, woran
nicht gezweifelt werden
sollte, wird das PVW recht-
lich deutlich unabhängiger
von der PKN und damit
noch attraktiver für einen
Anschluss anderer Psy-
chotherapeutenkammern
bzw. derer Versorgungs-
werke an das PVW.

W. Köthke
(Vorsitzender des Verwal-
tungsrats des PVW)

Geschäftsstelle

Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
info@pk-nds.de
wwwpk-nds.de
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Expertentagung „Errichtung eines Versorgungswerkes für die Psycho-
therapeutenkammer NRW“ am 14. Mai 2003 stellt Weichen

alterung der Gesellschaft hinweist und
bei vielen Mitgliedern der Psychothera-

peutenkammer die Absi-
cherung gegen das Risiko
Berufsunfähigkeit und für
das Alter nicht ausreicht.

In seinem Grundsatzreferat
„Grundlagen und Wesen
der berufsständischen Ver-
sorgung“ beschäftigte sich
Rechtsanwalt Dr. jur. Ulrich
Kirchhoff mit der Entwick-
lung und den Strukturen
der Versorgungswerke in
Deutschland.

Der Referent betonte, dass die Ver-
sorgungswerke Sondersysteme der
Pflichtversorgung sind, da sie kraft
des landesgesetzlichen Versorgungs-
auftrages ausschließlich die Angehö-
rigen bestimmter Berufsgruppen, die-
se jedoch grundsätzlich in jeder Form
der Berufsausübung (in selbstständi-
ger und in unselbstständiger Tätigkeit),
zu versorgen haben.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke erfüllen ihre Aufgabe in echter
Selbstverwaltung. Gewählte Dele-
gierte der Mitglieder beschließen über
das Mitgliedschafts-, Beitrags- und
Leistungsrecht. Das demokratische
Prinzip ist hiermit verwirklicht.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke sind eigenfinanziert. Sie erhal-

Eingeladen hatte der Vorstand zu die-
ser Tagung Fachleute anderer Versor-
gungswerke, juristische Fachberater,
die Mitglieder des Finanzausschusses,
die Fraktionsvorsitzenden in der Kam-
merversammlung und die Mitglieder
der Vorstandskommission „Versor-
gungswerk“. Die Absicht war, einen
fachlichen Diskurs über die Errichtung
eines Versorgungswerkes zu führen.
Als Arbeitsgrundlage diente ein Sat-
zungsentwurf, der vom Vorstand ver-
abschiedet worden war.

Die Präsidentin, Frau Monika Konitzer,
stellte bei ihrer Begrüßung fest, dass
die berufsständische Altersvorsorge
die Gründung eines Versorgungswer-
kes sinnvoll macht, weil der Gesetzge-
ber die so genannte Eck-Rente auf 67
Prozent festgesetzt hat, die Alterspy-
ramide in Deutschland auf eine Über-

Teilnehmer der Expertentagung Versorgungswerk

Dr. jur. Ulrich Kirchhoff
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ten keine Staatszuschüsse, sondern
erfüllen ihren Versorgungsauftrag in Ei-
geninitiative mit eigenen Mitteln.

Von der privaten Lebensversicherung
unterscheiden sich die berufsstän-
dischen Versorgungswerke dadurch,
dass die Versorgungsverhältnisse nicht
durch Vertragsabschluss entstehen
und auch nicht privatrechtlicher Natur
sind. Die Versorgungsverhältnisse
entstehen vielmehr kraft Gesetzes.
Die Rechtsbeziehungen zwischen den
berufsständischen Versorgungswerken
und ihren Mitgliedern sind öffentlich-
rechtlicher Natur; sie üben demgemäß
im Rahmen ihres Versorgungsauftra-
ges Hoheitsgewalt aus.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke beschränken sich auf das Kern-
geschäft. Sie gewähren Altersrenten,
Hinterbliebenenrenten, Berufsunfähig-
keitsrenten und finanzieren als Ermes-
sensleistungen Rehabilitationsmaß-
nahmen.

In der anschließenden Diskussion ver-
ständigten sich die Teilnehmer über
Organisationsstruktur, Mitgliedschaft,

Beiträge, Leistungen, Finanzierungs-
konzept und Übergangsbestimmun-
gen für die Gründungsmitglieder des
Psychotherapeutenversorgungswerkes
(PT-VW). Diese Rahmenbedingungen
sollen jetzt in der Satzung des PT-VW
verankert werden.

Herr Köthke, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates des Psychotherapeutenver-
sorgungswerks in Niedersachsen, und
die Geschäftsführerin Frau Sieker be-
richteten anschaulich über ihre Erfah-
rungen und Erkenntnisse bei dem Auf-
bau des Versorgungswerkes in Nie-
dersachsen. Dieser, für beide Seiten

fruchtbare Erfahrungsaustausch, soll
fortgesetzt werden.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen
der Präsentationen bestehender Ver-
sorgungswerke und Vermögensverwal-
tungen, die als mögliche Geschäfts-
partner der Kammer in Frage kommen.

Die Teilnehmer sprachen sich mehr-
heitlich für eine Kooperation mit dem
Versorgungswerk der Steuerberater in
NRW aus. Grundlage hierfür ist ein Ge-
schäftsbesorgungsvertrag zwischen der
PT-Kammer und dem Versorgungswerk
der Steuerberater. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür ist die Angleichung
der Satzung beider Versorgungswerke.
Die Überarbeitung des Satzungsent-
wurfes der PT-Kammer soll bereits in
den nächsten Tagen erfolgen. Ein wei-
teres wichtiges Ergebnis waren die
Qualitätsmerkmale.

Am Ende der Veranstaltung versicherte
die Präsidentin Monika Konitzer, dass die
Errichtung eines PT-Versorgungswerkes
in NRW für den Vorstand hohe Priorität
besitzt. Sie dankte den Referenten und
Experten für ihre Teilnahme.

Die psychotherapeutische Versorgungslage für Kinder und Jugendliche ist in
NRW prekär!
Im Rahmen eines Kooperationsge-
sprächs am 18. Juni 2003 im Minis-
terium für Gesundheit, Soziales, Frau-
en und Familie des Landes NRW mit
Herrn MD Klaus Bösche, Leiter der Ab-

teilung Gesundheit, hat der Vorstand
der PTK-NRW vorgetragen, dass die
psychotherapeutische Versorgungsla-
ge für Kinder und Jugendliche unter
immer knapper werdenden Finanzen

bedrohlich ist. Wenn im Jahre 2004,
wie wiederholt in der Presse angekün-
digt, die Zuschüsse für die Beratungs-
stellen noch einmal gekürzt werden
sollten, bedeute dies für viele Bera-

Qualitätsmerkmale des Arbeitsstils

■ Professionelle Verwaltung ab Gründung
■ Kompetente Beratung der Gremien ab Gründung
■ Zügige Abwicklung des Gründungs- und Ersterfassungsverfahrens
■ Kompetente Betreuung und Beratung der Mitglieder in Ortsnähe

durch erfahrene Mitarbeiter
■ Synergieeffekte durch Verwaltung mehrerer Versorgungswerke
■ Kostenreduzierung durch Verteilung auf mehr Mitglieder
■ Erhalt der Souveränität des eigenen Versorgungswerkes
■ Möglichkeiten der gemeinsamen Vermögensanlage mit anderen Versor-

gungswerken
■ Effektive Mitgliederverwaltung
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tungsstellen spürbare psychosoziale
und psychotherapeutische Leistungs-
einschränkungen bis hin zu Stellen-
schließungen, denn die Kommunen
sind finanziell außerstande, die Mehr-
belastung durch Wegfall der Landes-
zuschüsse aufzufangen. Herr Bösche
zeigte großes Verständnis für eine Ver-
besserung und weitere Förderung der
psychotherapeutischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen, u. a. auch
vor dem Hintergrund der Fakten und
Ergebnisse der Stellungnahme des
Ausschusses Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie der Kammerver-
sammlung.

Die laufenden Haushaltsberatungen für
2004 und die insgesamt angespannte
Haushaltslage lassen es nicht zu, so Herr
Bösche, sich gegenwärtig zur weiteren
finanziellen Entwicklung im Bereich Ge-
sundheit und Jugendhilfe zu äußern. Der
Vorstand des PTK-NRW wird diese Ent-
wicklung beobachten, um sich recht-
zeitig wieder zu Wort zu melden.

Weitere Themen des Gesprächs wa-
ren die Defizite in der ambulanten Ver-
sorgung mit neuropsychologischer Be-
handlung, die Darstellung der Positi-
on der PTK-NRW zur Anerkennung der
Gesprächspsychotherapie als vertief-

tes Verfahren für die Ausbildung zum
PP und zum KJP, die aktuellen Proble-
me bei der Finanzierung der im Rah-
men der Ausbildung durchzuführen-
den Therapien, die Situation der Psycho-
therapie in der stationären Versorgung
und last but not least die Positionen der
Psychotherapeuten zur Gesundheitsre-
form (siehe auch: www.bptk.de).

Von der Kammer nahmen an diesem
Gespräch seitens des Vorstands Mo-
nika Konitzer, Dr. Heribert Joisten, Dr.
Wolfgang Groeger, K. W. Hofmann so-
wie der Geschäftsführer Rechtsanwalt
Thorsten Freikamp teil.

Qualitätszirkel „Psychotherapie“ diskutiert die Auswirkungen des GMG

In einer Informationsveranstaltung des
„Qualitätszirkel Psychotherapie“ Mön-
chengladbach/Rheydt referierte der Vi-
zepräsident der Psychotherapeuten-
kammer NRW, Dr. Heribert Joisten, am
18.06.2003 das am gleichen Tage im
Deutschen Bundestag eingebrachte
Gesundheitssystemmodernisierungs-
gesetz (GMG). Mit den mehr als fünf-

zig anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen diskutierte er die zahlreichen,
zum Teil sehr besorgten Fragen zu den
möglichen Auswirkungen des GMG
auf die ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung und auf die zukünfti-
ge Berufsausübung in der freiberufli-
chen Niederlassung.

Die Psychotherapeutenkammer NRW
wird auch zukünftig – nach Möglich-
keit auf Einladung regionaler Arbeits-
kreise – aktuelle gesundheitspolitische
Fragen und spezielle Themen psycho-
therapeutischer Versorgung unmittel-
bar mit den Kammermitgliedern vor
Ort diskutieren.

Gewalt gegen Frauen: Eine interdisziplinäre Herausforderung für das
Gesundheitswesen

Unter diesem Thema stand eine öf-
fentliche Tagung, die von der Enquête-
kommission „Zukunft einer frauenge-
rechten Gesundheitsversorgung in
NRW“ des Landtags am 19.5.2003 ver-
anstaltet wurde.

Hauptanliegen der Tagung war es, Da-
ten zu den gesundheitlichen Folgen
von Gewalt gegen Frauen zusammen-
zutragen und Möglichkeiten der Ver-
besserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung von betroffenen Frauen auf-
zuzeigen. Zur Tagung waren Vertrete-
rInnen der Frauenhäuser, Frauenbera-
tungsstellen und Frauenprojekte, Orga-
nisationen der Betroffenen sowie des
Gesundheitswesens (Gesundheitsbe-
rufe, Krankenkassen, Rentenversiche-

rungsträger, Kassenärztliche Vereini-
gungen etc.), auch die Psychothera-
peutenkammer NRW, eingeladen.

Diskutiert wurde auf der Grundlage
eines Gutachtens von Prof. Dr. Carol
Hagemann-White, Bereich Frauenfor-
schung der Universität Osnabrück, in
dem die Versorgungslage für gewalt-
betroffene Frauen untersucht wurde.

Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass in keinem Bereich von Ge-
sundheitsproblemen Gewalt als Vor-
geschichte auszuschließen ist. Schät-
zungsweise haben über 20% aller
Frauen geschlechtsbezogene Gewalt in
einer Ausprägung erlitten, die ihre Ge-
sundheit beeinträchtigt. Somit müssten

alle Fachrichtungen der gesundheitli-
chen Versorgung befähigt werden, an-
gemessen damit umzugehen. Selbst
bei vergleichsweise leicht zu erken-
nenden typischen Körperverletzungen
nach Misshandlungen wird der Zusam-
menhang zur häuslichen Gewalt nicht
immer hergestellt. Noch seltener in
Beziehung gebracht werden nach Auf-
fassung der Gutachterin längerfristige
und anhaltende Symptome, die bei
allen Gewaltformen (sexuelle Gewalt
gegen Kinder, Vergewaltigung und Miss-
handlungen durch den Partner) ge-
häuft auftreten. Genannt werden hier
Angst und Schlafstörungen, Depressi-
onen, Beziehungs- und Sexualitätsstö-
rungen, ein posttraumatisches Belas-
tungssyndrom, Depressionen, Suizid
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und Suchtgefährdung sowie chroni-
sche Schmerzen.

Konstatiert wurde eine erhebliche Un-
ter- und Fehlversorgung von betrof-
fenen Frauen im medizinischen, aber
auch im psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Bereich. Gewünscht
wurde eine Erleichterung des Zu-
gangs betroffener Frauen zu stationä-
rer und ambulanter Psychotherapie,
insbesondere die Verringerung der
Wartezeiten und die Zulassung von
mehr Psychotherapeutinnen mit spe-

ziellen Qualifikationen in der Behand-
lung von Patientinnen mit (sexueller)
Gewalterfahrung. Die Vertreterin der
Psychotherapeutenkammer, Monika
Konitzer, wies auf die Komplexität der
mit dem Erleben von (sexueller) Ge-
walt verbundenen psychischen Er-
krankungen hin, die eine individuel-
le, gründliche psychotherapeutische
Diagnostik und eine individuell ange-
passte Behandlung durch qualifizier-
te PsychotherapeutInnen erforderlich
machen. Die Zulassung von qualifi-
zierten PsychotherapeutInnen zur

vertragspsychotherapeutischen Ver-
sorgung scheitere aber zurzeit an den
gesetzlichen Vorgaben zur Bedarfs-
planung.

Erfreulich war die bei der Tagung zu
spürende große Bereitschaft aller Be-
teiligten, sich stärker als bisher mit der
Thematik auseinanderzusetzen und
vor allem regional eine bessere ge-
genseitige Information und Ver-
netzung zwischen den verschiedenen
Berufen und Hilfsangeboten zu errei-
chen.

Psychische Situation von Migrantinnen

Ebenfalls im Rahmen der Arbeit der
Enquêtekommission des Landtags
„Zukunft einer frauengerechten Ge-
sundheitsversorgung in NRW“  fand am
2. Juni 2003 eine Anhörung zum The-
ma „Psychische, psychosoziale und
psychosomatische Gesundheit von Mi-
grantinnen“ statt. Die Psychotherapeu-
tenkammer NRW war bei dieser Anhö-
rung durch Gabriele Krämer und Sibel
Koray, die beide langjährige Erfahrung
in der Arbeit mit Migrantinnen haben,
vertreten.

Fazit der Anhörung: Das Gesundheits-
system ist bisher auf die spezifischen
Bedürfnisse von Migrantinnen kaum
eingestellt, es existieren bisher kaum
Daten und wenig spezifische Betreu-
ungs- und Behandlungsangebote,
auch die zugrunde liegenden Konzep-
te sind unterschiedlich. Einhellig wur-
de eine Verbesserung der Forschung
und der Versorgung gefordert.

PsychotherapeutInnen, die Migrantin-
nen behandeln, müssen in der Diag-

nostik, Behandlung und Beziehungsge-
staltung die spezifische biographische,
kulturelle, sozialpolitische und rechtliche
Situation der Frauen berücksichtigen,
was häufig Modifikationen des psycho-
therapeutischen Vorgehens erfordert.

Informationen und Erfahrungen da-
zu können Interessierte beim Landes-
psychotherapeutentag im Workshop
„Zwischen Welten und Kulturen: Frau-
en nach traumatischen Erfahrungen“
diskutieren.

Brustzentren: Konzept zur psychoonkologischen Versorgung wird entwickelt

Wie im letzten Psychotherapeuten-
journal berichtet, arbeitet in Nordrhein-
Westfalen die Konzertierte Aktion ge-
gen Brustkrebs, in der u. a. Fachge-
sellschaften, Ärztekammern, Psycho-
therapeutenkammer, Kassenärztliche
Vereinigungen, Krankenkassen, Ren-
tenversicherungsträger, Krankenhaus-
träger, Vertreterinnen der Selbsthil-
fegruppen und der Landesregierung
vertreten sind, an einer Verbesserung
der medizinischen und psychosozia-
len Versorgung von Patientinnen mit
Brustkrebs. Noch bis zum Ende die-
ses Jahres sollen die ersten Brustzen-
tren, die eine qualitätsgesicherte Be-
handlung für Brustkrebspatientinnen
anbieten sollen, vom Land anerkannt
werden.

TeilnehmerInnen der Fortbildung „Psychoonkologische Basiskompetenzen – Brust-

krebs“
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Unter Federführung der Psychothe-
rapeutenkammer arbeiten die Betei-
ligten zurzeit am Konzept eines psy-
choonkologischen Screenings, das je
nach individueller Situation eine ge-
zielte Empfehlung/Zuweisung zu
psychosoz ia len/psychoonkolo-
g ischen/psychotherapeutischen
Versorgungsangeboten implizieren
soll.

Im Rahmen eines Brustzentrums soll ei-
ne systematische Kooperation auch mit
niedergelassenen Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten erfolgen,
um eine bedarfsgerechte psychosozia-
le und psychotherapeutische Betreuung
der Patientinnen sicherzustellen.

Zur Vorbereitung solcher Kooperatio-
nen haben sich in einigen Regionen

bereits Kolleginnen und Kollegen als
regionale Ansprechpartner für den kol-
legialen Austausch zur Verfügung ge-
stellt (nähere Informationen finden Sie
unter www.ptk-nrw.de bzw. können Sie
von der Geschäftsstelle erhalten).

Eine ausführliche Darstellung des Ver-
sorgungskonzepts wird im nächsten
Psychotherapeutenjournal erfolgen.

PTK-NRW und Koordinationsstelle Frauen und Gesundheit NRW vereinbaren
Zusammenarbeit

Am 2.6. fand ein Gespräch zwischen
Frau Klärs und Frau Dr. Weber von der
Koordinationsstelle Frauen und Ge-
sundheit des Landes NRW und der Prä-
sidentin der PTK NRW, Frau Konitzer,
statt. Informiert wurde beiderseits über
die jeweiligen Aktivitäten hinsichtlich
der Berücksichtigung spezifischer Pro-
bleme der psychischen Gesundheit

und psychosozialen und psychothera-
peutischen Versorgung von Frauen.
Aufgabe der Koordinationsstelle ist ins-
besondere der Aufbau eines landes-
weiten Informationsnetzwerks zur Ge-
sundheit von Frauen, die Fachberatung
sowie die Integration der geschlech-
terdifferenzierten Betrachtungsweise
in das reguläre Gesundheitssystem.

Ein thematischer Arbeitsschwerpunkt
ist zurzeit das Thema Gewalt gegen
Frauen.

Vereinbart wurde eine regelmäßige
gegenseitige Information und Zu-
sammenarbeit zwischen Psycho-
therapeutenkammer und Koordina-
tionsstelle.

Psychotherapie-Ausbildungsplätze und Anzahl erwarteter Absolventen:
Eine Erhebung der PTK-NRW

Die zukünftige Entwicklung eines Be-
rufsstandes und der Bedarf an nach-
wachsenden KollegInnen wären kaum
verlässlich abschätzbar, ohne über
Kennwerte der Ausbildungssituation
zu verfügen. Deshalb wurden von der
Psychotherapeutenkammer NRW in
einer Umfrage genauere Daten zur re-
alen Belegungssituation der geneh-
migten Psychotherapie-Ausbildungs-
plätze erhoben. Befragt wurden alle
staatlich anerkannten Ausbildungsin-
stitute in NRW, die nach der APrV die
nachkommenden Generationen der
PP und KJP derzeit ausbilden. Die Er-
gebnisse sollen im Hinblick auf die Zu-
kunft unserer Berufstände einen Beitrag
zur gesundheitspolitischen Diskussion
leisten, um die Schwierigkeiten und
Hemmnisse in der Ausbildung zu be-
nennen und die sich abzeichnenden

Nachwuchssorgen auf der Grundlage
aktueller Daten darstellen zu können.

Alle 23 anerkannten NRW-Ausbil-
dungsinstitute wurden mit Hilfe eines
Tabellenvordrucks um Auskunft gebe-
ten, wie viele Ausbildungsplätze für
PP und KJP am Stichtag 01.06.2003
im jeweiligen Vertiefungsgebiet in der
Ausbildungsstätte auch real belegt wa-
ren. Zudem wurden das Lebensalter
der Kandidaten erfasst und das Jahr,
wann die zukünftig Approbierten vor-
aussichtlich in das Berufsleben eintre-
ten werden. Die Anzahl zugelassener
Ausbildungsplätze im jeweiligen Beruf
und Vertiefungsgebiet wurde aus den
amtlichen Listen entnommen.

Ergebnisse

Die Kooperation der Institute war vor-
bildlich, so dass die Umfrage in kurzer
Zeit zu Ergebnissen führte. Von den
insgesamt 18 Instituten zur Ausbildung
in PP stellten alle ihre Zahlen zur Verfü-
gung. Aus dem KJP-Bereich mit ins-
gesamt 8 anerkannten Instituten bzw.
Abteilungen konnten von 7 Einrichtun-
gen Angaben verwertet werden.

Die folgenden Tabellen fassen die
Hauptergebnisse zusammen:

Vertiefungsgebiet N Institute

Verhaltenstherapie (VT) 13

Tiefenpsychologisch fundiert,
Analyt. PT (TP und/oder AP)

  9

VT, TP und AP   1

Tabelle 1: Anzahl der Institute nach Ver-

tiefungsgebiet
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Resumee

Die weitaus meisten Ausbildungskan-
didatInnen sind bereits über 30 Jahre
alt. Deutlich mehr KandidatInnen fin-
den sich im Vertiefungsgebiet Verhal-
tenstherapie. Die Anzahl der erwarte-
ten Abschlüsse in beiden Berufen (PP,
KJP) scheint in den nächsten drei Jah-
ren zuzunehmen. Gegenüber den aus
Alters- und Krankheitsgründen frei wer-
denden Stellen für PP und KJP wer-
den aber erst in den Jahren 2005 und
danach annähernd soviel Abschlüsse
vorhanden sein, um in NRW – berech-
net nach der Formel von Schulte &
Lauterbach (2002) – den gegenwär-
tigen Bestand an PsychotherapeutIn-
nen mit einem Bedarf von 196 PP und
55 KJP jährlich zu erhalten.

Tabelle 3: Anzahl voraussichtlicher Be-

rufsabschlüsse

Ausbildung als: PP KJP

unter 30 Jahren 197 54

von 31 – 50 Jahren 538 159

über 50 Jahre   23     3

Tabelle 4: Altersverteilung der Ausbil-

dungskandidatInnen nach Beruf

VT TP/AP Ges

PP 602 157 759

KJP 157   59 216

Tabelle 5: Anzahl der Ausbildungskan-

didatInnen in den beiden Vertiefungs-

gebieten VT und TP/AP am 1.6.03 nach

Beruf

Ausbildung als: PP KJP

im Jahr 2003 29  6

im Jahr 2004 15  4

im Jahr 2005 28  4

im Jahr 2006 18 21

später 67 24

Tabelle 7: Anzahl der Abschlüsse in der

TP/AP Ausbildung nach Beruf

Ausbildung als: PP KJP

im Jahr 2003   94   0

im Jahr 2004 102 41

im Jahr 2005 158 56

im Jahr 2006 203 43

später   58 17

Tabelle 6: Anzahl der Abschlüsse in der

VT Ausbildung nach Beruf

Beratung am Telefon

Beratung durch den Rechtsan-
walt
jeweils mittwochs
von 14.00-15.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 0

Mitgliederberatung durch den
Vorstand
Mo: 12.30-13.30 Uhr;

17.30-18.30 Uhr
Di: 12.30-13.30 Uhr;

18.30-19.30 Uhr
Fr: 11.00-12.00 Uhr;

12.30-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 27

Sprechstunde der Präsidentin
Mo: 12.00-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 0

Beratung von Angestellten für
Angestellte:
Mi: 13.00-14.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 0

Tabelle 2: Gesamtzahl aller Ausbildungs-

kandidatInnen und genehmigte Ausbil-

dungsplätze am 1. 6. 2003 (über alle

Semester und Verfahren) nach Beruf

(angestrebte Approbation)

Literatur

Schulte, D., Lauterbach, W. (2002)
Neue Therapeuten braucht das Land!
Psychotherapeutische Praxis, 3, 108-
110.

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel 0211/ 52 28 47-0
Fax 0211/ 52 28 47-15
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

PP KJP

im Jahr 2003 123  6

im Jahr 2004 117 45

im Jahr 2005 186 60

im Jahr 2006 221 64

später 125 41

Bem.: Die Anzahl erwarteter PP-Abschlüsse ist
höher als die der gemeldeten Ausbildungs-
kandidatInnen, da ein Institut seine Arbeit erst
nach dem Stichtag aufnehmen wird.

Beruf Kandidaten genehmigte
Plätze/Jahr

PP 758 280

KJP 216  80

Bem.: von allen Instituten wurde nur eine ange-
strebte Doppel-Approbation benannt
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Sitzung der Vertreter-
versammlung

Die nächste Sitzung der Vertreterver-
sammlung findet am

Samstag, den 18. Oktober 2003,
10.00 Uhr
im Bürgerhaus Hechtsheim,
Am Heuergrund 6,
55129 Mainz-Hechtsheim

statt. Die Sitzung ist öffentlich. Der Vor-
stand lädt alle Mitglieder hierzu ein.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. die
Weiterbildungsordnung sowie die Be-
rufsordnung.

Bericht des Vorstandes

Länderrat

In der Satzung der Bundespsychothe-
rapeutenkammer ist neben der Bun-
desdelegiertenversammlung als drittes
Organ der Länderrat verankert. Dieser
besteht aus den Präsidentinnen/Prä-
sidenten der einzelnen Mitgliedskam-
mern und hat die Aufgabe,

■ den Vorstand der Bundespsycho-
therapeutenkammer in allen Ange-
legenheiten, die die Belange der
Psychotherapeutenkammern der
Länder betreffen, zu beraten,

■ die Koordination zwischen der Bun-
despsychotherapeutenkammer
und den Länderkammern zu för-
dern und

■ gemeinsame Initiativen der Länder-
kammern zu koordinieren.

Wir freuen uns, dass der Präsident un-
serer Kammer, Herr Kappauf, zum ers-
ten Vorsitzenden dieses Gremiums ge-

wählt wurde. Damit ist ihm als Reprä-
sentant einer der kleinen Kammern
eine wichtige Rolle auf Bundesebene
übertragen worden, die er u. a. auch
dazu nutzen möchte, das Bewusstsein
für die Probleme der kleinen Kammern
auf Bundesebene zu schärfen.

Krankenhausplanung

Viele unserer angestellten Mitglieder
sind im stationären Bereich, sei es in
Akut-Krankenhäusern, Kliniken mit spe-
zialisierten Versorgungsaufträgen (z. B.
Schmerzzentren) oder Reha-Kliniken,
beschäftigt, die von der Krankenhaus-
planung des Landes direkt betroffen
sind. Bisher ist der Landeskranken-
hausplan nach den Bestimmungen
des Landeskrankenhausgesetzes (LKG)
durch den Krankenhausplanungsaus-
schuss erstellt worden, in dem unter
Federführung des Ministeriums für Ar-
beit, Soziales, Familie und Gesundheit
u. a. Vertreter der Kostenträger und der
stationären Leistungserbringer zusam-
menkommen. Wer beteiligt wird, ist im
LKG abschließend festgelegt. Dabei
hatte die Landesärztekammer die Auf-
gabe, die Interessen der Ärzte, auch
im niedergelassenen Bereich, zu ver-
treten. Der letzte Krankenhausplan ist
1997 in Kraft getreten und wird aktuell
überarbeitet. Wir konnten in intensiven
Gesprächen mit dem Ministerium ver-
deutlichen, dass die LPK ein berech-
tigtes Interesse hat, einbezogen zu
werden. Es wurde uns kurzfristig Ge-
legenheit gegeben, zu den einzelnen
Kapiteln des Landeskrankenhausplans
Stellung zu nehmen. Darüber hinaus
hat das Ministerium uns zugesichert,
dass wir an den Beratungen des Kran-
kenhausplanungsausschusses teilneh-
men können. Allerdings werden wir
noch kein Stimmrecht besitzen, da

hierfür die gesetzliche Grundlage noch
fehlt. Bei einer Änderung des LKG, die
noch in diesem Jahr in Angriff genom-
men werden soll, ist die Aufnahme
der LPK als Mitglied des Planungsaus-
schusses vorgesehen. Der Vorstand
bewertet dies als großen Erfolg, mit
dem die Stellung der Psychotherapie
und der Psychotherapeuten in einem
großen Bereich des Gesundheits-
wesens beeinflusst werden kann. Die
Stellungnahme der Kammer an das
Ministerium können Sie auf unserer
Homepage in vollem Wortlaut lesen.

Unfallversicherungsträger

Die Behandlung von Arbeitsunfallver-
letzten und Berufskranken ist durch
den Vertrag Ärzte/Unfallversicherungs-
träger, der zwischen dem Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung abgeschlossen
wurde, geregelt. Dieser Vertrag spricht
ausschließlich von Ärzten, und da im
Sozialgesetzbuch VII ebenfalls die Psy-
chologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten noch nicht explizit aufgenom-
men sind, sahen die UV-Träger die
psychotherapeutische Versorgung aus-
schließlich in der Hand der Ärzte. Die
Erfahrungen mit einem seit einiger Zeit
laufenden Modellverfahren, an dem
auch Psychologische Psychotherapeu-
ten beteiligt sind, hat die Landesver-
bände der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften dazu bewogen, auf unse-
re Forderungen einzugehen und Mög-
lichkeiten zu eruieren, speziell in Psy-
chotraumatologie ausgebildete Psy-
chotherapeuten in die bisherige Ver-
sorgungsstrukturen einzubeziehen.
Darüber hinaus sollen die Anforderun-
gen, die die UV-Träger an die Ausbil-
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dung unserer Mitglieder stellen, über-
prüft und einvernehmlich abgestimmt
werden. Darauf könnte dann die Ein-
führung einer Zusatzbezeichnung

„Psychotraumatologie“ basieren, die
unseren Mitgliedern die offizielle
Fachkunde bestätigen würde. Der in
Mainz ansässige Landesverband wird

diese Gespräche mit unserer Kammer
führen, und die Ergebnisse sollen
dann auf die Bundesebene getragen
werden.

Bericht über die Arbeit des Schlichtungsausschusses

Im Anschluss an den Bericht im Jour-
nal 0/2002 und die Veröffentlichung
der Schlichtungsordnung im Journal
01/2003 ist zunächst nachzutragen,
dass die Mitgliederzahl des Ausschus-
ses in der Vertreterversammlung im
Dezember 2002 erweitert wurde. Er-
klärtes Ziel war dabei, die Vorgabe von
§ 2 Abs. 1 der Schlichtungsordnung
(„Zusammensetzung“) zu erfüllen,
den Ausschuss „je nach dem geltend
gemachten Behandlungsfehler“ fall-
bezogen zu besetzen. Außerdem wa-
ren für den Verhinderungsfall Vertreter-
innen/Vertreter für die Ausschussmit-
glieder zu wählen. Dieser Prozess ist
noch nicht ganz abgeschlossen, weil
die Vertreterversammlung beschlos-
sen hat, dass sich die Kandidatinnen/
Kandidaten vor der Wahl persönlich in
der Vertreterversammlung vorstellen
müssen. Das hat aber die Arbeit des
Ausschusses nicht behindert.

Die Fallzahl hat sich anders entwickelt
als erwartet, nämlich wesentlich ge-
ringer.

Dabei spielt wie bei jeder Statistik eine
entscheidende Rolle, wie man zählt.
Wir zählen z. B. nur schriftliche oder
schriftlich bestätigte und nach der
Schlichtungsordnung zulässige (§ 7
„Ausschlussgründe“) Streitigkeiten;
keine anonymen.

Hinzu kommt, dass der Schlichtungs-
ausschuss in Rheinland-Pfalz auf
Grund einer Entscheidung des auf-
sichtführenden Ministeriums – jeden-
falls derzeit – nicht über Gebühren-
streitigkeiten entscheiden darf. Auch
für die Entscheidung von berufsord-
nungsrelevanten Fällen ist er nach der
Systematik des rheinland-pfälzischen

Heilberufsgesetzes nicht zuständig.
Wird die Fallzahl so bereinigt, blieben
für die ersten 12 Monate 6 Fälle von
ca. 25 schriftlichen, nicht anonymen
Beschwerden übrig. Daneben gab es
im Durchschnitt jeden Monat ein bis
zwei fernmündliche Beschwerden, die
in aller Regel durch Telefonkontakte
zwischen den Beteiligten auch münd-
lich und einvernehmlich erledigt wer-
den konnten.

Zur weiteren Begründung für die klei-
ne Zahl von Beschwerden über „feh-
lerhafte Behandlungen“ soll hier nicht
näher darauf eingegangen werden,
dass die Art der psychotherapeu-
tischen Behandlung, das besondere
Vertrauensverhältnis zwischen Thera-
peut und Patient und die Scheu, über
diese Dinge vor einem Ausschuss zu
sprechen – anders als im somatischen
Bereich – eine ganz erhebliche Rolle
spielen. Dies gilt aber unseres Erach-
tens für alle Bundesländer und ist kei-
ne Besonderheit für den rheinland-
pfälzischen Ausschuss.

Die geringe Zahl der Beschwerden hat
nach unserem Eindruck auch damit zu
tun, dass die Institution des Schlich-
tungsausschusses vielen Patienten
noch nicht genügend bekannt ist. Aus
diesem Grund hat die Kammer einen
Flyer entwickelt, der inzwischen mit
der freundlichen Unterstützung der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
an die rheinland-pfälzischen Verbrau-
cherberatungsstellen verteilt wurde.

Deutlich geworden ist unseres Er-
achtens auch: allein die Existenz des
Schlichtungsausschusses führt offen-
sichtlich „auf beiden Seiten“ zu dem
Bemühen, Streitigkeiten zwischen The-

rapeut und Patient im Vorfeld gütlich
beizulegen. Das belegen auch die
oben schon erwähnten mündlichen
Beschwerden, die – in der Regel nach
einigen Wochen – für erledigt erklärt
wurden.

Inhaltlich ging es bei den (zulässigen
und den nicht zulässigen) Beschwer-
den um folgende Punkte:

■ unrichtige Rechnungen
■ unrichtige Gutachten (bei familien-

rechtlichen Streitigkeiten)
■ unzureichende Dokumentation der

Behandlung
■ unzureichende Akteneinsicht
■ fehlendes oder verloren gegange-

nes Vertrauensverhältnis zwischen
Patient und Therapeut (und umge-
kehrt!)

■ Anwendung nicht wissenschaftli-
cher Methoden (Astrologie)

■ Verschlechterung des Leidens
durch die angewandte Therapie

Nur die letztgenannte Fallkategorie
kommt für die Zuständigkeit des rhein-
land-pfälzischen Schlichtungsausschus-
ses überhaupt in Frage.

Es wurde deutlich, dass die Zahl der Be-
schwerden mit abrechnungsrechtlichem
oder berufsrechtlichem Hintergrund zu-
nimmt. Für deren Erledigung ist nach
rheinland-pfälzischer Rechtslage der Vor-
stand zuständig. Es hat sich aber be-
währt, dass dieser sich hierbei des
Sachverstandes von Mitgliedern des
Schlichtungsausschusses bedient. Dies
gilt insbesondere für die Beschwerden,
die sowohl einen behaupteten Behand-
lungsfehler als auch einen behaupteten
Verstoß berufsordnungsrechtlichen In-
halts zum Gegenstand haben.
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Obwohl die Schlichtungsordnung auf
Grund der geschilderten Fallzahl noch
keine ernsthafte Bewährungsprobe zu
bestehen hatte, haben sich ihre Ver-
fahrensvorschriften als richtig und
nützlich erwiesen.

Ausblick: Es wird erwartet, dass die Zahl

der Beschwerden wegen „echter“ Be-
handlungsfehler eher langsam, die Zahl
anderer Beschwerden deutlich zuneh-
men wird. Wir wollen den Erlass weite-
rer Schlichtungsordnungen sorgsam be-
obachten und neue Lösungen mit uns-
rer vergleichen: nichts ist so gut, dass
es nicht verbessert werden könnte.

Zum Schluss auch von dieser Stelle
aus ein herzliches Dankeschön an die
Mitglieder des Schlichtungsausschus-
ses. Ohne deren entgegenkommen-
de und unkomplizierte Mitarbeit wä-
ren die an den Ausschuss herangetra-
genen Probleme nicht zu lösen.
Dr. jur. Günter Müller

Bericht aus dem Ausschuss für Berufsordnung und Ethik

Seine Mitglieder sind zur Zeit: Ilka
Burucker, PP aus Mainz mit einer Pri-
vatpraxis (Kostenerstattung u.a.) in In-
gelheim, und Siegbert Plischke, PP aus
Ludwigshafen, ein Kollege aus der am-
bulanten vertragspsychotherapeuti-
schen Versorgung.

Ein angestellt tätiger Kollege hat den
Ausschuss verlassen, so dass wir
Kandidatinnen und Kandidaten zur
Wahl eines ständigen und eines stell-
vertretenden Ausschussmitgliedes
suchen. Eine Bekanntmachung
durch den Vorstand finden Sie auf
diesen Regionalseiten. Aus Sicht des
Ausschusses appellieren wir insbe-
sondere an das Interesse der Kam-
mermitglieder aus dem vielfältigen
Spektrum der angestellt/beamtet
tätigen Kolleginnen und Kollegen.
Denn bei der Konzeption einer BO
geht es nicht lediglich um eine
(Mit)Vertretung von gruppenspezifi-
schen Belangen, sondern um eine
genaue Kenntnis der berufsrecht-
lichen Regelungserfordernisse.

Wir freuen uns auf eine Zusammenar-
beit mit den durch die Vertreterver-
sammlung zu wählenden neuen Aus-
schussmitgliedern in gewohnt intensi-
ver und konstruktiv-diskursiver Arbeits-
atmosphäre!

Am 15.06.2002 haben wir unsere Ar-
beit aufgenommen. Zunächst wurden
wir vom Vorstand mit anderweitigen
relevanten Aufgaben betraut, die nun
abgeschlossen werden konnten.

Im April, der ersten Ausschusssitzung
in diesem Jahr, haben wir uns ein ehr-
geiziges Ziel vorgenommen. In Abspra-
che mit dem Vorstand wollen wir zur
nächsten Vertreterversammlung am
18.10. einen BO-Entwurf zur Diskus-
sion und Abstimmung vorstellen.

Die Berufsordnung wird aus berufs-
rechtlicher und berufsethischer Sicht
Ihren Arbeitsalltag bestimmen und ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Außen-
darstellung des psychotherapeutischen
Berufsstandes leisten. Neben verbind-
lichen und orientierenden regulativen
Erfordernissen bietet sie unseres Er-
achtens die Chance zur Weiterentwick-
lung des fachlichen Selbstverständ-
nisses und der Tätigkeitsfelder Psycho-
logischer sowie Kinder- und Jugend-
lichen-Psychotherapie. Sie hat auch
(beruflich) identitätsstiftenden Charak-
ter. Diesen Aspekt wollen wir in einer
Vorrede besonders würdigen und ver-
suchen, das „Wesen der psychothera-
peutischen Beziehung“ über schulen-
spezifisch unterschiedliche theoreti-
sche Implikationen hinaus zu beschrei-
ben.

Für die Schlichtungskommission und
die Berufsgerichtsbarkeit sind die sat-
zungsgemäßen Ausführungen zu Ih-
ren Berufspflichten und Berufsrechten
entscheidungsrelevant. Daher wollen
wir so bald wie möglich einen hohen
Grad an rechtlicher Sicherheit für Sie
bei der Berufsausübung herstellen.

Eine wertvolle Unterstützung haben
wir durch die Entscheidung des Vor-

standes, Herrn Dr. jur. G. Müller für die
beratende Teilnahme an den Aus-
schusssitzungen zu gewinnen, erhal-
ten. Als Vorsitzender der Schlichtungs-
kommission kann er uns durch die
detaillierte Kenntnis von Streitfällen
den zwingenden Regelungsbedarf an-
schaulich vermitteln.

Die niedersächsische und Berliner BO
(PTJ 1/2003) wird uns weit mehr als
eine bloße Orientierungsgrundlage
sein. Die Erfahrungen in der Phase der
praktischen Evaluierung seit Inkrafttre-
ten zu Beginn dieses Jahres werden
in unserer konzeptionellen Diskussion
Orientierungsgrundlage sein, und die
Erfahrungen in der Phase der prakti-
schen Evaluierung seit Inkrafttreten zu
Beginn dieses Jahres werden in unse-
re konzeptionelle Diskussion einflie-
ßen. Die Landes-BO-Ausschüsse ste-
hen in einem kollegialen Austausch.
Das verkürzt manche heimische Dis-
kussion, kompensiert aber nicht die ei-
gene intensive Auseinandersetzung
mit der vielschichtigen Materie. Der
Komplexität versuchen wir selbstver-
ständlich durch eine Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen der
weiteren Arbeitsausschüsse in unse-
rer Kammer gerecht zu werden.

Schließlich wollen wir Sie vorsorglich
bereits jetzt auf einen Passus in § 21
des Heilberufsgesetzes hinweisen,
durch den Sie verpflichtet sind, sich
über die für Ihre Berufsausübung gel-
tenden Bestimmungen zu unterrichten.

Ilka Burucker
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Bericht aus dem Finanzausschuss

Der Finanzausschuss nahm schon im
letzten Jahr direkt nach der Wahl seiner
Mitglieder seine Tätigkeit auf. Die Funk-
tion des Finanzausschusses besteht in
der Beratung des Kammervorstands, der
Entwicklung von Vorschlägen und der
Empfehlung von Lösungen an die
Vertreterversammlung soweit der Haus-
halt der Kammer betroffen ist. Dazu
gehört im engeren Sinne neben der
Haushaltsplanung auch die Erarbeitung
von Vorschlägen für die Beitragsordnung,
aus der im wesentlichen die Einnahmen
der Kammer kalkuliert werden, und für
die Entschädigungsordnung, in der die
Ausgaben für Tätigkeiten in den Orga-
nen der Kammer geregelt werden.

Die Arbeit im Finanzausschuss begann
mit den Entwürfen für den Haushalt
des Jahres 2003. Auf Grund der soli-
den Vorarbeit des Finanzausschusses
des Gründungsausschusses war der
Haushalt 2002 finanziert. Es konnte
sogar zur Entlastung der Kammermit-
glieder auf die Umlage für die Grün-
dungsphase verzichtet werden.

Für den Haushalt 2003 waren wichtige
Entscheidungen mit langfristigen finan-
ziellen Konsequenzen zu treffen, die
vom Kammervorstand mit dem Finanz-
ausschuss diskutiert wurden. Es muss-
ten Büroräume angemietet und über die

Einrichtung, Ausstattung und Mitarbeiter-
stellen entschieden werden. Nach
teilweise recht kontroversen Diskussio-
nen kamen Vorstand und Finanzaus-
schuss zu praktikablen Lösungen. Obers-
tes Anliegen war, die Beiträge möglichst
stabil zu halten und gleichzeitig der Kam-
mer die notwendige Ausstattung für die
Erfüllung ihrer politischen Zielsetzungen
und der im wesentlichen vom Gesetz-
geber vorgegebenen Aufgaben zu ver-
schaffen. Dabei sollte auch berücksich-
tigt werden, dass die Psychotherapeu-
tenkammer in der Öffentlichkeit ein Aus-
hängeschild unseres Berufsstandes ist.
Alle für den Haushaltsplan relevanten
Einzelentscheidungen wurden ausführ-
lich diskutiert und auf ihre zukünftigen
finanziellen Auswirkungen überprüft.
Schwierig war, bei vielen Haushalts-
positionen den tatsächlichen Finanz-
bedarf zu schätzen, da oft auf keine Er-
fahrungswerte zurückgegriffen werden
konnte.

In der Diskussion über die Entschädi-
gungsordnung konnte der Finanzaus-
schuss den Vorstand überzeugen, der
Vertreterversammlung Einsparungen
vorzuschlagen, um die Ausgaben im
Haushaltsplan 2003 zu reduzieren.

Am Schwierigsten gestalteten sich die
Entwürfe zu einer Beitragsordnung. Bei

der Kalkulation der bei den jeweiligen
Entwürfen zu erwartenden Einnahmen
zeigten sich deutlich die Besonderhei-
ten von Rheinland-Pfalz. Die im Vergleich
zu anderen Bundesländern relativ we-
nigen Mitglieder unserer Kammer müs-
sen einen voll funktionierenden Kam-
merbetrieb finanzieren, was natürlich
Auswirkungen auf die Beitragshöhe hat.
Die vom Finanzausschuss vorgeschlage-
ne Beitragsstaffelung nach Einkommen
der Mitglieder wurde von der Mehrheit
der Vertreterversammlung abgelehnt,
zugunsten eines einheitlichen Beitrags-
satzes mit einer Härtefallregelung.

Da einige langfristige Entscheidungen
getroffen wurden, wird die Belastung
des Finanzausschusses etwas geringer,
so dass in der Zukunft vermutlich we-
niger Sitzungen anfallen. Bedanken
möchte ich mich an dieser Stelle bei
den Mitgliedern des Finanzausschus-
ses für ihr Engagement und beim Vor-
stand und der Geschäftsführung für
eine gute und konstruktive Zusam-
menarbeit. Es bleibt zu hoffen, dass
für die kommenden Haushaltsjahre
keine größeren Ausgabensteigerungen
anfallen, und dass damit die Beiträge
stabil bleiben können. Wir werden uns
für dieses Ziel einsetzen.

Manfred Kießling

Nachbesetzung von Ausschüssen
Der Ausschuss „Berufsordnung und
Ethik“ ist durch das Ausscheiden ei-
nes Mitgliedes nach zu besetzen. Der
Vorstand beabsichtigt, der Vertreter-
versammlung auch Stellvertreter für
die Mitglieder vorzuschlagen, um eine
kontinuierliche Arbeit in diesem wich-
tigen Ausschuss zu gewährleisten.

Ebenso sind für den Schlichtungsaus-
schuss noch Mitglieder und Stellver-
treter nach zu berufen.

Wir bitten deshalb alle an der Mitar-
beit in einem dieser Ausschüsse inte-

ressierten Mitglieder, sich mit einer kur-
zen Vorstellung zur Person, Aussa-
gen zu der bisherigen psychothera-
peutischen Tätigkeit und Angabe, für
welchen Ausschuss man kandidieren
möchte, schriftlich bis zum 10.10.2003
an den Vorstand zu wenden. Aufgeru-
fen sind vor allem angestellte/beamte-
te Mitglieder, auch aus dem KJHG-Be-
reich. Die Vertreterversammlung wird
auf der Grundlage der Bewerbungen
in der Sitzung am 18.10.2003 hierüber
abstimmen. Die Bewerber werden ge-
beten, sich in dieser Sitzung vorzustel-

len und für Fragen der Mitglieder der
Vertreterversammlung zur Verfügung
zu stehen.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di u Do 14.00 – 16.30 Uhr
Tel 06131 / 570-3813
Fax 06131 / 570-0663
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
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Leserbriefe

Leserzuschriften sind der Redaktion
willkommen. Bitte beachten Sie,
dass sie die Meinung des Absen-
ders wiedergeben und nicht die der
Redaktion. Da die Veröffentlichungs-
möglichkeiten leider beschränkt
sind, sollten die Leserbriefe jedoch
kurz sein und/oder sich auf neue
Argumente zu einer Diskussion
konzentrieren. Schreiben mit pole-
mischem oder herabsetzendem In-
halt werden selbstverständlich nicht
veröffentlicht. Die Redaktion muss
sich zudem eine sinnwahrende Kür-
zung vorbehalten.

Anmerkungen zur
Identitätssuche

In ihrem Beitrag: „Der schwierige Weg
zur Profession“  kommen Heisig und
Littek zu dem Ergebnis, dass sich die
neue Profession „knapp eineinhalb
Jahre nach ihrer durch das Gesetz
bedingten Entstehung noch auf der
Suche nach einer gemeinsamen Iden-
tität“ befindet. Nun ist es ja nicht so,
dass die beiden neuen Heilberufe aus
dem Nichts heraus gegründet wur-
den, sondern im Wege von Über-
gangsbestimmungen wurde eine ge-
setzliche Anerkennung für eine Teil-
menge derjenigen festgelegt, die sich
vor dem Jahr 0 „der neuen Zeit“
(Heisig/Littek) Psychotherapeut nen-
nen durften. Es wurden also nicht ein-
fach zwei neue Heilberufe geschaf-
fen, sondern es wurde der alte Beruf
des Psychotherapeuten neu geregelt.

Auf dem „Psycho-Markt“ entstand  die
paradoxe Situation, dass nicht die Be-
rufstätigkeit geregelt wurde, sondern
nur die Berufsbezeichnung. Psycho-
therapie nach 1999 wird angeboten

von Personen mit und ohne Approba-
tion. Ein Anbieter ohne Approbation
muss sich eine Erlaubnis im Rahmen
des Heilpraktikergesetzes beschaffen
und darf sich, obwohl er/sie Psy-
chotherapie ausübt, nicht „Psychothe-
rapeut“ nennen. Ich fasse diese letz-
tere Gruppe unter der Bezeichnung
Heilpraktikertherapeuten zusammen
(HPt). Die approbierten Psychothera-
peuten sind entweder beamtet/ange-
stellt in Institutionen oder freiberuflich
tätig. Man kann Institutionspsychothe-
rapeuten (IPt), Vertragspsychothera-
peuten (VPt) und freie Psychothera-
peuten (FPt) unterscheiden.
Ein VPt orientiert sich an Berufsbild
und Status des Facharztes und begreift
sich als Teil des Gesundheitswesens.
Die Gruppe der IPt, die gut die Hälfte
der Kammermitglieder ausmachen, ist
an der Schnittstelle  von Sozialsystem
und Gesundheitssystem platziert und
begreift sich als Teil der psychosozia-
len Versorgung der Bevölkerung. Die
Adressaten werden meist als Klienten,
nicht als Patienten bezeichnet. Ein FPt
legt Wert auf die therapeutische Me-
thodenfreiheit  und vertritt einen ganz-
heitlichen Ansatz, der auch Befindlich-
keitsstörungen ohne Krankheitswert,
Lebenskrisen, Entscheidungs- und Be-
ziehungsprobleme als Gegenstand von
Psychotherapie ansieht. Ein HPt ver-
steht sich durchaus als Teil des kom-
plementären, schulmedizin-kritischen
Gesundheitswesens, und, da er die
Tätigkeit Psychotherapie ja legal ausü-
ben darf, als „Psychotherapeut“, auch
wenn er sich nach außen nicht mehr
so nennen darf.

Für die Suche nach der Identität der
Profession wäre es m.E. wichtig, den
vereinfachenden und hegemonialen
Bestrebungen einer einzelnen Teil-

gruppe zu widerstehen und eine wi-
dersprüchliche, spannungsreiche, über-
greifende Identität anzustreben, die
die Geschichte der Entstehung dieser
neuen Profession nicht außer acht
lässt. Weder sollte eine der Teilgruppen
aus der neuen Profession ausgegrenzt
werden, noch sollte eine kulturelle He-
gemonie einer der Teilgruppen dazu
führen, dass Selbstverständnis oder
Zuordnung zu gesellschaftlichen Sub-
systemen so eingeengt definiert sind,
dass sich die anderen Gruppen darin
nicht wiederfinden können.

Alfred Köth, Damaschkeanger 37,
60488 Frankfurt

Betr.: Evidenzbasierte
Psychotherapie?
von G. Zurhorst

Der Autor benennt zwar die ohne Zwei-
fel vorhandenen Nachteile einer be-
weisgesicherten Psychotherapiefor-
schung, hätte aber zum Ausgleich und
um der Gerechtigkeit willen auch die
Nachteile einer „eminenzbasierten Psy-
chotherapie“ danebenstellen müssen.
Ich vermute, dass die Fragwürdigkei-
ten der eminenz-dominierten Psycho-
therapie noch deutlicher auf der Hand
liegen. Der Autor fürchtet zudem, dass
mit der beweisgesicherten Psychothe-
rapie die derzeitige Methodenvielfalt
schrumpfen wird. Es ist anzunehmen:
Wo es viele Methoden gibt, um eine
Krankheit zu heilen, helfen alle nicht
viel. Die Wirkung zu erhöhen, wäre
doch ein von allen erwünschtes Ziel,
und sei es mit Beweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dipl.-Psych. Gerald Mackenthun
mackenthun@t-online.de
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PP Erw. tpf (auch tpf/pa möglich)
verk. günstige Praxis

Tel. 0821/319 80 90
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Tel. 02153/40 57 62
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Ruhrgebiet. Suche Raum Göttingen
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abzugeben
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Ausbildung zum Psychologischen
Psychotherapeuten am staatlich

anerkannten Heidelberg Institut für
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Informationen unter

Tel. 0 62 21 - 8 95 30 30 und
www.hit-heidelberg.de
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IGW INSTITUT FÜR
INTEGRATIVE
GESTALTTHERAPIE
WÜRZBURG gGmbH
gegründet 1976

Emotion und Prozess
im Zentrum des therapeutischen

Interesses!

Erfahren Sie mehr über die

EMOTION-FOCUSED
THERAPY

IM DIALOG MIT
LESLIE GREENBERG

Eine Tagung des Instituts
für integrative Gestalttherapie

Würzburg

14. bis 16. November 2003
in Würzburg

Tagungsunterlagen erhalten Sie im
Sekretariat:
IGW Theaterstraße 2, 97070 Würzburg
Tel. 09 31/3 54 45-0; Fax 3 54 45-44
e-mail: info@igw-gestalttherapie.de
Internet: www.igw-gestalttherapie.de

Hier könnte
Ihre

Anzeige stehen!



Psychotherapeutenjournal254

Impressum

Das „Psychotherapeutenjournal“ publiziert
Beiträge, die sich – direkt oder indirekt –
auf die Prävention, Therapie und Rehabili-
tation psychischer Störungen und auf psy-
chische Aspekte somatischer Erkrankungen
sowie auf wissenschaftliche, gesundheits-
politische, berufs- und sozialrechtliche As-
pekte der Aus-, Fort- und Weiterbildung und
der Berufspraxis von Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten beziehen. Das
„Psychotherapeutenjournal“ ist der Metho-
denvielfalt in der Psychotherapie und ih-
ren wissenschaftlichen Grundlagendiszipli-
nen sowie der Heterogenität der Tätigkeits-
felder der Psychotherapeuten verpflichtet.
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Erscheinungsweise
Das „Psychotherapeutenjournal“ erscheint
viermal jährlich. Für Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammern Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz ist der Bezugspreis durch
den Kammerbeitrag abgegolten.

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen
Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außer-
halb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Ein-
speicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen. Alle Rechte, auch das der
Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Manuskripte
Manuskripte sind schriftlich in dreifacher
Ausfertigung oder elektronisch (Diskette;
Email) im Word- oder rtf-Format an die Re-
daktion zu senden. Abbildungen sind je-
weils zusätzlich als Originaldatei (tif-Format,
mind. 300 dpi), Tabellen in getrennten
Dateien einzureichen. Bei Einreichung in
schriftlicher Form wenden Sie sich bitte zu
den Formalitäten zu Abbildungen und Ta-
bellen an die Redakteurin. Der Umfang des
Manuskripts sollte im Regelfall 10 Seiten
(zweizeiliger Abstand incl. Abbildungen und
Tabellen) nicht überschreiten, während der
Titel des Beitrages nicht länger als 70 Zei-
chen sein sollte.
Die verwendete Literatur ist nach den
„Richtlinien zur Manuskriptgestaltung“, he-
rausgegeben von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie (Göttingen: Hogrefe
Verlag, 1997), im Text zu zitieren und am
Schluss des Manuskripts zu einem Lite-
raturverzeichnis zusammenzustellen. Je-
dem Manuskript ist eine Zusammenfassung
von maximal 120 Worten und eine Kurz-
beschreibung mit bis zu 50 Worten (für das
Inhaltsverzeichnis) beizulegen. Die Redak-

tion behält sich das Recht auf Kürzungen
vor.
Autoren erhalten jeweils zwei Belegexem-
plare der Ausgabe des „Psychotherapeu-
tenjournal“, in der ihr Beitrag erschienen ist.

Rechtseinräumung
Der Autor bestätigt und garantiert, dass er
uneingeschränkt über sämtliche Urheberrech-
te an seinem Beitrag einschließlich eventu-
eller Bildvorlagen, Zeichnungen, Pläne, Kar-
ten, Skizzen und Tabellen verfügt und dass
der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.
Der Autor räumt – und zwar auch zur Ver-
wertung seines Beitrags außerhalb der ihn
enthaltenden Zeitschrift und unabhängig
von deren Veröffentlichung – dem Verlag
räumlich und mengenmäßig unbeschränkt
für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechts das ausschließliche Recht der
Vervielfältigung und Verbreitung bzw. der
unkörperlichen Wiedergabe des Beitrags
ein. Der Autor räumt dem Verlag ferner die
folgenden ausschließlichen Nutzungsrechte
am Beitrag ein:
a) Das Recht zum ganzen oder teilweisen

Vorabdruck und Nachdruck – auch in
Form eines Sonderdrucks, zur Überset-
zung in andere Sprachen, zur sonstigen
Bearbeitung und zur Erstellung von Zu-
sammenfassungen (Abstracts);

b) das Recht zur Veröffentlichung einer
Mikropie-, Mikrofiche- und Mikroform-
ausgabe, zur Nutzung im Wege von Bild-
schirmtext, Videotext und ähnlichen Ver-
fahren, zur Aufzeichnung auf Bild- und/
oder Tonträger und zu deren öffentli-
cher Wiedergabe durch Radio und Fern-
sehsendungen;

c) das Recht zur maschinenlesbaren Er-
fassung und elektronischen Speiche-
rung auf einem Datenträger (z.B. Dis-
kette, CD-Rom, Magnetband) und in
einer eigenen oder fremden Online-
Datenbank, zum Download in einem
eigenen oder fremden Rechner, zur
Wiedergabe am Bildschirm – sei es
unmittelbar oder im Wege der Da-
tenfernübertragung –, sowie zur Bereit-
haltung in einer eigenen oder fremden
Online-Datenbank zur Nutzung durch
Dritte;

d) das Recht zu sonstiger Vervielfältigung,
insbesondere durch fotomechanische
und ähnliche Verfahren (z.B. Fotokopie,
Fernkopie), und zur Nutzung im Rah-
men eines sog. Kopienversandes auf
Bestellung;

e) das Recht zur Vergabe der vorgenannten
Nutzungsrechte an Dritte im In- und
Ausland sowie die von der Verwertungs-
gesellschaft WORT wahrgenommenen
Rechte einschließlich der entsprechen-
den Vergütungsansprüche.

Verantwortlich für den allgemeinen Teil ist
der Redaktionsbeirat. Für die Mitteilungen
der Psychotherapeutenkammern sind de-
ren Vorstände verantwortlich.


